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1. Erklärung der Anbieterin 
Die Angaben, Prognosen und Berechnun-
gen sowie die steuerlichen und rechtlichen 
Grundlagen wurden von der Anbieterin, 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und 
Verwaltungs-GmbH, mit Sorgfalt zusam-
mengestellt. 
 
Für den Inhalt des Vermögensanlagen-Ver-
kaufsprospekts (im Folgenden auch „Ver-
kaufsprospekt“ oder 
 „Prospekt“) waren nur die bis zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung bekannten 
oder erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. 
 
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem 
vorliegenden Angebot um eine unternehme-
rische Beteiligung handelt. Die individuelle 
Beratung durch einen Steuerberater 
und/oder Rechtsanwalt wird empfohlen. 
 
Die Anbieterin und Prospektverantwortli-
che Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- 
und Verwaltungs-GmbH mit Sitz in 
Medelby, vertreten durch die Geschäftsfüh-
rer Herrn Werner Dopatka, Herrn Marcus 
Hartmund und Herrn Thomas Jessen über-
nimmt als Anbieterin die Verantwortung für 
den Inhalt dieses Verkaufsprospekts. Die 
Anbieterin und Prospektverantwortliche er-
klärt, dass die genannten tatsächlichen und  

 
 
 
rechtlichen Verhältnisse richtig und voll-
ständig wiedergegeben wurden, und erklärt, 
dass ihres Wissens die Angaben richtig sind 
und keine wesentlichen Umstände ausgelas-
sen sind. 
 
Datum der Prospektaufstellung: 
24. Juni 2025 
 
Anbieterin und Prospektverantwortliche 
des Beteiligungsangebots: 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und 
Verwaltungs-GmbH 
Hauptstraße 45 
24994 Medelby 
Amtsgericht Flensburg, HRB 15232 FL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hinweis:  
 
Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche nur dann bestehen, 
wenn die Vermögensanlage während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens 
jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot der Vermö-
gensanlage im Inland, erworben wird. 
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2. Beteiligungsangebot im Überblick 
2.1 Kurzübersicht 

Art der Vermögensanlage Kommanditanteile an der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
Emittentin der Kommandi-
tanteile 

Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG, nachfolgend auch Beteiligungsgesellschaft, 
Betreibergesellschaft, Emittentin genannt 

Anbieterin und Prospekt-
verantwortliche 

Die Komplementärin der Emittentin, die Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Ver-
waltungs-GmbH 
Geschäftsanschrift: Hauptstraße 45, 24994 Medelby 
Registergericht: Amtsgericht Flensburg, HRB 15232 FL 

Anlegergruppe Bei diesem Beteiligungsangebot handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung. 
Dabei handelt es sich um eine langfristige Kapitalanlageform, die nur stark eingeschränkt 
handelbar ist. Die Anlageform ist somit ausdrücklich nicht geeignet für Anleger, die die 
Kapitalanlage kurzfristig veräußern möchten und/oder ihr Kapital nur kurzfristig anlegen 
möchten.  
Die Vermögensanlage zielt auf natürliche Personen als Privatkunden ab (§ 67 Abs. 3 
WpHG). Kenntnisse und/ oder Erfahrungen des Anlegers im Bereich Vermögensanlagen 
sind erforderlich. 
Es wird davon ausgegangen, dass der Kommanditanteil langfristig bis zum 31.12.2045 im 
Privatvermögen des Anlegers gehalten wird und der Kommanditist bereit ist, die mit der 
unternehmerischen Beteiligung verbundenen Risiken bis hin zum maximalen Risiko (s. 
Seite 11) zu tragen. Da das maximale Risiko für den Anleger über den Totalverlust der 
Beteiligung an der Emittentin (100%) hinaus in der Gefährdung seines weiteren Vermö-
gens bis hin zur Privatinsolvenz besteht, sollte die Kommanditbeteiligung an der Emittentin 
nur einen so großen Teil des Vermögens des Anlegers ausmachen, dass der mögliche To-
talverlust wirtschaftlich ausgeglichen werden kann. 
 
Anlageberechtigt sind folgende Gruppen:  
a) Gruppe 1: Wer vor dem 31. Dezember 2024 seinen ersten oder zweiten Wohnsitz bezie-
hungsweise seinen Firmensitz in der Gemeinde Wallsbüll hatte oder natürliche Personen, 
die ihren ersten oder zweiten Wohnsitz im Baugebiet nördlich vom Sommersbarg bis zur 
Beitrittserklärung einnehmen, wobei natürliche Personen am Tage ihres Beitrittsangebots 
das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen. 
b) Gruppe 2: Wer der Gesellschaft für die Errichtung des neuen Windparks Grundbesitz 
vertraglich zur Nutzung zur Verfügung stellt. 
c) Gruppe 3: Wer direkter Anwohner am Windeignungsgebiet PR1_SLF_012 ist und am 
Tage seines/ihres Beitrittsangebots das 18. Lebensjahr vollendet hat.  
d) Gruppe 4: Gemeinde Wallsbüll. 

Die Komplementärin wird darauf hinwirken, dass das Kommanditkapital wie folgt verteilt 
wird: Mitglieder der Gruppe 1 = 52 %, Mitglieder der Gruppe 2 = 20,5 %, Mitglieder der 
Gruppe 3 = 20,5 % und Mitglieder der Gruppe 4 = 7 %.  
Hierbei ist die Beteiligungsmöglichkeit für Einzelpersonen auf 5% des Eigenkapitals be-
grenzt. 
Ein abweichender Verteilungsschlüssel ist zulässig, wenn es andernfalls innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums nicht gelingt, hinreichend Einlagen der einzelnen Personengrup-
pen für das Vermögen der Betreibergesellschaft einzuwerben 

Anlageobjekte Anlageobjekte der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG sind vier noch zu errich-
tende Windenergieanlagen (WEA) des Typs N149/5.X TS105 des Windenergieanlagen-
herstellers Nordex Germany GmbH inkl. der zum Betrieb der WEA erforderlichen Wind-
parkinfrastruktur (Zuwegungen, Kabeltrasse, Netzanschluss an das Stromnetz). Die Wind-
energieanlagen haben jeweils eine Nennleistung in Höhe von 5,7 MW und einen Rotor-
durchmesser von 149 Metern. Die WEA weisen eine Nabenhöhe von 104,7 m auf. Eine 
detaillierte Beschreibung der Anlageobjekte befindet sich im gesonderten Abschnitt „Pro-
jekt“ ab Seite 71ff.. 

Art der Beteiligung Anleger können sich an der Emittentin als Kommanditisten beteiligen. 
Laufzeit der Vermögensan-
lage 

Die Laufzeit der Vermögensanlage ist nicht begrenzt. Eine detaillierte Beschreibung befin-
det sich im Abschnitt 4.8.7 auf Seite 54f. 

Gesamtinvestitionsvolumen Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 29,574 Mio. Euro. 
Mittelherkunft Das Kapital der Beteiligungsgesellschaft soll sich zusammensetzen aus: 

Eigenkapital der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG in Höhe von 4,436 Mio. 
Euro und Fremdkapital 25,138 Mio. Euro. 
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Mittelverwendung Eine detaillierte Aufgliederung sowie Beschreibung des Investitionsvolumens befindet sich 
im gesonderten Abschnitt „Investitions- und Finanzierungsplan der Emittentin (Progno-
sen)“ auf Seite 103ff. 
 

Erwerbspreis für die Ver-
mögensanlage 

Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage beträgt 4.418.00,00 Euro. Das Kom-
manditkapital ist in Einheiten zu je 1.000,00 Euro eingeteilt. Der Erwerbspreis der Ver-
mögensanlage entspricht der jeweiligen Zeichnungssumme des Anlegers und beträgt 
mindestens 1.000 Euro. Ein Agio wird nicht erhoben. Jede Einheit muss durch 
1.000,00 teilbar sein. Insgesamt werden maximal 4.418 Anteile ausgegeben. 

Liquiditätsausschüttung bis 
zum 31.12.2045 Mindest-
laufzeit der Vermögensan-
lage (Prognose) 

490,5% 

Währung Alle Angaben im Prospekt sind in Euro (€). 
 

Steuerliche Einkunftsart  Einkünfte aus Gewerbebetrieb i.S.d. § 15 EStG. 
Zeichnungsfrist Das öffentliche Angebot beginnt einen Arbeitstag nach Veröffentlichung des Verkaufs-

prospekts und endet mit der Vollplatzierung des Angebots, spätestens ein Jahr nach Billi-
gung des Prospektes. 
Die Möglichkeit, gezeichnete Kommanditanteile zu kürzen, besteht insoweit, als dem An-
leger auch eine niedrigere als die von ihm gezeichnete Kommanditeinlage zugewiesen wer-
den kann, oder in dem Fall, wenn der Anleger die fällige Einzahlung der Kommanditein-
lage ganz oder teilweise nicht fristgerecht erbringt. Eine detaillierte Beschreibung befindet 
sich unter Abschnitt 4.8.6 auf Seite 53f. 

Rechte und Pflichten des 
Anlegers 

Die Rechte und Pflichten des Anlegers richten sich nach den gesellschaftsvertraglichen 
Regelungen. Eine detaillierte Beschreibung der Anlegerrechte befindet sich im gesonderten 
Abschnitt „Hauptmerkmale der Anteile der Anleger (Rechte und Pflichten des Anlegers)“ 
ab Seite 44ff. 

Haftung des Anlegers Der Anleger haftet mit seiner Kommanditeinlage. Eine über die Kommanditeinlage hin-
ausgehende, in das Handelsregister einzutragende, Haftsumme ist nicht erforderlich. In die-
sem Zusammenhang wird ausdrücklich auf die Ausführungen unter 3.4.6 im gesonderten 
Risikoabschnitt „Anlegerhaftung/ Rückzahlungspflicht“ (Seite 23f.) verwiesen. 

 

2.2 Kurzbeschreibung 
Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot 
handelt es sich um eine weitgehend konjunk-
turunabhängige indirekte Investition in 
Sachwerte.  
 
Zur Kurzbeschreibung des Beteiligungsan-
gebots folgt nachfolgend ein Auszug aus 
dem Gesellschaftsvertrag der Emittentin: 
Gegenstand des Unternehmens ist die Pla-
nung und Errichtung von Windenergieanla-
gen im Windeignungsgebiet PR1_SLF_012 
der Gemeinde Wallsbüll, das Betreiben die-
ser Anlagen sowie die Einspeisung und Ver-
marktung der erzeugten Energie. Die Gesell-
schaft kann auch alle mit dem vorgenannten 
Geschäftszweck im Zusammenhang stehen-
den Handelsgeschäfte, Handlungen und 
Rechtsgeschäfte im Rahmen ihrer operati-
ven Tätigkeit tätigen soweit diese eine unter-
geordnete (Hilfs-) Tätigkeit der Gesellschaft 
darstellen. Sie kann insbesondere auch die 

Beteiligung an der Komplementärin erwer-
ben und halten, wobei die Beteiligungen nur 
eine untergeordnete Neben- oder Hilfstätig-
keit der Gesellschaft darstellen und nicht zur 
Auslagerung des Hauptgegenstandes der 
Gesellschaft (§ 2 Absatz 1 des Gesellschafts-
vertrages der Emittentin) führen dürfen.    
 
Komplementärin (persönlich haftende Ge-
sellschafterin) der Bürgerwindpark Walls-
büll GmbH & Co. KG ist die Bürgerwind-
park Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-
GmbH mit Sitz in Medelby. 
 
Die Emittentin Bürgerwindpark Wallsbüll 
GmbH & Co. KG beabsichtigt, in vier Wind-
energieanlagen (WEA) in der Gemeinde 
Wallsbüll zu investieren. Es wird sich um 
vier WEA des Herstellers Nordex Germany 
GmbH vom Typ N149 5.X TS 105, mit NH 
104,7m handeln.  
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3. Die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Risiken im Zu-
sammenhang mit der angebotenen Vermögensanlage einschließlich 
der mit einer Fremdfinanzierung einhergehenden Risiken 
3.1 Allgemein 
Eine Beteiligung an der Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG stellt für den 
Anleger ein langfristiges Engagement mit 
allen damit verbundenen unternehmeri-
schen Risiken dar. Die Entnahmen bzw. 
Ausschüttungen der Beteiligungsgesell-
schaft resultieren aus den Stromerträgen der 
Windenergieanlagen. 
 
Die Entwicklung der Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG hängt von einer 
Vielzahl technischer, rechtlicher und steu-
erlicher Bedingungen sowie von Umwelt-
einflüssen ab. Die künftige Entwicklung 
dieser Rahmenbedingungen ist wie bei je-
der unternehmerischen Tätigkeit nur einge-
schränkt absehbar. Es kann daher seitens 
der Anbieterin keine Gewährleistung über 
die prognostizierten Ergebnisse abgegeben 
werden. Der Anleger trägt als Gesellschaf-
ter der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & 
Co. KG - wie ein Unternehmer - alle mit 
dem Betrieb der Windenergieanlagen ver-
bundenen unternehmerischen Risiken. 
Wenn sich die Rahmenbedingungen anders 
entwickeln, kann dies die angestrebten Er-
gebnisse nachteilig beeinflussen. 

 
Der Anleger sollte daher bereit und in der 
Lage sein, alle mit der Beteiligung verbun-
denen Risiken zu tragen und bei negativer 
Entwicklung auch einen Totalverlust seiner 
Einlage hinzunehmen. 
 
Die folgende Darstellung beschreibt die 
nach Auffassung der Anbieterin und Pros-
pektverantwortlichen wesentlichen, zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung bekann-
ten, wirtschaftlichen, technischen, rechtli-
chen und steuerlichen Risiken einer Beteili-
gung an der Beteiligungsgesellschaft. Es 
wird daher ausdrücklich empfohlen, dass 
der Anleger das Beteiligungsangebot und 
die damit verbundenen Risiken eingehend 
prüft und, soweit erforderlich, sich dazu 
fachkundiger Berater bedient. 
 
Die nachfolgend dargestellten Risiken kön-
nen sowohl als Einzelrisiko als auch bei der 
Kumulation von Risiken negative Auswir-
kungen auf die Ausschüttungen an die An-
leger bzw. die Vermögensanlage des Anle-
gers haben. Das maximale Risiko wird auf 
Seite 11 beschrieben. 

 

3.2 Risikokategorien 
 
3.2.1 Prognosegefährdende Risiken 
Die in Kapitel 3 beschriebenen Risiken sind 
grundsätzlich alle prognosegefährdend 
(„prognosegefährdendes Risiko“).  Prog-

nosegefährdende Risiken können dazu füh-
ren, dass die prognostizierten Ausschüttun-
gen an die Anleger ganz oder teilweise aus-
fallen.

 
3.2.2 Anlagegefährdende Risiken 
Teilweise sind die Risiken auch anlagege-
fährdend („anlagegefährdendes Risiko“). 
Anlagegefährdende Risiken sind solche Ri-
siken, die entweder die Anlageobjekte oder 
die Gesamtvermögensanlage gefährden und 

damit einen teilweisen oder vollständigen 
Verlust der geleisteten Pflichteinlagen des 
Anlegers verursachen. 
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3.2.3 Anlegergefährdende Risiken 
Bestimmte Risiken können eine Gefähr-
dung des übrigen Vermögens des Anlegers 
– über den Totalverlust der Einlage hinaus 
– auslösen und damit das maximale Risiko 
des Anlegers („anlegergefährdendes Ri-
siko“) aus dieser Vermögensanlage herbei-
führen. Das maximale Risiko besteht über 

den Totalverlust der Kommanditeinlage 
hinaus in der Gefährdung des Weiteren, von 
der Beteiligung an der Emittentin unabhän-
gigen, Vermögens des Anlegers und kann 
somit zur Privatinsolvenz des Anlegers füh-
ren.   

 
3.2.4 Größenordnung des den Anleger treffenden maximalen Risikos 
Das maximale Risiko für den Anleger be-
steht über den Totalverlust seiner Einlage 
hinaus in der Gefährdung des übrigen Ver-
mögens des Anlegers bis hin zur Privatin-
solvenz. Das Maximalrisiko kann sich im 
Falle einer Fremdfinanzierung des Erwerbs-
preises der Vermögensanlage durch den 
Anleger ergeben, wenn der Anleger nicht in 
der Lage ist, die sich aus dieser Fremdfinan-
zierung ergebenden Verbindlichkeiten 
(Verzinsung und Tilgung) unabhängig von 
der Entwicklung der Vermögensanlage aus 
seinem übrigen Vermögen zu bedienen. 
Sollte das übrige Vermögen des Anlegers 
hierfür nicht ausreichen, besteht in diesem 
Fall die Gefahr der Privatinsolvenz des An-
legers. Das Maximalrisiko kann ferner ein-
treten, wenn der Anleger zur Zahlung von 
Steuern und Zinsen auf Steuern verpflichtet 
ist, aber keine entsprechenden Ausschüttun-
gen oder Steuererstattungen von der Emit-
tentin erhalten hat. Sollte das übrige Ver-
mögen des Anlegers hierfür nicht ausrei-
chen, besteht in diesem Fall die Gefahr der 
Privatinsolvenz des Anlegers. Das Maxi-
malrisiko kann ferner eintreten, wenn es zu 
einem Wiederaufleben der Haftung des An-
legers kommt, soweit durch Ausschüttun-
gen das Kapital des Anlegers unter den Be-
trag seiner geleisteten Einlage herabgemin-
dert wird und diese sodann aus dem übrigen 
Vermögen des Anlegers zurückgezahlt wer-
den muss. Sollte das übrige Vermögen des 
Anlegers hierfür nicht ausreichen, besteht in 
diesem Fall die Gefahr der Privatinsolvenz 
des Anlegers. Das Maximalrisiko kann fer-
ner im Falle des Eintritts der Nachhaftung 
des Anlegers eintreten, wenn der Anleger 
aus der Emittentin ausscheidet oder die 

Emittentin aufgelöst wird und der Anleger 
Nachhaftungsansprüche aus seinem übrigen 
Vermögen bedienen muss. Sollte das übrige 
Vermögen des Anlegers hierfür nicht aus-
reichen, besteht in diesem Fall die Gefahr 
der Privatinsolvenz des Anlegers. Das Ma-
ximalrisiko kann ferner eintreten, wenn bei 
einem Veräußerungswunsch des Anlegers 
kein Erwerber gefunden wird, von der 
Komplementärin keine Zustimmung erteilt 
wird oder eine Veräußerung nur zu einem 
geringeren Wert erfolgen kann und die ge-
planten Einnahmen aus der Veräußerung 
der Vermögensanlage zur Vermeidung der 
Privatinsolvenz erforderlich wären. Das 
maximale Risiko für den Anleger besteht 
daher über den Totalverlust seiner Einlage 
hinaus in der Gefährdung seines übrigen 
Vermögens bis hin zur Privatinsolvenz 
(maximales Risiko). 
 



12 
 

3.3 Wirtschaftliche Risiken 
 
3.3.1 Platzierungsrisiko 
Die Beteiligungsgesellschaft plant, ein 
Kommanditkapital von insgesamt 
4.436.000,00 Euro (4.418.000 Euro noch 
einzuwerbendes Kapital zuzüglich bereits 
eingezahlter 18.000 Euro) zu erreichen. So-
fern es der Emittentin nicht gelingt, das avi-
sierte Kommanditkapital zu erreichen, wird 
die Emittentin versuchen, fehlendes Eigen-
kapital durch Fremdkapital zu ersetzen. 
Wird fehlendes Eigenkapital durch Fremd-
kapital ersetzt, zahlt die Emittentin höhere 
Zinsaufwendungen. Die höheren Zahlun-
gen von Zinsaufwendungen durch die Emit-
tentin können dazu führen, dass die Emit-
tentin in Zahlungsschwierigkeiten gerät und 
damit einen teilweisen oder vollständigen 
Verlust der geleisteten Pflichteinlagen des 
Anlegers verursachen. Gelingt es nicht, Ei-
genkapital durch Fremdkapital zu ersetzen, 

kann das finanzierende Kreditinstitut auf-
grund der Bedingungen des Darlehensver-
trages über die Endfinanzierung vom 
14.07.2023 verlangen, dass als Ausgleich in 
Höhe des fehlenden Eigenkapitals auf die 
Ausschüttungen verzichtet wird, um das Ei-
genkapital auszugleichen. Dies kann dazu 
führen, dass die Geschäftsführung der 
Emittentin Ausschüttungen an die Anleger 
kürzt, da der abgeschlossene Darlehensver-
trag über die Endfinanzierung vom 
14.07.2023 vorsieht, dass Ausschüttungen 
an die Anleger nachrangig nach dem Kapi-
taldienst zu zahlen sind. Daher können sich 
auf Ebene der Emittentin die Ausschüttun-
gen an die Anleger verringern oder voll-
ständig ausfallen. 

 
3.3.2 Vertragserfüllungsrisiko 
Können Vertragspartner ihren Verpflich-
tungen nicht oder nur unzureichend nach-
kommen bzw. diese nicht oder nur teilweise 
umsetzen, besteht das Risiko, neue Ver-
tragspartner nicht oder nur zu schlechteren 
Konditionen verpflichten zu können. Not-
wendige Dienstleistungen können evtl. 
nicht mehr, nur zu höheren Kosten oder 
nicht mehr mit derselben Qualität bezogen 
werden. Dies kann zu zusätzlichen, nicht 
prognostizierten Aufwendungen führen, 
wodurch sich die Betriebsergebnisse der 
Emittentin verschlechtern und die Emitten-
tin ihren Kapitaldienstverpflichtungen nicht 
nachkommen kann. Kann die Emittentin ih-
ren Kapitaldienstverpflichtungen nicht 
nachkommen, kann dies zur Liquidation 
oder Insolvenz der Emittentin führen. Die-
ses hätte zur Folge, dass die prognostizier-
ten Ausschüttungen an die Anleger ganz 
oder teilweise ausfallen bzw. der Anleger 
einen Totalverlust seiner Einlage erleiden 
kann.  
 

Gleiches gilt für Fehlentscheidungen, Ver-
tragsverletzungen bzw. Auseinandersetzun-
gen von/mit Vertragspartnern oder Mitwir-
kenden. So hängt die Entwicklung der Be-
teiligung von der Qualifikation, der Erfah-
rung, den Marktkenntnissen und den Ge-
schäftsverbindungen bzw. dem Marktzu-
gang der verantwortlichen Personen ab. Ge-
nerell sind auch operative Risiken, z.B. Er-
tragseinbußen aufgrund von Stillstandzei-
ten der Windenergieanlagen, gegeben. In-
folgedessen könnten sich aufgrund der da-
mit verbundenen negativen Auswirkungen 
auf die Finanzlage der Emittentin die Aus-
schüttungen an die Anleger verringern oder 
ganz ausfallen. 
Die Nutzungsverträge mit den Landeigen-
tümern sehen Kündigungsrechte vor, falls 
die Emittentin sich nicht an die Einhaltung 
der vertraglichen Bedingungen der Nut-
zungsverträge hält. Kündigt ein Landeigen-
tümer den abgeschlossenen Nutzungsver-
trag, kann dies dazu führen, dass die Emit-
tentin den Betrieb einer oder mehrerer 
Windenergieanlagen nicht in dem prognos-
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tizierten Umfang durchführen kann. Müs-
sen eine oder mehrere Windenergieanlagen 
zurückgebaut werden, würden sich die Be-
triebseinnahmen der Emittentin vermindern 
bzw. die Einnahmen der Emittentin ganz 
ausfallen, wodurch sich die Betriebsergeb-
nisse der Emittentin verschlechtern und die 
Emittentin ihren Kapitaldienstverpflichtun-
gen nicht nachkommen kann. Kann die 
Emittentin ihren Kapitaldienstverpflichtun-
gen nicht nachkommen, kann dies zur Li-
quidation oder Insolvenz der Emittentin 
führen. Dieses hätte zur Folge, dass die 
prognostizierten Ausschüttungen an die 
Anleger ganz oder teilweise ausfallen bzw. 
der Anleger einen Totalverlust seiner Ein-
lage erleiden kann. 
 
Generell besteht das Risiko, dass sich die 
Bonität wesentlicher Vertragspartner (Ver-
sicherungsgesellschaft, Anlagenhersteller/-

wartungsunternehmen, Schuldner von Ge-
währleistungsansprüchen) während der 
Mindestlaufzeit der Vermögensanlage ver-
schlechtert, diese insolvent werden und da-
her ihren Verpflichtungen gegenüber der 
Emittentin nicht mehr nachkommen können 
was dazu führen kann, dass sich die Be-
triebsergebnisse der Emittentin verschlech-
tert und die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen 
kann. Kann die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen, 
kann dies zur Liquidation oder Insolvenz 
der Emittentin führen. Dieses hätte zur 
Folge, dass die prognostizierten Ausschüt-
tungen an die Anleger ganz oder teilweise 
ausfallen bzw. der Anleger einen Totalver-
lust seiner Einlage erleiden kann. 

 
3.3.3 Prognoserisiken 
Die Prognosen und Kalkulationen des Pros-
pekts basieren auf derzeit geltendem Recht, 
zeitlichen und quantitativen Annahmen der 
Anbieterin und Prospektverantwortlichen 
sowie auf Annahmen und Aussagen Dritter. 
Es ist mit tatsächlichen Abweichungen, Irr-
tümern sowie subjektiven Einschätzungen 
und Wertungen Dritter zu rechnen, die sich 
als unzutreffend herausstellen können. 
Wenn sich die Einnahmen aus dem Verkauf 
der erzeugten elektrischen Energie der Bür-
gerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
angesichts abweichender, tatsächlicher Ge-
gebenheiten als geringer als prognostiziert 
herausstellen, besteht das Risiko, dass Ab-

weichungen bei den Einnahmen bzw. Aus-
gaben/Kosten die Betriebsergebnisse an der 
Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. 
KG nachteilig beeinflussen. Dieses kann 
dazu führen, dass die Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen 
kann. Kann die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen, 
kann dies in der Folge zur Liquidation oder 
Insolvenz der Emittentin führen. Dieses 
hätte zur Folge, dass die prognostizierten 
Ausschüttungen an die Anleger ganz oder 
teilweise ausfallen bzw. der Anleger einen 
Totalverlust seiner Einlage erleiden kann.  

 
3.3.4 Risiko der nicht möglichen Stromeinspeisung in das Stromnetz 
Die geplante Einspeisung des von den 
WEA produzierten Stroms in das Netz des 
Netzbetreibers basiert auf dem abgeschlos-
senen vertraglichen Vereinbarungen zwi-
schen dem Netzbetreiber (Tennet TSO 
GmbH) und der UW Jardelund GmbH so-
wie der Emittentin und der abgeschlossene 
Stromliefervertrag zwischen dem Direkt-
vermarktungsunternehmen und der Emit-
tentin. Können diese Vereinbarungen/Ver-
träge nicht durchgeführt werden, besteht 

das Risiko, dass der zu produzierende 
Strom ganz oder teilweise nicht in das Netz 
eingespeist werden kann. Dies würde dazu 
führen, dass die Erträge niedriger ausfallen 
können als prognostiziert. Dieses kann dazu 
führen, dass die Bürgerwindpark Wallsbüll 
GmbH & Co. KG ihren Kapitaldienstver-
pflichtungen nicht nachkommen kann. 
Kann die Emittentin ihren Kapitaldienstver-
pflichtungen nicht nachkommen, kann dies 
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zur Liquidation oder Insolvenz der Emitten-
tin führen. Dieses hätte zur Folge, dass die 
prognostizierten Ausschüttungen an die 

Anleger ganz oder teilweise ausfallen bzw. 
der Anleger einen Totalverlust seiner Ein-
lage erleiden kann.  

 
3.3.5 Investitionskostenrisiko 
Die Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & 
Co. KG trägt die mit der Errichtung der 
WEA verbundenen Bauherrenrisiken. Die 
Kosten für die Errichtung der Windenergie-
anlagen beruhen zwar voraussichtlich 
ebenso wie die wesentlichen Vorlaufkosten 
auf Verträgen mit teilweisen Festpreisver-
einbarungen; sollten jedoch Zusatzleistun-
gen infolge unvorhergesehener Ereignisse 
in der Bauphase oder im Rahmen der End-
abnahme erforderlich sein, die über den im 
Vertrag mit der Nordex Germany GmbH 
über die Lieferung, Montage und Inbetrieb-
nahme der Windenergieanlagen vereinbar-
ten Leistungsumfang hinausgehen, besteht 
das Risiko von Kostenüberschreitungen, die 
von der Betreibergesellschaft finanziert 
werden müssen. Somit besteht zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung der Emitten-
tin für die Emittentin ein Investitionsrisiko. 
Dieses kann zu Mehrbelastungen durch zu-
sätzlichen Finanzierungsaufwand führen 
und dadurch zur Folge haben, dass die 
Emittentin Ihren Kapitaldienstverpflichtun-
gen nicht mehr nachkommen kann. Kann 

die Emittentin ihren Kapitaldienstverpflich-
tungen nicht nachkommen, kann dies zur 
Liquidation oder Insolvenz der Emittentin 
führen. Dieses hätte zur Folge, dass die 
prognostizierten Ausschüttungen an die 
Anleger ganz oder teilweise ausfallen bzw. 
der Anleger einen Totalverlust seiner Ein-
lage erleiden kann. Als Bauherr besteht bei 
einer Insolvenz eines Generalunternehmers 
die Gefahr, dass zugesagte Leistungen nicht 
oder nur zum Teil erbracht werden, was un-
ter 3.3.2 auf Seite 12f. beschrieben wurde. 
Dies kann dazu führen, dass sich die Be-
triebsergebnisse der Emittentin verschlech-
tern und die Bürgerwindpark Wallsbüll 
GmbH & Co. KG ihren Kapitaldienstver-
pflichtungen nicht nachkommen kann. 
Kann die Emittentin ihren Kapitaldienstver-
pflichtungen nicht nachkommen, kann dies 
zur Liquidation oder Insolvenz der Emitten-
tin führen. Dieses hätte zur Folge, dass die 
prognostizierten Ausschüttungen an die 
Anleger ganz oder teilweise ausfallen bzw. 
der Anleger einen Totalverlust seiner Ein-
lage erleiden kann.

 
3.3.6 Fremdfinanzierungsrisiken 
Auf Ebene der Betreibergesellschaft ist die 
Aufnahme von Fremdmitteln vorgesehen.  
Falls es der Emittentin nicht gelingt, das 
einzuwerbende Kommanditkapital zu plat-
zieren, wird die Emittentin versuchen, feh-
lendes Eigenkapital durch Fremdkapital zu 
ersetzen. Die Auswirkungen wurden im Ka-
pitel 3.3.1 erläutert. 
 
Das Kreditinstitut kann bei einer Ver-
schlechterung der Vermögensverhältnisse 
der Emittentin seinen Darlehensvertrag 
kündigen. Falls das Kreditinstitut nach der 
Kündigung des Darlehensvertrages der 
Emittentin eine neue Finanzierung anbietet, 
kann es sein, dass die Finanzierung zu ei-
nem höheren Zinssatz erfolgt, als bisher 
vertraglich vereinbart. Dadurch ergeben 
sich für die Emittentin höhere Kosten was 

dazu führen kann, dass die Emittentin ihren 
finanziellen Verpflichtungen nicht nach-
kommen kann. Dieses kann dazu führen, 
dass die prognostizierten Ausschüttungen 
an die Anleger ganz oder teilweise ausfal-
len.  
 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat 
die Emittentin mit der VR-Bank Nord eG 
einen Darlehensvertrag über 25,138 Mio. 
Euro und drei Kontokorrentkreditverträge 
über insgesamt 10,438 Mio. Euro abge-
schlossen. Durch die Fremdfinanzierung 
besteht das Risiko, dass das finanzierende 
Kreditinstitut die Emittentin auf Rückzah-
lung der Fremdmittel einschließlich Zinsen 
und Kosten in Anspruch nehmen, soweit sie 
die in Anspruch genommenen Kredite nicht 
oder nicht rechtzeitig zurückzahlen kann. In 
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diesem Fall kann das finanzierende Kredit-
institut den gewährten Kredit durch vorzei-
tige Kündigung des Kreditvertrages fällig 
stellen. Gleiches gilt, sofern der Wert der 
zugrundeliegenden Sicherheit in Form von 
der Sicherungsübereignung der Windener-
gieanlagen unter den Beleihungswert sinkt. 
In der Folge kann es für die Bürgerwind-
park Wallsbüll GmbH & Co. KG in Abstim-
mung mit dem finanzierenden Kreditinstitut 
ratsam sein, um die Ansprüche der finanzie-
renden Bank zu erfüllen, die Windenergie-
anlagen vorzeitig zu veräußern, da man in 
der Regel im freien Verkauf immer einen 
höheren Preis erzielt als bei einem Zwangs-
verkauf. Im Zuge eines solchen Rückgriffs 
kann es seitens der Bank auch zur Verwer-
tung der zur Kreditsicherheit bestellten Si-
cherungsübereignung der Windenergiean-
lagen in Form eines zwangsweisen Ver-
kaufs der Windenergieanlagen kommen, 
was zu einer Liquidation der Bürgerwind-
park Wallsbüll GmbH & Co. KG führen 
kann. Bei negativem Verlauf reicht der er-
zielte (Verwertungs-) Erlös nicht zur De-
ckung der ausstehenden Kreditmittel (ein-
schließlich Zinsen und Kosten) aus, was ei-
nen teilweisen oder vollständigen Verlust 

der geleisteten Pflichteinlagen des Anlegers 
verursachen kann. Ferner sieht der Kredit-
vertrag über den Darlehensbetrag in Höhe 
von 25,138 Mio. Euro mehrfach Kündi-
gungsrechte für das finanzierende Kreditin-
stitut vor; etwa dann, wenn sich die Bonität 
des Darlehensnehmers (Emittentin) oder 
die allgemeine Marktsituation verschlech-
tert. Macht das Kreditinstitut hiervon Ge-
brauch und ist keine anderweitige Fremdfi-
nanzierung erhältlich, ist die Insolvenz der 
Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. 
KG möglich, wodurch die prognostizierten 
Ausschüttungen an den Anleger ganz oder 
teilweise ausfallen bzw. der Anleger einen 
teilweisen oder vollständigen Verlust der 
geleisteten Pflichteinlage erleiden kann.  
 
Die Anbieterin weist ausdrücklich darauf 
hin, dass sich durch die Aufnahme von 
Fremdmitteln bei der Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG das Risiko ins-
gesamt erhöht, da zunächst die Zinsaufwen-
dungen und Tilgungen erwirtschaftet wer-
den müssen, bevor die prognostizierten 
Ausschüttungen an die Anleger ausgezahlt 
werden können. 

 
3.3.7 Energieertragsrisiko 
Den Ertragsprognosen liegen zwei Wind-
gutachten zugrunde, zum einen von der 
Firma PAVANA GmbH sowie der Firma 
DNV Energy Systems Germany GmbH. 
Das Windgutachten der PAVANA GmbH 
wurde und am 21.03.2022 fertig gestellt, 
das Windgutachten der DNV Energy Sys-
tems Germany GmbH wurde am 
23.03.2022 fertig gestellt. 
Im Rahmen des Windgutachten der PA-
VANA GmbH wurden während der Besich-
tigung von Mitarbeitern der Firma die Er-
tragsdaten von repräsentativen Vergleichs-
anlagen aus der Umgebung der geplanten 
WEA ausgewertet. 
Mitarbeiter der DNV Energy Systems Ger-
many GmbH haben während der Besichti-
gung die Umgebungsbedingungen hinsicht-
lich ihres Einflusses auf das Windpotenzial 
bewertet.  

Grundsätzlich ist mit tatsächlichen Abwei-
chungen der jährlichen Windverhältnisse zu 
rechnen, so dass die prognostizierte jährli-
che Windernte von der tatsächlich erzielten 
Windernte abweichen kann. Windgutachten 
ermitteln grundsätzlich nur das mittel- bis 
langfristig zu realisierende Windpotential. 
Die jährlichen Erträge der Windenergiean-
lagen differieren nach dem Jahreswindauf-
kommen. Hier sind negative Abweichungen 
von 20% und mehr zu einem durchschnitt-
lichen Windjahr möglich.  
Ein geringeres Windaufkommen führt dazu, 
dass die Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH 
& Co. KG geringe Erträge erzielt und ihren 
Kapitaldienstverpflichtungen nicht mehr 
nachkommen kann. Kann die Emittentin ih-
ren Kapitaldienstverpflichtungen nicht 
nachkommen, kann es in der Folge zur Li-
quidation oder Insolvenz der Emittentin 
führen. Dieses hätte zur Folge, dass die 
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prognostizierten Ausschüttungen an die 
Anleger ganz oder teilweise ausfallen bzw. 
der Anleger einen Totalverlust seiner Ein-
lage erleiden kann. 
 
Globale Klimaänderungen können ursäch-
lich dafür sein, dass das künftige Windauf-
kommen von den in der Vergangenheit er-
fassten Daten abweicht. Demzufolge kann 
es sein, dass in einzelnen oder mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren der geplante 
langjährige mittlere Nettoertrag nicht er-
reicht wird. Darüber hinaus kann es in der 
näheren Umgebung der Standorte zu Verän-
derungen der Landschaft kommen, die sich 
nachhaltig auf die Energieausbeute auswir-
ken. Zu denken ist an einen Zubau von 
Windenergieanlagen. Die Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG trägt durch die 
Vereinnahmung der Einspeisevergütung 
das Windrisiko der vier sich im Windpark 
zu bauenden Windenergieanlagen. Schwan-
kungen der Windverhältnisse oder Verän-
derungen der Landschaft (durch Zubau wei-
terer Windenergieanlagen) können über 
verschlechterte Windverhältnisse zu einer 
Verminderung der Betriebseinnahmen der 
Emittentin führen, so dass die Emittentin ih-
ren Kapitaldienstverpflichtungen nicht 
nachkommen kann. Kann die Emittentin ih-
ren Kapitaldienstverpflichtungen nicht 
nachkommen, kann es in der Folge zur Li-
quidation oder Insolvenz der Emittentin 
führen. Dieses hätte zur Folge, dass die 
prognostizierten Ausschüttungen an die 
Anleger ganz oder teilweise ausfallen bzw. 
der Anleger einen Totalverlust seiner Ein-
lage erleiden kann. 
 
Bei einer Auslastung der Netzkapazität 
können die WEA durch den Netzbetreiber 
zeitweilig gedrosselt oder komplett abge-
schaltet werden, um eine Netzüberlastung 
zu vermeiden (‚Redispatch 2.0’). Durch Re-
dispatch 2.0 müssen zwingend notwendige 
Daten generiert und zur Verfügung gestellt 
werden. Um die Differenz zwischen der 
eingespeisten Leistung und der geplanten 
Leistung abzurechnen, muss der Netzbetrei-
ber die Differenzen kennen. Der Netzbetrei-
ber rechnet die Differenz zwischen Ist- und 

Planleistung aus und stellt die Daten dem 
Anlagenbetreiber zur Prüfung zur Verfü-
gung. Hierbei kann es zu Abrechnungsfeh-
lern durch den Netzbetreiber kommen, die 
nicht vergütet werden. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass in Zukunft die ge-
setzlich garantierten Einspeisevergütungen 
und Entschädigungszahlungen vollständig 
oder teilweise gekürzt werden. Darüber hin-
aus besteht das Risiko, dass der Netzbetrei-
ber gegen die im EEG geregelte Zahlung 
von Ausfallentschädigungen wegen Netz-
überlastungen rechtlich vorgeht. Durch ver-
zögerte oder vollständig ausbleibende Aus-
zahlungen seitens des Netzbetreibers kann 
es zu negativen Auswirkungen auf die Li-
quidität der Emittentin kommen. Dieses 
kann dazu führen, dass die Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen 
kann. Kann die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen, 
kann es in der Folge zur Liquidation oder 
Insolvenz der Emittentin führen. Dieses 
hätte zur Folge, dass die prognostizierten 
Ausschüttungen an die Anleger ganz oder 
teilweise ausfallen bzw. der Anleger einen 
Totalverlust seiner Einlage erleiden kann. 
 
Des Weiteren sind laut vorliegenden BIm-
SchG-Genehmigungen teilweise Auflagen 
bezüglich der Schallleistungspegel sowie 
der Schattenwurfzeiten einzuhalten. Bei 
Überschreitung der Richtwerte müssen die 
Anlagen in einem gedrosselten Betrieb ge-
fahren oder zeitweise abgeschaltet werden, 
was die Einnahmen der Emittentin verrin-
gert.  Dieses kann dazu führen, dass die 
Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. 
KG ihren Kapitaldienstverpflichtungen 
nicht nachkommen kann. Kann die Emit-
tentin ihren Kapitaldienstverpflichtungen 
nicht nachkommen, kann es in der Folge zur 
Liquidation oder Insolvenz der Emittentin 
führen. Dieses hätte zur Folge, dass die 
prognostizierten Ausschüttungen an die 
Anleger ganz oder teilweise ausfallen bzw. 
der Anleger einen Totalverlust seiner Ein-
lage erleiden kann.  
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Ein Schattenwurfgutachten wurde am 
10.12.2021 von dem Ingenieurbüro für 
Akustik Busch GmbH erstellt. In dem Gut-
achten wird angeführt, dass durch die ge-
planten WEA-Überschreitungen der zuläs-
sigen jährlichen Beschattungsdauer von 30 
Stunden pro Jahr an einigen Häusern eintre-
ten können. Die Berechnung zeigen ferner, 
dass durch die geplanten WEA-Überschrei-
tungen der zulässigen täglichen Beschat-
tungsdauer von 30 Minuten pro Tag an ei-
nigen Häusern eintreten können. Die Fir-
men PAVANA GmbH sowie DNV Energy 
Systems Germany GmbH berücksichtigen 
die oben genannten Schattenwurfüber-
schreitungen und berechnet in ihren Wind-
gutachten basierend auf der meteorologisch 
wahrscheinlichen Beschattungsdauer 
Schattenwurfverluste in Höhe von 0,7% 
(PAVANA GmbH) bzw. 0,8% DNV 
Energy Systems Germany GmbH. 

 
Tatsächlich können die Abschaltungen zur 
Einhaltung der Schattenwurfzeiten höher 
ausfallen.  
Durch diese beschriebenen Umstände kön-
nen die prognostizierten Windenergieer-
träge – auch dauerhaft – niedriger ausfallen. 
Dieses kann dazu führen, dass die prognos-
tizierten Einnahmen geringer ausfallen und 
die Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & 
Co. KG ihren Kapitaldienstverpflichtungen 
nicht nachkommen kann bzw. die prognos-
tizierten Entnahmen/Ausschüttungen an die 
Anleger ganz oder teilweise ausfallen. 
Kann die Emittentin ihren Kapitaldienstver-
pflichtungen nicht nachkommen, kann dies 
zur Abwicklung der Emittentin führen, was 
einen Totalverlust der Einlage des Anlegers 
zur Folge haben kann.  

 
3.3.8 Instandhaltungs-/Betriebskosten und Versicherungen 
Die tatsächlich anfallenden Instandhal-
tungskosten können deutlich höher ausfal-
len als die kalkulierten Instandhaltungskos-
ten. Höhere Instandhaltungskosten können 
das Betriebsergebnis der Emittentin verrin-
gern, was dazu führen kann, dass die Bür-
gerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
ihren Kapitaldienstverpflichtungen nicht 
nachkommen kann. Kann die Emittentin ih-
ren Kapitaldienstverpflichtungen nicht 
nachkommen, kann es in der Folge zur Li-
quidation oder Insolvenz der Emittentin 
führen. Dieses hätte zur Folge, dass die 
prognostizierten Ausschüttungen an die 
Anleger ganz oder teilweise ausfallen bzw. 
der Anleger einen Totalverlust seiner Ein-
lage erleiden kann. 
 
Entsprechendes gilt für weitere Betriebs-
kosten der Windenergieanlagen der Emit-
tentin, die unabhängig von der Vergütung 
des erzeugten und eingespeisten Stroms und 
damit auch bei evtl. fehlenden Einnahmen 
zu leisten sind. Höhere weitere Betriebskos-
ten der Windenergieanlagen können das 
Betriebsergebnis der Emittentin verringern, 
was dazu führen kann, dass die Bürger-
windpark Wallsbüll GmbH & Co. KG ihren 

Kapitaldienstverpflichtungen nicht nach-
kommen kann. Kann die Emittentin ihren 
Kapitaldienstverpflichtungen nicht nach-
kommen, kann es in der Folge zur Liquida-
tion oder Insolvenz der Emittentin führen. 
Dieses hätte zur Folge, dass die prognosti-
zierten Ausschüttungen an die Anleger ganz 
oder teilweise ausfallen bzw. der Anleger 
einen Totalverlust seiner Einlage erleiden 
kann. 
 
Ferner besteht das Risiko, dass kalkulierte 
Kosten- und Preissteigerungen nicht durch 
entsprechende Einnahmen aus dem Betrieb 
der Windenergieanlagen kompensiert wer-
den können und die für Ausschüttungen zur 
Verfügung stehende Liquidität verringert 
wird. Fallen Kosten- und Preissteigerungen 
höher aus als kalkuliert, kann sich das Be-
triebsergebnis der Emittentin verringern, 
was dazu führen kann, dass die Bürger-
windpark Wallsbüll GmbH & Co. KG ihren 
Kapitaldienstverpflichtungen nicht nach-
kommen kann. Kann die Emittentin ihren 
Kapitaldienstverpflichtungen nicht nach-
kommen, kann es in der Folge zur Liquida-
tion oder Insolvenz der Emittentin führen. 
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Dieses hätte zur Folge, dass die prognosti-
zierten Ausschüttungen an die Anleger ganz 
oder teilweise ausfallen bzw. der Anleger 
einen Totalverlust seiner Einlage erleiden 
kann. 
 
Weiterhin trägt die Emittentin die Gefahr 
des zufälligen Untergangs, der zufälligen 
ganzen oder teilweisen Zerstörung der 
Windenergieanlagen. Die Windenergiean-
lagen sind im marktüblichen Umfang gegen 
Risiken aus dem Besitz und Betrieb der An-
lagen versichert. Diesbezüglich besteht das 
Risiko, dass aufgrund einer Kündigung 
durch die Versicherung solche Versiche-
rungen zum zukünftig nicht oder nicht zu 
wirtschaftlich sinnvollen Konditionen ver-
fügbar sind. Zu beachten ist, dass im Regel-

fall auch ein Selbstbehalt seitens der Emit-
tentin jeweils zu tragen ist. Zudem sind 
nicht alle Risiken für den Betrieb der Wind-
energieanlagen vollständig versicherbar. 
Die vorgenannten Risiken können das Be-
triebsergebnis der Emittentin nachteilig be-
einflussen und dazu führen, dass die Bür-
gerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
ihren Kapitaldienstverpflichtungen nicht 
nachkommen kann. Kann die Emittentin ih-
ren Kapitaldienstverpflichtungen nicht 
nachkommen, kann es in der Folge zur Li-
quidation oder Insolvenz der Emittentin 
führen. Dieses hätte zur Folge, dass die 
prognostizierten Ausschüttungen an die 
Anleger ganz oder teilweise ausfallen bzw. 
der Anleger einen Totalverlust seiner Ein-
lage erleiden kann. 

 
3.3.9 Liquiditätsrisiken 
Die Liquidität der Emittentin soll durch 
Verkäufe des erzeugten elektrischen Stroms 
aufgebaut werden. Die Liquidität ist somit 
abhängig von dem natürlichen Energiean-
gebot durch Wind, der Betriebsbereitschaft 
der Windenergieanlagen und den anfallen-
den Betriebskosten. Das Liquiditätsrisiko 
durch ein zu geringes oder zu stark schwan-
kendes Energieangebot durch Wind trägt 
die Emittentin allein. Ein von dem Wind-
gutachten abweichendes Wind- und damit 
Energieangebot kann dazu führen, dass sich 

die Betriebsergebnisse der Emittentin ver-
schlechtern und die Bürgerwindpark Walls-
büll GmbH & Co. KG ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen 
kann. Kann die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen, 
kann dies zur Liquidation oder Insolvenz 
der Emittentin führen. Dieses hätte zur 
Folge, dass die prognostizierten Ausschüt-
tungen an die Anleger ganz oder teilweise 
ausfallen bzw. der Anleger einen Totalver-
lust seiner Einlage erleiden kann.  

 
3.3.10 Liquiditätsreserve 
Das finanzierende Kreditinstitut fordert den 
Aufbau von Liquiditätsreserven aus laufen-
den Einnahmen aus dem Verkauf von 
Strom. Der Darlehensvertrag des Kreditin-
stituts sieht es vor, dass bei einer Ver-
schlechterung der Vermögensverhältnisse 
der Emittentin durch zum Beispiel einer In-
solvenz der Nordex Germany GmbH eine 
höhere Liquiditätsreserve gefordert werden 
kann. Die Vermögensverhältnisse der Emit-
tentin würden sich durch eine Insolvenz der 
Nordex Germany GmbH verschlechtern, da 
die mit der Nordex Germany GmbH verein-
barten Leistungen durch einen anderen An-
bieter zu schlechteren Konditionen über-

nommen werden könnten. Wenn die Liqui-
ditätsreserve aufgestockt werden muss, ist 
es möglich, so dass die Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG aufgrund der 
geringeren verfügbaren Liquidität ihren Ka-
pitaldienstverpflichtungen nicht nachkom-
men kann. Kann die Emittentin ihren Kapi-
taldienstverpflichtungen nicht nachkom-
men, kann es in der Folge zur Liquidation 
oder Insolvenz der Emittentin führen. Die-
ses hätte zur Folge, dass die prognostizier-
ten Ausschüttungen an die Anleger ganz 
oder teilweise ausfallen bzw. der Anleger 
einen Totalverlust seiner Einlage erleiden 
kann. 
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3.3.11 Rückbaukosten 
Die Anleger tragen das Risiko steigender 
Rückbaukosten. Für den Rückbau der 
Windenergieanlagen wird bei der Bürger-
windpark Wallsbüll GmbH & Co. KG ra-
tierlich eine steuerwirksame Rückbaurück-
stellung gebildet. Die für den Rückbau er-
forderliche Liquidität soll über die Mindest-
laufzeit der Vermögensanlage liquiditäts-
mäßig angespart werden. Da der Rückbau 
erst bei Beendigung des Betriebs der Wind-
energieanlagen voraussichtlich zum 

31.12.2045 erfolgt, können die tatsächlich 
anfallenden Rückbaukosten nur geschätzt 
werden und den zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung kalkulierten Betrag über-
steigen. Sollten die tatsächlichen Kosten 
höher sein als die Rückbaurückstellung, 
wird sich das wirtschaftliche Ergebnis der 
Emittentin reduzieren. Das schlechtere Er-
gebnis der Emittentin kann dazu führen, 
dass die prognostizierten Ausschüttungen 
an die Anleger teilweise ausfallen. 

 
3.3.12 Anteilsfinanzierung 
Die teilweise oder vollständige Fremdfi-
nanzierung des Erwerbs einer Beteiligung 
an der Emittentin erhöht das Risiko des An-
legers. Für den Fall, dass der Anleger keine 
oder nur geringere als prognostizierte Aus-
schüttungen aus der Emittentin erhält, 
bleibt der Anleger dennoch verpflichtet, das 
entsprechende Darlehen sowie die aufge-

laufenen Zinsen aus seinem sonstigen Ver-
mögen zurückzuzahlen, was bis zur Privat-
insolvenz führen kann. Mithin ist insoweit 
ein anlegergefährdendes Risiko gegeben. 
Eine vollständige oder teilweise Finanzie-
rung der Beteiligung (Anteilsfinanzierung) 
wird nicht angeboten und von der Anbiete-
rin nicht empfohlen. 

 
3.3.13 Preissteigerungsrate 
Die variablen Betriebskosten sind zum Teil 
mit einer jährlichen Preissteigerungsrate in-
diziert worden, um die Inflation zu berück-
sichtigen. Es ist möglich, dass die Preisstei-
gerungsrate dauerhaft höher ausfällt als 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung er-
wartet, was zu höheren Aufwendungen der 
Emittentin führt. Durch höhere Aufwen-
dungen kann es dazu kommen, dass die 

Emittentin ihren Kapitaldienstverpflichtun-
gen nicht nachkommen kann. Kann die 
Emittentin ihren Kapitaldienstverpflichtun-
gen nicht nachkommen, kann es in der 
Folge zur Liquidation oder Insolvenz der 
Emittentin führen. Dieses hätte zur Folge, 
dass die prognostizierten Ausschüttungen 
an die Anleger ganz oder teilweise ausfallen 
bzw. der Anleger einen Totalverlust seiner 
Einlage erleiden kann. 

 
3.3.14 Höhe des Eigenkapitals 
Im Falle einer Erhöhung des Eigenkapital-
anteils werden die Ausschüttungen geringer 
ausfallen als prognostiziert, da dieses Eigen-
kapital die Ausschüttung pro Eigenkapitalan-
teil reduziert, da die gleiche Liquidität auf 
eine größere Anzahl von Anteilen verteilt 

werden muss. Dieses kann dazu führen, dass 
die prognostizierten Ausschüttungen an die 
Anleger teilweise ausfallen und sich somit 
das wirtschaftliche Ergebnis des Anlegers 
verschlechtert. 

 

3.4 Rechtliche Risiken 
 
3.4.1 Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
Die Prognoserechnung geht davon aus, dass 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
im Jahr der Inbetriebnahme der Windener-

gieanlagen sowie während der Mindestlauf-
zeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2045 uneingeschränkt in der derzeiti-
gen Fassung Anwendung findet. Wenn das 
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EEG – ganz oder teilweise – außer Kraft 
tritt, der Netznutzungs- bzw. Einspeisever-
trag endet oder sofern die Vergütungssätze 
des EEG – auch mit Rückwirkung – unter 
die bei Inbetriebnahme der Windenergiean-
lagen gültigen Vergütungssätze gesenkt 
werden, ist es möglich, dass sich die Ein-
speisevergütungen und damit die Erträge 
unter Umständen derart verringern, dass 
sich bei der Emittentin die Betriebsergeb-
nisse verschlechtern und die Bürgerwind-
park Wallsbüll GmbH & Co. KG ihren Ka-
pitaldienstverpflichtungen nicht nachkom-
men kann. Kann die Emittentin ihren Kapi-
taldienstverpflichtungen nicht nachkom-
men, kann es in der Folge zur Liquidation 
oder Insolvenz der Emittentin führen. Die-
ses hätte zur Folge, dass die prognostizier-
ten Ausschüttungen an die Anleger ganz 
oder teilweise ausfallen bzw. der Anleger 
einen Totalverlust seiner Einlage erleiden 
kann. 
 
Es ist möglich, dass Änderungen des EEG 
auch auf bestehende Windenergieanlagen 
bzw. rückwirkend Anwendung finden. Es 
besteht daher das Risiko, dass die Emitten-
tin aufgrund von Nichtanwendbarkeit, Auf-
hebung, Änderung oder anderer Auslegung 

der einschlägigen gesetzlichen Bestimmun-
gen den durch die Windenergieanlagen er-
zeugten Strom nur zu ungünstigeren Bedin-
gungen als zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung angenommen oder gar nicht ver-
kaufen können. Dieses kann zu geringeren 
Einnahmen bei der Emittentin und dadurch 
zu niedrigeren Ausschüttungen an die Anle-
ger führen. 
 
Sollte die Emittentin in Zukunft verpflichtet 
werden, entgegen der konzeptionsgemäß 
unterstellten Annahmen, den Strom am 
freien Markt zu niedrigeren Preisen (un-
günstigeren Konditionen) zu veräußern, be-
steht das Risiko, dass die Einnahmen gerin-
ger als prognostiziert ausfallen, was dazu 
führen kann, dass die Emittentin bei Ein-
nahmen, die 35% unter den prognostizier-
ten Einnahmen liegen, ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen 
kann. Kann die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen, 
kann es in der Folge zur Liquidation oder 
Insolvenz der Emittentin führen. Dieses 
hätte zur Folge, dass die prognostizierten 
Ausschüttungen an die Anleger ganz oder 
teilweise ausfallen bzw. der Anleger einen 
Totalverlust seiner Einlage erleiden kann.  

 
3.4.2 Rückabwicklungsrisiko 
Bei der Emittentin handelt es sich um ein 
operativ tätiges Unternehmen außerhalb des 
Finanzsektors. Daher gilt die Emittentin 
nicht als Investmentvermögen nach § 1 
Abs. 1 KAGB und fällt somit nicht in den 
Anwendungsbereich des KAGB. Sollten 
sich die Vertrags- oder Anlagebedingungen 
so verändern, dass die Emittentin als Invest-
mentvermögen eingestuft wird, kann die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht Maßnahmen nach § 15 KAGB er-
greifen und insbesondere die Rückabwick-
lung der Geschäfte der Emittentin anord-
nen. Nach der Rückabwicklung erhält der 
Anleger seinen kapitalmäßigen Anteil am 
Liquidationserlös. Die Rückabwicklung 
kann dazu führen, dass ein teilweiser oder 
vollständiger Verlust der geleisteten 
Pflichteinlage des Anlegers verursacht 
wird. 

 
3.4.3 Rechtliche und steuerliche Risiken 
Die Darstellung der rechtlichen und steuer-
lichen Folgen einer Beteiligung an der Bür-
gerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
beruht auf dem Stand des zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung geltenden Rechts so-
wie der zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Rechtsvor-schriften und der Verwaltungs-
praxis. Das Risiko einer Änderung der 

rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedin-
gungen während der Mindestlaufzeit der 
Vermögensanlage bis zum 31.12.2045 kann 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund 
von geänderten rechtlichen und steuerli-
chen Rahmenbedingungen können der 
Emittentin zusätzliche Kosten entstehen, 
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die sich negativ auf das Betriebsergebnis 
der Emittentin auswirken, was dazu führen 
kann, dass die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen 
kann. Kann die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen, 
kann es in der Folge zur Liquidation oder 
Insolvenz der Emittentin führen. Dieses 
hätte zur Folge, dass die prognostizierten 
Ausschüttungen an die Anleger ganz oder 
teilweise ausfallen bzw. der Anleger einen 
Totalverlust seiner Einlage erleiden kann. 
 
Die Anleger der Emittentin tragen ebenfalls 
das Risiko, dass gesetzliche, rechtliche oder 
aufsichtsrechtliche Vorschriften oder ihre 
Anwendung und Auslegung rückwirkend 
geändert werden und dies negative Auswir-
kungen auf die Tätigkeit der Emittentin hat. 
Es ist möglich, dass die Aufsichtsbehörden 
die Tätigkeit der Emittentin sowie der betei-
ligten Partner zeitweise oder dauerhaft un-
ter-sagen bzw. nur unter Auflagen oder be-
stimmten Voraussetzungen genehmigen 
und es insoweit zu Nachteilen für die Anle-
ger kommt. Die Nachteile können sein, dass 
der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & 
Co. KG aufgrund von geänderten gesetzli-
chen, rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen 
Vorschriften zusätzliche Kosten entstehen, 
die sich negativ auf das Betriebsergebnis 
der Emittentin auswirken, was dazu führen 
kann, dass die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen 
kann. Kann die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen, 
kann es in der Folge zur Liquidation oder 
Insolvenz der Emittentin führen. Dieses 
hätte zur Folge, dass die prognostizierten 
Ausschüttungen an die Anleger ganz oder 
teilweise ausfallen bzw. der Anleger einen 
Totalverlust seiner Einlage erleiden kann. 
 
Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zur 
Zeit der Aufstellung dieses Verkaufspros-
pekts geltenden Steuergesetze und -verord-
nungen sowie die Finanzrechtsprechung 
und Verwaltungspraxis in unveränderter 
Form bestehen bleiben. Soweit die Finanz-
behörden oder Finanzgerichte der steuerli-
chen Auffassung der Emittentin nicht oder 

nur teilweise folgen, kann die Besteuerung 
der Ergebnisse der Emittentin nachteilig 
von der Darstellung in diesem Verkaufs-
prospekt abweichen. Die endgültige Aner-
kennung der steuerlichen Auswirkungen er-
folgt erst durch die vorbehaltlose Veranla-
gung nach einer steuerlichen Außenprü-
fung. Bei einer abweichenden steuerlichen 
Beurteilung können sich für den Anleger 
höhere Steuerzahlungen ergeben. Höhere 
Steuerzahlungen können zur Privatinsol-
venz des Anlegers führen, wenn die Steuer-
zahlungen, unabhängig von der Entwick-
lung der Vermögensanlage, nicht aus dem 
sonstigen Vermögen des Anlegers bedient 
werden können. 
 
Auf Ebene der Emittentin anfallende Ge-
werbesteuer kann nicht in jedem Fall durch 
die Anrechnung gemäß § 35 EStG bei der 
Einkommensteuer des Anlegers kompen-
siert werden. Eine vollständige Anrechnung 
ist von der persönlichen Situation des Anle-
gers bzw. von seinen übrigen gewerblichen 
Einkünften abhängig. Sie kann ausschei-
den, wenn der Anleger aus anderen Tätig-
keiten negative Einkünfte erzielt, wodurch 
sich für den Anleger höhere Steuerzahlun-
gen ergeben können. Höhere Steuerzahlun-
gen können zur Privatinsolvenz des Anle-
gers führen, wenn die Steuerzahlungen, un-
abhängig von der Entwicklung der  
Vermögensanlage, nicht aus dem sonstigen 
Vermögen des Anlegers bedient werden 
können. 
 
Im Falle der Fremdfinanzierung der Einlage 
durch einen Anleger besteht die Gefahr, 
dass die Finanzverwaltung die Gewinner-
zielungsabsicht beim jeweiligen Anleger 
nicht anerkennt. Die steuerlichen Angaben 
in diesem Verkaufsprospekt stellen keinen 
steuerlichen Rat dar und ersetzen keine 
steuerliche Beratung im Einzelfall unter Be-
rücksichtigung der individuellen steuerli-
chen Situation. Daher wird jedem Anleger 
empfohlen, die Steuerfolgen einer Beteili-
gung an der Emittentin mit seinem persön-
lichen Steuerberater zu prüfen. Wird die 
Gewinnerzielungsabsicht beim jeweiligen 
Anleger von der Finanzverwaltung nicht 
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anerkannt, kann es zu höheren Steuerzah-
lungen für den Anleger kommen, die zur 
Privatinsolvenz des Anlegers führen kön-
nen, wenn der Anleger nicht in der Lage ist, 
diese Steuern unabhängig von der Entwick-
lung der Vermögensanlage aus seinem üb-
rigen Vermögen zu bedienen. 
 
Mit Urteil vom 14.04.2011 (IV R 46/09) hat 
der BFH entschieden, dass jede Windener-
gieanlage, die in einem Windpark betrieben 
wird, ein zusammengesetztes Wirtschafts-
gut darstellt. Alle Wirtschafts-güter eines 
Windparks sind in Anlehnung an die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer der 
Windenergieanlagen grundsätzlich über 
denselben Zeitraum abzuschreiben. Für die 
Abschreibungen von Windenergieanlagen 
ist eine Nutzungsdauer von 16 Jahren, nach 
Maßgabe der zurzeit gültigen amtlichen 
AfA-Tabelle, vorgesehen. Die Nutzungs-
dauer für die Kabeltrasse und die Zuwegun-
gen ist ebenfalls mit 16 Jahren vorgesehen. 
Verändert sich aufgrund einer Änderung 
der Gesetzgebung der prospektierte Ab-
schreibungsverlauf der Windenergieanla-
gen, so würden sich steuerliche Anlaufver-
luste insgesamt reduzieren, auf einen länge-
ren Zeitraum verteilen und zu einer Ergeb-
nisverschiebung für die Emittentin führen. 
Hierauf ist als Risiko hinzuweisen, da 
dadurch auf der Ebene der Emittentin hö-
here Steuerzahlungen anfallen können, 
wodurch es möglich ist, dass die Bürger-
windpark Wallsbüll GmbH & Co. KG ihren 
Kapitaldienstverpflichtungen nicht nach-
kommen kann. Kann die Emittentin ihren 
Kapitaldienstverpflichtungen nicht nach-
kommen, kann es in der Folge zur Liquida-
tion oder Insolvenz der Emittentin führen. 
Dieses hätte zur Folge, dass die prognosti-
zierten Ausschüttungen an die Anleger ganz 
oder teilweise ausfallen bzw. der Anleger 
einen Totalverlust seiner Einlage erleiden 
kann.  
 
Es ist nicht auszuschließen, dass das Fi-
nanzamt eine von der Beteiligungsquote des 
einzelnen Anlegers nach Maßgabe der ge-
sellschaftsvertraglich vereinbarten Gewinn- 
und Verlustabrede abweichende steuerliche 

Ergebnisverteilung beim einzelnen Anleger 
vornimmt. Entsprechend würde sich das 
steuerliche Ergebnis beim einzelnen Kom-
manditisten negativ ändern, was zu höheren 
persönlichen Steuer-zahlungen führen kann 
und zur Privatinsolvenz des Anlegers füh-
ren kann, wenn der Anleger nicht in der 
Lage ist, diese Steuern unabhängig von der 
Entwicklung der Vermögensanlage aus sei-
nem sonstigen Vermögen zu bedienen. 
 
Als Grundlage für die Prospektkalkulation 
ist man von dem aktuellen Gewerbesteuer-
hebesatz der Gemeinde Wallsbüll von 310 
% ausgegangen. Der Gewerbesteuerhebe-
satz kann steigen. Durch eine höhere Ge-
werbesteuerlast auf Ebene der Emittentin 
können sich die Ausschüttungen an den An-
leger reduzieren bzw. ganz ausfallen. 
 
Entstehen gewerbesteuerliche Verluste, be-
vor die Anschaffung der Windenergieanla-
gen stattgefunden hat, muss die Finanzver-
waltung die Verluste nicht anerkennen. Die 
Anerkennung von gewerbesteuerlichen 
Verlusten setzt eine Betriebseröffnung im 
Sinne des Gewerbesteuergesetzes voraus. 
Entscheidend hierbei ist nicht eine formale 
Eröffnung, sondern der Beginn der gewerb-
lichen Arbeitsleistung. Wenn die  
Windenergieanlagen erst zu einem späteren 
Zeitpunkt angeschafft werden, werden sich 
die prognostizierten gewerbesteuerlichen 
Verlustvorträge reduzieren und die Gewer-
besteuerpflicht wird früher einsetzen. Da-
mit wird sich die Gewerbesteuerlast der 
Emittentin insgesamt erhöhen und die Aus-
schüttungen an den Anleger können sich re-
duzieren bzw. ganz ausfallen. 
 
Bei Überschreitung der Grenzen des steuer-
lichen Existenzminimums durch die Zuwei-
sung von positiven Einkünften aus der 
Emittentin können auch bislang nicht zur 
Einkommenssteuer veranlagte Personen, 
wie Rentner oder Studierende, in die Steu-
erpflicht kommen. In diesem Fall ist eine 
zusätzliche Beratung durch den persönli-
chen Steuerberater des Anlegers empfeh-
lenswert. Dieses kann dazu führen, dass das 
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übrige Vermögen des Anlegers nicht aus-
reicht, um die persönlichen Steuerzahlun-
gen des Anlegers zu decken, was zu einer 
Privatinsolvenz des Anlegers führen kann 
(siehe Abschnitt 3.2.4 auf Seite 11). 
 
Es ist möglich, dass die Vermögensteuer in 
Zukunft wieder eingeführt werden könnte. 
Die Wiedereinführung der Vermögensteuer 

wirkt sich negativ auf die Vermögensanlage 
aus, da der Anleger mit nicht kalkulierten 
Steuerzahlungen belastet wird. Dieses kann 
dazu führen, dass das übrige Vermögen des 
Anlegers nicht ausreicht, um die persönli-
chen Steuerzahlungen des Anlegers zu de-
cken, was zu einer Privatinsolvenz des An-
legers führen kann (siehe Abschnitt 3.2.4 
auf Seite 11). 

 
3.4.4 Veräußerungsrisiko 
Die Beteiligung an dieser Vermögensan-
lage ist als ein langfristiges Engagement zu 
betrachten, das mit einer Frist von 6 Mona-
ten zum Ende eines Geschäftsjahres, erst-
mals zum 31.12.2045 gekündigt werden 
kann. Entsprechend den gesellschaftsrecht-
lichen Regelungen ist eine Veräußerung der 
Beteiligung nur zulässig, wenn die Komple-
mentärin zustimmt. Es besteht das Risiko, 
dass bei einem Veräußerungswunsch kein 
Erwerber gefunden wird, keine Zustim-
mung erteilt wird oder eine Veräußerung 

nur zu einem geringeren Wert erfolgen 
kann. Untersagt die Komplementärin eine 
Anteilsveräußerung des Anlegers, findet 
sich kein Erwerber oder erfolgt die Anteils-
veräußerung zu einem zu geringen Wert 
kann dies zur Privatinsolvenz des Anlegers 
führen, wenn die geplanten Einnahmen aus 
der Veräußerung der Vermögensanlage zur 
Vermeidung der Privatinsolvenz erforder-
lich wären. 

 
3.4.5 Gebühren, Beiträge und Kostenbelastung 
Belastungen der Emittentin mit Gebühren, 
Beiträgen und anderen Kosten, die durch 
das Ausscheiden oder den Ausschluss des 
Anlegers bedingt sind, können dem jeweili-
gen Anleger und einem etwaigen Rechts-
nachfolger weiterbelastet werden. Insoweit 
tragen die Anleger das Risiko einer Pflicht 
auf Kostenerstattung gegenüber der Emit-
tentin, was die Liquidität des Anlegers in 

der Folge verringert. Soweit der entspre-
chende Betrag vom Anleger nicht beibring-
bar sein sollte, ist die Emittentin mit den 
entsprechenden Gebühren, Beiträgen und 
Kosten belastet. Durch höhere Gebühren, 
Beiträge und Kostenbelastungen ver-
schlechtert sich das wirtschaftliche Ergeb-
nis der Emittentin, was dazu führen kann, 
dass die prognostizierten Ausschüttungen 
an die Anleger teilweise ausfallen. 

 
3.4.6 Anlegerhaftung/Rückzahlungspflicht 
Der Anleger haftet als Kommanditist der 
Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. 
KG gegenüber Gläubigern der Emittentin 
bis zur Höhe seiner Kommanditeinlage. So-
weit allerdings seine Einlage zurückbezahlt 
wird oder der Anleger Gewinnanteile ent-
nimmt, während sein Kapitalanteil durch 
Verluste unter den Betrag der Haftsumme 
herabgemindert ist, oder soweit durch die 
Entnahme der Kapitalanteil unter diesen 
Betrag sinkt, kann die Haftung des Anlegers 
gemäß § 172 Abs. 4 HGB wieder aufleben. 
Dies kann dazu führen, dass für den Anleger 

eine Pflicht zur Rückzahlung des entnom-
menen Kapitals entsteht und damit sein üb-
riges Vermögen gefährdet ist, wenn der An-
leger die Rückzahlung nicht aus seinem üb-
rigen Vermögen leisten kann, kann. Wird 
das übrige Vermögen gefährdet, kann es zu 
einer Privatinsolvenz des Anlegers führen. 
 
Im Falle des Ausscheidens eines Gesell-
schafters haftet dieser für die bis zum Zeit-
punkt seines Ausscheidens begründeten 
Verbindlichkeiten der Emittentin bis zu 5 
Jahre ab Eintragung seines Ausscheidens 
im Handelsregister in Höhe der Haftsumme 
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nach. Dieses kann dazu führen, dass für den 
Anleger eine Pflicht zur Rückzahlung des 
entnommenen Kapitals entsteht. Im Falle 
einer Insolvenz der Emittentin kann der An-
leger seine Einlage vollständig verlieren. 
Der Anleger kann im Falle der gesetzlichen 
Nachhaftung dazu gezwungen sein, bis zur 
Höhe seiner ursprünglichen Einlage erneut 

Kapital in die Gesellschaft einzuzahlen. 
Dieses kann zu Mehrbelastungen und Li-
quiditätsschwierigkeiten bis zur Privatin-
solvenz des Anlegers führen, wenn der An-
leger nicht in der Lage ist, diese Kosten un-
abhängig von der Entwicklung der Vermö-
gensanlage aus seinem sonstigen Vermögen 
zu bedienen.  

 

3.5 Weitere Risiken 
 
3.5.1 Technische Risiken 
Wesentliche technische Parameter von 
Windenergieanlagen, die Einfluss auf den 
Ertrag haben, sind die Verfügbarkeit und 
die Leistungskennlinie. Beide Produkt-
merkmale können geringer sein als vom 
Hersteller angegeben. Die Richtigkeit der 
Leistungskennlinie der WEA können weder 
von den Windgutachtern noch von der Pros-
pektverantwortlichen oder der Emittentin 
abschließend beurteilt werden. 
 
Der Vertragspartner Nordex Germany 
GmbH garantiert eine durchschnittliche 
technische Verfügbarkeit für die Windener-
gieanlagen. Es ist möglich, dass die Garan-
tien aufgrund von technischen oder finanzi-
ellen Problemen des Vertragspartners nicht 
eingehalten werden und die Einnahmen sich 
für die Emittentin verringern. Dieses kann 
dazu führen, dass die Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen 
kann. Kann die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen, 
kann es in der Folge zur Liquidation oder 
Insolvenz der Emittentin führen. Dieses 
hätte zur Folge, dass die prognostizierten 
Ausschüttungen an die Anleger ganz oder 
teilweise ausfallen bzw. der Anleger einen 
Totalverlust seiner Einlage erleiden kann. 
 
Die Stromerträge der Windenergieanlagen 
hängen unmittelbar von der Leistungskenn-
linie der WEA ab. Wird die angenommene 
Verfügbarkeit oder die Leistungskennlinie 
der Windenergieanlagen der Bürgerwind-
park Wallsbüll GmbH & Co. KG langfristig 

unterschritten, besteht das Risiko, dass die 
Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. 
KG in dem betreffenden Zeitraum weniger 
Einnahmen als kalkuliert erzielt. Dieses 
kann dazu führen, dass die Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen 
kann. Kann die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen, 
kann es in der Folge zur Liquidation oder 
Insolvenz der Emittentin führen. Dieses 
hätte zur Folge, dass die prognostizierten 
Ausschüttungen an die Anleger ganz oder 
teilweise ausfallen bzw. der Anleger einen 
Totalverlust seiner Einlage erleiden kann. 
 
Es wird seitens der Emittentin von einer Be-
triebsdauer der WEA bis zum März 2045 
ausgegangen. Erhöhter Verschleiß an der 
WEA oder Materialermüdung können die 
Nutzungsdauer der WEA verringern, so 
dass der tatsächliche Zeitraum der Nut-
zungsmöglichkeit nicht dem angenomme-
nen Zeitraum der Nutzungsmöglichkeit ent-
spricht, wodurch sich die Einnahmen für die 
Emittentin verringern können, was dazu 
führen kann, dass die Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen 
kann. Kann die Emittentin ihren Kapital-
dienstverpflichtungen nicht nachkommen, 
kann es in der Folge zur Liquidation oder 
Insolvenz der Emittentin führen. Dieses 
hätte zur Folge, dass die prognostizierten 
Ausschüttungen an die Anleger ganz oder 
teilweise ausfallen bzw. der Anleger einen 
Totalverlust seiner Einlage erleiden kann.  
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3.5.2 Interessenkonflikte 
Zwischen der Komplementärin (Bürger-
windpark Wallsbüll Planungs- und Verwal-
tungs-GmbH), der Emittentin (Bürgerwind-
park Wallsbüll GmbH & Co. KG) und den 
Organen und leitenden Mitarbeitern dieser 
Gesellschaften bestehen kapitalmäßige 
bzw. personelle Verflechtungen. Aufgrund 
der personellen und kapitalmäßigen Ver-
flechtungen können Interessenkonflikte 
entstehen, die für die Anleger zu nachteili-
gen Entscheidungen führen können. Daraus 
könnten negative Auswirkungen auf die 
Emittentin resultieren. Interessenkonflikte 
können auch hinsichtlich unterschiedlicher 
Forderungen der Parteien nach Ausschüt-
tungen oder unterschiedlicher Ansichten 

über die Höhe der Vergütung der Ge-
schäftsführer bzw. Vertragspartner oder 
Gesellschafter vorliegen. Wenn die Emit-
tentin höhere Vergütungen aufgrund von 
Interessenkonflikten zahlen muss, ver-
schlechtert sich das wirtschaftliche Ergeb-
nis der Emittentin, was dazu führen kann, 
dass die prognostizierten Ausschüttungen 
an die Anleger ganz oder teilweise ausfal-
len. Kommt es aufgrund von Interessenkon-
flikten zu einer Liquidation der Emittentin, 
kann dieses einen teilweisen oder vollstän-
digen Verlust der geleisteten Pflichteinla-
gen des Anlegers verursachen. 

 
3.5.3 Risiko der verringerten Förderung bei negativen Preisen laut § 51 EEG 
Es besteht das Risiko, dass die Emittentin 
laut § 51 EEG 2023 für einen Teil des pro-
duzierten und eingespeisten Stroms keine 
Einspeiseerlöse erhält, wenn der Wert der 
Stundenkontrakte für die Preiszone 
Deutschland/Österreich am Spotmarkt der 
Strombörse EPEX Spot SE in Paris an min-
destens drei (ab 2026 zwei Stunden und ab 
2027 eine Stunde) aufeinanderfolgenden 
Stunden negativ ist (Verringerung der För-
derung bei negativen Preisen). Das erstellte 
Windgutachten berücksichtigt die damit 
verbundenen eventuellen Erlösminderun-
gen nicht. In der Prognoserechnung sind 
diese eventuellen Erlösminderungen als 
Abschlag berücksichtigt. Die tatsächlichen 

Erlösminderungen können höher ausfallen, 
so dass die Einnahmen der Emittentin dau-
erhaft geringer wären als prognostiziert, 
was dazu führen kann, dass die Bürger-
windpark Wallsbüll GmbH & Co. KG ihren 
Kapitaldienstverpflichtungen nicht nach-
kommen kann. Kann die Emittentin ihren 
Kapitaldienstverpflichtungen nicht nach-
kommen, kann es in der Folge zur Liquida-
tion oder Insolvenz der Emittentin führen. 
Dieses hätte zur Folge, dass die prognosti-
zierten Ausschüttungen an die Anleger ganz 
oder teilweise ausfallen bzw. der Anleger 
einen Totalverlust seiner Einlage erleiden 
kann.  

 
  
Außer den in diesem Kapitel erläuterten Risiken sind der Anbieterin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung keine weiteren wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Risiken 
im Zusammenhang mit der angebotenen Vermögensanlage bekannt. 
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4. Angaben über die Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung, sowie die Geschäftsaussichten der Emittentin und Angaben über die 
Vermögensanlagen 
 

4.1 Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie der Geschäftsaussichten auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung 
und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen 
 
 
Darstellung Plan-Bilanzen (Prognosen) 

 
Plan-Bilanzen (Prognose) 
 

31.12.25 
EUR 

31.12.26 
EUR 

31.12.27 
EUR 

31.12.28 
EUR 

31.12.29 
EUR 

31.12.30 
EUR 

31.12.31 
EUR 

31.12.32 
EUR 

31.12.33 
EUR 

31.12.34 
EUR 

31.12.35 
EUR 

31.12.36 
EUR 

31.12.37 
EUR 

31.12.38 
EUR 

31.12.39 
EUR 

31.12.40 
EUR 

31.12.41 
EUR 

31.12.42 
EUR 

31.12.43 
EUR 

31.12.44 
EUR 

31.12.45 
EUR 

AKTIVA                      
A. Anlagevermögen                      

I. Sachanlagen 25.518.969 23.845.594 22.172.219 20.498.844 18.825.469 17.152.094 15.478.719 13.805.344 12.131.969 10.458.594 8.785.219 7.111.844 5.438.469 3.765.094 2.091.719 418.344 0 0 0 0 0 
 
B. Umlaufvermögen                       

I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 1.295.391 
II. Kassenbestand, Bundes-
bankguthaben, Guthaben 
bei Kreditinstituten und 
Schecks 1.046.545 1.880.882 1.922.639 2.002.460 2.119.814 2.203.878 2.322.260 2.225.772 2.162.298 2.045.205 1.904.214 1.806.079 1.501.475 1.155.851 848.641 551.216 153.474 -254.731 502.863 1.605.859 1.965.325 

 
C. Rechnungsabgrenzungs-
posten 1.347.500 1.277.500 1.207.500 1.137.500 1.067.500 997.500 927.500 857.500 787.500 717.500 647.500 577.500 507.500 437.500 367.500 297.500 227.500 157.500 87.500 17.500 0 
 
Summe AKTIVA 29.208.405 28.299.366 26.597.749 24.934.195 23.308.174 21.648.863 20.023.870 18.184.007 16.377.157 14.516.690 12.632.324 10.790.813 8.742.835 6.653.836 4.603.251 2.562.451 1.676.365 1.198.160 1.885.754 2.918.750 3.260.716 
                       
PASSIVA                       
A. Eigenkapital                       

I. Kapitalanteile Komman-
ditisten                       

1. Kommanditkapital 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 
2. Gewinnvortrag / Ver-
lustausgleich / Ausschüt-
tungen -628.438 -1.331.545 -1.595.194 -1.901.031 -2.168.805 -2.399.046 -2.662.577 -3.113.590 -3.557.673 -3.968.743 -4.433.430 -4.922.016 -5.589.547 -6.241.745 -6.934.964 -7.589.769 -8.234.789 -7.725.095 -6.807.520 -5.849.796 -3.834.980 

II. Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag (-) 184.093 623.551 581.362 619.426 656.959 623.669 657.987 664.917 697.930 644.312 620.414 663.269 678.602 637.581 675.995 685.780 1.840.494 2.248.375 2.288.524 2.258.796 559.696 

 
B. Rückstellungen 78.750 183.750 288.750 393.750 498.750 603.750 708.750 813.750 918.750 1.023.750 1.128.750 1.233.750 1.338.750 1.443.750 1.548.750 1.653.750 1.758.750 1.863.750 1.968.750 2.073.750 2.100.000 
 
C. Verbindlichkeiten 25.138.000 24.387.610 22.886.830 21.386.050 19.885.270 18.384.490 16.883.710 15.382.930 13.882.150 12.381.370 10.880.590 9.379.810 7.879.030 6.378.250 4.877.470 3.376.690 1.875.910 375.130 0 0 0 
 
Summe PASSIVA 29.208.405 28.299.366 26.597.749 24.934.195 23.308.174 21.648.863 20.023.870 18.184.007 16.377.157 14.516.690 12.632.324 10.790.813 8.742.835 6.653.836 4.603.251 2.562.451 1.676.365 1.198.160 1.885.754 2.918.750 3.260.716 

 
Hinweis: Alle Beträge in der Prognose in EUR, teilweise sind Rundungsdifferenzen möglich. 
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Erläuterungen zu den Plan-Bilanzen 
(Prognose) der Emittentin: Bei der vorlie-
genden Vermögensanlage handelt es sich um 
eine Unternehmensbeteiligung in Form von 
Kommanditanteilen. Die Kommanditanteile 
gewähren eine Beteiligung am Ergebnis der 
Emittentin, Ansprüche auf Ausschüttungen, 
eine Abfindung im Falle des Ausscheidens 
aus der Emittentin sowie einen Anteil am ver-
bleibenden Liquidationsüberschuss im Fall 
der Liquidation der Emittentin. In den Aus-
schüttungen ist die Rückführung der Einlage 
enthalten. Sollte im Verkaufsprospekt von 
Entnahmen gesprochen werden, sind damit 
Ausschüttungen gemeint. In diesem Ver-
kaufsprospekt werden für die vorgenannten 
Ansprüche die Begriffe „Verzinsung und 
Rückzahlung“ i.S.d. Vermögensanlagenge-
setzes (VermAnlG) sowie der Vermögensan-
lagen-Verkaufsprospektverordnung (Verm-
VerkProspV) verwendet. Die Plan-Bilanzen 
stellen die prognostizierte Entwicklung ab 
2025 des Vermögens (Aktiva) sowie der Mit-
telherkunft (Passiva) dar. In den Plan-Bilan-
zen sind unter den Aktiva der Buchwert der 
Sachanlagen A. I., die Entwicklung der For-
derungen und sonstigen Vermögensgegen-
stände B. I. sowie Kassenbestand, Bundes-
bankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 
und Schecks B. II. und der Rechnungsabgren-
zungsposten C zu dem jeweiligen Bilanz-
stichtag abgebildet. Das Anlagevermögen 
umfasst die Sachanlagen. Die Sachanlagen 
(A.I.) beinhalten die Buchwerte der 4 Wind-
energieanlagen, die ab der Inbetriebnahme 
über 16 Jahre linear abgeschrieben werden 
und daher sinkt der Buchwert der Sachanla-
gen jedes Jahr. Ab dem 01.05.2041 werden 
die Windenergieanlagen mit 0 Euro bilanziert 
sein. Verlängert sich die Abschreibungsdauer 
der Sachanlagen, verringern sich die steuerli-
chen Anlaufverluste und es kann auf Ebene 
der Emittentin zu höheren Steuerzahlungen 
kommen, was die Liquidität der Emittentin 
verringert, wodurch die Verzinsung und 
Rückzahlung der Vermögensanlage nicht in 
der prognostizierten Höhe vorgenommen 
werden könnten. Durch höhere Anschaf-
fungskosten der Sachanlagen ist ein höherer 
Fremdkapitaleinsatz notwendig. Das hat hö-
here Zinsaufwendungen zur Folge, was die 
Liquidität der Emittentin verringert, wodurch 

die Verzinsung und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage nicht in der prognostizierten Höhe 
vorgenommen werden könnten. Das Umlauf-
vermögen beinhaltet die Forderungen und 
sonstigen Vermögensgegenstände sowie die 
liquiden Mittel der Emittentin (Kassenbe-
stand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten und Schecks) Bei den Forde-
rungen und sonstigen Vermögensgegenstän-
den handelt es sich um Forderungen von Ein-
speiseerlösen (B.I.). Forderungen aus Ein-
speiseerlösen entstehen, da die Abrechnung 
der Einspeisungen immer erst im Folgemonat 
erfolgen. Die Höhe der Forderungen können 
jährlich schwanken, da teilweise die Zahlun-
gen der Einspeisevergütungen länger als ei-
nen Monat dauern kann. Höhere Forderungen 
verringern die für Zins- und Rückzahlung der 
Vermögensanlage zur Verfügung stehende 
Liquidität der Emittentin, was sich negativ 
auf die Verzinsung und Rückzahlung der Ver-
mögensanlage auswirken kann. Der Posten 
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-
haben bei Kreditinstituten und Schecks (B.II.) 
beinhaltet das laufende Bankkonto der Emit-
tentin, das durch die geplante Zins- und Rück-
zahlung der Vermögensanlage an die Anleger 
und durch die schwankenden Jahresüber-
schüsse starken Schwankungen unterliegt. 
Ein niedrigerer Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und 
Schecks unter (B.II.) bedeutet weniger Liqui-
dität, wodurch die Verzinsung und Rückzah-
lung der Vermögensanlage nicht in der prog-
nostizierten Höhe vorgenommen werden 
könnte. Im Rechnungsabgrenzungsposten 
wird die Einmalzahlung für die Nutzung des 
Umspannwerkes abgebildet und bis zum 
31.03.2044 gewinnwirksam aufgelöst. Durch 
eine schnellere Auflösung des Rechnungsab-
grenzungspostens würde sich das Jahreser-
gebnis der Emittentin  
verringern, da die Auflösung als Aufwand be-
rücksichtigt wird, was die Liquidität der 
Emittentin verringert, wodurch die Verzin-
sung und Rückzahlung der Vermögensanlage 
nicht in der prognostizierten Höhe vorgenom-
men werden könnten. Dem stehen bei den 
Passiva das Kommanditkapital (A.I.1.), den 
Gewinnvortrag / Verlustausgleich / Ausschüt-
tungen (A.I.2.), der Jahresüberschuss/Jahres-
fehlbetrag (A.II.), Rückstellungen (B.) und 
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Verbindlichkeiten (C.) gegenüber. Als Kapi-
talanteile Kommanditisten wird das Kom-
manditkapital mit der geleisteten Kommandi-
teinlage sowie dem Gewinnvortrag/ Verlust-
ausgleich/ Ausschüttungen ausgewiesen. Das 
Kommanditkapital (A.I.1.) beträgt 4.436.000 
Euro und ist die Summe der von den Anlegern 
zu zahlenden Kommanditeinlagen in Höhe 
von 4.418.000 Euro sowie der von den Grün-
dungsgesellschaftern der Emittentin in Höhe 
von 18.000 Euro gezahlten Kommanditeinla-
gen. Falls weniger Kommanditkapital einge-
zahlt wird, muss das Fremdkapital erhöht 
werden, was sich aufgrund von höheren Zins-
zahlungen auf die Verzinsung und Rückzah-
lung der Vermögensanlage negativ auswirken 
würde. Unter Gewinnvortrag/Verlustaus-
gleich/Ausschüttungen (A.I.2.) wird das vari-
able Kapitalkonto, was den kumulierten Aus-
schüttungen und dem kumulierte Jahreser-
gebnis entspricht, der Emittentin dargestellt. 
Der jeweils ausgewiesene Wert für den Ge-
winnvortrag/ Verlustausgleich/ Ausschüttun-
gen ergibt sich aus dem Stand des Vorjahres, 
den Ausschüttungen sowie dem Jahresergeb-
nis des Vorjahres. Sinkt der Wert Gewinnvor-
trag/Verlustausgleich/Ausschüttungen, weil 
die Jahresergebnisse schlechter waren als 
prognostiziert, so verringert sich die für Zins- 
und Rückzahlung der Vermögensanlage zur 
Verfügung stehende Liquidität der Emitten-
tin, was sich negativ auf die Verzinsung und 
Rückzahlung der Vermögensanlage auswir-
ken kann. In dem Jahresüberschuss/ Jahres-
fehlbetrag ist das Jahresergebnis der Emitten-
tin des laufenden Jahres ausgewiesen. Sin-
kende Zinsaufwendungen ab dem Kalender-
jahr 2026 bis zum Kalenderjahr 2043 auf-
grund von Tilgungen des Darlehens wirken 
sich positiv auf die Höhe der Jahresüber-
schüsse der Emittentin im Laufe der Jahre 
2026 bis 2043 aus. Im Kalenderjahr 2034 
sinkt der Jahresüberschuss gegenüber dem 
Vorjahr, da die Nutzungsverträge eine Erhö-
hung der Vergütung an die Landeigentümer 
der Pachtflächen ab dem Kalenderjahr 2034 
vorsehen. In den Kalenderjahren 2041 und 
2042 steigt der Jahresüberschuss deutlich, da 
die Abschreibungen auf die Sachanlagen im 
Jahr 2041 sinken und ab dem 30.04.2041 die 
Sachanlagen abgeschrieben sind. Die zwei 

Positionen Kapitalanteile Kommanditisten 
(A. I.), welche sich aus den Positionen Kom-
manditkapital (A.I.1.) und Gewinnvortrag / 
Verlustausgleich / Ausschüttungen (A.I.2.) 
zusammensetzt, und Jahresüberschuss/ Jah-
resfehlbetrag (A. II.) bilden das Eigenkapital 
der Emittentin. Eine geringere Eigenkapital-
quote würde einen erhöhten Fremdkapitalauf-
wand zur Folge haben, wodurch sich die Fi-
nanzierungskosten erhöhen würden, was sich 
negativ auf die Verzinsung und Rückzahlung 
der Vermögensanlage auswirken kann. Unter 
A.II. wird unter den Passiva der Jahresüber-
schuss/Jahresfehlbetrag (-) der Emittentin 
aufgeführt. Verringert sich der Jahresüber-
schuss oder erhöht sich der Jahresfehlbetrag 
durch höhere Kosten oder niedrigere Einnah-
men, so wirkt sich dieses negativ auf die Ver-
zinsung und Rückzahlung der Vermögensan-
lage aus.  Die Rückstellungen (B) werden ge-
bildet für Jahresabschlusskosten und den 
Rückbau der Windenergieanlagen. Die Rück-
stellungen steigen im Laufe der Jahre an 
durch die Bildung der Rückstellung für den 
Rückbau der Windenergieanlagen zum 
31.12.2045. Höhere Rückstellungen verrin-
gern die für Zins- und Rückzahlung der Ver-
mögensanlage zur Verfügung stehende Liqui-
dität der Emittentin, was sich negativ auf die 
Verzinsung und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage auswirken kann. Die Verbindlich-
keiten (C.) beinhalten den jeweiligen Darle-
henssaldo zum Bilanzstichtag gegenüber der 
VR Bank Nord eG. Die Verbindlichkeiten ge-
genüber der VR Bank Nord eG sinken in der 
Darstellung der Vermögensanlage der Emit-
tentin, da Tilgungen erfolgen.  
Höhere Beträge bei den Verbindlichkeiten, 
die auch durch Kostenüberschreitungen der 
noch nicht endabgerechneten Anschaffungs-
kosten der Anlageobjekte entstehen können, 
würden einen höheren Schuldenstand der 
Emittentin verursachen, wodurch sich der 
Zinsaufwand erhöhen würde. Höherer Zins-
aufwand kann die Fähigkeit der Emittentin 
zur Leistung von Zins- und Rückzahlung der 
Vermögensanlage negativ beeinträchtigen 
und negative Auswirkungen auf die Verzin-
sung und Rückzahlung der Vermögensanlage 
der Emittentin haben. 
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Darstellung Ertragslage (Prognose) 
 

Plan-Gewinn- und 
Verlustrechnungen 
(Prognose) 

01.01.25 
-  

31.12.25 
EUR 

01.01.26 
-  

31.12.26 
EUR 

01.01.27 
-  
31.12.27 
EUR 

01.01.28 
-  

31.12.28 
EUR 

01.01.29 
-  

31.12.29 
EUR 

01.01.30 
-  

31.12.30 
EUR 

01.01.31 
-  

31.12.31 
EUR 

01.01.32 
-  

31.12.32 
EUR 

01.01.33 
-  

31.12.33 
EUR 

01.01.34 
-  

31.12.34 
EUR 

01.01.35 
-  

31.12.35 
EUR 

01.01.36 
-  

31.12.36 
EUR 

01.01.37 
-  

31.12.37 
EUR 

01.01.38 
-  

31.12.38 
EUR 

01.01.39 
-  

31.12.39 
EUR 

01.01.40 
-  

31.12.40 
EUR 

01.01.41 
-  

31.12.41 
EUR 

01.01.42 
-  

31.12.42 
EUR 

01.01.43 
-  

31.12.43 
EUR 

01.01.44 
-  

31.12.44 
EUR 

01.01.45 
-  

31.12.45 
EUR 

Erträge                      

1. Umsatzerlöse 3.422.660 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 4.563.546 1.140.887 

 
Aufwendungen                       

2. Abschreibungen 1.255.031 1.673.375 1.673.375 1.673.375 1.673.375 1.673.375 1.673.375 1.673.375 1.673.375 1.673.375 1.673.375 1.673.375 1.673.375 1.673.375 1.673.375 1.673.375 418.344 0 0 0 0 

3. Sonstige betriebliche 
Aufwendungen inkl. 
Vollwartungsvertrag 

898.969 1.218.585 1.237.943 1.257.877 1.278.407 1.378.380 1.402.516 1.457.374 1.482.973 1.509.337 1.579.493 1.608.744 1.668.868 1.791.163 1.823.113 1.887.176 1.921.997 1.957.858 1.994.790 2.032.825 516.055 

4. Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 1.084.567 1.035.290 985.905 925.124 864.342 803.560 742.779 681.997 621.216 653.998 611.929 536.890 461.851 386.812 311.773 236.734 161.695 86.656 4.689 0 0 

5. Ergebnis der ge-
wöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 

184.093 636.296 666.323 707.170 747.422 708.231 744.876 750.800 785.982 726.836 698.749 744.537 759.452 712.196 755.285 766.261 2.061.510 2.519.032 2.564.067 2.530.721 624.832 

6. Steuern vom Ein-
kommen und Ertrag 0 12.745 84.961 87.744 90.463 84.562 86.889 85.883 88.052 82.524 78.335 81.268 80.850 74.615 79.290 80.481 221.016 270.657 275.543 271.925 65.136 

7. Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag (-) 

184.093 623.551 581.362 619.426 656.959 623.669 657.987 664.917 697.930 644.312 620.414 663.269 678.602 637.581 675.995 685.780 1.840.494 2.248.375 2.288.524 2.258.796 559.696 

 
Hinweis: Alle Beträge in der Prognose in EUR, teilweise sind Rundungsdifferenzen möglich. 
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Erläuterungen zur Ertragslage (Prog-
nose) der Emittentin: Die voraussichtliche 
Ertragslage ist in der Plan-Gewinn- und Ver-
lustrechnung abgebildet. Der Jahresüber-
schuss/ Jahresfehlbetrag der Emittentin 
ergibt sich aus den Umsatzerlösen abzüglich 
der Abschreibungen, der sonstigen betriebli-
chen Aufwendungen sowie der Zinsen und 
ähnlichen Aufwendungen für die Aufnahme 
des Fremdkapitals und abzüglich der Steu-
ern vom Einkommen und Ertrag. Die Ge-
samtleistung entspricht den Umsatzerlösen, 
da außer den Umsatzerlösen keine weiteren 
Einnahmen erwartet werden. Die Emittentin 
erzielt Umsatzerlöse und damit die Gesamt-
leistung aus dem Verkauf des produzierten 
elektrischen Stroms. Im Jahr 2045 sinken die 
Umsatzerlöse, da für die Prognose davon 
ausgegangen wurde, dass die Windenergie-
anlagen bis März des Jahres 2045 Strom er-
zeugen und danach mit dem Abbruch der 
Windenergieanlagen begonnen wird. Sollten 
die Erlöse aus dem Stromverkauf nicht in 
dem geplanten Umfang erzielt werden kön-
nen, kann dies die Ertragslage der Emittentin 
verschlechtern und ihre Fähigkeit, ihren 
Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung 
der Vermögensanlage nachzukommen, ne-
gativ beeinflussen. Aus den Umsatzerlösen 
deckt die Emittentin ihre Aufwendungen. 
Die Abschreibungen erfolgen auf die Sach-
anlagen. Steigen die Abschreibungen, kann 
dies die Ertragslage der Emittentin ver-
schlechtern und ihre Fähigkeit, ihren Ver-
pflichtungen zur Zins- und Rückzahlung der 
Vermögensanlage nachzukommen, negativ 
beeinflussen. Die sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen umfassen Kosten für den 
Vollwartungsvertrag, Rückbaukosten, Ver-
sicherungen, Kosten für die Flächenpacht an 
die Landeigentümer, Strombezugskosten, 
kaufmännische Geschäftsführung, techni-
sche Betriebsführung, Betriebskosten für 
das Umspannwerk, Steuerberatungskosten 
sowie Kosten für die Jahresabschlussprü-
fung durch den Wirtschaftsprüfer und Kos-
ten für Unvorhergesehenes. Bedingt durch 
jährlich steigende Kosten für den Vollwar-
tungskosten und bedingt durch eine ange-
nommene Indexierung von 3% pro Jahr stei-

gen die sonstigen betrieblichen Aufwendun-
gen von 2025 bis 2044 jedes Jahr. Im Jahr 
2045 sinken die sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen gegenüber dem Vorjahr, analog 
zu den gesunkenen Umsatzerlösen. Liegen 
die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
über den prognostizierten Beträgen, kann 
dies die Ertragslage der Emittentin ver-
schlechtern und ihre Fähigkeit, ihren Ver-
pflichtungen zur Zins- und Rückzahlung der 
Vermögensanlage nachzukommen, negativ 
beeinflussen. Aus den Umsatzerlösen deckt 
die Emittentin ferner Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen für ein Bankdarlehen. Lie-
gen die Zinsaufwendungen über den prog-
nostizierten Beträgen, kann dies die Ertrags-
lage der Emittentin verschlechtern und ihre 
Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zins- 
und Rückzahlung der Vermögensanlage 
nachzukommen, negativ beeinflussen. Das 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig-
keit ergibt sich aus der Gesamtleistung abzü-
glich der Abschreibungen, der sonstigen be-
trieblichen Aufwendungen sowie der Zinsen 
und ähnlichen Aufwendungen. Sinkt das Er-
gebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
unter die prognostizierten Beträge, kann dies 
die Ertragslage der Emittentin verschlech-
tern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtun-
gen zur Zins- und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage nachzukommen, negativ beein-
flussen. Bei den Steuern vom Einkommen 
und Ertrag handelt es sich um die Gewerbe-
steuerzahlungen. Sollten die Gewerbesteuer-
zahlungen höher ausfallen, kann dies die Er-
tragslage der Emittentin verschlechtern und 
ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur 
Zins- und Rückzahlung der Vermögensan-
lage nachzukommen, negativ beeinflussen. 
Der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 
ergibt sich aus dem Ergebnis der gewöhnli-
chen Geschäftstätigkeit abzüglich der Steu-
ern vom Einkommen und Ertrag. Verringert 
sich der Jahresüberschuss oder steigt der 
Jahresfehlbetrag kann dies die Ertragslage 
der Emittentin verschlechtern und ihre Fä-
higkeit, ihren Verpflichtungen zur Zins- und 
Rückzahlung der Vermögensanlage nachzu-
kommen, negativ beeinflussen.
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Darstellung Finanzlage (Prognose) 
 

Liquiditätsprognose 

01.01.-
31.12.2025 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2026 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2027 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2028 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2029 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2030 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2031 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2032 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2033 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2034 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2035 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2036 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2037 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2038 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2039 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2040 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2041 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2042 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2043 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2044 

 
EUR 

01.01.-
31.12.2045 

 
EUR 

Summe 

[1] Periodenergebnis vor außer-
ordentlichen Posten 184.093 623.551 581.362 619.426 656.959 623.669 657.987 664.917 697.930 644.312 620.414 663.269 678.602 637.581 675.995 685.780 1.840.494 2.248.375 2.288.524 2.258.796 559.696 19.111.734 
[2] +/- Abschreibungen/Zuschrei-
bungen auf das Anlagevermögen 1.307.531 1.743.375 1.743.375 1.743.375 1.743.375 1.743.375 1.743.375 1.743.375 1.743.375 1.743.375 1.743.375 1.743.375 1.743.375 1.743.375 1.743.375 1.743.375 488.344 70.000 70.000 70.000 17.500 28.174.000 
[3] +/- Zunahme/Abnahme der 
Rückstellungen 78.750 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 26.250 2.100.000 
Cash-Flow aus laufender Ge-
schäftstätigkeit 1.570.374 2.471.926 2.429.737 2.467.801 2.505.334 2.472.044 2.506.362 2.513.292 2.546.305 2.492.687 2.468.789 2.511.644 2.526.977 2.485.956 2.524.370 2.534.155 2.433.838 2.423.375 2.463.524 2.433.796 603.446 49.385.734 
[4] - Auszahlungen für Investitio-
nen in das Sachanlagevermögen -14.075.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.075.861 
Cash-Flow aus der Investitions-
tätigkeit -14.075.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -14.075.861 
[5] + Einzahlungen aus Eigenkapi-
talzuführungen 4.418.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.418.000 
[6] - Auszahlungen an Gesellschaf-
ter 
 0 -887.200 -887.200 -887.200 -887.200 -887.200 -887.200 -1.109.000 -1.109.000 -1.109.000 -1.109.000 

-1.109.000 

-1.330.800 -1.330.800 -1.330.800 -1.330.800 -1.330.800 -1.330.800 -1.330.800 -1.330.800 -243.980 -21.758.580 
[7] + Einzahlung aus der Auf-
nahme von (Finanz-)Krediten 9.368.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.368.768 
[8] - Auszahlungen aus der Til-
gung von (Finanz-)Krediten 0 -750.390 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -1.500.780 -375.130 0 0 -25.138.000 
Cash-Flow aus der Finanzie-
rungstätigkeit 13.786.768 -1.637.590 -2.387.980 -2.387.980 -2.387.980 -2.387.980 -2.387.980 -2.609.780 -2.609.780 -2.609.780 -2.609.780 -2.609.780 -2.831.580 -2.831.580 -2.831.580 -2.831.580 -2.831.580 -2.831.580 -1.705.930 -1.330.800 -243.980 -33.109.812 
Zahlungswirksame Veränderun-
gen des Finanzmittelfonds 
(Summe des Cash-Flows) 1.281.281 834.336 41.757 79.821 117.354 84.064 118.382 -96.488 -63.475 -117.093 -140.991 -98.136 -304.603 -345.624 -307.210 -297.425 -397.742 -408.205 757.594 1.102.996 359.466 2.200.061 
+ Finanzmittelfonds am Anfang 
der Periode -234.736 1.046.545 1.880.882 1.922.639 2.002.460 2.119.814 2.203.878 2.322.260 2.225.772 2.162.298 2.045.205 1.904.214 1.806.079 1.501.475 1.155.851 848.641 551.216 153.474 -254.731 502.863 1.605.859 29.471.959 
= Finanzmittelfonds am Ende 
der Periode 1.046.545 1.880.882 1.922.639 2.002.460 2.119.814 2.203.878 2.322.260 2.225.772 2.162.298 2.045.205 1.904.214 1.806.079 1.501.475 1.155.851 848.641 551.216 153.474 -254.731 502.863 1.605.859 1.965.325 31.672.020 

[9] progn. Ausschüttung 0 887.200 887.200 887.200 887.200 887.200 887.200 1.109.000 1.109.000 1.109.000 1.109.000 1.109.000 1.330.800 1.330.800 1.330.800 1.330.800 1.330.800 1.330.800 1.330.800 1.330.800 243.980 21.758.580 

[10] progn. Ausschüttung in % 0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 25% 25% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 6% 491% 

Kapitaldienstreserve 280.000 737.000 947.000 1.157.000 1.367.000 1.577.000 1.787.000 1.997.000 2.207.000 2.417.000 2.627.000 2.837.000 737.000 737.000 737.000 737.000 737.000 0 0 0   23.622.000 

 
Hinweis: Alle Beträge in der Prognose in EUR, teilweise sind Rundungsdifferenzen möglich. 
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Erläuterungen zur Finanzlage (Prog-
nose) der Emittentin: Die voraussichtliche 
Finanzlage ist in der Plan-Cash-Flow-Rech-
nung (Prognose) abgebildet. Voraussetzung 
für die Ausschüttungen des Betriebsergeb-
nisses an die Anleger ist eine ausreichende 
Liquidität der Emittentin, die in der prog-
nostizierten Cash-Flow-Rechnung über die 
geplante Mindestlaufzeit bis zum 
31.12.2045 der Vermögensanlage darge-
stellt wurde. Ausgangswert ist das Period-
energebnis vor außerordentlichen Posten 
[1], was dem Jahresüberschuss/ Jahresfehl-
betrag gemäß Plan-Gewinn- und Verlust-
rechnung entspricht. Verringert sich das Pe-
riodenergebnis vor außerordentlichen Pos-
ten, kann dies die Finanzlage der Emittentin 
verschlechtern und ihre Fähigkeit, ihren 
Verpflichtungen zur Zins- und Rückzah-
lung der Vermögensanlage nachzukommen, 
negativ beeinflussen. 
Die Abschreibungen/Zuschreibungen auf 
das Anlagevermögen, Auflösung der Nut-
zungsgebühr stimmt nicht mit den Zahlen 
der Abschreibungen (Darstellung Ertrags-
lage der Emittentin (Prognose) überein, da 
in der Position [2] die Auflösung der Nut-
zungsgebühr für die Nutzung des Umspann-
werks der UW Jardelund GmbH enthalten 
ist. Erhöhen sich die Abschreibungen/Zu-
schreibungen auf das Anlagevermögen und 
die Auflösung der Nutzungsgebühr, so 
hängt dieses damit zusammen, dass die An-
schaffungskosten der Windenergieanlagen 
bzw. die Nutzungsgebühr für die Nutzung 
des UW Jardelund GmbH höher ausgefallen 
sind als geplant. Falls die Anschaffungskos-
ten der Windenergieanlagen bzw. die Nut-
zungsgebühr für die Nutzung des Umspann-
werks der UW Jardelund GmbH höher aus-
fallen als geplant, kann dies die Finanzlage 
der Emittentin verschlechtern und ihre Fä-
higkeit, ihren Verpflichtungen zur Zins- 
und Rückzahlung der Vermögensanlage 
nachzukommen, negativ beeinflussen. Die 
Abschreibungen/Zuschreibungen auf das 
Anlagevermögen, Auflösung der Nutzungs-
gebühr [2] und die Zunahme/Abnahme der 
Rückstellungen [3] werden addiert, da diese 
keine Auswirkungen auf die Finanzlage der 

Emittentin haben, da diese Posten keinen li-
quiden Mittelabfluss zur Folge haben. Der 
Posten [3] +/- Zunahme/Abnahme der 
Rückstellungen kann sich negativ auf die 
Finanzlage der Emittentin auswirken und 
kann ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen 
zur Zins- und Rückzahlung der Vermögens-
anlage nachzukommen negativ beeinflus-
sen. Höhere als geplante gebildete Rück-
stellungen ziehen in der Regel höhere Kos-
ten nach sich, was sich negativ auf die Fä-
higkeit der Emittentin ihren Verpflichtun-
gen zur Zins- und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage nachzukommen auswirkt. Der 
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 
beschreibt die durch die geschäftliche Tä-
tigkeit erwirtschafteten liquiden Mittel und 
setzt sich aus den Positionen [1], [2] und [3] 
zusammen. Verringert sich der Cash-Flow 
aus laufender Geschäftstätigkeit, kann dies 
die Finanzlage der Emittentin verschlech-
tern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtun-
gen zur Zins- und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage nachzukommen, negativ beein-
flussen. Bei den Auszahlungen für Investi-
tionen in das Sachanlagevermögen [4] han-
delt es sich um die im Kalenderjahr 2025 
noch durchzuführenden und im Kalender-
jahr 2024 und 2025 durchgeführten Investi-
tionen der Emittentin in die Anlageobjekte. 
Bei den Einzahlungen aus Eigenkapitalzu-
führungen [5] handelt es sich um die Eigen-
kapitaleinzahlung der Gesellschaftereinla-
gen. Die Einzahlungen aus Eigenkapitalzu-
führungen werden vollständig im Jahr 2025 
erwartet, in den Folgejahren werden keine 
Zahlungen berücksichtigt. Verringern sich 
die Einzahlungen aus Eigenkapitalzufüh-
rungen, muss das Fremdkapital erhöht wer-
den, was sich aufgrund von höheren Zins-
zahlungen auf die Verzinsung und Rück-
zahlung der Vermögensanlage negativ aus-
wirken würde. Bei den Auszahlungen an 
Gesellschafter [6] handelt es sich um die 
prognostizierten Ausschüttungen an die An-
leger. Es handelt sich um eine Verwendung 
von Liquidität, die sich nicht auf die Fähig-
keit der Emittentin ihren Verpflichtungen 
zur Zins- und Rückzahlung der Vermögens-
anlage auswirkt. Die Einzahlung aus der 
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Aufnahme von (Finanz-)Krediten [7] bein-
haltet die Aufzahlung der restlichen Darle-
hensmittel im Jahr 2025 von der VR Bank 
Nord eG für die Finanzierung der Anschaf-
fungskosten in die Anlageobjekte. Erfolgt 
eine höhere Darlehensaufnahme als ge-
plant, so steigen die Zinsaufwendungen und 
die Tilgungen, was sich auf die Verzinsung 
und Rückzahlung der Vermögensanlage ne-
gativ auswirken würde. Die Auszahlungen 
aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten [8] 
beinhalten die Rückzahlungen des Darle-
hens. Erfolgt die Rückzahlung des Darle-
hens über einen längeren Zeitraum, steigen 
die Zinsaufwendungen, was sich auf die 
Verzinsung und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage negativ auswirken würde. Steigt 
der Liquiditätsaufbau, steht der Emittentin 
weniger Liquidität zur Verfügung, was sich 
auf die Verzinsung und Rückzahlung der 
Vermögensanlage negativ auswirken 
würde. Der Cashflow aus Finanzierungstä-
tigkeit ist die Differenz aus Ein- und Aus-
zahlungen, die im Finanzbereich der Emit-
tentin anfallen (Eigenkapital und Fremdka-
pital). Verringert sich der Cash-Flow aus 
Finanzierungstätigkeit, kann dies die Fi-
nanzlage der Emittentin verschlechtern und 
ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur 
Zins- und Rückzahlung der Vermögensan-
lage nachzukommen, negativ beeinflussen. 
Die zahlungswirksamen Veränderungen 
des Finanzmittelfonds setzt sich aus der 
Summe der Cash-Flows zusammen. Verrin-
gern sich die zahlungswirksamen Verände-
rungen des Finanzmittelfonds (Summe des 
Cash-Flows), kann dies die Finanzlage der 
Emittentin verschlechtern und ihre Fähig-
keit, ihren Verpflichtungen zur Zins- und 
Rückzahlung der Vermögensanlage nach-
zukommen, negativ beeinflussen. Der Fi-
nanzmittelfonds am Anfang der Periode 
stellt die Finanzmittel dar, die die Emitten-
tin zu Beginn des Betrachtungszeitraums 
hat. Verringert sich der Finanzmittelfonds 
am Anfang der Periode, kann dies die Fi-
nanzlage der Emittentin verschlechtern und 
ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur 
Zins- und Rückzahlung der Vermögensan-
lage nachzukommen, negativ beeinflussen. 

Die Liquidität am Ende der Periode errech-
net sich aus dem Finanzmittelfonds am An-
fang der Periode zuzüglich der zahlungs-
wirksamen Veränderungen des Finanzmit-
telfonds (Summe des Cash-Flows). Verrin-
gert sich der Finanzmittelfonds am Ende der 
Periode, kann dies die Finanzlage der Emit-
tentin verschlechtern und ihre Fähigkeit, ih-
ren Verpflichtungen zur Zins- und Rück-
zahlung der Vermögensanlage nachzukom-
men, negativ beeinflussen. Insbesondere bis 
zum Jahr 2031 und in dem Zeitraum von 
2043 bis 2045 wird die Liquidität der Emit-
tentin aufgebaut. Die Schwankungen in der 
Liquidität am Ende der Periode (Finanzmit-
telfonds am Ende der Periode, entspricht 
dem Kontostand der Emittentin am Ende ei-
nes jeweiligen Jahres) resultieren unter an-
derem aus den unterschiedlichen Auszah-
lungen an Gesellschafter [6]. Auszahlungen 
an Gesellschafter wirken sich auf die Höhe 
der Finanzmittelfonds am Ende der Periode 
aus, da Auszahlungen an Gesellschafter zu 
einem Liquiditätsabfluss bei der Emittentin 
führen. Die prognostizierte Ausschüttung 
[9] ist eine Verwendung von Liquidität, die 
sich nicht auf die Fähigkeit der Emittentin, 
ihrer Verpflichtung zur Zins- und Rückzah-
lung der Vermögensanlage nachzukommen, 
auswirkt. 
Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode 
steht für die prognostizierten Ausschüttun-
gen [9] im Folgejahr zur Verfügung. Die 
prognostizierte Ausschüttung in % [10] 
stellt die Ausschüttungen im Verhältnis zur 
Höhe des Eigenkapitals dar und wirkt sich 
nicht auf die Fähigkeit der Emittentin, ihrer 
Verpflichtung zur Zins- und Rückzahlung 
der Vermögensanlage nachzukommen, aus. 
Wenn die prognostizierte Liquidität nicht 
vorhanden ist, können geplante Ausschüt-
tungen nicht vollständig oder überhaupt 
nicht ausgezahlt werden. Die nach der prog-
nostizierten Ausschüttung verbleibende Li-
quidität wird in Höhe der mit der Bank ge-
troffenen Vereinbarung für den Aufbau der 
Kapitaldienstreserve für das finanzierende 
Kreditinstitut verwendet. Die Höhe der Ka-
pitaldienstreserve wurde vertraglich mit der 
VR Bank Nord eG fest vereinbart und wirkt 
sich nicht auf die Fähigkeit der Emittentin, 
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ihrer Verpflichtung zur Zins- und Rückzah-
lung der Vermögensanlage nachzukommen, 
aus. Die Kapitaldienstreserve ist in den 
Plan-Bilanzen in den Guthaben bei Kredit-

instituten (B II.) enthalten. Ab dem Kalen-
derjahr 2042 steht die gebildete Kapital-
dienstreserve der Emittentin wieder zur 
freien Verfügung.

Sensitivitätsanalysen – Abweichungen von den Prognosen 
 
Einflussfaktoren allgemein 
Der wirtschaftliche Erfolg dieses Beteili-
gungsangebots hängt von verschiedenen 
Einflussfaktoren ab. Die Entwicklung die-
ser Faktoren im Laufe der nächsten Jahre 
kann heute nur schwer abgeschätzt werden. 
Der tatsächliche Erfolg einer Beteiligung 
kann deshalb von den in der Darstellung Er-
tragslage der Emittentin (Prognose) darge-
stellten Werten u.U. erheblich nach oben 
oder unten abweichen. Im Rahmen dieses 
Beteiligungsangebots sind wesentliche Ab-
weichungen von den prognostizierten Wer-
ten zurückzuführen auf: 

1. Die Über- oder Unterschreitung der tat-
sächlich erzielten Einspeiseerlöse auf-
grund einer höheren oder geringeren 
Stromproduktion als prognostiziert (Jah-
resenergieertrag). 

2. Instandhaltungs-/Reparaturaufwendun-
gen 

3. Kombination beider Szenarien 
 
Wirtschaftliche Auswirkungen dieser we-
sentlichen Einflussfaktoren werden in die-
sem Kapitel ausführlich dargestellt. 

 
Zu 1. Einspeisevergütungen 
Im folgenden Schaubild werden die wirt-
schaftlichen Auswirkungen einer Unter- 
bzw. Überschreitung der in den Prognosen 
zugrunde gelegten Einspeisevergütungen 
dargestellt. Im Falle einer Unterschreitung 
des prognostizierten Jahresenergieertrags 
reduziert sich die jährliche Summe der mo-
natlichen Zahlungen des Netzbetreibers und 
des Direktvermarktungsunternehmens an 
die Betreibergesellschaft. 
Entsprechend dem folgenden Schaubild 
verringert bzw. erhöht sich die Gesamtaus-

schüttung bei einer Unter- bzw. Überschrei-
tung der prognostizierten Jahresenergieer-
träge um jeweils 10% auf 90% bzw. 110%. 
 
Bei einer Überschreitung der Jahresenergie-
erträge um 10% würden die Ausschüttun-
gen voraussichtlich 574% betragen. Bei ei-
ner Unterschreitung des Jahresenergieertra-
ges um 10% sinken die kumulierten Aus-
schüttungen voraussichtlich auf 470%. 
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 Zu 2. Instandhaltungs-/Reparaturaufwendungen 
In der Darstellung der Ertragslage der Emit-
tentin (Prognose) ab Seite 29 ff des Ver-
kaufsprospektes der Emittentin wurden 
Aufwendungen für einen Vollwartungsver-
trag in Höhe von 8,797 Mio. Euro berück-
sichtigt. Die Aufwendungen für den Voll-
wartungsvertrag sind in den sonstigen be-
trieblichen Aufwendungen enthalten. Es 
wurde berücksichtigt, dass mit dem Wind-
energieanlagenhersteller Nordex Germany 
GmbH ein Vollwartungsvertrag (Service 
Paket „Premium“) mit einer Laufzeit bis 
zum 31.12.2045 abgeschlossen wurde. 

Da grundsätzlich das Insolvenzrisiko eines 
jeden Windenergieherstellers besteht, wur-
den im untenstehenden Schaubild Abwei-
chungen der Vollwartungskosten vom ers-
ten Jahr an in Höhe von 50% dargestellt. 
Bei einem Anstieg der Kosten von 50%, die 
liquiditätswirksam wären, ergibt sich eine 
kumulierte Ausschüttung in Höhe von 
427,00%. Bei einem Absinken der Kosten 
um 50%, die liquiditätswirksam wären, 
ergibt sich eine kumulierte Ausschüttung in 
Höhe von 584%. 
 
 

 
 
Zu 3. Kombination beider Szenarien 
Das Schaubild zeigt eine Kumulation von 
eintretenden Risiken. Es wird ausgegangen 
von einem Absinken des Jahresenergieer-
trags in Höhe von 10% sowie von gestiege-
nen Aufwendungen für Reparaturen und 

Wartung in Höhe von 50%. Bei der be-
schriebenen Kumulation von Risiken sinkt 
die kumulierte Ausschüttung auf 397%. 
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 4.2 Angaben über die Geschäftsaussichten 
 
Die Markt- und Branchenaussichten in 
Deutschland sind geprägt durch den steti-
gen Ausbau der erneuerbaren Energien im 
Zusammenhang mit der Energiewende und 
dem Atomausstieg. Auch in Zukunft ist hier 
mit einem weiteren Ausbau zu rechnen, um 
die geplanten Klimaziele zu erreichen. 
Grundlage für den Ausbau ist das EEG 
2023, von dem der planungsgemäße Ver-
lauf der Vermögensanlage abhängt. Das 
EEG beinhaltet einen umfassenden Förder-
mechanismus für aus erneuerbaren Ener-
gien erzeugten Strom. Der Markt für erneu-
erbare Energien ist durch das EEG ein 
rechtlich strikt regulierter Markt, in dem die 
Marktteilnehmer (insbesondere Erzeuger, 
Netzbetreiber, Direktvermarkter) umfang-
reiche Regulierungs-, Registrierungs- und 
Zulassungserfordernisse über die gesamte 
Wertschöpfungskette regenerativ erzeugten 
Stroms (Erzeugung, Transport, Verteilung, 
Handel) zu beachten und zu befolgen ha-
ben. Aus Sicht der Emittentin sind die Re-
gelungen hinsichtlich der Anschluss- und 
Abnahmepflicht der Netzbetreiber von 
durch Windenergieanlagen regenerativ er-
zeugten Stroms die Voraussetzungen für die 
Einspeisevergütung. Der planmäßige Ver-
lauf der Geschäftsaussichten hängt damit 
im Wesentlichen von den Entwicklungen 
der allgemeinen Marktparameter für Ener-
gieerzeugungsanlagen (z.B. Entwicklung 
des Energiebedarfs und der regenerativ er-
zeugten Energien, zukünftige technische 
Entwicklungen, gesetzliche Grundlagen für 
die Vergütungssicherheit) sowie der erfolg-
reichen Umsetzung der Anlagepolitik und 
Anlagestrategie der Vermögensanlage ab. 
Geplant ist eine Inbetriebnahme der WEA 
im zweiten Quartal 2025. Mit einem bei der 
Ausschreibung der Bundesnetzagentur er-
zielten Zuschlagswert in Höhe von 7,35 
Cent pro kWh ergibt sich unter Berücksich-
tigung der Standortqualität von 85% nach 
dem EEG eine voraussichtliche tatsächliche 
Vergütung in Höhe von 8,20 Cent pro kWh. 
Verzögert sich die Inbetriebnahme über den 
30. Monat nach Ausschreibungszuschlag 
hinaus, sieht das EEG unter § 55 Abs. 1 

EEG-Pönalen vor und die Ausschüttungen 
an die Anleger können nicht in geplanter 
Höhe vorgenommen werden.  
 
Über das einzuwerbende Eigenkapital in 
Höhe von 4.418.000,00 Euro hinaus sind 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
keine weiteren Emissionen geplant. 
Über die Investition in die Windenergiean-
lagen hinaus sind zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung keine weiteren Investitio-
nen geplant.  
 
Die Investition soll im Jahr 2. Quartal 2025 
abgeschlossen werden. 
 
Die Geschäftsaussichten der Emittentin 
können durch Änderungen der tatsächli-
chen rechtlichen Grundlagen beeinflusst 
werden, beispielsweise durch eine Ände-
rung des EEG. Sie können ferner durch eine 
Änderung der wesentlichen Einflussgrößen 
verändert werden. Dies sind insbesondere 
der Windenergieertrag, die Vergütungs-
höhe und die Instandhaltungs-/Reparatur-
aufwendungen. Falls die Einnahmen durch 
niedrigere Windenergieerträge oder eine 
geringere Höhe der Vergütungen sinken 
oder die Instandhaltungs-/ Reparaturauf-
wendungen steigen, wird sich dieses nega-
tiv auf die Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung der Vermögensan-
lage auswirken.  
Die Höhe der Einspeisevergütung wird 
durch das gesetzliche Ausschreibungsver-
fahren festgelegt. Da die Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG einen Zuschlag 
für vier Windenergieanlagen erhalten hat, 
steht die Höhe der Förderung für diese 
Windenergieanlagen fest. Verringert sich 
die Vergütung, sinken die Einnahmen der 
Emittentin, was sich negativ auf die Fähig-
keit der Emittentin zur Zins- und Rückzah-
lung der Vermögensanlage auswirken wird. 
 
Eine Änderung der jährlichen Windenergie-
erträge an den Standorten der WEA wirkt 
sich auf die Höhe der Einnahmen der Emit-
tentin in der laufenden Betriebsphase aus. 
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 Eine Unterbrechung der Stromproduktion 
würde ebenfalls zu Einnahmeausfällen füh-
ren.  
Die Windverhältnisse an den Standorten 
wurden durch ein Windgutachten einge-
schätzt und in den Prognoserechnungen un-
ter Berücksichtigung von Sicherheitsab-
schlägen für die allgemeine Unsicherheit 
von Gutachten berücksichtigt. Bei geringe-
ren als prognostizierten Winderträgen ver-
ringern sich die Einnahmen der Emittentin, 
was zur Folge haben kann, dass die Emit-
tentin ihren Verpflichtungen zur Zins- und 
Rückzahlung der Vermögensanlage nicht 
oder nicht vollständig nachkommen kann. 
Eine Erhöhung der gewerbesteuerlichen 
Hebesätze hätte höhere Gewerbesteuer-
Zahlungen zur Folge. Bei höheren Gewer-
besteuerzahlungen steigen die Ausgaben 
der Emittentin, was zur Folge haben kann, 
dass die Emittentin ihren Verpflichtungen 

zur Zins- und Rückzahlung der Vermögens-
anlage nicht oder nicht vollständig nach-
kommen kann. 
 
Es wurde eine Planungsrechnung über ei-
nen Zeitraum bis zum 31.12.2045 erstellt. 
Ob die Windenergieanlagen darüber hinaus 
weiter betrieben werden können, kann nicht 
prognostiziert werden. Die Genehmigungs-
behörde, dass Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume rech-
net mit Rückbaukosten in Höhe von 
2.100.000 Euro, wobei diese Kosten insge-
samt höher ausfallen können. Dies kann ei-
nen negativen Einfluss auf die Höhe der 
Ausschüttungen an die Anleger haben, was 
zur Folge haben kann, dass die Emittentin 
ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rück-
zahlung der Vermögensanlage nicht oder 
nicht vollständig nachkommen kann.  

 
 
Verlauf der Kapitaleinwerbung 
  
Das Eigenkapital soll bis zum 30.09.2025 
vollständig eingeworben sein. Ein geringeres 
Eigenkapital würden eine weitere Darlehens-
aufnahme durch eine Umfinanzierung des 
Kontokorrentkredites und damit höhere Kos-
ten als geplant nach sich ziehen. Eine Verzö-
gerung bei der Platzierung des Eigenkapitals 
würden höhere Zinsen und damit höheren 
Kosten verursachen. Sofern die prognosti-
zierte Eigenkapitaleinwerbung erfolgt, geht 
die Emittentin davon aus, dass die Anleger 
Zins- und Rückzahlungen der Vermögensan-

lage in Höhe der prognostizierten Ausschüt-
tungen erhalten. Dieses Vorhaben kann durch 
die spätere Einzahlung des Kommanditkapi-
tals negativ beeinflusst werden, da eine län-
ger als geplante Zwischenfinanzierung des 
größten Teils des einzuwerbenden Komman-
ditkapitals (siehe S. 72 linke Spalte 1. Ab-
satz) zusätzliche Zinsaufwendungen verur-
sacht. Dies könnte sich auf die Geschäftsaus-
sichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur 
Zinszahlung und Rückzahlung negativ aus-
wirken. 

 
Darstellung der Exit-Szenarien: Der Planungszeitraum der Emittentin geht bis zum 
31.12.2045.  
  
Es besteht die Möglichkeit der ordentlichen 
Kündigung durch die Anleger zum 
31.12.2045. Die Emittentin hat in den Prog-
noserechnungen unterstellt, dass Anleger ih-
ren Kommanditanteil nicht zum 31.12.2045 
kündigen. Sollten Anleger ihre Kündigungs-
möglichkeit zu diesem Zeitpunkt jedoch 
wahrnehmen, hätten sie Anspruch auf eine 
Abfindung (§ 17 Gesellschaftsvertrag der 

Emittentin, Seite 121). Die Zahlung einer 
Abfindung an Anleger, die zum 
 31.12.2045 gekündigt haben, kann sich ne-
gativ auf die Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung der Vermögensan-
lage an die übrigen Anleger auswirken.  
 
Nach Ende des geplanten Betriebszeitraums 
der Windenergieanlagen zum 31.12.2045 
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 kommt es nicht zu einer automatischen Li-
quidation der Emittentin. Es ist geplant, dass 
die Windenergieanlagen zum 31.12.2045 für 
2.100.000 Euro zurückgebaut werden.  
Die Zahlung von Abfindungen an Anleger 
würde die Liquidität der Emittentin negativ 
beeinflussen, was sich auf die Geschäftsaus-
sichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur 

Zinszahlung und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage negativ auswirken kann. 
 
Die Rückbaukosten können höher ausfallen, 
was sich auf die Geschäftsaussichten der 
Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszah-
lung und Rückzahlung der Vermögensanlage 
negativ auswirken kann.

 

4.3 Angaben über die Vermögensanlagen 
 
4.3.1 Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzah-
lung

Bei der vorliegenden Vermögensanlage han-
delt es sich um eine Unternehmensbeteiligung 
in Form von Kommanditanteilen. Die Kom-
manditanteile gewähren eine Beteiligung am 
Ergebnis der Emittentin, Ansprüche auf Aus-
schüttungen, eine Abfindung im Falle des Aus-
scheidens aus der Emittentin sowie einen An-
teil am verbleibenden Liquidationsüberschuss 
im Fall der Liquidation der Emittentin. In den 
Ausschüttungen ist die Rückführung der Ein-
lage enthalten. Sollte im Verkaufsprospekt von 
Entnahmen gesprochen werden, sind damit 
Ausschüttungen gemeint. In diesem Verkaufs-
prospekt werden für die vorgenannten Ansprü-
che die Begriffe „Verzinsung und Rückzah-
lung“ i.S.d. Vermögensanlagengesetzes 
(VermAnlG) sowie der Vermögensanlagen-
Verkaufsprospektverordnung (VermVerk-
ProspV) verwendet. Die Zins- und Rückzah-
lungen der Vermögensanlage werden progno-
segemäß ausschließlich aus der Einspeisung 
und dem Verkauf der durch die vier Windener-
gieanlagen erzeugten elektrischen Energie er-
wirtschaftet. Bei Ausscheiden aus der Emitten-
tin haben die Gesellschafter einen Anspruch 
auf eine Abfindung, für deren Höhe und Be-
zahlung gilt:  
 
Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesell-
schaft nach Maßgabe des § 16 des Gesell-
schaftsvertrages der Emittentin auf Seite 120f. 
im Prospekt aus, so hat er einen Anspruch auf 
ein Auseinandersetzungsguthaben in Höhe des 
Saldos seiner Kapitalkonten, vermehrt oder 
vermindert um den Saldo auf seinem Verrech-

nungskonto zuzüglich etwaiger anteiliger offe-
ner Rücklagen einerseits und seiner quotalen 
Beteiligung am Gesellschaftsvermögen (Aus-
einandersetzungswert) andererseits. Für die 
Ermittlung des Auseinandersetzungsguthabens 
gelten die nachstehenden § 17 Abs. 2 bis 4 des 
Gesellschaftsvertrages der Emittentin auf Seite 
121 im Prospekt. 
Nach § 17 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages 
der Emittentin auf Seite 121 im Prospekt be-
rechnet sich der Auseinandersetzungswert 
ohne stille Reserven nach dem Wert des Ge-
sellschaftsanteils auf der Grundlage der auf 
den Tag des Ausscheidens erstellten Handels-
bilanz. Erfolgt das Ausscheiden eines Gesell-
schafters unterjährig, so wird die Handelsbi-
lanz auf den letzten Tag des vorangegangenen 
Geschäftsjahres zugrunde gelegt. In der Ausei-
nandersetzungsbilanz werden Aktiva und Pas-
siva grundsätzlich mit ihrem Verkehrswert an-
gesetzt. An den schwebenden Geschäften ist 
der ausscheidende Gesellschafter nicht betei-
ligt. Ein etwaiger ideeller Geschäftswert ist zu 
berücksichtigen. 
Das Auseinandersetzungsguthaben wird von 
der Gesellschaft ermittelt. Für den Fall, dass 
der ausscheidende Gesellschafter die Höhe des 
Auseinandersetzungsguthabens bestreitet, 
wird auf sein Verlangen von der Gesellschaft 
ein Wirtschaftsprüfer/eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft mit der Ermittlung des Aus-
einandersetzungsguthabens beauftragt. Die 
Kosten hat der ausscheidende Gesellschafter 
zu tragen. Sowohl Gesellschaft als auch Ge-
sellschafter erkennen hiermit die so ermittelten 
Werte des Sachverständigen als verbindlich an 
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 (§ 17 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der 
Emittentin auf Seite 121 im Prospekt). 
a) Das Auseinandersetzungsguthaben wird 

bei entsprechender Liquidität und ohne 
Belastung der vorgesehenen Ausschüt-
tung an die verbleibenden Gesellschafter 
sechs Monate nach dem Zeitpunkt des 
Ausscheidens ausgezahlt, im Übrigen in-
nerhalb von drei Jahren in drei gleich ho-
hen Raten. Die Raten sind jährlich in der 
Mitte des Geschäftsjahres fällig. Bei ra-
tenweiser Auszahlung wird das verblei-
bende Auseinandersetzungsguthaben mit 
3 % p. a. verzinst. Ausscheidende Gesell-
schafter haben keinen Anspruch auf Frei-
stellung von Gesellschaftsverbindlichkei-
ten oder auf Sicherheitsleistung wegen 
künftiger Inanspruchnahme durch Gesell-
schaftsgläubiger. Sie können keine Si-
cherstellung ihres Auseinandersetzungs-
guthabens verlangen (§ 17 Abs. 4 des Ge-
sellschaftsvertrages der Emittentin auf 
Seite 121 im Prospekt). 

 
Ein Anleger scheidet nach § 16 Abs. 3 
des Gesellschaftsvertrages der Emitten-
tin auf Seite 120 im Prospekt aus der 
Emittentin aus, wenn 

 
a) und soweit er das Gesellschaftsver-

hältnis ordnungsgemäß kündigt durch 
eingeschriebenen Brief an die Gesell-
schaft mit einer Frist von 6 Monaten 
zum Ende eines Geschäftsjahres ge-
kündigt werden, erstmals jedoch zum 
31.12.2045, 

 
b) über sein Vermögen ein Insolvenz- 

oder Sequestrationsverfahren oder ein 
sonstiges Verfahren nach der Insol-
venzordnung eröffnet und nicht inner-
halb von drei Monaten aufgehoben 
oder mangels Masse abgelehnt wird, 

 
c) der Gesellschaftsanteil, sein künftiges 

Auseinandersetzungsguthaben bzw. 
seine Ansprüche auf Ausschüttung 
von einem Privatgläubiger gepfändet 
werden und die Pfändung nicht inner-
halb von drei Monaten aufgehoben 
wird, 

 
d) der Gesellschafter nach Rechnungs-

stellung und zweimaliger Mahnung 
an die zuletzt bekannte Adresse sei-
nen Zahlungsverpflichtungen gegen-
über der Gesellschaft nicht nach-
kommt. 

 
Die Rechtsnachfolger können nach § 16 Abs. 
6 des Gesellschaftsvertrages der Emittentin 
auf Seite 120 im Prospekt einzeln oder zu-
sammen frei und ohne Angabe von Gründen 
durch Gesellschafterbeschluss ausgeschlos-
sen werden. Für den Ausschluss gilt § 16 Abs. 
2 Satz 2 bis 4 des Gesellschaftsvertrages der 
Emittentin auf Seite 120 im Prospekt entspre-
chend. Der ausgeschlossene Rechtsnachfol-
ger er hält von der Emittentin eine Abfindung 
gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages der 
Emittentin auf Seite 121 im Prospekt. 
 
Für die in diesem Beteiligungsangebot darge-
stellte Verzinsung und Rückzahlung des Kom-
manditanteils müssen zahlreiche Grundlagen 
und Bedingungen erfüllt sein, von denen die 
Wesentlichen nachfolgend dargestellt werden. 
 
Wesentliche Grundlagen und Bedingungen 
der Verzinsung und Rückzahlung sind: 
 
• die notwendigen gesetzlichen Genehmigun-

gen sind die vier Bau- und Betriebsgeneh-
migungen gem. BImSchG (vom 
21.12.2022), und das Ausbleiben nachträg-
licher weiterer Auflagen zu den Genehmi-
gungsbescheiden über die bereits bestehen-
den Auflagen (beschrieben unter 3.3.7 auf 
Seite 15ff.) hinaus, damit der Betrieb der 
Windenergieanlagen möglich bleibt und die 
Emittentin die prognostizierten Gewinne er-
zielen kann. Werden die Bau- und Betriebs-
genehmigungen gem. BImSchG widerrufen 
bzw. erfolgen weitere Auflagen, kann die 
Emittentin keine Gewinne erzielen, um die 
Verzinsung und Rückzahlung der 
Vermögensanlage erfüllen zu können. Es 
wird insoweit auf die Erläuterungen zu dem 
Energieertragsrisiko (S.15 ff) verwiesen.  

● der abgeschlossene Darlehensvertrag der 
Emittentin mit der VR Bank Nord eG über 
die Endfinanzierung vom 14.07.2023. Die 



40 

 Einhaltung der Darlehensbedingungen der 
VR Bank Nord eG ist Bedingung für die 
Einhaltung der prognostizierten Zinsauf-
wendungen, um die Erzielung der geplanten 
Betriebsergebnisse der Emittentin zu er-
möglichen, damit die Verzinsung und 
Rückzahlung der Vermögensanlage wie 
prognostiziert erfolgen kann. Wird der Dar-
lehensvertrag über die Endfinanzierung 
vom 14.07.2023 gekündigt, kann eine alter-
native Finanzierung ggf. nur zu schlechte-
ren Konditionen erfolgen, was sich durch 
höhere Zinsaufwendungen negativ auf die 
Betriebsergebnisse der Emittentin auswirkt. 
Es wird insoweit auf die Erläuterungen zu 
den Fremdfinanzierungsrisiken (S.14f.) 
verwiesen.  

● Die Einhaltung der vertraglichen Bedingun-
gen der Landeigentümer durch die Emitten-
tin. Falls die Emittentin sich nicht an die 
Einhaltung der vertraglichen Bedingungen 
der Nutzungsverträge hält, bestehen Kündi-
gungsrechte der Landeigentümer, was dazu 
führen kann, dass die Emittentin den ge-
planten Betrieb der Windenergieanlagen 
nicht in dem prognostizierten Umfang 
durchführen kann, wodurch sich die Ein-
nahmen der Emittentin vermindern bzw. die 
Einnahmen der Emittentin ganz ausfallen 
können, was sich negativ auf die Betriebs-
ergebnisse der Emittentin auswirkt. Die 
Einhaltung der vertraglichen Bedingungen 
der Nutzungsverträge mit den Landeigentü-
mern ist Bedingung für die Erzielung der 
geplanten Betriebsergebnisse der Emitten-
tin, damit die Verzinsung und Rückzahlung 
der Vermögensanlage wie prognostiziert er-
folgen kann. Es wird insoweit auf die Erläu-
terungen zu dem Vertragserfüllungsrisiko 
(S. 12f.) verwiesen. 

● die Finanzierung der gesamten Investitions-
kosten der Emittentin gemäß dem Finanzie-
rungsplan (siehe auf Seite 103f. 8.2 Investi-
tions- und Finanzierungsplan (Prognosen) 
Emittentin), damit der Emittentin keine hö-
heren Zinsaufwendungen entstehen und die 
Gewinne in der prognostizierten Höhe ent-
stehen. Werden nicht die gesamten Investi-
tionskosten der Emittentin gemäß dem Fi-
nanzierungsplan finanziert und ein Teil der 
Investitionskosten über die Prognose hinaus 

über das Kontokorrentkonto finanziert bzw. 
fehlendes Eigenkapital wird durch Fremd-
kapital ersetzt (siehe Platzierungsrisiko un-
ter 3.3.1 auf Seite 12), werden höhere Zins-
aufwendungen bei der Emittentin anfallen, 
welche den Gewinn der Emittentin verrin-
gern und sich negativ auf die Verzinsung 
und Rückzahlung der Vermögensanlage 
auswirken. Es wird insoweit auf die Erläu-
terungen zu den Fremdfinanzierungsrisiken 
(S. 14f.) verwiesen. 

● die Einhaltung der Verträge im Zusammen-
hang mit dem Kauf (vom 10.07.2023) und 
der Wartung (vom 10.07.2023) der Wind-
energieanlagen (siehe Seite 57 links zweiter 
Absatz und Seite 58 links zweiter Absatz), 
damit der Emittentin keine höheren Kosten 
entstehen und die Emittentin die Gewinne 
in der prognostizierten Höhe erzielen kann. 
Werden die Verträge für den Kauf und die 
Wartung der Windenergieanlagen von dem 
Vertragspartner nicht eingehalten, kann es 
auf Seiten der Emittentin zu Kostensteige-
rungen kommen, da der Abschluss von 
neuen Verträgen in der Regel höhere Kos-
ten verursacht. Höhere Kosten würden sich 
negativ auf die Verzinsung und Rückzah-
lung der Vermögensanlage auswirken. Es 
wird insoweit auf die Erläuterungen zu dem 
Vertragserfüllungsrisiko (S. 12f.) verwie-
sen. 

● die Erzeugung und Einspeisung des Stroms 
gemäß dem abgeschlossenen Stromliefer-
vertrag vom 30.01.2025  mit dem Direkt-
vermarktungsunternehmen und dem abge-
schlossenen Vertrag über die Stromeinspei-
sung mit dem Umspannwerk vom 
30.01.2025 über die geplante Mindestlauf-
zeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2045 in das Stromnetz zur Erzielung 
der im Verkaufsprospekt prognostizierten 
Einnahmen (siehe unter Darstellung der Er-
tragslage der Emittentin (Prognose) auf 
Seite 29f. Verkaufsprospekt der Emittentin) 
sowie das Erreichen des Prognosewertes 
Gesamtprojekt (siehe unter 7.2.4 Bewer-
tungsgutachten, Windverhältnisse und 
Energieertrag auf Seite 76f. Verkaufspros-
pekt der Emittentin. Dies ist Grundlage und 
Bedingung dafür, dass die Emittentin die 
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 Einnahmen in der prognostizierten Höhe er-
reichen und der geplante Gewinn der Emit-
tentin erwirtschaftet werden kann, um die 
Verzinsung und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage zu ermöglichen. Wenn nicht in 
das Stromnetz eingespeist wird oder die 
Winderträge niedriger ausfallen als prog-
nostiziert, mindern sich die Betriebseinnah-
men der Emittentin und damit die Betriebs-
ergebnisse der Emittentin, was sich negativ 
auf die Verzinsung und Rückzahlung der 
Vermögensanlage auswirkt und daher eine 
wesentliche Grundlage und Bedingung der 
Verzinsung und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage ist. Es wird insoweit auf die Er-
läuterungen zu dem Risiko der nicht mögli-
chen Stromeinspeisung in das Stromnetz (S. 
13f.) und dem Energieertragsrisiko (S.15ff.) 
verwiesen. 

● die Einhaltung der geplanten Nutzungs-
dauer der Windenergieanlagen bis zum 
31.03.2045, damit die Emittentin die Ge-
winne in der prognostizierten Höhe errei-
chen kann. Falls die Windenergieanlagen 
der Emittentin wirtschaftlich nicht über die 
geplante Mindestlaufzeit der Vermögensan-
lage bis zum 31.12.2045 betrieben werden 
können, mindern sich die Betriebseinnah-
men der Emittentin und damit die Betriebs-
ergebnisse der Emittentin, was sich negativ 
auf die Verzinsung und Rückzahlung der 
Vermögensanlage auswirkt. Es wird inso-
weit auf die Erläuterungen zu den techni-
schen Risiken (S.24f.) verwiesen. 

● Einhaltung des von der Emittentin abge-
schlossenen Versicherungsvertrags gegen 
Elementarschäden vom 15.12.2024. Die 
Übernahme von Elementarschäden durch 
eine Versicherung ist eine wesentliche 
Grundlage und Bedingung für die Emitten-
tin, da Reparaturkosten der Windenergiean-
lagen aufgrund von Elementarschäden er-
heblich sind und die Kostenübernahme 
durch die Emittentin in der Darstellung der 
Ertragslage der Emittentin nicht eingeplant 
wurden. Kommt es zu Schäden an den 
Windenergieanlagen, die aufgrund von 
Nichteinhaltung der vertraglichen Bedin-
gungen in dem oben genannten Vertrag von 
der Versicherung nicht gedeckt werden, 

muss die Emittentin die Kosten überneh-
men, was sich negativ auf die Betriebser-
gebnisse der Emittentin und damit negativ 
auf die Verzinsung und Rückzahlung der 
Vermögensanlage auswirkt. Es wird inso-
weit auf die Erläuterungen zu dem Risiko 
der Instandhaltungs- Betriebskosten und 
Versicherungen (S.17f.) und dem Ver-
tragserfüllungsrisiko (S. 12f.) verwiesen. 

● die fristgerechte Einzahlung des einzuwer-
benden Kommanditkapitals bis zum 
30.09.2025. Der größte Teil des einzuwer-
benden Kommanditkapitals wird durch ei-
nen Kontokorrentkredit der VR Bank Nord 
eG zwischenfinanziert (S.105), was hohe 
Kosten bei der Emittentin verursacht und 
sich negativ auf das Betriebsergebnis der 
Emittentin auswirkt. Kann das Kommandit-
kapital nicht fristgerecht eingeworben wer-
den, muss dieses Eigenkapital für länger als 
prognostiziert zwischenfinanziert werden, 
wodurch bei der Emittentin höhere Kosten 
anfallen, was sich negativ auf die Betriebs-
ergebnisse der Emittentin auswirkt und da-
mit können die Verzinsung und Rückzah-
lung der Vermögensanlage nicht in der 
prognostizierten Höhe vorgenommen wer-
den. Es wird insoweit auf die Erläuterungen 
zum Platzierungsrisiko (S.12) und Fremdfi-
nanzierungsrisiko (S.14f.) verwiesen. 
Wenn die vorstehenden wesentlichen 
Grundlagen und Bedingungen eingehalten 
werden, ist die Emittentin voraussichtlich in 
der Lage, die prognostizierte Verzinsung 
und Rückzahlung der Vermögensanlage zu 
leisten.  
Bei Nichteinhaltung der vorgenannten we-
sentlichen Grundlagen und Bedingungen 
der Verzinsung und Rückzahlung der Ver-
mögensanlage kann die Fähigkeit der Emit-
tentin, die Verzinsung und Rückzahlung der 
Vermögensanlage vorzunehmen, ganz oder 
teilweise beeinträchtigt werden  
Die durch den Betrieb der WEA zu erwirt-
schaftenden Erträge werden nicht für An-
schlussinvestitionen verwendet, sondern 
stehen nach Leistung des vereinbarten Ka-
pitaldienstes (Zins- und Tilgung) für die an 
die Anleger zu leistenden Ausschüttungen 
zur Verfügung. 
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4.3.2 Erwerbspreis für die Vermögensanlage 
Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermö-
gensanlage beträgt 4.418.000,00 Euro. Das 
Kommanditkapital ist in Einheiten zu je 
1.000,00 Euro eingeteilt. Jede Einheit muss 
durch 1.000,00 teilbar sein. Der Erwerbspreis 

beträgt mindestens 1.000,00 Euro. Je nach in-
dividueller Zeichnungssumme des einzelnen 
Anlegers kann der Erwerbspreis höher aus-
fallen. 

 
 
4.3.3 Vertrieb der Anlagenvermittlung durch einen Finanzanlagenvermittler 
  
Die Vermögensanlage wird ausschließlich im Wege der Anlagevermittlung durch den Finanzan-
lagenvermittler eueco GmbH, Haydnstr. 1, 80336 München vertrieben. 
 
4.3.4 Weitere Kosten, insbesondere solche Kosten, die mit dem Erwerb, der Ver-
waltung und der Veräußerung der Vermögensanlage verbunden sind 
Zur Eintragung in das Handelsregister fallen 
Kosten in gesetzlicher Höhe (nach der Kos-
tenordnung der Registergerichte) für die not-
wendige notariell beglaubigte Handelsregis-
tervollmacht, für die Anmeldung zum Han-
delsregister sowie für die Handelsregisterein-
tragung an. Das Gleiche gilt für den Fall einer 
späteren Veräußerung oder Übertragung des 
Kommanditanteils. Die jeweilige Höhe der 
Kosten hängt individuell vom Einzelfall ab.  
 
Jeder Anleger hat das Recht, das Kontroll-
recht auf seine Kosten durch eine beruflich 
zur Verschwiegenheit verpflichtete Person 
auszuüben. Die jeweilige Höhe der Kosten 
hängt individuell vom Einzelfall ab. 
 
Reicht der Anleger seine Sonderbetriebsaus-
gaben nach Fristablauf, dem 30. März des 
Folgejahres bei der Komplementärin der 
Emittentin ein, ist die Komplementärin der 
Emittentin befugt, die Sonderbetriebsausga-
ben nur noch gegen gesonderte Kostenerstat-
tungen für den Mehraufwand zu berücksich-
tigen. Die Kosten können mit der nächsten 
Ausschüttung an den Anleger verrechnet 
werden. Die jeweilige Höhe der Kosten hängt 
individuell vom Einzelfall ab. 
Weitere Kosten können beim Geldverkehr, 
beispielsweise bei der Überweisung der 
Pflichteinlage, entstehen. Zusätzliche Kosten 
können dem Anleger entstehen, wenn er an 
der Beschlussfassung der Beteiligungsgesell-
schaft teilnimmt (Porto, Reisekosten) oder 
Kontrollrechte gegenüber der Komplementä-
rin ausübt (Porto, Reisekosten, Kosten eines 

Sachverständigen) oder Weisungen hierzu 
erteilt. Die jeweilige Höhe der Kosten hängt 
individuell vom Einzelfall ab. 
 
Für den Fall einer Kündigung oder des Aus-
schlusses hat der ausscheide Anleger An-
spruch auf eine Abfindung. Die Höhe der Ab-
findung wird von der Emittentin ermittelt. 
Für den Fall, dass der ausscheidende Gesell-
schafter die Höhe des Auseinandersetzungs-
guthabens bestreitet, wird auf sein Verlangen 
von der Gesellschaft ein Wirtschaftsprü-
fer/eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit 
der Ermittlung des Auseinandersetzungsgut-
habens beauftragt. Die Kosten hat der aus-
scheidende Gesellschafter zu tragen (§ 17 
Abs. 3 Gesellschaftsvertrag der Emittentin, 
Seite 121 Verkaufsprospekt). Sowohl Gesell-
schaft als auch Gesellschafter erkennen hier-
mit die so ermittelten Werte des Sachverstän-
digen als verbindlich an. Die jeweilige Höhe 
der Kosten hängt individuell vom Einzelfall 
ab.  
 
Sollte der ausscheidende Anleger darüber 
hinaus rechtliche Schritte gegen die Emitten-
tin einleiten, würden ihm in diesem Zusam-
menhang Rechts-, Gerichts- und Beratungs-
kosten entstehen. Die jeweilige Höhe hängt 
individuell vom Einzelfall ab. 
 
Die Gesellschaft ist befugt, je Übertragungs-
fall eine Gebühr in Höhe der tatsächlich ent-
stehenden Kosten, mindestens aber einen Be-
trag von Euro 100,00 zuzüglich gesetzlicher 
Umsatzsteuer von dem Erwerber zu erheben. 
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Die Gesellschaft kann die Gebühr mit der 
nächsten Ausschüttung an den Kommanditis-
ten verrechnen. Die notariellen Kosten der 
Handelsregistervollmacht werden von der 
Gesellschaft nicht erstattet. Die Höhe der 
Kosten der Handelsregistervollmacht sind 
nicht bekannt und vom Einzelfall abhängig. 
 
Eigene Kosten für z.B. Telefon, Internet, 
Porto, Eintragung der Kommanditistenstel-
lung in das Handelsregister etc. hat der Anle-
ger selbst zu tragen. Die jeweilige Höhe 
hängt individuell vom Einzelfall ab. 

 
Wird die Einzahlung des Kommanditanteils 
fremdfinanziert, entstehen dem Anleger Kos-
ten für anfallende Zinsen und Gebühren. Die 
jeweilige Höhe hängt individuell vom Ein-
zelfall ab. 
 
Darüber hinaus entstehen für den Anleger 
keine weiteren Kosten, insbesondere keine 
solchen Kosten, die mit dem Erwerb, der 
Verwaltung und der Veräußerung der Ver-
mögensanlage verbunden sind. 

 
4.3.5 Gesamthöhe der Provisionen  
Die Vermögensanlage wird ausschließlich im 
Wege der Anlagevermittlung oder Anlagebe-
ratung durch ein Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen oder einen Finanzanlagenver-
mittler vertrieben. 
Finanzanlagenvermittler: eueco GmbH, 
Haydnstr. 1, 80336 München 
Die eueco GmbH erhält für Anlagenvermitt-
lung eine Vergütung in Höhe von 1,0 % des 

Gesamtbetrages der angebotenen Vermö-
gensanlage, demnach voraussichtlich 
44.180,00 Euro. Darüber hinaus werden 
keine Provisionen, insbesondere Vermitt-
lungsprovisionen oder vergleichbare Vergü-
tungen, geleistet. Die Gesamthöhe der geleis-
teten Provisionen beträgt 44.180,00 Euro 

 
4.3.6 Weitere Leistungen/Haftung/Zahlungen 
  
Die Anleger haften maximal bis zur Höhe ih-
rer Einlage. Eine darüberhinausgehende Haf-
tung ist ausgeschlossen, sobald die übernom-
mene Einlage, die auch der Haftsumme ent-
spricht, geleistet und nicht an die Anleger zu-
rückgezahlt wurde. Sie lebt bis zur Höhe der 
Haftsumme wieder auf, sofern die Haft-
summe durch Entnahmen bzw. Ausschüttun-
gen im Sinne von §§ 171, 172 Abs. 4 HGB 
zurückgeführt wurde. Die Anleger sind zu ei-
nem weiteren Nachschuss nicht verpflichtet. 
 
Die Kommanditisten haften gemäß §§ 161 
Abs. 2, 160 Abs. 1 HGB nach ihrem Aus-
scheiden aus der Bürgerwindpark Wallsbüll 
GmbH & Co. KG bis zur Höhe ihrer (zurück-
gezahlten) Einlage für bis dahin begründete 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die bis 
zum Ablauf von fünf Jahren nach ihrem Aus-
scheiden fällig werden und rechtskräftig ge-
richtlich festgestellt oder auf andere Weise 
vollstreckbar sind oder für die eine Vollstre-
ckungshandlung vorgenommen oder bean-
tragt wird. Dem steht es gemäß § 160 Abs. 2 

HGB gleich, wenn der Kommanditist den 
Anspruch schriftlich anerkannt hat. Die Frist 
beginnt mit dem Ende des Tages, an dem das 
Ausscheiden in das Handelsregister eingetra-
gen wird.  
Wird die Gesellschaft aufgelöst, verjähren 
die Ansprüche von Gesellschaftsgläubigern 
gegen die Kommanditisten gemäß § 161 Abs. 
2, § 159 HGB spätestens fünf Jahre nach Ein-
tragung der Auflösung der Gesellschaft in 
das Handelsregister oder, wenn die Ansprü-
che erst nach Eintragung der Auflösung fällig 
werden, fünf Jahre nach Fällig werden der 
Ansprüche. Darüber hinaus bestehen keine 
weiteren  
 
Darüber hinaus bestehen keine weiteren Um-
stände, unter denen der Erwerber der Vermö-
gensanlage verpflichtet ist, weitere Leistun-
gen zu erbringen, insbesondere, unter denen 
er haftet und es besteht keine Pflicht zur Zah-
lung von Nachschüssen. 
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4.4 Angaben über Treuhänder und Mittelverwendungskontrolle 
Es existiert kein Treuhandvermögen. Daher 
wurde kein Treuhänder bestellt und kein 
Treuhandvertrag abgeschlossen. Bei der 
Vermögensanlage handelt es sich um eine 
Vermögensanlage nach §1 Absatz 2 Num-
mer 1 des Vermögensanlagengesetzes, für 
die nach §5c Absatz 1 Satz 1 des Vermö-
gensanlagengesetzes keine Pflicht zur Ver-
wendung eines Mittelverwendungskontrol-
leurs besteht. Es wurde kein Vertrag über 
die Mittelverwendungskontrolle abge-
schlossen und es existieren keine Mittelver-
wendungskontrolleure. Bei der Vermögens-
anlage handelt es sich nicht um eine Vermö-
gensanlage nach § 1 Absatz 2 Nummer 7 

und 8 Vermögensanlagengesetz, die den Er-
werb eines Sachgutes oder eines Rechts an 
einem Sachgut oder die Pacht eines Sachgu-
tes zum Gegenstand hat. Deswegen ist die 
Bestellung eines Mittelverwendungskon-
trolleurs nach § 5c des Vermögensanlagen-
gesetzes nicht erforderlich. Es existieren 
kein Mittelverwendungskontrolleur und 
dementsprechend auch kein Vertrag über 
die Mittelverwendungskontrolle und kein 
nach § 5c Abs. 2 des Vermögensanlagenge-
setzes festgestellter und veröffentlichter 
Bericht eines Mittelverwendungskontrol-
leurs. 

 

4.5 Art, Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage 
Es wird eine Beteiligung an der Komman-
ditgesellschaft Bürgerwindpark Wallsbüll 
GmbH & Co. KG angeboten. Der Anleger 
beteiligt sich als Kommanditist und es kann  
in einem festgelegten Zeichnungszeitraum 
eine Beteiligung gezeichnet werden. Ist der 
Zeichnungszeitraum abgelaufen, wird das 
Angebot geschlossen. Ein späterer Beitritt 
ist nicht mehr möglich. Bei der angebotenen 
Vermögensanlage handelt es sich um Kom-
manditanteile. 

 
Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermö-
gensanlage beträgt 4.418.000,00 Euro. Das 
Kommanditkapital ist in Einheiten zu je 
1.000,00 Euro eingeteilt. Jede Einheit muss 
durch 1.000,00 teilbar sein. Die Min-
desteinlage beträgt 1.000,00 Euro. Insge-
samt werden maximal 4.418 Anteile ausge-
geben. 

4.6 Hauptmerkmale der Anteile (Rechte und Pflichten des Anlegers) 
 
Hauptmerkmale der Anteile der zukünftigen Anleger
 
Regelungen hierzu befinden sich im Gesell-
schaftsvertrag der Emittentin (abgedruckt in 
Abschnitt 10.1.1 ab Seite 115ff.). 
 

- § 12 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin auf Seite 119 im Pros-
pekt: Anspruch auf Beteiligung am 
Jahresüberschuss bzw. Jahresfehl-
betrag der Emittentin und Gewinn-
auszahlung entsprechend ihrem An-
teil an der Emittentin 

- § 12 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin auf Seite 119 im Pros-
pekt: Ergibt sich ein gewerbesteuer-

licher Mehraufwand der Gesell-
schaft auf Grund der Bildung von 
Rücklagen eines Kommanditisten 
etwa nach § 6 b, 6 c EStG in der Er-
gänzungsbilanz, so hat der betref-
fende Anleger der Gesellschaft die-
sen Mehraufwand zu ersetzen.  

- § 7 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin auf Seite 117 im Pros-
pekt: Die Anleger wählen in der Ge-
sellschafterversammlung aus ihrer 
Mitte einen Beirat von 5 Mitglie-
dern. 

- § 8 Abs. 5 Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin auf Seite 118 im Pros-
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pekt: Die Gesellschafterversamm-
lung beschließt insbesondere über 
folgende Gesellschaftsangelegen-
heiten: 
a. Feststellung des Jahresabschlus-

ses, der von einem Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer erstellt 
wird; 

b. Verwendung des Jahresergeb-
nisses und von Liquiditätsüber-
schüssen, soweit der Gesell-
schaftsvertrag nicht eine beson-
dere Regelung enthält; dabei 
muss eine angemessene Liquidi-
tätsreserve in der Gesellschaft 
vorgehalten werden; 

c. Entlastung der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin; 

d. Prüfung des Jahresabschlusses 
und Bestellung des Prüfers; 

e. Änderungen des Gesellschafts-
vertrages; 

f. Ausschluss von Gesellschafte-
rinnen/Gesellschaftern; 

g. zustimmungsbedürftige Rechts-
geschäfte gemäß § 6 Abs. 5; 

h. Auflösung der Gesellschaft; 
i. Verlegung des Sitzes der Gesell-

schaft; 
j. Beschlüsse nach § 179a AktG 

analog; 
k. Wahl des Beirates (5 Personen). 

- § 9 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin auf Seite 118 im Pros-
pekt: Teilnahme- und Stimmrecht 
bei der Gesellschafterversamm-
lung. Bei der Gesellschafterver-
sammlung haben die Anleger je 
1.000,00 Euro ihres festen Kapital-
kontos eine Stimme.  

- § 8 Abs. 8 Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin auf Seite 118 im Pros-
pekt: Der Anleger kann sich in der 
Gesellschaftsversammlung durch 
einen anderen Mitgesellschafter 
vertreten lassen oder durch zur Be-
rufsverschwiegenheit verpflichtete 
Personen als Bevollmächtigte oder 
Beistand. Die Vollmachten müssen 
schriftlich vorliegen. 

- § 11 Abs. 5 des Gesellschaftsver-
trages der Emittentin auf Seite 119 
im Prospekt: Das Kontrollrecht des 
Kommanditisten nach § 166 HGB 
bleibt unberührt. Jeder Kommandi-
tist hat das Recht, das Kontroll-
recht auf seine Kosten durch eine 
beruflich zur Verschwiegenheit 
verpflichtete Person auszuüben. 

- § 16 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag 
der Emittentin auf Seite 120 im 
Prospekt: Recht auf Kündigung 
mit einer Frist von 6 Monaten zum 
Ende eines Geschäftsjahres, erst-
mals zum 31.12.2045. 

- § 16 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag 
der Emittentin auf Seite 120 im 
Prospekt: Das Recht zu einer Kün-
digung aus Gesellschaftsverhält-
nisses aus wichtigem Grunde. 

- § 15 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag 
der Emittentin auf Seite 120 im 
Prospekt: Die Emittentin ist befugt, 
je Übertragungsfall eine Gebühr in 
Höhe der tatsächlich entstehenden 
Kosten, mindestens aber einen Be-
trag von EURO 100,00 zuzüglich 
gesetzlicher Umsatzsteuer von 
dem Erwerber zu erheben. Die 
Emittentin kann die Gebühr mit der 
nächsten Ausschüttung an den 
Kommanditisten verrechnen. Die 
notariellen Kosten der Handelsre-
gistervollmacht werden von der 
Emittentin nicht erstattet. 

- § 17 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin auf Seite 121 im Pros-
pekt: Recht auf Abfindung bei Aus-
scheiden aus der Emittentin.  

- § 16 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin auf Seite 120 im Pros-
pekt: Sämtliche mit dem Ausschluss 
des Anlegers verbundenen Kosten 
trägt der ausscheidende Anleger.  

- § 17 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag 
der Emittentin auf Seite 121 im 
Prospekt: Pflicht zur Übernahme 
der Kosten des Wirtschaftsprüfers 
für die Ermittlung des Auseinan-
dersetzungsguthabens, wenn der 
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ausscheidende Anleger den ermit-
telten Betrag des Auseinanderset-
zungsguthabens nicht anerkennt 
und auf seinen Wunsch ein Wirt-
schaftsprüfer/eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft beauftragt wird. 

- § 5 Gesellschaftsvertrag der Emit-
tentin auf Seite 116 im Prospekt: 
Pflicht der beitretenden Gesell-
schafter mit ihrem Beitritt zur 
Emittentin dem Investitions- und 
Finanzierungsplan zuzustimmen.  

- § 15 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag 
der Emittentin auf Seite 119 im 
Prospekt: Kommanditanteile kön-
nen – vorbehaltlich Abs. 2 und 
Abs. 3a und 3b – ab dem 
01.01.2027 nur an Personen i.S.d. 
§ 3 Absatz 4 übertragen werden. 
Kommanditanteile können grund-
sätzlich nur im Ganzen übertragen 
werden. Teilkommanditanteile 
können abweichend davon abge-
treten werden, wenn der abgetre-
tene Teilkommanditanteil mit ei-
ner Kommanditeinlage von min-
destens Euro 1.000,00 verbunden 
und durch Euro 1.000,00 teilbar ist. 
Die Abtretung bedarf der vorheri-
gen Zustimmung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin. Die 
Zustimmung darf nur aus wichti-
gem Grund versagt werden. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn noch nicht die gesamte 
Einlage auf den Kommanditan-
teil/Teilkommanditanteil einge-
zahlt ist oder wenn sich gewerbe-
steuerliche Nachteile für die Ge-
sellschaft ergeben, für die der 
Kommanditist nicht vorab Sicher-
heit leistet. Die Übertragung eines 
Kommanditanteils/Teilkommandi-
tanteils ist ausschließlich zum 
Ende eines Geschäftsjahres zuläs-
sig. 

- § 16 Abs. 5 Gesellschaftsvertrag 
der Emittentin auf Seite 120 im 
Prospekt: Pflicht der Erben, ihre 

Rechtsnachfolge durch Vorlage ei-
ner Ausfertigung des Erbscheines, 
einer beglaubigten Testamentsab-
schrift oder der letztwilligen nach-
zuweisen. Ein Vermächtnisnehmer 
hat seine Nachfolge durch Vorlage 
eines notariell beglaubigten Abtre-
tungsvertrages nachzuweisen. 

- § 8 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin auf Seite 117 im Pros-
pekt: Recht, eine außerordentliche 
Gesellschafterversammlung einzu-
berufen, wenn Anleger, die min-
destens 10 % des gesamten Kom-
manditkapitals repräsentieren, die-
ses beantragen. 

- § 16 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag 
der Emittentin auf Seite 120 im 
Prospekt: Der Anleger scheidet aus 
der Emittentin aus, wenn er nach 
Rechnungsstellung und zweimali-
ger Mahnung an die zuletzt be-
kannte Adresse seinen Zahlungs-
verpflichtungen gegenüber der 
Emittentin nicht nachkommt.  

- § 19 Gesellschaftsvertrag der Emit-
tentin auf Seite 121 im Prospekt: 
Die Anleger sind verpflichtet, über 
alle ihnen im Zusammenhang mit 
ihrer Stellung als Anleger bekannt 
gewordenen Angelegenheiten der 
Emittentin und aller Anleger Ver-
schwiegenheit zu bewahren, soweit 
nicht nachweislich ein Interesse an 
der Verschwiegenheit nicht besteht 
oder der betreffende Umstand ohne 
Verschulden des Verpflichteten of-
fenkundig geworden ist. Diese 
Pflicht gilt uneingeschränkt nach 
Beendigung der Emittentin oder 
nach Ausscheiden des Anlegers aus 
der Emittentin fort. 

- § 11 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag 
der Emittentin auf Seite 119 im 
Prospekt: Pflicht zur Mitteilung 
ihre etwaigen Sonderbetriebsaus-
gaben (z. B. Darlehenszinsen) un-
ter Vorlage der Belege bis zum 30. 
März des Folgejahre 
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Abweichende Rechte und Pflichten der Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung 
 
Regelungen hierzu befinden sich im Gesell-
schaftsvertrag der Emittentin (abgedruckt in 
Abschnitt 10.1.1 ab Seite 115ff.). 
 

- § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 116 im 
Prospekt: Die Komplementärin 
und ihre Geschäftsführer sind be-
fugt, sich zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben im Namen und für Rech-
nung der Emittentin der Dienste 
Dritter zu bedienen. Kontroll-, Lei-
tungs- und Weisungsbefugnisse 
bleiben der Emittentin vorbehal-
ten. 

- Nach § 6 Abs. 3 des Gesellschafts-
vertrages der Emittentin auf Seite 
116 im Prospekt: Soweit die Emit-
tentin Inhaberin der Geschäftsan-
teile an der Komplementärin ist, 
sind zur Wahrnehmung der Rechte 
aus oder an diesen Geschäftsantei-
len statt der Komplementärin die 
Anleger nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen geschäftsfüh-
rungs- und vertretungsbefugt. 
§ 3 Abs. 5 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 115 im 
Prospekt: Im Zuge der Kapitaler-
höhung nach Absatz 3 soll die 
Komplementärin darauf hinwir-
ken, dass das Kommanditkapital 
verteilt wird. 

- § 6 Abs. 2 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 116 im 
Prospekt: Die gemeinschaftliche 
Geschäftsführungsbefugnis um-
fasst insbesondere die Durchfüh-
rung und Abwicklung der von den 
Anlegern beschlossenen im Inves-
titions- und Finanzierungsplan dar-
gestellten Investitionen. Die Kom-
plementärin ist insoweit berechtigt, 
sämtliche hierfür erforderlichen 
Rechtsgeschäfte abzuschließen 
und Rechtshandlungen vorzuneh-
men, insbesondere sämtliche Leis-
tungsverträge mit den beteiligten 

Unternehmen abzuschließen, ding-
liche und sonstige Sicherheiten 
einschließlich der Erklärung der 
Unterwerfung unter die sofortige 
Zwangsvollstreckung zu bestellen 
und abzugeben sowie Darlehens-
verträge über die Fremdfinanzie-
rung und eine Zwischenfinanzie-
rung abzuschließen. Im Übrigen 
erstreckt sich die Geschäftsfüh-
rungs- und Vertretungsbefugnis 
auf alle Rechtsgeschäfte und 
Rechtshandlungen, die der Betrieb 
des Unternehmens der Emittentin 
gemäß §2 Absatz 1 und 2 des Ge-
sellschaftsvertrages der Emittentin 
mit sich bringt. 

- § 6 Abs. 5 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 116f. 
im Prospekt:  
Die Komplementärin bedarf zu fol-
genden Rechtsgeschäften und 
Rechtshandlungen der vorherigen 
Zustimmung der Gesellschafter-
versammlung der Emittentin: 
a. Verpachtung des Unterneh-

mens der Gesellschaft, wobei 
die Leitungs- und Kontrollbe-
fugnisse stets bei der Emitten-
tin verbleiben müssen; die Ver-
äußerung von Unternehmens-
bestandteilen, die vollständige 
Auslagerung der mit dem in § 2 
Abs. 1 genannten Geschäfts-
zweck im Zusammenhang ste-
henden Handelsgeschäfte, 
Handlungen und Rechtsge-
schäfte ist ausgeschlossen. 

 
b. Jede Änderung der Investiti-

onspläne der Emittentin oder 
deren Tochtergesellschaften 
um mehr als 20% des Investiti-
onsvolumens im Einzelfall, 
wenn sich das Investitionsvolu-
men der Emittentin dadurch 
insgesamt nicht erhöht, und um 
mehr als 10% des Investitions-
volumens im Einzelfall, wenn 
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dies zu einer Erhöhung des In-
vestitionsvolumens der Emit-
tentin führt. 

c. Die Aufnahme von Krediten 
durch die Emittentin oder deren 
Tochtergesellschaften, die im 
Investitionsplan der Gesell-
schaft nicht vorgesehen sind 
und mehr als 25.000 Euro im 
Einzelfall betragen sowie die 
Eingehung von Wechselver-
bindlichkeiten. 

d. Die Gewährung von Darlehen in 
einer Höhe von mehr als 25.000 
Euro im Einzelfall. 

e. Erwerb, Veräußerung und Be-
lastung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten. 

f. Die Auslagerung der mit dem 
in § 2 Abs. 1 des Gesellschafts-
vertrages der Emittentin ge-
nannten Geschäftszweck im 
Zusammenhang stehenden 
Handelsgeschäfte, Handlungen 
und Rechtsgeschäfte, soweit 
der Gesellschaft Kontroll-, Lei-
tungs- und Weisungsbefug-
nisse vorbehalten bleiben; eine 
vollständige Auslagerung ist 
ausgeschlossen. 

Das vorstehende Zustimmungser-
fordernis gilt nicht für Maßnahmen 
der Geschäftsführung, die zur 
Durchführung der in § 5 des Gesell-
schaftsvertrages der Emittentin auf 
Seite 116 im Prospekt bzw. in dem 
von den Anlegern nach § 5 des Ge-
sellschaftsvertrages der Emittentin 
mit beschlossenem Investitions- 
und Finanzierungsplan dargestell-
ten Investitionen notwendig sind, 
wenn der Gesellschafterbeschluss 
über den Investitions- und Finan-
zierungsplan mit der in § 9 Abs. 2 
Satz 2 des Gesellschaftsvertrages 
der Emittentin vorgesehenen Mehr-
heit gefasst worden ist. 

- § 8 Abs. 5 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 118 im 
Prospekt: Die Gesellschafterver-
sammlung beschließt insbesondere 

über folgende Gesellschaftsangele-
genheiten: 
a. Feststellung des Jahresabschlus-

ses, der von einem Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer erstellt 
wird; 

b. Verwendung des Jahresergeb-
nisses und von Liquiditätsüber-
schüssen, soweit der Gesell-
schaftsvertrag nicht eine beson-
dere Regelung enthält; dabei 
muss eine angemessene Liquidi-
tätsreserve in der Emittentin vor-
gehalten werden; 

c. Entlastung der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin; 

d. Prüfung des Jahresabschlusses 
und Bestellung des Prüfers; 

e. Änderungen des Gesellschafts-
vertrages; 

f. Ausschluss von Anlegern; 
g. zustimmungsbedürftige Rechts-

geschäfte gemäß § 6 Abs. 5 Ge-
sellschaftsvertrages der Emitten-
tin; 

h. Auflösung der Emittentin; 
i. Verlegung des Sitzes der Gesell-

schaft; 
j. Beschlüsse nach § 179a AktG 

analog; 
k. Wahl des Beirates (5 Personen). 

- § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 116 im 
Prospekt: Die Komplementärin ist 
verpflichtet, den Kommanditisten 
einmal jährlich außerhalb der Ge-
sellschafterversammlung schrift-
lich über alle wesentlichen Ge-
schäftsvorfälle Bericht zu erstat-
ten. 

- § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsver-
trages der Emittentin auf Seite 119 
im Prospekt: Den für die Emitten-
tin tätigen Kommanditisten und 
der Komplementärin sind alle Auf-
wendungen zu ersetzen, die im 
Rahmen der ordnungsgemäßen 
Geschäftsführungstätigkeit entste-
hen und bei denen die betriebliche 
Veranlassung belegt oder offen-
kundig ist. 
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- § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 115 im 
Prospekt: Die persönlich haftende 
Gesellschafterin der Emittentin 

leistet keine Einlage und ist am 
Vermögen sowie am Gewinn und 
Verlust der Emittentin nicht betei-
ligt. 

- § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 115 im 
Prospekt: Die Komplementärin ist 
unter Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB und ohne 
Zustimmung der anderen Gesell-
schafter unwiderruflich ermächtigt 
und bevollmächtigt, das Komman-
ditkapital durch Aufnahme neuer 
Anleger auf bis zu EUR 5 Millio-
nen zu erhöhen und entsprechende 
Beitrittsverträge im Namen aller 
Anleger abzuschließen. 

- § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 116 im 
Prospekt: Die Komplementärin ist 
vom Wettbewerbsverbot des § 112 
HGB befreit. Sie und ihre Ge-
schäftsführer sind von den Be-
schränkungen des § 181 BGB be-
freit, soweit es Rechtsgeschäfte 
zwischen der Emittentin und der 
jeweiligen Komplementärin be-
trifft. 

- § 16 Abs. 2 des Gesellschaftsver-
trages der Emittentin auf Seite 120 
im Prospekt: Ein Anleger kann nur 
aus wichtigem Grund aus der 
Emittentin ausgeschlossen werden. 
Der Ausschluss erfolgt durch Ge-
sellschafterbeschluss. Die Aus-
schlusserklärung erfolgt durch die 
persönlich haftende Gesellschafte-
rin gegenüber dem betroffenen An-
leger durch eingeschriebenen 
Brief. Die Kosten seines Aus-
schlusses hat der ausgeschlossene 
Anleger zu tragen. 

- § 16 Abs. 4 des Gesellschaftsver-
trages der Emittentin auf Seite 120 
im Prospekt: Scheidet ein Anleger 
aus der Gesellschaft aus, so ist die 

persönlich haftende Gesellschafte-
rin unter Befreiung von den Be-
schränkungen des § 181 BGB be-
rechtigt, aber nicht verpflichtet, in 
Höhe der Kommanditbeteiligung 
des Ausscheidenden dafür zu sor-
gen, dass einer oder mehrere Anle-
ger aus der Emittentin den Kom-
manditanteil bzw. Teilkommandi-
tanteile übernehmen. Ferner um-
fasst diese Vollmacht auch die Be-
rechtigung, anstelle der Neuauf-
nahme entsprechende Darlehen für 
die Emittentin aufzunehmen, um 
das Auseinandersetzungsguthaben 
auszahlen zu können. 

- § 8 Abs. 3 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 117 im 
Prospekt: Die Einberufung einer Ge-
sellschafterversammlung erfolgt in 
Textform durch die Komplementä-
rin unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung und Wahrung einer Frist 
von 2 Wochen. 
§ 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 117 im 
Prospekt: Auf Antrag der Komple-
mentärin oder von Kommanditis-
ten, die gemeinsam mindestens 
10% des Kommanditkapitals re-
präsentieren, finden außerordentli-
che Gesellschafterversammlungen 
statt. 

- § 8 Abs. 6 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 118 im 
Prospekt: Die Gesellschafterver-
sammlung wird von der Komple-
mentärin geleitet. Die Komplemen-
tärin kann auch einen Vertreter mit 
der Leitung beauftragen. 

- § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 118 im 
Prospekt: Mangelt es an der Be-
schlussfähigkeit in einer Gesell-
schafterversammlung, so kann von 
der Komplementärin eine zweite 
Gesellschafterversammlung mit 
gleicher Tagesordnung einberufen 
werden, die ohne Ansehung der er-
schienenen Anleger stets  
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- beschlussfähig ist. Hierauf muss in 
der Einladung zur zweiten Gesell-
schafterversammlung hingewiesen 
werden. Gleiches gilt für eine außer-
ordentliche Gesellschafterversamm-
lung. 

- § 9 Abs. 4 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 118 im 
Prospekt: Gesellschafterbeschlüsse 
können auch außerhalb der Gesell-
schafterversammlung im Abstim-
mungsverfahren in Textform gefasst 
werden, wenn die persönlich haf-
tende Gesellschafterin diese Form 
der Beschlussfassung nach pflicht-
gemäßem Ermessen wählt und nicht 
mindestens 10% der Stimmen wi-
dersprechen. 

- § 9 Abs. 5 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 118 im 
Prospekt: Über die Beschlüsse der 
Gesellschafterversammlung ist ein 
Protokoll anzufertigen, welches von 
dem Versammlungsleiter zu unter-
zeichnen und den Gesellschaftern zu 
übersenden ist. 

- § 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 118f. im 
Prospekt: Die Aufstellung der Bi-
lanz sowie der Gewinn- und Ver-
lustrechnung (Jahresabschluss) er-
folgt nach Maßgabe der handels-
rechtlichen Bestimmungen und 
Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung. Die Bilanz ist von der 
Komplementärin innerhalb von 
sechs Monaten seit Ende des Ge-
schäftsjahres aufzustellen.  

- § 18 Abs. 2 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 121 im 
Prospekt: Im Falle der Auflösung 
der Emittentin ist die Komplemen-
tärin als Liquidator zu bestellen. Sie 
ist jeweils zur Einzelvertretung der 
Gesellschaft berechtigt und von den 
Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit. 

- § 18 Abs. 3 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin auf Seite 121 im 

Prospekt: Die mit der Liquidation 
betraute persönlich haftende Gesell-
schafterin übernimmt die Verteilung 
des Liquidationserlöses unter den 
Anlegern. Für ihre Tätigkeit erhält 
diese persönlich haftende Gesell-
schafterin eine Vergütung in Höhe 
von 2% des Liquidationserlöses zu-
züglich der gesetzlichen Umsatz-
steuer 
 

Im Übrigen stimmen die Rechte und Pflich-
ten und damit die Hauptmerkmale der An-
teile der Kommanditisten der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung und 
der persönlich haftenden Gesellschafterin 
der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung mit denen der Anleger überein 
 
Ansprüche ehemaliger Gesellschafter 
 
Ehemalige Komplementärin der Emittentin 
ist die Medelby 2 Planungs- und Verwal-
tungs-GmbH. Der Medelby 2 Planungs- 
und Verwaltungs-GmbH stehen zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung keine An-
sprüche aus ihrer Tätigkeit als Komplemen-
tärin der Emittentin zu. Der Medelby 2 Pla-
nungs- und Verwaltungs-GmbH stehen zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 
Ansprüche auf Gewinnbeteiligung an der 
Emittentin zu, da die Medelby 2 Planungs- 
und Verwaltungs-GmbH keine Kapitalan-
teile bei der Emittentin eingezahlt hatte und 
daher keine Gewinnbeteiligung erhält. Die 
Medelby 2 Planungs- und Verwaltungs-
GmbH hat zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung keine Komplementärfunktion mehr 
inne und ihr stehen als ehemaliger Gesell-
schafter keine Ansprüche aus einer Beteili-
gung bei der Emittentin zu.  
 
Es existieren keine weiteren ehemalige Ge-
sellschafter der Emittentin. Somit gibt es 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
keine ehemaligen Gesellschafter der Emit-
tentin, die Ansprüche aus ihrer Beteiligung 
gegenüber der Emittentin haben. 
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4.7 Übertragung und Handelbarkeit der Anteile 

Die in § 15 des Gesellschaftsvertrages der 
Emittentin auf Seite 119f. im Prospekt auf-
geführt, schränken die Übertragung und 
Handelbarkeit der Kommanditanteile für 
den Anleger wie folgt ein: 
Nach § 15 Gesellschaftsvertrag der Emit-
tentin auf Seite 119f. im Prospekt können 
Kommanditanteile – vorbehaltlich Abs. 2 
und Abs. 3a und 3b – ab dem 01.01.2027 
nur an Personen i.S.d. § 3 Absatz 4 über-
tragen werden. Kommanditanteile können 
grundsätzlich nur im Ganzen übertragen 
werden. Teilkommanditanteile können ab-
weichend davon abgetreten werden, wenn 
der abgetretene Teilkommanditanteil mit 
einer Kommanditeinlage von mindestens 
Euro 1.000,00 verbunden und durch Euro 
1.000,00 teilbar ist. Die Abtretung bedarf 
der vorherigen Zustimmung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin. Die Zustim-
mung darf nur aus wichtigem Grund ver-
sagt werden. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn noch nicht die ge-
samte Einlage auf den Kommanditan-
teil/Teilkommanditanteil eingezahlt ist 
oder wenn sich gewerbesteuerliche Nach-
teile für die Gesellschaft ergeben, für die 
der Kommanditist nicht vorab Sicherheit 
leistet. Die Übertragung eines Kommandi-
tanteils/Teilkommanditanteils ist aus-
schließlich zum Ende eines Geschäftsjah-
res zulässig. 
 
Nach § 15 Abs. 3a Gesellschaftsvertrag 
der Emittentin auf Seite 119 im Prospekt 
dürfen bis zum 31.12.2026 Kommanditan-
teile nicht übertragen werden. Dieses 
Übertragungsverbot von Kommanditan-
teilen bis zum 31.12.2026 gilt nicht, so-
weit der Anleger eine unverhältnismäßige 
Beeinträchtigung nachweist und die per-
sönlich haftende Gesellschafterin der Ab-
tretung vorher zustimmt. Ausgenommen 
vom Abtretungsverbot ist die zustim-
mungsfreie Übertragung an Angehörige (§ 
15 Abgabenordnung). Unzulässig ist die 
Abtretung an einen Angehörigen, wenn 
dieser dadurch über mehr als 5% der vor-
handenen Stimmrechte verfügen würde. 

 
Nach § 15 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin auf Seite 119 im Prospekt be-
darf die Verpfändung oder Sicherungsab-
tretung von Kommanditanteilen/Teilkom-
manditanteilen – in Abweichung von Ab-
satz 1 – ausschließlich der vorherigen Zu-
stimmung der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin. Durch diese Vorgaben im § 
15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der 
Emittentin auf Seite 119 im Prospekt auf-
geführt, können die Kommanditanteile nur 
für Zwecke der Finanzierung der Beteili-
gung verpfändet werden, was den Anleger 
einschränkt und gegebenenfalls die Han-
delbarkeit der Kommanditanteile negativ 
beeinflusst.  
 
Nach § 15 Abs. 5 Gesellschaftsvertrag auf 
Seite 120 im Prospekt der Emittentin sind 
für den Fall der entgeltlichen Übertragung 
eines Geschäftsanteils oder eines Teils ei-
nes Geschäftsanteils außerhalb des Perso-
nenkreises des Absatz 3b die übrigen An-
leger im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile 
berechtigt, den Geschäftsanteil zum Ver-
kehrswert käuflich zu erwerben (Vorer-
werbsrecht). Bei mehreren an der Aus-
übung des Vorerwerbsrechts interessierten 
Anlegern hat der Veräußerer die Auswahl. 
Der Veräußerer hat den Inhalt des mit dem 
Dritterwerber geschlossenen Vertrages 
unverzüglich den übrigen Gesellschaftern 
mitzuteilen. Das Vorerwerbsrecht kann 
nur bis zum Ablauf eines Monats seit 
Empfang dieser Mitteilung bzw. der Mit-
teilung, dass die anderen Anleger von ih-
rem Vorerwerbsrecht keinen Gebrauch 
machen, durch schriftliche Erklärung ge-
genüber dem Erwerber ausgeübt werden. 
Der Erwerb durch danach Erwerbsberech-
tigte bedarf nicht der Zustimmung gemäß 
den vorangehenden Absätzen. Im Übrigen 
gelten für das Vorerwerbsrecht die Best-
immungen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
über das Vorkaufsrecht. Macht keiner der 
anderen Anleger von dem Vorerwerbs-
recht in der Weise Gebrauch, dass dem 
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übertragenden Gesellschafter alle übertra-
genen Geschäftsanteile abgekauft werden, 
gilt die Zustimmung zur Übertragung des 
Geschäftsanteils oder eines Teils des Ge-
schäftsanteils durch die Mitgesellschafter 
als erteilt. Das im § 15 Abs. 5 im Gesell-
schaftsvertrag auf Seite 120 im Prospekt 
aufgeführte Vorerwerbsrecht macht eine 
Handelbarkeit der Kommanditanteile 
komplizierter und verlängert in der Regel 
den Verkaufsprozess. 
 
Nach § 15 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag auf 
Seite 120 im Prospekt der Emittentin ist 
die Emittentin befugt, je Übertragungsfall 
eine Gebühr in Höhe der tatsächlich ent-
stehenden Kosten, mindestens aber einen 
Betrag von Euro 100,00 zuzüglich gesetz-
licher Umsatzsteuer von dem Erwerber zu 
erheben. Die Emittentin kann die Gebühr 
mit der nächsten Ausschüttung an den An-
leger verrechnen. Die notariellen Kosten 

der Handelsregistervollmacht werden von 
der Emittentin nicht erstattet. 
 
Der Erwerber hat zu Gunsten der Geschäfts-
führung der Emittentin eine Handelsregis-
tervollmacht in der dem Anleger von der 
Geschäftsführung der Emittentin zur Verfü-
gung gestellten Form zu erteilen. Durch 
eine Handelsregistervollmacht kann die Ge-
schäftsführung der Emittentin für den Anle-
ger Anmeldungen beim Handelsregister 
vornehmen. 
 
Für Anteile von Vermögensanlagen exis-
tiert kein geregelter Zweitmarkt. Entspre-
chend den gesellschaftsrechtlichen Rege-
lungen ist die Vermögensanlage zwar 
grundsätzlich übertragbar, aber dabei Ein-
schränkungen in ihrer freien Handelbarkeit 
unterworfen.  

 

4.8 Zeichnung und Zahlung 

4.8.1 Zeichnungsmodalitäten 

Der Anleger löst die Zeichnungsunterlagen 
an den gekennzeichneten Stellen aus dem 
Verkaufsprospekt heraus, füllt diese aus 
und sendet die unterschriebenen Beitrittsun-
terlagen und ggf. die gesondert zu unter-
zeichnenden Informationen zu Fernabsatz-
geschäften an die Komplementärin (Zeich-
nungsstelle). Nach Eingang der Zeich-
nungsdokumente erhält der Anleger eine 
Bestätigung seiner Beteiligung an der Bür-
gerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG. 

Der Anleger stimmt mit seiner Unterschrift 
unter der Beitrittserklärung zu, dass seine 
Vertragsdaten in gemeinsamen Datenban-
ken geführt, und, soweit erforderlich, an 
den Steuerberater der Emittentin zur Spei-
cherung weitergegeben werden. Die Daten 
werden nur zur Durchführung der für die 
Beteiligungsverwaltung notwendigen Maß-
nahmen erhoben, verarbeitet und genutzt.

 
4.8.2 Entgegennahme der Zeichnungserklärungen 

Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den 
Erwerb von Anteilen oder Beteiligungen 
gerichtete Willenserklärungen des Publi-
kums entgegennimmt: 
 
 

Bürgerwindpark Wallsbüll Pla-
nungs- und Verwaltungs-GmbH  
(Komplementärin)  
Hauptstraße 45 
24994 Medelby 
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4.8.3 Zahlstelle oder andere Stellen, die bestimmungsgemäß Zahlungen an den 
Anleger ausführen 

Zahlstelle ist die Stelle, die Auszahlungen 
an die Anleger aufgrund des Erwerbs eines 
Anteils durchführt bzw. veranlasst. Zahl-
stelle ist die Emittentin: 

 
Bürgerwindpark Wallsbüll 
GmbH & Co. KG 
Hauptstraße 45 
24994 Medelby 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.4 Zahlstelle oder andere Stellen, an denen der Vermögensanlagen-Verkaufs-
prospekt, das Vermögensanlagen-Informationsblatt und der letzte veröffentlichte 
Jahresabschluss und der Lagebericht und etwaige Nachträge zur kostenlosen 
Ausgabe bereitgehalten werden: 

 
Bürgerwindpark Wallsbüll 
GmbH & Co. KG 
Hauptstraße 45 
24994 Medelby 
 

 
 

 
 
 

 
4.8.5 Einzelheiten der Zahlung des Zeichnungs- oder Erwerbspreises 

Zur Erreichung des Gesellschaftszwecks, 
der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von 
regenerativer Energie, ist beabsichtigt, ein 
Kommanditkapital in Höhe von voraus-
sichtlich ca. 15,00% der voraussichtlichen 
Investitionskosten der Windenergieanlagen 
zu erreichen. Die Erreichung des angestreb-
ten Kommanditkapitals soll durch die Zu-
teilung der Kommanditanteile erfolgen. Ge-
plant ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung eine Erhöhung des Kommanditkapitals 
auf insgesamt 4.436.000,00 Euro. 

 
Die Kommanditeinlage ist unter Angabe 
des Verwendungszwecks nach Anforde-
rung durch die Komplementärin innerhalb 
von 14 Tagen auf folgende Bankverbindung 
der Emittentin zu überweisen: 
 

Kontoinhaberin: Bürgerwindpark Walls-
büll GmbH & Co. KG 
Kreditinstitut: VR Bank Nord eG 
IBAN: DE56 2176 3542 0001 2383 10 
Verwendungszweck „Vorname, Nach-
name, Geburtsdatum“ 

 
 

4.8.6 Zeichnungsfrist, vorzeitige Schließung, Teilbeträge 

Das öffentliche Angebot beginnt einen Ar-
beitstag nach Veröffentlichung des Ver-
kaufsprospekts und endet mit der Vollplat-
zierung des Angebots, spätestens ein Jahr 
nach Billigung des Prospektes. Es bestehen 
keine Möglichkeiten die Zeichnung vorzei-
tig zu schließen. 

Die Entscheidung über die Aufnahme von 
Kommanditisten obliegt der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin, die berechtigt ist, 
im Einzelfall den Beteiligungswunsch aus 
wichtigem Grunde abzulehnen. Die persön-
lich haftende Gesellschafterin ist ausdrück-
lich beauftragt, ermächtigt und bevollmäch-
tigt, das Kommanditkapital  
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(Pflichteinlagen) durch Aufnahme weiterer 
Kommanditisten nach Maßgabe der Best-
immungen dieses Vertrages zu erhöhen, das 
Ausscheiden von Kommanditisten zu be-
wirken, Handelsregisteranmeldungen vor-
zunehmen und alle insoweit erforderlichen 
Erklärungen auch im Namen aller übrigen 
Gesellschafter abzugeben und entgegen zu 
nehmen, Beschlüsse zu fassen sowie recht-
lich bedeutsame Handlungen vorzunehmen. 
Für den Fall, dass ein Gesellschafter seiner 
Zahlungsverpflichtung nach den Bestim-
mungen der Beitrittsvereinbarung nicht 
nachkommt, und ein Gesellschafter trotz 
Mahnung seiner Zahlungsverpflichtung aus 
der Beitrittsvereinbarung nicht oder nicht 

vollständig nachkommt, so ist die persön-
lich haftende Gesellschafterin berechtigt, 
den säumigen Gesellschafter ohne Einhal-
tung einer weiteren Frist aus der Gesell-
schaft auszuschließen. Die Möglichkeit, ge-
zeichnete Kommanditanteile zu kürzen, be-
steht insoweit, als dem Anleger auch eine 
niedrigere als die von ihm gezeichnete 
Kommanditeinlage zugewiesen werden 
kann, oder in dem Fall, wenn der Anleger 
die fällige Einzahlung der Kommanditein-
lage ganz oder teilweise nicht fristgerecht 
erbringt. Sonstige Möglichkeiten, Zeich-
nungen, Anteile oder Beteiligungen zu kür-
zen, bestehen nicht. Das Angebot findet nur 
in Deutschland statt.  

 
 
4.8.7 Laufzeit sowie die Kündigungsfrist der Vermögensanlage  

Die Laufzeit der Vermögensanlage ist nicht 
beschränkt. Sie beträgt nach den Vorgaben 
des § 5 a Vermögensanlagengesetzes min-
destens 24 Monate und beginnt kollektiv ab 
Zeichnung durch den ersten Anleger.  
Die Beteiligung als Kommanditist kann 
erstmals zum 31.12.2045 durch den Anle-
ger gekündigt werden. Die ordentliche Kün-
digungsfrist beträgt 6 Monaten zum Ende 
eines Geschäftsjahres. Eine Kündigung ist 
nur zum Ende eines Geschäftsjahres durch 
den Anleger möglich. Eine ordentliche 
Kündigung der Beteiligung als Kommandi-
tist durch die Emittentin ist laut Gesell-
schaftsvertrag der Emittentin nicht möglich. 
Das Recht zu einer außerordentlichen Kün-
digung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt und betrifft als Gesellschafter sowohl 
den Anleger als auch die Emittentin. 
 
Die Komplementärin ist berechtigt, einen 
Kommanditisten ganz oder teilweise aus 
der Gesellschaft auszuschließen, wenn er 
seiner Zahlungsverpflichtung nach den 
Bestimmungen nach § 16 Abs. 3 (d) Gesell-
schaftsvertrags der Emittentin nach Rech-
nungsstellung und zweimaliger Mahnung 
an die zuletzt bekannte Adresse des Anle-
gers gegenüber der Emittentin nicht nach-
kommt  
 

Ein Gesellschafter kann bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes aus der Emittentin aus-
geschlossen werden, unter anderem dann, 
wenn nach § 16 des Gesellschaftsvertrages 
der Emittentin nach Absatz 3: 
 
b) über sein Vermögen ein Insolvenz- oder 
Sequestrationsverfahren oder ein sonstiges 
Verfahren nach der Insolvenzordnung er-
öffnet und nicht innerhalb von drei Monaten 
aufgehoben oder mangels Masse abgelehnt 
wird, 
c) der Gesellschaftsanteil, sein künftiges 
Auseinandersetzungsguthaben bzw. seine 
Ansprüche auf Ausschüttung von einem 
Privatgläubiger gepfändet werden und die 
Pfändung nicht innerhalb von drei Monaten 
aufgehoben wird, 
d) der Gesellschafter nach Rechnungsstel-
lung und zweimaliger Mahnung an die zu-
letzt bekannte Adresse seinen Zahlungsver-
pflichtungen gegenüber der Gesellschaft 
nicht nachkommt. 
Der Ausschluss des Anlegers aus der Emit-
tentin erfolgt nach § 16 Abs.2 des Gesell-
schaftsvertrages der Emittentin durch Ge-
sellschafterbeschluss. Die Ausschlusserklä-
rung erfolgt durch die persönlich haftende 
Gesellschafterin gegenüber dem betroffe-
nen Anleger durch eingeschriebenen Brief. 
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Die Kosten seines Ausschlusses hat der aus-
geschlossene Anleger zu tragen. 
 
Der Ausschluss eines Anlegers durch Ge-
sellschafterbeschluss, erfolgt nach  

§ 6 Abs. 3 b des Gesellschaftsvertrages der 
Emittentin mit einer einfachen Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. 
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5. Emittentin: Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
5.1 Übersicht 

 

 

Firma Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
Sitz Wallsbüll 
Geschäftsanschrift 
der Emittentin 

Hauptstraße 45, 24994 Medelby 

Gründungsdatum 04.06.2021 
Tag der Eintragung 
in das Handelsre-
gister 

16.06.2021 

Dauer der Gesell-
schaft 

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet. Zur Auflösung der Gesellschaft bedarf die 
Geschäftsführung der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Jeder Gesellschafter kann mit 
einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres seinen ordentlichen Austritt aus der 
Gesellschaft erklären, erstmals jedoch zum 31.12.2045 (siehe §16 des Gesellschaftsvertrages). 

Rechtsordnung Die Emittentin unterliegt deutschem Recht. 
Rechtsform Kommanditgesellschaft in der Sonderform einer GmbH & Co. KG 
Art der Anteile Es handelt sich um Kommanditanteile. 
Art der bisher ge-
zeichneten Anteile 

Es handelt sich um Kommanditanteile.  
 

Gegenstand des 
Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Errichtung von Windenergieanlagen im Wind-
eignungsgebiet PR1_SLF_012 der Gemeinde Wallsbüll, das Betreiben dieser Anlagen sowie die 
Einspeisung und Vermarktung der erzeugten Energie. Die Gesellschaft kann auch alle mit dem 
vorgenannten Geschäftszweck im Zusammenhang stehenden Handelsgeschäfte, Handlungen und 
Rechtsgeschäfte im Rahmen ihrer operativen Tätigkeit tätigen soweit diese eine untergeordnete 
(Hilfs-) Tätigkeit der Gesellschaft darstellen. Sie kann insbesondere auch die Beteiligung an der 
Komplementärin erwerben und halten, wobei die Beteiligungen nur eine untergeordnete Neben- 
oder Hilfstätigkeit der Gesellschaft darstellen und nicht zur Auslagerung des Hauptgegenstandes 
der Gesellschaft (§ 2 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages der Emittentin) führen dürfen.  

Registergericht und 
Registernummer 

Amtsgerichtes Flensburg, HRA 10421 FL 

Konzernzugehörig-
keit, Einordnung 
der Emittentin 

Bei der Emittentin handelt es sich nicht um ein Konzernunternehmen und sie ist nicht zur Auf-
stellung eines Konzernabschlusses verpflichtet. 

Höhe des gezeich-
neten und einge-
zahlten Kapitals 
oder der Kapitalan-
teile 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung beträgt die Höhe der gezeichneten Kapitalanteile der Kom-
manditisten insgesamt 18.000,00 Euro. Die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gezeichneten 
Kapitalanteile der Kommanditisten sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in Höhe von 
18.000,00 Euro eingezahlt. Die Höhe der ausstehenden Einlagen der Kommanditisten auf das Ka-
pital beträgt 0,00 Euro. Es wird angestrebt, die gezeichneten Kapitalanteile der Kommanditisten 
um 4.418.000,00 Euro auf 4.436.000,00 Euro zu erhöhen. 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung beträgt die Höhe der gezeichneten Kapitalanteile der Kom-
plementärin insgesamt 0,00 Euro. Die Komplementärin ist am Kapital der Emittentin nicht betei-
ligt. 

Art der Anteile, in 
die das Kapital zer-
legt ist 

Bei der Art der Anteile handelt es sich um Kommanditanteile. Das Kommanditkapital beträgt zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung 18.000,00 Euro. Der Kommanditanteil eines Gesellschafters 
muss durch 1.000,00 Euro teilbar sein. Je 1.000,00 Euro gezeichnetes Kommanditkapital gewährt 
dem Kommanditisten eine Stimme bei Gesellschafterbeschlüssen. Gemäß dem Anteil am gezeich-
neten Kommanditkapital stehen dem Kommanditisten anteilig die Vermögenswerte der Gesell-
schaft zu und er ist am Gewinn der Gesellschaft beteiligt.  
Die Komplementärin Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-GmbH hat kein Ka-
pital eingebracht. Ihr steht am Vermögen der Gesellschaft kein Anteil zu, sie hat keine Rechte auf 
den Gewinn der Gesellschaft. 

Höhe der ausste-
henden Einlagen 
auf das Kapital 

Das gezeichnete Kapital der Emittentin beträgt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 18.000,00 
Euro, davon sind 18.000,00 Euro eingezahlt. 

Bisher ausgegebene 
Wertpapiere oder 
Vermögensanlagen 

Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind in Bezug auf die Emittentin keine Wertpapiere 
oder Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes ausgegeben wor-
den. 
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5.1.1 Angaben zur Komplementärin (Anbieterin und Prospektverantwortliche) 
 

Firma Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-GmbH 
Sitz Medelby 
Inländische Geschäftsan-
schrift 

Hauptstraße 45, 24994 Medelby 

Gründungsdatum 12.08.2021 
Tag der Eintragung in 
das Handelsregister 

05.10.2021 

Dauer der Gesellschaft Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet. 
Rechtsordnung Die Komplementärin unterliegt deutschem Recht. 
Rechtsform Kapitalgesellschaft 
Haftung Grundsätzlich haftet die Komplementärin einer KG unbeschränkt. Vorliegend ist 

die Komplementärin eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und haf-
tet daher nur beschränkt mit ihrem Gesellschaftsvermögen. 

Angaben zum gezeichne-
ten Kapital 

Die Höhe der gezeichneten Kapitalanteile beträgt 27.000,00 Euro. Davon sind 
27.000 Euro eingezahlt. 

Angaben zu den Mitglie-
dern der Geschäftsfüh-
rung 

Werner Dopatka, Marcus Hartmund und Thomas Jessen 

Gesellschafter Werner Dopatka    (9.000,00 Euro) 
Marcus Hartmund   (9.000,00 Euro) 
Thomas Jessen   (9.000,00 Euro) 
   

Registergericht und Re-
gisternummer 

Amtsgericht Flensburg, HRB 15232 FL 

 

5.2 Der wichtigste Tätigkeitsbereich der Emittentin 
 
Der wichtigste Tätigkeitsbereich der Emit-
tentin ist die Anschaffung sowie der an-
schließende langfristige Betrieb von vier 
Windenergieanlagen zur Erzeugung von 
Energie in der Gemeinde Wallsbüll. Es soll 
elektrischer Strom aus der regenerativen 
Energiequelle „Wind“ erzeugt und auf 
Grundlage der Vergütungsregelungen des 

EEG veräußert werden. Dazu wird die Bür-
gerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
vier Windenergieanlagen des Herstellers 
Nordex Germany GmbH liefern und errich-
ten lassen. Daneben wird die Emittentin in 
die zum Betrieb der WEA notwendigen 
Windparkinfrastruktur (Zuwegungen, Ka-
beltrasse, Netzanschluss an das Stromnetz) 
investieren.

 

5.3 Angaben über die Abhängigkeit der Emittentin von Patenten, Lizenzen, 
Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren, wenn sie von wesentlicher Be-
deutung für die Geschäftstätigkeit oder die Ertragslage der Emittentin sind 
 
Die Emittentin ist abhängig von der Durch-
führung des Vertrages mit dem Hersteller 
der WEA (Nordex Germany GmbH) über 
die Lieferung und Errichtung der WEA, der 
am 10.07.2023 abgeschlossen wurde. Der 
Vertrag ist für die Geschäftstätigkeit der 
Emittentin von wesentlicher Bedeutung, da 
sich die nicht ordnungsgemäße Errichtung 
der Windenergieanlagen negativ auf den 

Betrieb der Windenergieanlagen auswirken 
kann. Können keine neuen Vertragspartner 
gefunden werden, kann dieses von wesent-
licher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit 
der Emittentin sein, da es sich negativ auf 
die Ertragslage der Emittentin auswirken 
kann. Die Nichteinhaltung ist mit Risiken 
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verbunden, die im gesonderten Risikoab-
schnitt unter 3.3.2 „Vertragserfüllungsri-
siko“ (Seite 12 f.) beschrieben wurden. 
 
Für die Durchführung des Wartungsvertra-
ges der WEA, der mit der Nordex Germany 
GmbH am 10.07.2023 abgeschlossen 
wurde, besteht eine Abhängigkeit der Emit-
tentin. Kann der Wartungsvertrag nicht 
durchgeführt werden, müssen neue Ver-
tragspartner gesucht werden. Der War-
tungsvertrag kann dann möglicherweise nur 
zu schlechteren Konditionen abgeschlossen 
werden. Der Vertrag ist für die Geschäftstä-
tigkeit und die Ertragslage der Emittentin 
von wesentlicher Bedeutung, da sich die 
nicht ordnungsgemäße Wartung negativ auf 
den Betrieb der Windenergieanlagen aus-
wirken kann. Die Nichteinhaltung des Ver-
trags ist mit Risiken verbunden, die im ge-
sonderten Risikoabschnitt unter 3.5.1 
„Technische Risiken“ (Seite 24) beschrie-
ben wurde. 
 
Es bestehen Abhängigkeiten resultierend 
aus den am 14.07.2023 abgeschlossenen 
Darlehensvertrag mit dem finanzierenden 
Kreditinstitut, das das für die Errichtung der 
Windenergieanlagen notwendige Fremdka-
pital bereitstellen, da die Nettoeinnahmen 
allein nicht zur Verwirklichung der Investi-
tion ausreichen. Können die vertraglichen 
Vereinbarungen aus dem Darlehensvertrag 
nicht eingehalten werden, weil sich nach-
träglich herausstellt, dass persönlich be-
schränkte Dienstbarkeiten zugunsten des 
Kreditinstitutes nicht eingetragen sind, 
muss ein neues Kreditinstitut gesucht wer-
den. Der Darlehensvertrag kann dann mög-
licherweise nur zu schlechteren Konditio-
nen abgeschlossen werden. Kann kein 
neues Kreditinstitut gefunden werden, kann 
der Gesellschaftszweck, der Betrieb von 
Anlagen zur Erzeugung von regenerativer 
Energie, nicht erreicht werden. Der Darle-
hensvertrag ist für die Geschäftstätigkeit 
und die Ertragslage der Emittentin von we-
sentlicher Bedeutung, da ansonsten die Fi-
nanzierung des Projekts nicht vollzogen 
werden kann oder das gesamte Projekt 

scheitert. Das Risiko wurde im Risikoab-
schnitt unter 3.3.6 „Fremdfinanzierungsrisi-
ken“ (Seite 14 f.) beschrieben. 
Die Emittentin ist abhängig von der Durch-
führung des abgeschlossenen Einspeisever-
trages vom 30.01.2025 mit dem Umspann-
werk, da auf Basis dieses Vertrages die Ein-
speisung des erzeugten elektrischen Stroms 
in das Stromnetz rechtlich geregelt ist. Der 
Vertrag ist für die Geschäftstätigkeit und 
die Ertragslage der Emittentin von wesent-
licher Bedeutung, da ohne Einspeisung des 
Stroms die Emittentin keine Einnahmen er-
zielen kann, was sich auf die Ertragslage der 
Emittentin negativ auswirkt. Damit verbun-
dene Risiken sind eine eventuell nicht mög-
liche Einspeisung des Stroms in das Netz 
des Netzbetreibers (siehe Seite 13 f. in Ab-
schnitt 3.3.4 „Risiko der nicht möglichen 
Stromeinspeisung in das Stromnetz“).  
Kann dieser Vertrag nicht durchgeführt 
werden, kann der von der Emittentin produ-
zierte Strom nicht eingespeist werden und 
dadurch der Gesellschaftszweck, der Be-
trieb von Anlagen zur Erzeugung von rege-
nerativer Energie, nicht erreicht werden. 
Die Nichteinhaltung ist mit Risiken verbun-
den, die im gesonderten Risikoabschnitt un-
ter 3.3.2 „Vertragserfüllungsrisiko“ (Seite 
12 f.) beschrieben wurden. 
 
Die Emittentin ist abhängig von der Durch-
führung des abgeschlossenen Stromliefer-
vertrages vom 30.01.2025 mit dem Direkt-
vermarktungsunternehmen, da auf Basis 
dieses Vertrages der Erhalt der Einspeise-
vergütung für den produzierten und an das 
Direktvermarktungsunternehmen geliefer-
ten Strom rechtlich geregelt ist und dieses 
von wesentlicher Bedeutung für die Er-
tragslage der Emittentin ist. Damit verbun-
dene Risiken sind geringere Einnahmen 
oder gar keine Einnahmen aus der Liefe-
rung des produzierten Stroms (siehe Seite 
13 f. in Abschnitt 3.3.4 „Risiko der nicht 
möglichen Stromeinspeisung in das Strom-
netz“). Kann der abgeschlossene Stromlie-
fervertrag nicht durchgeführt werden, erhält 
die Emittentin für den gelieferten Strom 
eine geringere oder gar keine Vergütung, 
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was von wesentlicher Bedeutung für die Er-
tragslage der Emittentin wäre. 
 
Die Emittentin ist abhängig von der Einhal-
tung des von der Emittentin abgeschlosse-
nen Versicherungsvertrags gegen Elemen-
tarschäden, um sicherzustellen, dass etwa-
ige Elementarschäden durch eine Versiche-
rung übernommen werden, da Reparatur-
kosten der Windenergieanlagen aufgrund 
von Elementarschäden erheblich sein kön-
nen und die Kostenübernahme durch die 
Emittentin in der Darstellung der Ertrags-
lage der Emittentin nicht eingeplant wur-
den. 
 
Die Emittentin ist abhängig von der Durch-
führung der Nutzungsverträge mit den 
Landeigentümern über die Landflächen auf 
denen die WEA errichtet werden und auf 
denen die Kabeltrasse und die Zuwegungen 
verlaufen sollen. 
 
Folgende Nutzungsverträge wurden von der 
Emittentin mit den Landeigentümern abge-
schlossen  
 
- Hans-Nicolai Lorenzen, abgeschossen 

am 16.06.2021 
- Inge Carstensen, abgeschlossen am 

16.06.2021 
- Thore Harke Harksen, abgeschlossen 

am 16.06.2021 

- Karl-Heinz Jensen, abgeschlossen am 
20.06.2021 

- Nicole & Dirk Meyer, abgeschlossen 
am 10.08.2021 

- Ralf Nommensen, abgeschlossen am 
16.06.2021 

- Karin & Werner Suckow, abgeschlos-
sen am 03.07.2021 / 20.07.2021 

- Wasser- und Bodenverband Meyner 
Mühlstrom, abgeschlossen am 
23.06.2021 

- Inken Meta Nommensen, abgeschlossen 
am 24.06.2021 / 20.07.2021 

 
Können die Verträge nicht durchgeführt 
werden, können die Windenergieanlagen 
nicht betrieben werden. Die Nutzungsver-
träge sind für die Geschäftstätigkeit und Er-
tragslage der Emittentin von wesentlicher 
Bedeutung, da die Windenergieanlagen bei 
Beendigung der Nutzungsverträge nicht 
weiter an den Standorten betrieben werden 
könnten. 
 
Es existieren keine weiteren Verträge, die 
von wesentlicher Bedeutung für die Ge-
schäftstätigkeit oder Ertragslage der Emit-
tentin sind. Die Emittentin ist zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung nicht von Pa-
tenten, Lizenzen oder neuen Herstellungs-
verfahren abhängig, die von wesentlicher 
Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit oder 
Ertragslage sind. 

 
 

5.4 Mindestangaben VermVerkProspV 
  
Gerichts-, Schieds- und Verwaltungsver-
fahren, die einen Einfluss auf die wirt-
schaftliche Lage der Emittentin und die 
Vermögensanlage haben können, existieren 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
nicht. 
 

Zum Zeitpunkt der Prospektsaufstellung 
wurden von der Emittentin laufende Inves-
titionen für geleistete Anzahlungen für die 
4 Windenergieanlagen in Höhe von insge-
samt 23,487 Mio. Euro getätigt. 
 
Die Tätigkeit der Emittentin wurde nicht 
durch außergewöhnliche Ereignisse beein-
flusst. 
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6. Angaben über Gründungsgesellschafter der Emittentin und 
über die Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung 
 

6.1 Gründungsgesellschafter der Emittentin 
 

Beteiligungsart Name, Geschäftsanschrift bzw. 
Firma, Sitz, Geschäftsanschrift 

Kapitalanteile 
 (davon eingezahlt) in Euro 

Gründungskomplementärin Bürgerwindpark Medelby 2 Planungs- und Verwaltungs-
GmbH, Hauptstraße 45, 24994 Medelby 0,00 (0,00) 

Gründungskommanditist Werner Dopatka, Ostersteenberg 1, 24994 Jardelund 1.000,00 (1.000,00) 
Gründungskommanditist Marcus Hartmund, Süderstraße 7, 24994 Osterby 1.000,00 (1.000,00) 
Gründungskommanditist Thomas Jessen, Hauptstraße 1, 24994 Osterby 1.000,00 (1.000,00) 

 
Gesellschafter der Bürgerwindpark 
Medelby 2 Planungs- und Verwaltungs-
GmbH waren ab deren Errichtung zu glei-
chen Teilen die Mitglieder der Geschäfts-
führung der Emittentin Marcus Hartmund, 
Thomas Jessen und Werner Dopatka. 
 

Bei der Art der Anteile an der Bürgerwind-
park Wallsbüll GmbH & Co. KG handelt es 
sich um Kommanditkapital. Die von den 
Gründungsgesellschaftern der Emittentin 
insgesamt gezeichneten und eingezahlten 
Einlagen betragen zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung 3.000,00 Euro. Die ausste-
henden Einlagen betragen 0,00 Euro. 

 
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige Gesamtbezüge  
Die Gründungskomplementärin Bürger-
windpark Medelby 2 Planungs- und Ver-
waltungs-GmbH erhielt von der Bürger-
windpark Wallsbüll GmbH & Co. KG trotz 
eines zivilrechtlichen Anspruchs in Höhe 
von 625,00 Euro keine Haftungsvergütun-
gen: 
 
Die Bürgerwindpark Medelby 2 Planungs- 
und Verwaltungs-GmbH ist seit dem Ein-
trag in das Handelsregister, dem 
08.11.2021, nicht mehr die Komplementä-
rin der Emittentin und wurde durch die Bür-
gerwindpark Wallsbüll Planungs- und Ver-
waltungs-GmbH als Komplementärin der 
Emittentin abgelöst.  
 
Die Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin haben Anspruch auf die von der Gesell-
schafterversammlung beschlossenen Aus-
schüttungen.  
 
Über die Mindestlaufzeit der Vermögensan-
lage bis zum 31.12.2045 sind Ausschüttun-
gen in Höhe von 4.905,00 Euro je Gesell-
schafter der Emittentin bei einer Komman-

diteinlage in Höhe von 1.000,00 Euro prog-
nostiziert. Für die Gründungskommanditis-
ten als Gründungsgesellschafter der Emit-
tentin ergibt sich insgesamt eine prognosti-
zierte Ausschüttung über die Mindestlauf-
zeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2045 in Höhe von 14.715,00 Euro (3 
Anteile x 4.905,00 Euro = 14.715,00 Euro). 
 
Der Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin Werner Dopatka erhält für die kaufmän-
nische Geschäftsführung von der Bürger-
windpark Wallsbüll GmbH & Co. KG über 
die Mindestlaufzeit der Vermögensanlage 
bis zum 31.12.2045 insgesamt 1.151.000,00 
Euro. 
Der Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin Marcus Hartmund erhält für die kauf-
männische Geschäftsführung von der Bür-
gerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
über die Mindestlaufzeit der Vermögensan-
lage bis zum 31.12.2045 insgesamt 
1.151.000,00 Euro. 
 
Der Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin Thomas Jessen für die kaufmännische 
Geschäftsführung von der Bürgerwindpark 
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Wallsbüll GmbH & Co. KG über die Min-
destlaufzeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2045 insgesamt 1.151.000,00 Euro. 
 
Die Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin Werner Dopatka, Marcus Hartmund und 
Thomas Jessen haben als Gesellschafter der 
Komplementärin Anspruch auf die von der 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und 
Verwaltungs-GmbH erzielten Gewinne. Sie 
sind zu jeweils einem Drittel (dies ent-
spricht 33,33% gerundet auf zwei Nach-
kommastellen) an der Bürgerwindpark 
Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-
GmbH beteiligt und haben in Höhe von je-
weils 33,33% (gerundet auf zwei Nachkom-
mastellen) Anspruch auf den Unterneh-
mensgewinn der Bürgerwindpark Wallsbüll 
Planungs- und Verwaltungs-GmbH. Da die 
Unternehmensgewinne abhängig vom Er-
folg der Komplementärin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung der Bürgerwind-
park Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-
GmbH sind, kann der Gesamtbetrag der Be-
züge nicht näher beziffert werden. 
 
In Summe steht den Gründungsgesellschaf-
tern der Emittentin an Gewinnbeteiligungen 

sowie an Gewinnbeteiligungen aus der Be-
teiligung an der Komplementärin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung, Entnahme-
rechte und den Jahresbetrag der sonstigen 
Gesamtbezüge, insbesondere der Gehälter, 
Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädi-
gungen, Versicherungsentgelte, Provisio-
nen und  Nebenleistungen jeder Art ein Ge-
samtbetrag laut Prognoserechnung über die 
gesamte Mindestlaufzeit der Vermögensan-
lage bis zum 31.12.2045 in Höhe von 
3.467.715,00 Euro zu sowie den Grün-
dungsgesellschaftern der Emittentin  Ein-
künfte in nicht bekannter Höhe über die Be-
teiligung in Höhe von jeweils 33,33% (ge-
rundet auf zwei Nachkommastellen) als Ge-
sellschafter an der Komplementärin der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung, der Bürgerwindpark Wallsbüll 
Planungs- und Verwaltungs-GmbH.  
 
Es bestehen darüber hinaus keine Gewinn-
beteiligungen Entnahmerechte und den Jah-
resbetrag der sonstigen Gesamtbezüge, ins-
besondere der Gehälter, Gewinnbeteiligun-
gen, Aufwandsentschädigungen, Versiche-
rungsentgelte, Provisionen und Nebenleis-
tungen jeder Art, die den Gründungsgesell-
schaftern insgesamt zustehen. 

 
Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen und Insolvenzverfahren  
Die Gründungskomplementärin der Emit-
tentin ist mit der Bürgerwindpark Medelby 
2 Planungs- und Verwaltungs-GmbH eine 
juristische Person und hat ihren Sitz und die 
Geschäftsleitung im Inland. Da sie eine ju-
ristische Person ist, kann sie strafrechtlich 
im Inland nicht verfolgt werden und als ju-
ristische Person kann für die Gründungs-
komplementärin, der Bürgerwindpark 
Medelby 2 Planungs- und Verwaltungs-
GmbH kein Führungszeugnis erstellt wer-
den. Verurteilungen durch ein Gericht aus 
dem Ausland liegen bezüglich der Grün-
dungskomplementärin der Emittentin, der 
Bürgerwindpark Medelby 2 Planungs- und 
Verwaltungs-GmbH, nicht vor. 
 
Alle weiteren Gründungsgesellschafter der 
Emittentin sind deutsche Staatsangehörige. 

Es wurde von jedem dieser Gründungsge-
sellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung ein Führungszeug-
nis vorgelegt, das zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung nicht älter ist als sechs Mo-
nate.  
 
Im jeweiligen Führungszeugnis der weite-
ren Gründungsgesellschafter der Emittentin 
sind keine Eintragungen in Bezug auf Ver-
urteilungen wegen einer Straftat nach §§ 
263 bis 283d des Strafgesetzbuches, § 54 
des Kreditwesengesetzes, §119 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes oder § 369 der Abga-
benordnung enthalten. Verurteilungen der 
weiteren Gründungsgesellschafter der 
Emittentin durch ein Gericht im Ausland 
wegen einer Straftat, die mit den Straftaten 
nach §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbu-
ches, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 119 
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des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 
der Abgabenordnung vergleichbar sind, lie-
gen nicht vor. 
Über das jeweilige Vermögen der Grün-
dungsgesellschafter der Emittentin wurde 
innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insol-
venzverfahren eröffnet oder mangels Masse 
abgewiesen. 

 
Die Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin waren innerhalb der letzten fünf Jahre 
nicht in der Geschäftsführung einer Gesell-
schaft tätig, über deren Vermögen ein Insol-
venzverfahren eröffnet oder mangels Masse 
abgewiesen wurde. 

 
Weitere Angaben  
Für die Gründungsgesellschafter der Emit-
tentin erfolgte keine Aufhebung einer Er-
laubnis zum Betreiben von Bankgeschäften 
oder zur Erbringung von Finanzdienstleis-
tungen und keine Untersagungen des öf-
fentlichen Angebots gemäß § 18 Abs. 4 des 
Wertpapierprospektgesetzes oder eine Un-
tersagung nach § 18 des Vermögensanla-
gengesetzes durch die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht. 
 
Die Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin sind nicht mit dem Vertrieb der emittier-
ten Vermögensanlage beauftragt. 
Die Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin sind nicht mittelbar oder unmittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die mit dem Ver-
trieb der emittierten Vermögensanlage be-
auftragt sind. Die Gründungsgesellschafter 
der Emittentin sind nicht für Unternehmen 
tätig, die mit dem Vertrieb der emittierten 
Vermögensanlage beauftragt sind. 
 
Die Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin sind nicht unmittelbar oder mittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die der Emittentin 
Fremdkapital zur Verfügung stellen. Zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 
keine Gründungsgesellschafter der Emit-
tentin für Unternehmen tätig, die der Emit-
tentin Fremdkapital zur Verfügung stellen. 
Die Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin stellen der Emittentin kein Fremdkapital 
zur Verfügung und vermitteln der Emitten-
tin kein Fremdkapital. 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 
keine Gründungsgesellschafter für Unter-
nehmen tätig, die Lieferungen oder Leistun-
gen im Zusammenhang mit der Anschaf-
fung oder Herstellung der Anlageobjekte 

erbringen. Zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung sind keine Gründungsgesellschaf-
ter der Emittentin unmittelbar oder mittel-
bar an Unternehmen beteiligt, die Lieferun-
gen oder Leistungen im Zusammenhang mit 
der Anschaffung oder Herstellung der An-
lageobjekte erbringen. 
 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung er-
bringen die Gründungsgesellschafter der 
Emittentin keine Lieferungen oder Leistun-
gen im Zusammenhang mit der Anschaf-
fung oder Herstellung der Anlageobjekte. 
 
Die Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin Werner Dopatka, Marcus Hartmund und 
Thomas Jessen sind als Geschäftsführer der 
Komplementärin für die Bürgerwindpark 
Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-
GmbH tätig, die mit der Emittentin nach § 
271 des Handelsgesetzbuches in einem Be-
teiligungsverhältnis steht. Darüber hinaus 
sind die Gründungsgesellschafter der Emit-
tentin Werner Dopatka, Marcus Hartmund 
und Thomas Jessen nicht für Unternehmen 
tätig, die mit der Emittentin nach § 271 des 
Handelsgesetzbuches in einem Beteili-
gungsverhältnis stehen oder verbunden 
sind.  
 
Die Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin Werner Dopatka, Marcus Hartmund und 
Thomas Jessen sind als Geschäftsführer der 
Komplementärin für die Bürgerwindpark 
Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-
GmbH tätig, die die Geschäftsführung der 
Emittentin übernommen hat und sind damit 
als Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin für ein Unternehmen tätig, das 
mit der Anbieterin nach § 271 des  
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Handelsgesetzbuches in einem Beteili-
gungsverhältnis steht. Darüber hinaus sind 
die Gründungsgesellschafter der Emittentin 
Werner Dopatka, Marcus Hartmund und 
Thomas Jessen nicht für Unternehmen tätig, 
die mit der Anbieterin nach § 271 des Han-
delsgesetzbuches in einem Beteiligungsver-
hältnis stehen oder verbunden sind.  
Die Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin Werner Dopatka, Marcus Hartmund und 
Thomas Jessen sind als Gesellschafter mit 
jeweils 9.000,00 Euro am Stammkapital 
von 27.000,00 Euro der Komplementärin 
der Emittentin der Bürgerwindpark Walls-
büll Planungs- und Verwaltungs-GmbH be-
teiligt und sind somit unmittelbar an Unter-
nehmen beteiligt, die mit der Emittentin 
nach § 271 des Handelsgesetzbuches in ei-
nem Beteiligungsverhältnis stehen. Darüber 
hinaus sind die Gründungsgesellschafter 
der Emittentin Werner Dopatka, Marcus 
Hartmund und Thomas Jessen nicht unmit-
telbar an Unternehmen beteiligt, die mit der 
Emittentin nach § 271 des Handelsgesetz-
buches in einem Beteiligungsverhältnis ste-

hen oder verbunden sind. Die Gründungs-
gesellschafter der Emittentin Werner Do-
patka, Marcus Hartmund und Thomas Je-
ssen sind nicht mittelbar an Unternehmen 
beteiligt, die mit der Emittentin nach § 271 
des Handelsgesetzbuches in einem Beteili-
gungsverhältnis stehen oder verbunden 
sind.  
 
Die Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin Werner Dopatka, Marcus Hartmund und 
Thomas Jessen sind als Kommanditisten 
mit jeweils 1.000,00 Euro am Kommandit-
kapital in Höhe von 3.000,00 Euro der 
Emittentin beteiligt und sind somit unmit-
telbar an Unternehmen beteiligt, die mit der 
Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetz-
buches in einem Beteiligungsverhältnis ste-
hen. Darüber hinaus sind die Gründungsge-
sellschafter der Emittentin Werner Do-
patka, Marcus Hartmund und Thomas Je-
ssen nicht unmittelbar oder mittelbar an Un-
ternehmen beteiligt, die mit der Anbieterin 
nach § 271 des Handelsgesetzbuches in ei-
nem Beteiligungsverhältnis stehen oder ver-
bunden sind. 
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6.2 Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
 

Beteiligungsart Name, Geschäftsanschrift bzw. 
Firma, Sitz, Geschäftsanschrift 

Kapitalanteile 
(davon eingezahlt) in Euro 

Komplementärin 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-GmbH, 
Hauptstraße 45 
24994 Medelby 

0,00 (0,00) 

Kommanditist Werner Dopatka, Ostersteenberg 1, 24994 Jardelund 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Marcus Hartmund, Süderstraße 7, 24994 Osterby 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Thomas Jessen, Hauptstraße 1, 24994 Osterby 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Edith Balkan, Südertoft 4, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Helmut Emil Balkan, Südertoft 4, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Inge Carstensen, Dorfstraße 47, 25842 Lütjenhorn 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Hans-Martin Grevsen, Süderstraße 12, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Tade Hansen, Horsbeker Weg 10, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Peter Heinrich Hansen, Horsbeker Weg 10, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Wolfgang Julius Jensen, Osterbyerstraße 8, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Sönke Jessen, Hauptstraße 27, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Ernst Günther Löwe, An der Wallsbek 20, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Wolfgang Burghardt Meyer, Südertoft 5, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Ann-Christin Sophie Meyer, Hauptstraße 27, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Hans-Heinrich Neuwerk, Süderstraße 8, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Sönke Pauckert, Hauptstraße 23, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Marie Elisabeth Schlieter-Thiel, Sommers Barg 18, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 
Kommanditist Mathias Wulf, Norderstraße 2a, 24980 Wallsbüll 1.000,00 (1.000,00) 

 
Bei der Art der Anteile handelt es sich um 
Kommanditkapital. Die von den Gesell-
schaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung insgesamt gezeichne-
ten und eingezahlten Einlagen betragen 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
18.000,00 Euro. Die ausstehenden Einlagen 
betragen 0,00 Euro. 

 
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige Gesamtbezüge  
Als Komplementärin der Emittentin wurde 
die Gründungsgesellschafterin der Emitten-
tin, die Bürgerwindpark Medelby 2 Pla-
nungs- und Verwaltungs-GmbH von der 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und 
Verwaltungs-GmbH als Gesellschafterin 
der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung und als Komplementärin der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung abgelöst.  
 
Sie erhält gemäß § 13 Abs. 3 des Gesell-
schaftsvertrags der Emittentin für die Über-
nahme der Haftung insgesamt eine jährliche 
ergebnisunabhängige Vergütung in Höhe 
von 8,0% ihres Stammkapitals, mindestens 
aber einen Betrag von insgesamt 2.240,00 
Euro p.a.. Über die Mindestlaufzeit der Ver-
mögensanlage bis zum 31.12.2045 ist eine 
ergebnisunabhängige Vergütung in Höhe 
von insgesamt 51.493,00 Euro prognosti-
ziert. 
 
Die Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- 
und Verwaltungs-GmbH als Gesellschafte-
rin der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung erhält gemäß § 13 Abs.2 

des Gesellschaftsvertrages der Emittentin 
die Aufwendungen erstattet, die im Rahmen 
der ordnungsgemäßen Geschäftsfüh-
rungstätigkeit entstehen und bei denen die 
betriebliche Veranlassung belegt oder of-
fenkundig ist. Über die Mindestlaufzeit der 
Vermögensanlage bis zum 31.12.2045 in 
Höhe von 51.493,00 Euro geplant, wobei 
die Höhe des Aufwendungsersatzes nicht 
bekannt ist und mit 0 Euro geplant wurde. 
 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin sind Werner Dopatka, Marcus 
Hartmund und Thomas Jessen. Die Gesell-
schafter der Komplementärin der Emitten-
tin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
sind: Werner Dopatka, Marcus Hartmund 
und Thomas Jessen. Für die Übernahme der 
Geschäftsführung der Emittentin erhält die 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und 
Verwaltungs-GmbH als Komplementärin 
der Emittentin von der Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG sämtliche Auf-
wendungen erstattet, die im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Geschäftsführungstätig-
keit entstehen und bei denen die betriebli-
che Veranlassung belegt oder offenkundig 
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ist. Über die Mindestlaufzeit der Vermö-
gensanlage bis zum 31.12.2045 sind Vergü-
tungen für die kaufmännische Geschäfts-
führung und den Ersatz von Aufwendungen 
in Höhe von 51.493,00 Euro geplant, wobei 
der Aufwendungsersatz mit 0 Euro ange-
setzt wurde, da die Höhe nicht bekannt ist. 
Die Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & 
Co. KG beauftragt mit der kaufmännischen 
Geschäftsführung: 
 
a) Geschäftsführer der Emittentin, Werner 
Dopatka, mit einem Geschäftsbesorgungs-
vertrag gegen Entgelt, worüber Werner Do-
patka über die Mindestlaufzeit der Vermö-
gensanlage bis zum 31.12.2045 einen An-
teil von 1.151.000,00 Euro erhält.  
 
b) Geschäftsführer der Emittentin, Marcus 
Hartmund, mit einem Geschäftsbesor-
gungsvertrag gegen Entgelt, worüber Mar-
cus Hartmund über die Mindestlaufzeit der 
Vermögensanlage bis zum 31.12.2045 ei-
nen Anteil von 1.151.000,00 Euro erhält. 
 
c) Geschäftsführer der Emittentin, Thomas 
Jessen, mit einem Geschäftsbesorgungsver-
trag gegen Entgelt, worüber Thomas Jessen 
über die Mindestlaufzeit der Vermögensan-
lage bis zum 31.12.2045 einen Anteil von 
1.151.000,00 Euro erhält.  
 
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung Werner Do-
patka, Marcus Hartmund und Thomas Je-
ssen erhalten für die kaufmännische Ge-
schäftsführung von der Bürgerwindpark 
Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-
GmbH über die Mindestlaufzeit der Vermö-
gensanlage bis zum 31.12.2045 insgesamt 
3.453.000,00 Euro. 
 
Die Gesellschafter zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung der Emittentin Werner Do-
patka, Marcus Hartmund und Thomas Je-
ssen haben als Gesellschafter der Komple-
mentärin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung Anspruch auf die von der Bürger-
windpark Wallsbüll Planungs- und Verwal-
tungs-GmbH erzielten Gewinne. Sie sind zu 

jeweils einem Drittel (dies entspricht je-
weils 33,33% gerundet auf zwei Nachkom-
mastellen) an der Bürgerwindpark Walls-
büll Planungs- und Verwaltungs-GmbH be-
teiligt und haben in Höhe von jeweils 
33,33% (gerundet auf zwei Nachkomma-
stellen) Anspruch auf den Unternehmensge-
winn der Bürgerwindpark Wallsbüll Pla-
nungs- und Verwaltungs-GmbH. Da die 
Unternehmensgewinne abhängig vom Er-
folg der Komplementärin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung der Bürgerwind-
park Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-
GmbH sind, kann der Gesamtbetrag der Be-
züge nicht näher beziffert werden. 
 
Über die Mindestlaufzeit der Vermögensan-
lage bis zum 31.12.2045 sind Pachtzahlun-
gen für die Gestattung der Errichtung und 
des Betriebs der Windenergieanlagen an die 
Landeigentümer zu zahlen. Zu diesen Land-
eigentümern gehört die Gesellschafter der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung Inge Carstensen Über die Mindest-
laufzeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2045 erhält die Gesellschafterin der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung Inge Carstensen aus diesem Nut-
zungsvertrags-Verhältnis mit der Emitten-
tin Pachtzahlungen Höhe von voraussicht-
lich 226.400,00 Euro. 
 
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung haben bis auf 
die Komplementärin der Emittentin An-
spruch auf die von der Gesellschafterver-
sammlung beschlossenen Ausschüttungen. 
Über die Mindestlaufzeit der Vermögensan-
lage bis zum 31.12.2045 sind Ausschüttun-
gen in Höhe von 4.905,00 Euro je Gesell-
schafter der Emittentin bei einer der Kom-
manditeinlage in Höhe von 1.000,00 Euro 
prognostiziert. 
Für die 18 Kommanditisten als Gesellschaf-
ter der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung ergibt sich insgesamt eine 
prognostizierte Ausschüttung über die Min-
destlaufzeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2045 in Höhe von 88.290,00 Euro 
(18,0 x 4.905,00 Euro = 88.290,00 Euro). 
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In Summe steht Gesellschaftern der Emit-
tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung an Gewinnbeteiligungen, Entnahme-
rechte und den Jahresbetrag der sonstigen 
Gesamtbezüge, insbesondere der Gehälter, 
Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädi-
gungen, Versicherungsentgelte, Provisio-
nen und Nebenleistungen jeder Art ein Ge-
samtbetrag laut Prognoserechnung über die 
gesamte Mindestlaufzeit der Vermögensan-
lage bis zum 31.12.2045 in Höhe von 
3.819.183,00 Euro zu sowie den Gesell-
schaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung Werner Dopatka, Mar-
cus Hartmund und Thomas Jessen Ein-
künfte in nicht bekannter Höhe über die Be-

teiligung in Höhe von jeweils 33,33% (ge-
rundet auf zwei Nachkommastellen) als Ge-
sellschafter an der Komplementärin der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung, der Bürgerwindpark Wallsbüll 
Planungs- und Verwaltungs-GmbH 
 
Es bestehen darüber hinaus keine Gewinn-
beteiligungen, Entnahmerechte und den 
Jahresbetrag der sonstigen Gesamtbezüge, 
insbesondere der Gehälter, Gewinnbeteili-
gungen, Aufwandsentschädigungen, Versi-
cherungsentgelte, Provisionen und Neben-
leistungen jeder Art, die den Gesellschaf-
tern der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung insgesamt zustehen

Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen und Insolvenzverfahren  
Die Komplementärin der Emittentin, die 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und 
Verwaltungs-GmbH ist eine juristische Per-
son und hat ihren Sitz und die Geschäftslei-
tung im Inland. Da sie eine juristische Per-
son ist, kann sie strafrechtlich im Inland 
nicht verfolgt werden und als juristische 
Person kann für die Komplementärin kein 
Führungszeugnis erstellt werden. Verurtei-
lungen durch ein Gericht aus dem Ausland 
liegen bezüglich der Komplementärin der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung, der Bürgerwindpark Wallsbüll 
Planungs- und Verwaltungs-GmbH, nicht 
vor. 
 
Alle weiteren Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 
deutsche Staatsangehörige. Es wurde von 
jedem dieser Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ein 
Führungszeugnis vorgelegt, das zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung nicht älter ist 
als sechs Monate. Im jeweiligen Führungs-
zeugnis der weiteren Gesellschafter der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung sind keine Eintragungen in Bezug 
auf Verurteilungen wegen einer Straftat 

nach §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbu-
ches, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 119 
des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 
der Abgabenordnung enthalten. Verurtei-
lungen von den weiteren Gesellschaftern 
der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung durch ein Gericht im Ausland 
wegen einer Straftat, die mit den Straftaten 
nach §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbu-
ches, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 119 
des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 
der Abgabenordnung vergleichbar sind, lie-
gen nicht vor. 
 
Über das jeweilige Vermögen der Gesell-
schafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung wurde innerhalb der 
letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren 
eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. 
 
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung waren inner-
halb der letzten fünf Jahre nicht in der Ge-
schäftsführung einer Gesellschaft tätig, 
über deren Vermögen ein Insolvenzverfah-
ren eröffnet oder mangels Masse abgewie-
sen wurde. 
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Weitere Angaben  
In Bezug auf die Gesellschafter der Emit-
tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung erfolgte keine Aufhebung einer Er-
laubnis zum Betreiben von Bankgeschäften 
oder zur Erbringung von Finanzdienstleis-
tungen und keine Untersagungen des öf-
fentlichen Angebots gemäß § 18 Abs. 4 des 
Wertpapierprospektgesetzes oder eine Un-
tersagung nach § 18 des Vermögensanla-
gengesetzes durch die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht. 
 
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung sind nicht 
mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-
gensanlage beauftragt.  
 
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung sind nicht für 
Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb 
der emittierten Vermögensanlage beauf-
tragt sind. 
 
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung sind nicht 
mittelbar oder unmittelbar an Unternehmen 
beteiligt, die mit dem Vertrieb der emittier-
ten Vermögensanlage beauftragt sind. 
 
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung sind nicht 
unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen 
beteiligt, die dem Emittenten Fremdkapital 
zur Verfügung stellen. 
 
Es sind keine Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für 
Unternehmen tätig, die der Emittentin 
Fremdkapital zur Verfügung stellen.  
 
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung stellen der 
Emittentin kein Fremdkapital zur Verfü-
gung und vermitteln der Emittentin kein 
Fremdkapital. 
 
Es sind keine Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für 
Unternehmen tätig, die Lieferungen oder 

Leistungen im Zusammenhang mit der An-
schaffung oder Herstellung der Anlageob-
jekte erbringen. 
 
Frau Inge Carstensen hat als Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung mit 
der Emittentin am 16.06.2021 einen Nut-
zungsvertrag abgeschlossen und erbringt 
damit Lieferungen oder Leistungen im Zu-
sammenhang mit der Anschaffung oder 
Herstellung der Anlageobjekte. 
Alle anderen Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung er-
bringen keine Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung 
oder Herstellung der Anlageobjekte. 
 
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung Marcus Hart-
mund, Thomas Jessen und Werner Dopatka 
sind als Geschäftsführer der Komplementä-
rin für die Bürgerwindpark Wallsbüll Pla-
nungs- und Verwaltungs-GmbH tätig, die 
mit der Emittentin nach § 271 des Handels-
gesetzbuches in einem Beteiligungsverhält-
nis steht. Darüber hinaus sind die Gesell-
schafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung Marcus Hartmund, 
Thomas Jessen und Werner Dopatka nicht 
für Unternehmen tätig, die mit der Emitten-
tin nach § 271 des Handelsgesetzbuches in 
einem Beteiligungsverhältnis stehen oder 
verbunden sind. Die übrigen Gesellschafter 
der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung sind nicht für Unternehmen tä-
tig, die mit der Emittentin nach § 271 des 
Handelsgesetzbuches in einem Beteili-
gungsverhältnis stehen oder verbunden 
sind.  
 
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung Marcus Hart-
mund, Thomas Jessen und Werner Dopatka 
sind als Geschäftsführer der Komplementä-
rin für die Bürgerwindpark Wallsbüll Pla-
nungs- und Verwaltungs-GmbH tätig, die 
die Geschäftsführung der Emittentin über-
nommen hat und sind damit als Mitglieder 
der Geschäftsführung der Emittentin für ein 
Unternehmen tätig, das mit der Anbieterin 
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nach § 271 des Handelsgesetzbuches in ei-
nem Beteiligungsverhältnis steht. Darüber 
hinaus sind die Gesellschafter der Emitten-
tin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
Marcus Hartmund, Thomas Jessen und 
Werner Dopatka nicht für Unternehmen tä-
tig, die mit der Anbieterin nach § 271 des 
Handelsgesetzbuches in einem Beteili-
gungsverhältnis stehen oder verbunden 
sind. Die übrigen Gesellschafter der Emit-
tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung sind nicht für Unternehmen tätig, die 
mit der Anbieterin nach § 271 des Handels-
gesetzbuches in einem Beteiligungsverhält-
nis stehen oder verbunden sind.  
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung Marcus Hart-
mund, Thomas Jessen und Werner Dopatka 
sind als Gesellschafter mit jeweils 9.000,00 
Euro am Stammkapital von 27.000,00 Euro 
an der Komplementärin der Emittentin der 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und 
Verwaltungs-GmbH beteiligt und sind so-
mit unmittelbar an Unternehmen beteiligt, 
die mit der Emittentin nach § 271 des Han-
delsgesetzbuches in einem Beteiligungsver-
hältnis stehen oder verbunden sind. Darüber 
hinaus sind die Gesellschafter der Emitten-
tin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
Marcus Hartmund, Thomas Jessen und 
Werner Dopatka nicht unmittelbar an Un-
ternehmen beteiligt, die mit der Emittentin 
nach §271 des Handelsgesetzbuches in ei-
nem Beteiligungsverhältnis stehen oder ver-
bunden sind. 
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung Marcus Hart-
mund, Thomas Jessen und Werner Dopatka 

sind nicht mittelbar an Unternehmen betei-
ligt, die mit der Emittentin nach §271 des 
Handelsgesetzbuches in einem Beteili-
gungsverhältnis stehen oder verbunden 
sind. 
 
Alle weiteren Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 
nicht mittelbar oder unmittelbar an Unter-
nehmen beteiligt, die mit der Emittentin 
nach § 271 des Handelsgesetzbuches in ei-
nem Beteiligungsverhältnis stehen oder ver-
bunden sind. 
 
Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung sind als 
Kommanditisten am Kommanditkapital der 
Emittentin beteiligt und sind somit unmit-
telbar an Unternehmen beteiligt, die mit der 
Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetz-
buches in einem Beteiligungsverhältnis ste-
hen. Darüber hinaus sind die Gesellschafter 
der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung nicht unmittelbar oder mittel-
bar an Unternehmen beteiligt, die mit der 
Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetz-
buches in einem Beteiligungsverhältnis ste-
hen oder verbunden sind.  
 
Es sind keine Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung un-
mittelbar oder mittelbar an Unternehmen 
beteiligt, die Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung 
oder Herstellung der Anlageobjekte erbrin-
gen.   
 

 
 
Angaben zu Personen, die nach §§ 3, 7 und 12 zu nennen sind 

Personen oder Gesellschaften, die nach § 3 
VermVerkProspV für den Inhalt des Ver-
kaufsprospektes Verantwortung überneh-
men ist die Anbieterin und Prospektverant-
wortliche, die Bürgerwindpark Wallsbüll 
Planungs- und Verwaltungs-GmbH.  
 

Gründungsgesellschafter der Emittentin 
und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung der Emittentin sind nach § 
7 VermVerkProspV Marcus Hartmund, 
Thomas Jessen und Werner Dopatka.  
Die Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- 
und Verwaltungs-GmbH ist Gesellschafter 
der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung. Die Bürgerwindpark Medelby 
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2 Planungs- und Verwaltungs-GmbH ist 
Gründungsgesellschafter der Emittentin. 
 
Mitglieder der Geschäftsführung sind nach 
§ 12 VermVerkProspV bei der Emittentin 
Marcus Hartmund, Thomas Jessen und 
Werner Dopatka. 
Marcus Hartmund, Thomas Jessen und 
Werner Dopatka erbringen in ihrer Eigen-
schaft als Mitglieder der Geschäftsführung 
der Komplementärin der Emittentin (§ 12 
VermVerkProspV) die Geschäftsführung 
der Emittentin und somit eine Leistung, 
Lieferungen werden nicht erbracht. Die An-
bieterin und Prospektverantwortliche, Ge-
sellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung Bürgerwindpark 
Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-
GmbH (§ 3 und § 7 VermVerkProspV) er-
bringt für die Emittentin Leistungen im Zu-
sammenhang mit der Durchführung der 
kaufmännischen Geschäftsführung, Liefe-
rungen werden nicht erbracht. Die Grün-
dungsgesellschafterin der Emittentin, die 
Bürgerwindpark Medelby 2 Planungs- und 
Verwaltungs-GmbH hat keine Lieferungen 
und Leistungen erbracht und wird keine 
Lieferungen und Leistungen erbringen.  

 
Die Gründungsgesellschafter der Emitten-
tin und Gesellschafter zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung Marcus Hartmund, 
Thomas Jessen und Werner Dopatka erbrin-
gen als Mitglied der Geschäftsführung der 
Emittentin die Geschäftsführung der Emit-
tentin und somit eine Leistung für die Emit-
tentin, aber keine Lieferungen.  
 
Frau Inge Carstensen als Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat 
einen Nutzungsvertrag mit der Emittentin 
abgeschlossen und erbringt somit Leistun-
gen gegenüber der Emittentin, Lieferungen 
werden von Frau Inge Carstensen gegen-
über der Emittentin nicht erbracht.  
 
Darüber hinaus erbringen die Gründungsge-
sellschafter, Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung und 
Mitglieder der Geschäftsführung der Emit-
tentin sowie die Anbieterin und Prospekt-
verantwortliche der Emittentin keine Liefe-
rungen und Leistungen und planen darüber 
hinaus auch keine Lieferungen und Leistun-
gen zu erbringen. 
 

 
 
Personen nach §§ 3,7 und 12 VermVerkProspV, denen Eigentum an den Anlageobjekten 
oder eine dingliche Berechtigung an den Anlageobjekten zusteht 
 
Der Anbieterin und Prospektverantwortli-
chen, der Bürgerwindpark Wallsbüll Pla-
nungs- und Verwaltungs-GmbH (§ 3 Verm-
VerkProspV) steht und stand kein Eigentum 
an den Anlageobjekten oder aus anderen 
Gründen eine dingliche Berechtigung an 
den Anlageobjekten zu. Gründungsgesell-
schafter der Emittentin und Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung der 
Emittentin sind nach § 7 VermVerkProspV 
Marcus Hartmund, Thomas Jessen, Werner 
Dopatka, Edith Balkan, Helmut Emil Bal-
kan, Inge Carstensen, Hans Martin Grevsen, 
Tade Hansen, Peter Heinrich Hansen, Wolf-
gang Julius Jensen, Sönke Jessen, Ernst 
Günther Löwe, Wolfgang Burghardt 
Meyer, Ann-Christin Sophie Meyer, Hans-
Heinrich Neuwerk, Sönke Pauckert, Marie 

Elisabeth Schlieter-Thiel und Mathias 
Wulf. Die Bürgerwindpark Wallsbüll Pla-
nungs- und Verwaltungs-GmbH ist Gesell-
schafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung. Die Bürgerwindpark 
Medelby 2 Planungs- und Verwaltungs-
GmbH ist Gründungsgesellschafterin der 
Emittentin. Den Gründungsgesellschaftern 
der Emittentin sowie den Gesellschaftern 
der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung (§ 7 VermVerkProspV) steht 
und stand kein Eigentum an den Anlageob-
jekten oder aus anderen Gründen eine ding-
liche Berechtigung an den Anlageobjekten 
zu. Den Mitgliedern der Geschäftsführung 
der Emittentin (§ 12 VermVerkProspV) 
Marcus Hartmund, Thomas Jessen und 
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Werner Dopatka steht oder stand kein Ei-
gentum an den Anlageobjekten oder aus an-
deren Gründen eine dingliche Berechtigung 
an den Anlageobjekten zu. 
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7. Projekt 
7.1 Anlageziel, Anlagepolitik und Anlagestrategie der Vermögensanlage 
7.1.1 Konkrete Projekte, für die die Nettoeinnahmen aus dem Angebot genutzt 
werden 
Anlageziel der Vermögensanlage ist es, 
Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde 
Wallsbüll, Anwohnern des Baugebiets 
nördlich Sommersbarg, direkten Anwoh-
nern am Windeignungsgebiet 
PR1_SLF_012, der Gemeinde Wallsbüll 
und den Gründungskommanditisten eine 
Beteiligung sowie wer der Emittentin für 
die Errichtung des neuen Windparks 
Grundbesitz vertraglich zur Nutzung zur 
Verfügung stellt an einem Unternehmen zu 
ermöglichen, das vor Ort unter Nutzung re-
generativer Energiequellen attraktive Ren-
diten erwirtschaftet.  
 
Anlagepolitik der Vermögensanlage ist die 
Investition in vier Windenergieanlagen des 
Herstellers Nordex Germany GmbH vom 
Typ N149 5.X TS105 mit einer Nennleis-
tung von jeweils 5,7 MW und einer Naben-
höhe von 104,7 m auf dem Gebiet der Ge-
meinden Wallsbüll sowie die Genehmigun-
gen nach BImSchG. Weiterhin gehören 
hierzu die Rechte an der Nutzung der Wind-
parkinfrastruktur (Zuwegungen, Kabelt-
rasse, Netzanschluss an das Stromnetz), die 
für den Betrieb erforderlich sind. Die Emit-
tentin wird direkt in die Windenergieanla-
gen investieren.  
 
Die Anlagestrategie der Vermögensanlage 
besteht darin, mit der Erzeugung von elekt-
rischem Strom aus Wind wirtschaftlich und 
möglichst über eine Mindestlaufzeit der 
Vermögensanlage bis zum 31.12.2045 Er-
träge für den Anleger zu generieren. Die 
Zins- und Rückzahlungen der Vermögens-
anlage werden prognosegemäß ausschließ-
lich aus der Einspeisung und dem Verkauf 
der durch die vier Windenergieanlagen er-
zeugten elektrischen Energie erwirtschaftet. 
 
Im Folgenden werden die unmittelbare In-
vestition in die vier Windenergieanlagen 
(sowie die Genehmigungen nach BIm-
SchG) und die zum Betrieb notwendige 

Windparkinfrastruktur (Zuwegungen, Ka-
beltrasse, Netzanschluss an das Stromnetz) 
zusammenfassend als „Projekt“ bezeichnet. 
Das Projekt ist zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung noch nicht realisiert. Es wurde 
mit dem Bau von allen vier Windenergiean-
lagen begonnen. Die Inbetriebnahme der 
vier Windenergieanlagen ist für das II. 
Quartal 2025 geplant.  
 
Es wurde vor dem Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung ein Gutachten erstellt, das die 
Prognose zukünftiger Erträge zum Inhalt 
hat (Windgutachten), sowie ein Gutachten, 
das die Prognose der Schallemissionen zum 
Inhalt hat.  
 
Die Nettoeinnahmen allein reichen für die 
Realisierung der Anlagestrategie und Anla-
gepolitik nicht aus. Daher ist auf der Ebene 
der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & 
Co. KG die Aufnahme von 25.138.000 Euro 
Fremdkapital erforderlich. 
 
Auf der Ebene der Bürgerwindpark Walls-
büll GmbH & Co. KG werden Anschaf-
fungskosten für den Kauf der WEA, für den 
Anteil an einer Nutzungsgebühr für das UW 
Jardelund GmbH sowie die Genehmigun-
gen nach BImSchG und für die Windpar-
kinfrastruktur in Höhe von voraussichtlich 
28.074.000,00 Euro anfallen. In den An-
schaffungskosten der WEA sind Planungs-
kosten in Höhe von 1.400.000 Euro enthal-
ten. 
 
Auf der Ebene der Bürgerwindpark Walls-
büll GmbH & Co. KG werden Projektie-
rungskosten in Höhe von 100.000,00 Euro 
anfallen, wobei es sich um Kosten für die 
Prospekterstellung (Kosten für die Erstel-
lung und den Druck sowie Gebühr der 
BaFin) und Kosten für Notar und Bera-
tungskosten handelt.  
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Die Nettoeinnahmen in Höhe von 
4.418.000,00 Euro werden in Höhe von 
4.418.000,00 Euro zur Rückführung der 
Zwischenfinanzierung des einzuwerbenden 
Eigenkapitals verwendet. Das einzuwer-
bende Eigenkapital in Höhe von 
4.418.000,00 Euro wurde durch einen Kon-
tokorrentkredit der VR Bank Nord eG zwi-

schenfinanziert. Zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung werden 4.418.000,00 Euro 
durch einen Kontokorrentkredit der VR 
Bank Nord eG zwischenfinanziert. Die Net-
toeinnahmen werden nicht für sonstige 
Zwecke verwendet. Eine detaillierte Über-
sicht über die Mittelverwendung befindet 
sich im Investitionsplan in Abschnitt 8.2.1 
auf Seite 103f. 

 
7.1.2 Möglichkeiten einer Änderung der Anlagestrategie oder Anlagepolitik sowie 
die dazu notwendigen Verfahren und der Einsatz von Derivaten und Terminge-
schäften 
 
Es besteht die Möglichkeit zur Änderung 
der Anlagestrategie oder Anlagepolitik ge-
mäß § 9 Absatz 2 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin, nach dem die Geschäfts-
führung der Emittentin mit Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung mit mindestens 
75% der Stimmanteile aller Gesellschafter 
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages 
der Emittentin beschließen kann. 
Es besteht die Möglichkeit zum Einsatz von 
Derivaten und Termingeschäften, insofern 

die Gesellschafterversammlung der Emit-
tentin dieses mit einer Mehrheit von min-
destens 75 % beschließt, da der Einsatz von 
Derivaten und Termingeschäften keine 
Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen 
sind, die der Betrieb der Emittentin gemäß 
§ 2 Abs. und Abs. 2 des Gesellschaftsver-
trages der Emittentin mit sich bringt ist. 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung er-
folgt durch die Emittentin kein Einsatz von 
Derivaten und Termingeschäften. 

 
7.1.3 Tatsächliche und rechtliche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeit 
der Anlageobjekte 
 
Nachfolgende rechtliche und tatsächliche 
Beschränkungen der Verwendungsmög-
lichkeit der Anlageobjekte im Hinblick auf 
das Anlageziel der Vermögensanlage beste-
hen: 
 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung lie-
gen rechtlichen Beschränkungen der Ver-
wendungsmöglichkeit der Anlageobjekte 

im Hinblick auf das Anlageziel der Vermö-
gensanlage vor. Zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung bestehen dingliche Belas-
tungen und somit rechtliche Beschränkun-
gen, da die Windenergieanlagen im Rah-
men der Fremdfinanzierung an die finanzie-
rende Bank sicherungsübereignet wurden. 
Darüber hinaus wurden die Ansprüche aus 
den Einspeisevergütungen an die finanzie-
rende Bank abgetreten.

 
Rechtliche Beschränkungen: 
 
Zur Ermittlung von Geräuschemissionen 
nach §§ 26,28 BImSchG wurde am 
10.12.2021 ein schalltechnisches Gutachten 
von dem Ingenieurbüro für Akustik Busch 
GmbH erstellt. Die Berechnungen ergeben, 
dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
/1/ bei nächtlichem Betrieb der geplanten 
WEA mit den folgenden maximal zulässi-
gen Schallleistungspegeln Lw,max durch 

die obere Vertrauensbereichsgrenze der Ge-
samtbelastung an allen maßgeblichen Im-
missionsorten unterschritten bzw. eingehal-
ten werden: 
 

● WEA 1 Nordex N149 5.X TS105 
geplant 104,7 dB(A) 

● WEA 2 Nordex N149 5.X TS105 
geplant 104,2 dB(A) 
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● WEA 3 Nordex N149 5.X TS105 
geplant 104,2 dB(A) 

● WEA 4 Nordex N149 5.X TS105 
geplant 104,7 dB(A) 

Damit sind die geplanten WEA aus sachver-
ständiger Sicht mit den oben genannten ma-
ximalzulässigen Schallleistungspegeln im 
Sinne der TA Lärm /1/, der LAI-Hinweise 
/10/ und des Erlasses des MELUND /8/ ge-
nehmigungsfähig. Tagsüber befinden sich 

sämtliche umliegenden Wohngebäude bei 
Betrieb der geplanten Nordex N149 5.X 
TS105 mit dem von der Nordex Energy 
GmbH für den Betriebsmode 0 mit einer 
Nennleistung von 5.700 kW angegebenen 
Schallleistungspegel von 107,3 dB(A) ein-
schließlich einer Emissionsunsicherheit von 
1,7 dB außerhalb des Einwirkungsbereiches 
der WEA. 

 
Aus sachverständiger Sicht werden folgende Oktav-Schallleistungspegel für den nächtlichen 
Betrieb angegeben: 
 
WEA 1 und WEA 4 Nordex N149/5.X STE geplant 
 
f [Hz] 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 
LW, Okt [dB (A)] 86,4 92,6 96,3 98,9 99,6 97,1 89,5 81,5 

 
WEA 2 und WEA 3 Nordex N149/5.X STE geplant 
 
f [Hz] 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 
LW, Okt [dB (A)] 85,9 92,1 95,8 98,4 99,1 96,6 89,0 81,0 

 
Ein Schattenwurfgutachten wurde am 
10.12.2021 von dem Ingenieurbüro für 
Akustik Busch GmbH erstellt. Die Berech-
nungen ergeben, dass durch die geplanten 
WEA-Überschreitungen der zulässigen Be-
schattungsdauern von 30 Stunden pro Jahr 
und 30 Minuten pro Tag an den Immission-
sorten IO 1 bis IO 6, IO 8 bis IO 10 und IO 
14 bis IO 21 eintreten können. An den übri-
gen Immissionsorten werden die zulässigen 
Beschattungsdauern pro Jahr und pro Tag 
durch die geplanten WEA unterschritten. 
Um die Anforderungen der WEA-Schatten-
wurf-Hinweise des LAI /5/ einzuhalten, 
werden entsprechende Abschaltvorrichtung 
installiert.  
An den Immissionsorten, an denen die zu-
lässigen Beschattungsdauern pro Jahr bzw. 

pro Tag überschritten werden können, wer-
den die WEA so geschaltet, dass die zuläs-
sigen Beschattungsdauern von 30 Stunden 
pro Jahr bzw. 30 Minuten pro Tag eingehal-
ten werden. 
 
Ertragsminderungen durch Abschaltungen 
wurden in der Prognose als Abschläge be-
rücksichtigt. Die tatsächlichen Ertragsmin-
derungen können höher ausfallen. Das Ri-
siko wurde unter Abschnitt 3.3.7 (auf Seite 
15 ff.) im Risikokapitel beschrieben. 
 
Im Übrigen bestehen keine rechtlichen Be-
schränkungen der Verwendungsmöglich-
keit der Anlageobjekte, insbesondere im 
Hinblick auf das Anlageziel der Vermö-
gensanlage. 

 
Tatsächliche Beschränkungen: 
 
Laut Datenblatt der Nordex Germany 
GmbH beträgt die Einschaltgeschwindig-
keit der WEA des Typs Typ N149 5.X 
TS105, mit NH 104,7 MW ca. 3,0 m/s. Die 
Abschaltgeschwindigkeit beträgt ca. 26,0 
m/s. Treten Windgeschwindigkeiten auf, 

die unter der Einschalt- bzw. über der Ab-
schaltgeschwindigkeit liegen, können die 
WEA aufgrund ihrer technischen Ausle-
gung keine Energie erzeugen. Insoweit liegt 
eine tatsächliche Beschränkung der Ver-
wendungsmöglichkeit der Anlageobjekte 
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im Hinblick auf das Anlageziel der Vermö-
gensanlage vor. 
Darüber hinaus bestehen keine tatsächli-
chen Beschränkungen hinsichtlich der Ver-
wendungsmöglichkeit der Anlageobjekte, 

insbesondere im Hinblick auf das Anlage-
ziel der Vermögensanlage. 

 
7.1.4 Dingliche Belastungen 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung be-
stehen dinglichen Belastungen der Anlage-
objekte. Die Windenergieanlagen wurden 
im Rahmen der Fremdfinanzierung an das 
finanzierende Kreditinstitut sicherungs-

übereignet. Darüber hinaus wurden die An-
sprüche aus den Einspeisevergütungen ab-
getreten. Im Übrigen bestehen zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung keine nicht 
nur unerheblichen dinglichen Belastungen 
der Anlageobjekte.

7.2 Anlageobjekte 
 
7.2.1 Überblick 
Anlageobjekte der Bürgerwindpark Walls-
büll GmbH & Co. KG sind vier Windener-
gieanlagen des Typs N149 5.X TS105 des 
Herstellers Nordex Germany GmbH mit ei-
ner Leistung von jeweils 5,7 Megawatt, die 
Genehmigungen nach BImSchG inkl. die 
zum Betrieb notwendige Windparkinfra-
struktur (Zuwegungen, Kabeltrasse und 
Netzanschluss an das Stromnetz) sowie die 
Nutzung des Umspannwerks der UW 
Jardelund GmbH. Die für den Betrieb der 
vier Windenergieanlagen erforderlichen 
Netzanbindungsvoraussetzungen liegen 

vor. Bei den Anlageobjekten der Emittentin 
handelt es sich um keine Anlageobjekte im 
Sinne von § 5b Absatz 2 des Vermögensan-
lagengesetzes (Blindpool-Modell). Die 
Zins- und Rückzahlungen der Vermögens-
anlage werden prognosegemäß ausschließ-
lich aus der Einspeisung und dem Verkauf 
der durch die vier Windenergieanlagen er-
zeugten elektrischen Energie erwirtschaftet. 
Das Investment der Bürgerwindpark Walls-
büll GmbH & Co. KG wird in den folgen-
den Unterabschnitten detailliert beschrie-
ben. 

 
7.2.2 Windenergieanlagen: Nordex N149 5.X TS105 
Die Windenergieanlage Nordex N149 5.X 
TS105 ist eine drehzahlvariable Windener-
gieanlage mit einem Rotordurchmesser von 
149 m und einer Nennleistung bis zu 5.700 
kW, welche standortabhängig angepasst 
werden kann. Die Windenergieanlage ist für 
die Klasse S gemäß IEC 61400-1 bzw. 
Windzone S nach DIBt 2012 ausgelegt und 
wird in den Varianten für 50 Hz und 60 Hz 
angeboten. 

Die Windenergieanlage Nordex N149 5.X 
TS105 besteht aus folgenden Hauptbestand-
teilen: 

- Rotor mit Rotornabe, drei Rotor-
blättern und dem Pitchsystem 

- Maschinenhaus mit Rotorwelle und 
-lager, Getriebe, Generator, Azimut-
system, Mittelspannungstransfor-
mator und Umrichter 

- Stahlrohrturm, Hybridturm oder Be-
tonturm mit Mittelspannungsschalt-
anlage 
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Technische Daten zur N149 5.X TS105 
Überlebenstemperatur -40 °C bis +50 °C 
Betriebstemperaturbereich Normal Climate Version -20 °C bis +40 °C1) 
Betriebstemperaturbereich Cold Climate Version -30 °C bis +40 °C1) 
Stopp Standard: -20 °C, Wiederanlauf bei.-18 °C CCV: -30 

°C, Wiederanlauf bei -28 °C 
Max. Höhe über N.N. 2000 m1) 
Zertifikat gemäß IEC 61400-22 und DIBt 2012 
Typ 3-Blatt-Rotor mit horizontaler Achse Luv-Läufer 
Leistungsregelung aktive Einzelblattverstellung 
Nennleistung bis zu 5.700kW1) 
Nennleistung ab Windgeschwindigkeit (bei einer Luft-
dichte von 1,225 kg/m3) 

ca. 13,0 m/s 

Betriebsdrehzahlbereich des Rotors 6,2 min-1 bis 12,2 min-1 
Nenndrehzahl ca. 10,7min-1  
Einschaltwindgeschwindigkeit 3 m/s 
Abschaltwindgeschwindigkeit 26 m/s2) 
Wiedereinschaltwindgeschwindigkeit 25,5 m/s2) 
Rechnerische Lebensdauer >= 20 Jahre 

1) Nennleistung wird in Abhängigkeit vom Leistungsfaktor und der Aufstellhöhe bis zu definierten Temperaturbereichen er-
reicht. Die N149 5.X TS105 kann projektabhängig mit bis zu 5.900 kW betrieben werden.  
2) Die Abschaltwindgeschwindigkeit kann projektspezifisch zur Sicherstellung der Standsicherheit reduziert werden. 
 

Türme TS105-01 
Nabenhöhe 104,7 m 
Windklasse DIBt S/IEC S 
Anzahl Turmsektionen 4 

 
Rotor 
Rotordurchmesser 149,1  m 
Überstrichene Fläche 17.460  m2 
Nennleistung/ Fläche 326,5 W/ m2 
Neigungswinkel der Rotorwelle 5° 
Konuswinkel der Rotorblätter 4° 
  
Rotorblatt 
Material glasfaser- und kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff 
Gesamtlänge 72,4 m 
 
Rotorwelle/Rotorlagerung 
Typ geschmiedete Hohlwelle 
Material 42CrMo4 oder 34CrNiMo6 
Lagertyp Pendelrollenlager 
Schmierung regelmäßig mit Schmierfett 

 
7.2.3 Standort 
Die Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & 
Co. KG plant, vier Windenergieanlagen in 
der Gemeinde Wallsbüll zu errichten.  Die 
Gesamtfläche der Standorte wurde im Regi-
onalplan des Landes Schleswig-Holstein 
unter der Nummer PR1_SLF_012 als eine 
Vorrangfläche für Windenergie ausgewie-
sen. Es handelt sich daher um zusammen-
hängende Grundstücke. Die nachfolgende 
Standortbeschreibung stammt aus dem Be-
richt der PAVANA GmbH:  
 
Der Standort Wallsbüll liegt ca. 7 km west-
lich von Flensburg im Kreis Schleswig-
Flensburg in Schleswig-Holstein. Er befin-
det sich in unmittelbarer Nähe zur deutsch-

dänischen Grenze ca. 1,3 km nordöstlich 
der Ortschaft Wallsbüll und 2,0 km östlich 
der Ortschaft Osterby. Die nähere Umge-
bung des Standorts ist von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen geprägt, die durch 
Baumreihen getrennt sind. Südwestlich des 
Windparks befindet sich in ca. 1 km Entfer-
nung ein kleineres Waldgebiet. Die weitere 
Umgebung ist durch landwirtschaftliche 
Nutzflächen, Baumreihen, kleineren Wald-
gebieten und Ortschaften geprägt. In östli-
cher Richtung beginnt in 7 km Entfernung 
das Stadtgebiet von Flensburg. Das Gelände 
ist als orografisch einfach einzustufen. 
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Die vier WEA befinden sich an folgenden 
Standorten: 

- Standort 1: Deutschland, 24980 
Wallsbüll, Flur:1, Flurstück: 15, 
UTM Koordinate: Ostwert 32 516 
083; Nordwert 6 072 265 

- Standort 2: Deutschland, 24980 
Wallsbüll, Flur:1, Flurstück: 2, 

- UTM Koordinate: Ostwert 32 516 
511; Nordwert 6 072 386 

- Standort 3: Deutschland, 24980 
Wallsbüll, Flur:2, Flurstück: 10, 
UTM Koordinate: Ostwert 32 516 
343; Nordwert 6 072 024 

- Standort 4: Deutschland, 24980 
Wallsbüll, Flur:2, Flurstück: 9/1, 
UTM Koordinate: Ostwert 32 516 
126; Nordwert 6 071 735 

 
7.2.4 Bewertungsgutachten, Windverhältnisse und Energieertrag 
Ein bedeutender Punkt für die Wirtschaft-
lichkeit einer Beteiligung an einer Gesell-
schaft, die einen Windpark betreibt, ist die 
richtige Einschätzung der Windverhältnisse 
an den Standorten und den in diesem Zu-
sammenhang erzielbaren Energieertrag. 
 
Um die Windverhältnisse und den Energie-
ertrag auf der Ebene der Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG einzuschätzen 
und somit die Wirtschaftlichkeit der Betei-
ligung an den Anlagenobjekten zu überprü-
fen, liegen zwei Bewertungsgutachten über 
die „Berechnung des Windpotentials und 
des Energieertrags“ vor. 
 
Das Windgutachten der PAVANA GmbH 
wurde am 07.02.2022 von der Firma Bür-
gerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG in 
Auftrag gegeben und am 21.03.2022 fertig 
gestellt. Der Standort Wallsbüll wurde am 
03. März 2022 durch einen geschulten Mit-
arbeiter von PAVANA GmbH besichtigt. 
 
Während der Besichtigung wurden die Er-
tragsdaten von repräsentativen Vergleichs-
anlagen aus der Umgebung der geplanten 
WEA ausgewertet. 
 
Um die Windbedingungen am Standort zu 
modellieren, wurde das linearisierte Strö-
mungsmodell WAsP (Wind Atlas Analysis 
and Application Program) eingesetzt. Die-
ses ist von der dänischen technischen Uni-
versität DTU in Risø entwickelt worden und 
verwendet die sogenannte Wind Atlas Me-
thode. 
 

Hierbei wird an einem Standort mit bekann-
ter Windgeschwindigkeit ein regionales 
Windklima erzeugt, indem die lokalen Pa-
rameter wie Orographie und Rauigkeit aus 
den Winddaten herausgerechnet werden. 
Um die Windcharakteristik an einem ande-
ren Standort herzuleiten, wird das regionale 
Windklima herangezogen und die neuen lo-
kalen Parameter Orographie und Rauigkeit 
in die Daten eingerechnet.  
 
Die PAVANA GmbH hat eine Windge-
schwindigkeit von 7,1 m/s für den beschrie-
benen repräsentativen Standort in 104,7 m 
Höhe über Grund ermittelt. 
 
Das Windgutachten der DNV Energy Sys-
tems Germany GmbH wurde am 
09.01.2022 von der Firma Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG in Auftrag ge-
geben und am 23.03.2022 fertig gestellt. 
Der Standort Wallsbüll wurde am 03. März 
2022 durch einen geschulten Mitarbeiter 
von DNV Energy Systems Germany GmbH 
besichtigt und die Umgebungsbedingungen 
hinsichtlich ihres Einflusses auf das Wind-
potenzial bewertet. Dabei wurden von min-
destens einem repräsentativen Punkt inner-
halb der geplanten Fläche Fotos über die ge-
samte Windrose aufgenommen sowie eine 
Grobkartierung der Umgebung hinsichtlich 
der Landnutzung, Bewuchshöhen, eventuell 
vorhandener Hindernisse etc. durchgeführt.  
Für die Beurteilung der Windverhältnisse 
wurde der Zustand des Geländes herange-
zogen, der bei der Besichtigung vorgefun-
den wurde. 
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Auf dieser Grundlage können Aussagen be-
züglich der drei die Windverhältnisse maß-
geblich beeinflussenden Parameter Orogra-
phie, Oberflächenrauigkeit und Hindernisse 
getroffen werden. Für die Plausibilisierung 
des Windpotenzials wurden die Daten von 
unabhängigen Langzeitquellen und die Er-
tragsdaten geeigneter Vergleichsanlagen 
untersucht und verwendet.  
Basierend auf den Erkenntnissen der Stand-
ortanalyse wird die Berechnung der Wind-
verhältnisse am zu begutachtenden Standort 
nach der Europäischen Windatlasmethode 
mittels des „Wind Atlas Analysis and Ap-
plication Program“ (WAsP) durchgeführt. 
Das mathematische Modell dieser Software 
berücksichtigt die Oberflächenrauigkeiten, 
den Geländeverlauf (Orographie) und Ein-
zelhindernisse als Einflussgrößen auf die 
Windverhältnisse.  
 
Voraussetzung für diese Analyse der Stand-
ortwindverhältnisse ist die Umrechnung 
von Daten einer langjährigen Windzeitreihe 
in eine repräsentative Windstatistik. Bei 
dieser Umrechnung werden die Winddaten 
vom Einfluss der lokalen Umgebungsbedin-
gungen wie Oberflächenrauigkeit, Orogra-
phie und Hindernisse bereinigt. 

Als Ergebnis erhält man Informationen über 
Häufigkeits- und Richtungsverteilung, so-
wie über die Energiedichte des Windes über 
die gesamte Windrose unbeeinflusst von 
den Umgebungsbedingungen. Die auf diese 
Weise erstellte Windstatistik beschreibt die 
Windverhältnisse der Messstation bei unbe-
einflusster Anströmung durch den Wind. 
Im nächsten Schritt werden die Daten der 
Windstatistik mit den digitalisierten Umge-
bungsbedingungen des zu begutachtenden 
Standortes zu einem neuen Datensatz verar-
beitet. Dieser Datensatz beschreibt die 
Windverhältnisse, die unter Einfluss der lo-
kalen Umgebungsbedingungen am zu be-
gutachtenden Standort entstehen.  
 
Das mittels der Windstatistik und der Me-
thode des Europäischen Windatlas ermit-
telte Windpotenzial wurde durch einen ge-
schulten Mitarbeiter von DNV Energy Sys-
tems Germany GmbH anhand von Betriebs-
daten bestehender WEA in der Nähe des be-
trachteten Standortes plausibilisiert. 
Die DNV Energy Systems Germany GmbH 
hat eine Windgeschwindigkeit von 6,9 m/s 
für den beschriebenen repräsentativen 
Standort in 104,7 m Höhe über Grund er-
mittelt. 
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Das Ergebnis der beiden Bewertungsgutachten für den voraussichtlichen Energieertrag ist in 
der folgenden Tabelle dargestellt: 

 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen ha-
ben den Nettoenergieertrag der Windgut-
achten abzüglich von eines Unsicherheits-
abschlags von circa 9,86% (PAVANA 
GmbH) sowie Unsicherheitsabschlags von 
circa 6,38% (DNV Energy Systems Ger-
many GmbH) berücksichtigt. Als Berech-
nungsgrundlage ergibt sich für alle vier 
WEA ein durchschnittlicher Prognosewert 
von zusammen 57.375.000 kWh/Jahr. Hier-
von wurde aus Sicherheitsgründen ein zu-
sätzlicher Abzug für drohende negative 
Strompreise in Höhe von circa 3% vorge-
nommen, entsprechend ein Abzug in Höhe 
von 1.722.000 kWh/Jahr, was zu einem an-
zusetzenden Prognosewert von 55.563.000 
kWh/Jahr führt, der für die wirtschaftlichen 
Prognosen der Emittentin im Verkaufspros-
pekt verwendet wurde. 
Aufgrund des zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung vorliegenden Zuschlags im 
Ausschreibungsverfahren wurde der Zu-
schlagswert mit 7,35 Cent/kWh für vier 

WEA berücksichtigt. Unter Berücksichti-
gung der Standortqualität von 85% ergibt 
sich nach dem EEG eine voraussichtliche 
tatsächliche Vergütung in Höhe von 8,20 
Cent pro kWh. 
 
Ein Schattenwurfgutachten wurde am 
10.12.2021 von dem Ingenieurbüro für 
Akustik Busch GmbH erstellt. In dem Gut-
achten wird angeführt, dass durch die ge-
planten WEA-Überschreitungen der zuläs-
sigen jährlichen Beschattungsdauer von 30 
Stunden pro Jahr an einigen Häusern eintre-
ten können. Die Berechnung zeigen ferner, 
dass durch die geplanten WEA-Überschrei-
tungen der zulässigen täglichen Beschat-
tungsdauer von 30 Minuten pro Tag an ei-
nigen Häusern eintreten können. Die Fir-
men PAVANA GmbH sowie DNV Energy 
Systems Germany GmbH berücksichtigen 
die oben genannten Schattenwurfüber-
schreitungen und berechnen in ihren Wind-
gutachten basierend auf der meteorologisch 
wahrscheinlichen Beschattungsdauer 

Energieertragsprognose 
Name des Gutachters PAVANA GmbH DNV Energy Systems Ger-

many GmbH (DNV) 
Datum des Bewertungsgutachtens 21.03.2022 23.03.2022 
Methode  mittels WAsP mittels WAsP 
Leistungskurve berechnet berechnet 
Mittlere Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe 7,1 m/s 6,9 m/s 
Parkwirkungsgrad 89,80% 89,90% 
Angegebene Unsicherheiten 14,60% 9,50% 
Sicherheitsabschlag inkl. technischer Verluste 16,80% 15,78% 
Parkenergieertrag 77.028.000 kWh p.a. 72.284.000 kWh p.a. 
Verfügbarkeit der WEA 98,0% 98,0% 
Elektrische Effizienz 98,0% 98,0% 
Genehmigungsrechtliche Einschränkungen 96,5% 97,5% 
Umgebungsbedingungen 100,0% 100,0% 
Nettoenergieertrag (gerundet) 64.084.000 kWh p.a. 60.875.000 kWh p.a. 
Unsicherheitsabschlag 9,86% 6,38% 
Ertrag Überschreitungswahrscheinlichkeit 75% 
(gerundet auf volle 10.000 kWh) 

57.760.000 kWh p.a. 56.990.000 kWh p.a. 

durchschnittlicher Prognosewert  57.375.000 kWh p.a. 
Abzug negative Strompreise (ca.3%) 1.722.000 kWh p.a. 
Anzusetzender Prognosewert 55.563.000 kWh p.a. 
Vergütung (bei 8,2 Cent/kWh) 4.563.546 € 
Standortgüte 85% 
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Schattenwurfverluste in Höhe von 0,7% 
(PAVANA GmbH) bzw. 0,8% DNV 
Energy Systems Germany GmbH. 
 
Zur Ermittlung von Geräuschemissionen 
nach §§ 26,28 BImSchG wurde am 
10.12.2021 ein schalltechnisches Gutachten 
von dem Ingenieurbüro für Akustik Busch 
GmbH erstellt. 
Die Berechnungen zeigen, dass die Immis-
sionsrichtwerte der TA Lärm /1/ bei nächt-
lichem Betrieb der geplanten WEA mit den 
folgenden maximal zulässigen Schallleis-
tungspegeln Lw,max durch die obere Ver-
trauensbereichsgrenze der Gesamtbelas-
tung an allen maßgeblichen Immissionsor-
ten unterschritten bzw. eingehalten werden. 

Damit sind die geplanten WEA aus sachver-
ständiger Sicht mit den oben genannten ma-
ximal zulässigen Schallleistungspegeln im 
Sinne der TA Lärm /1/, der LAI-Hinweise 
/10/ und des Erlasses des MELUND /8/ ge-
nehmigungsfähig. 
Tagsüber befinden sich sämtliche umlie-
genden Wohngebäude bei Betrieb der ge-
planten Nordex N149 5.X TS105 mit dem 
von der Nordex Energy GmbH für den Be-
triebsmode 0 mit einer Nennleistung von 
5.700 kW angegebenen Schallleistungspe-
gel von 107,3 dB(A) einschließlich einer 
Emissionsunsicherheit von 1,7 dB außer-
halb des Einwirkungsbereiches der WEA. 
 

 
7.2.5 Baurechtliche Situation
Die Errichtung von Windenergieanlagen 
(WEA) ist gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 
im Außenbereich privilegiert (§ 35 Abs. 1 
Satz 5 BauGB). Windparks mit WEA der 
modernen Anlagengeneration sind als 
raumbedeutsame Vorhaben einzustufen. 
Solche Vorhaben dürfen den Zielen der 
Raumordnung nicht widersprechen (§ 35 
Abs. 3 Satz 2 BauGB). 
 
Die Teilfortschreibung des Landesentwick-
lungsplans Schleswig-Holstein (LEP-SH, 
2010) formuliert folgendes Ziel: „Zur 
räumlichen Steuerung der Errichtung von 
Windkraftanlagen sollen in den Regio-
nalplänen Vorranggebiete mit der Wirkung 

von Eignungsgebieten für die Windenergie-
nutzung (Vorranggebiete Windenergie) 
festgelegt werden. In diesen wird der Nut-
zung der Windenergie Vorrang vor anderen 
raumbedeutsamen Nutzungen eingeräumt. 
Letztere sind innerhalb der Vorranggebiete 
ausgeschlossen, soweit sie mit der Nutzung 
der Windenergie nicht vereinbar sind. 
Hierzu ist das gesamte Landesgebiet zu 
überprüfen. Die Errichtung von Windkraft-
anlagen ist auf die in den Regionalplänen 
ausgewiesenen Gebiete zu konzentrieren.“ 
 
Rechtskräftige Regionalpläne liegen vom 
29. Dezember 2020 vor. 
 

 
7.2.6 Erforderliche behördliche Genehmigungen 
Die Errichtung von WEA mit einer Gesamt-
höhe von mehr als 50 m bedarf einer immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigung (Ge-
nehmigung nach BImSchG).  
 
Die immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung schließt andere behördliche Entschei-
dungen mit ein (Konzentrationswirkung ge-
mäß § 13 BImSchG). Die behördlichen 
Verfahren, z.B. Baugenehmigungen, Er-
laubnisse für überwachungsbedürftige An-
lagen nach dem Gerätesicherheitsgesetz, 
Eignungsfeststellungen für Anlagen zum 
Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, 

Behandeln oder Verwenden wassergefähr-
dender Stoffe werden gebündelt. Statt meh-
rerer Genehmigungen in selbständigen Ver-
fahren wird eine einzige Genehmigung in 
einem Verfahren erteilt; daraus ergeben 
sich für den Antragsteller erhebliche Ver-
fahrensvereinfachungen. 
 
Bei Windparks sind insbesondere folgende 
Punkte zu prüfen: 

● WEA verursachen akustische und 
optische Immissionen.  

● Bei der Errichtung und dem Betrieb 
eines Windparks sind insbesondere 
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Auswirkungen auf fliegende Orga-
nismen (Vögel und Fledermäuse) 
möglich. Daher ist das Vorhaben 
auch unter artenschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten zu prüfen. Es ist 
nicht auszuschließen, dass es nach 
Auswertung behördlich angeordne-
ter Fledermauserfassung zu Ab-
schaltungen der WEA kommen 
kann. 

● WEA sind unter luftverkehrsrechtli-
chen Gesichtspunkten auf ihre Zu-
lässigkeit zu prüfen. Hierbei ist ins-
besondere die Lage im Bauschutz-
bereich von Flugplätzen und im 
Wirkbereich von Radaranlagen 
problematisch.  

● WEA bedürfen einer denkmalrecht-
lichen Genehmigung, wenn der Um-
gebungsbereich eingetragener 
Denkmäler beeinträchtigt werden 
kann. Im Rahmen der Erstellung des 
Entwurfs der Teilfortschreibung des 
Regionalplans ist eine Beteiligung 

der zuständigen Behörden erfolgt. 
Grundsätzliche Bedenken sind da-
mit nicht erkennbar. 

● Die Errichtung von WEA stellt ei-
nen Eingriff in Natur und Land-
schaft dar, der eines Ausgleichs be-
darf. 

● Im Rahmen der Genehmigung wird 
eine Vielzahl weiterer Punkte ge-
prüft, deren Einhaltung in der Regel 
erfüllbar ist. 

Für die WEA wurde jeweils ein Antrag auf 
Erteilung von Genehmigung nach § 4 BIm-
SchG für die Errichtung und den Betrieb 
von vier Windenergieanlagen eingereicht. 
Die Genehmigungen für den Betrieb von 
vier WEA wurden am 21.12.2022 erteilt.  
 
Damit liegen die erforderlichen Genehmi-
gungen nach § 9 Abs. 2 Nr. 5 VermVerk-
ProspV zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung vollständig vor.
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8. Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emit-
tentin 
8.1 Jahresabschluss 
8.1.1 Jahresabschluss (Emittentin) 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde von der RN REVISION NORD GMBH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Weidestraße 126, 22083 Hamburg geprüft. 
 
 

Bilanz der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
zum 31. Dezember 2023 

 
 
AKTIVA     
   Geschäftsjahr 

EUR 
 Vorjahr 

EUR 
A. Anlagevermögen     

      
I. Sachanlagen     

      
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen 

im Bau 
 5.098.346,37  1.455.993,16 

      
 Summe Anlagevermögen  5.098.346,37  1.455.993,16 

      
B. Umlaufvermögen     

      
I. Forderungen und sonstige Vermögens-

gegenstände 
    

      
1. sonstige Vermögensgegenstände  60.806,38  165.928,91 

      
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 

Guthaben bei Kreditinstituten und 
Schecks 

 0,00  3.264,41 

      
 Summe Umlaufvermögen  60.806,38  169.193,32 
      

C. Nicht durch Vermögenseinlagen ge-
deckter Verlustanteil Kommanditis-
ten 

 656.688,92  182.405,34 

      
   5.815.841,67  1.807.591,82 
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PASSIVA     
   Geschäftsjahr 

EUR 
 Vorjahr 

EUR 
A. Eigenkapital     

      
I. Bilanzgewinn  0,00  0,00 

      
 Summe Eigenkapital  0,00  0,00 

      
B. Rückstellungen     

      
1. sonstige Rückstellungen  7.560,00  2.200,00 

      
C. Verbindlichkeiten     

      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-

stituten 
 5.430.636,55  505.000,00 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu ei-
nem Jahr EUR 249.736,55 (EUR 0,00) 

    

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

 17.121,19  960.582,35 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu ei-
nem Jahr EUR 17.121,19 (EUR 
960.582,35) 

    

3. sonstige Verbindlichkeiten  360.523,93  339.809,47 
- davon gegenüber Gesellschaftern 

EUR 338.596,86  
(EUR 319.431,00) 

    

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu ei-
nem Jahr 
EUR 360.523,93 
(EUR 339.809,47) 

    

    
5.808.281,67 

  
1.805.391,82 

      
  

 
  

5.815.841,67 
  

1.807.591,82 
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GuV Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
 

für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 
 
 
 

 
Geschäftsjahr   Vorjahr 

 

 
 
1. sonstige betriebliche Aufwendungen 

EUR   EUR 

    a)  Versicherungen, Beiträge und Abgaben 2.658,41   356,00 

    b)   verschiedene betriebliche Kosten 100.372,68   91.613,78 

 103.031,09   91.969,78 

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 371.252,49 
  

29.504,17 

3. Ergebnis nach Steuern 474.283,58- 
  

121.473,95- 

4. Jahresfehlbetrag 474.283,58 
  121.473,95 

5. Belastung auf Kapitalkonten 474..283,58 
  

121.473,95 

6. Bilanzgewinn 0,00   0,00 
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Anhang 2023 
 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 
 
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht 
 
Firmenname laut Registergericht: Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH& Co. KG  
Firmensitz laut Registergericht: Wallsbüll 
Registereintrag:   Handelsregister 
Registergericht:   Flensburg 
Register-Nr.:    HRA 10421 FL 
 

Der vorliegende Jahresabschluss wurde ge-
mäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und den 
einschlägigen Vorschriften des Gesell-
schaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die 

Vorschriften für kleine Personenhandelsge-
sellschaften im Sinne von §264 a HBG. 

 

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 
waren unverändert die nachfolgenden Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden 
maßgebend. 
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu An-
schaffungs- bzw. Herstellungskosten ange-
setzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige 
Abschreibungen vermindert. 
 
Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände sind zum Nennwert angesetzt. 
Sie wurden unter Berücksichtigung aller er-

kennbaren Risiken bewertet. Wertberichti-
gungen waren im Ergebnis der Risikobeur-
teilung nicht erforderlich. 
 
Die Steuerrückstellungen und sonstigen 
Rückstellungen wurden für alle weiteren 
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Da-
bei wurden alle erkennbaren Risiken be-
rücksichtigt. Sie sind mit dem nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung not-
wendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. 
 
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungs-
betrag angesetzt. 

 
Angaben zur Bilanz 

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens 
 
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten 
der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu 
entnehmen. 
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Forderungen 

Der Betrag der Forderungen mit einer Rest-
laufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 
(Vorjahr: EUR 0,00)  
 
Angaben und Erläuterungen zu Rückstel-
lungen 

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die 
nachfolgenden Rückstellungsarten enthal-
ten: 
Rückstellungen für Abschluss- und Prüfung 
sowie ausstehende Buchhaltungsleistungen. 

 

Angaben zu Verbindlichkeiten 

 
Art der Verbindlichkeit Gesamt Restlaufzeit 
31.12.2023 GJ kleiner 1 J. 1 bis 5 J. größer 5 J. VJ bis 1 J. VJ > 1 J. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

 
       
gegenüber Kreditinstituten 5.431 250 5.181 0 505 0 
aus Lieferungen und Leistung. 17 17 0 0 961 0 
gegenüber Gesellschaftern 339 339 0 0 319 0 
Sonstige Verbindlichkeiten 22 22 0 0 20 0 
       
Summe 5.809 628 5.181 0 1.805 0 

 

Von den Verbindlichkeiten sind EUR 5.431.000 durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesi-
chert. 
 
Die Bestellung von Sicherheiten erfolgt durch 
 

- beschränkt persönliche Dienstbar-
keiten an den Grundstücken der 
Windenergieanlagen-Standorte, 

- Eintrittsrechte nebst Neuabschluss-
verpflichtungen in sämtliche Nut-
zungs-, Pacht - oder Gestattungsver-
träge, 

- Raum-Sicherungsübereignung von 
Windenergieanlagen, 

- Abtretung von Rechten und Ansprü-
chen aus Versicherungsverträgen, 
Abtretung von Rechten und Ansprü-
chen aus Werklieferverträgen, Ab-
tretung von Rechten und Ansprü-
chen aus Wartungsverträgen, 

- Globalabtretung von Forderungen 
aus dem Betrieb der Windenergie-
anlagen Verpfändung von Bankgut-
haben EUR).

 

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 
 

Sonstige Angaben 

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer 

Es waren keine Mitarbeiter vorhanden. 
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VI. Vergütungen 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 
Vergütungen in Höhe von EUR 2.240,00 an 
die Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- 
und Verwaltungs GmbH und jeweils 24.000 
Euro an die Geschäftsführer der Emittentin 
Werner Dopatka, Marcus Hartmund und 
Thomas Jessen gezahlt. 
 
Zusammensetzung: 
feste Vergütung       EUR     74.240,00 
variable Vergütung          EUR            0,00 
   - davon Haftungsrecht   EUR     2.240,00 
   - davon Auslagenersatz EUR            0,00 
 
Angaben nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 
VermAnlG: 
 
Die begünstigten Personen sind die persön-
lich haftende Gesellschafterin und die Ge-
schäftsführer der Emittentin Werner Do-
patka, Marcus Hartmund und Thomas Je-
ssen. 
 

1. die Gesamtsumme der im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr gezahlten Vergü-
tungen, aufgeteilt in feste und vari-
able von der Bürgerwindpark Walls-

büll GmbH& Co. KG gezahlte Ver-
gütungen, die Zahl der Begünstigten 
und gegebenenfalls die von der Bür-
gerwindpark Wallsbüll GmbH& 
Co. KG gezahlten besonderen Ge-
winnbeteiligungen: 
Die gezahlte Vergütung beträgt bis 
auf die gezahlte Haftungsvergütung 
in Höhe von 2.240 Euro an die 
Komplementärin der Emittentin 
72.000 Euro. Besondere Gewinnbe-
teiligungen wurden nicht gezahlt, 
gleiches gilt für Auslagenersatz. Die 
Zahl der Begünstigten beträgt 3. 

2. die Gesamtsumme der im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr gezahlten Vergü-
tungen, aufgeteilt nach Führungs-
kräften und Mitarbeitern, deren be-
rufliche Tätigkeit sich wesentlich 
auf das Risikoprofil der Bürger-
windpark Wallsbüll GmbH& Co. 
KG auswirkt:  
Die gezahlte Vergütung beträgt 
72.000 Euro, gleiches gilt für Ausla-
genersatz. Es wurden 3 Führungs-
kräfte beschäftigt, Mitarbeiter wur-
den nicht beschäftigt.

 
 
Unterschrift der Geschäftsführung 
 

Es wird versichert, dass nach bestem Wissen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bilder Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesell-
schaft vermittelt
. 

 

Medelby, den 18.07.2024  

gez. Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-GmbH 
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Lagebericht 2023 
 
A.  Grundlagen des Unternehmens 
 
Unternehmensstruktur, Geschäftstätigkeit 

Die Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & 
Co. KG wurde am 04.06.2021 gegründet 
und hat ihren Sitz in Medelby. 

Die Geschäftstätigkeit der Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG umfasst die 

Planung und die Errichtung von Windkraft-
anlagen, das Betreiben dieser Anlagen so-
wie die Einspeisung und Vermarktung der 
erzeugten Energie.

 
Geschäftsverlauf 
 
Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Die Entwicklung in der Windkraftbranche 
war noch kürzlich gekennzeichnet von ei-
nem Stillstand bezüglich des Ausbaus der 
Windenergie. Durch politische Hinter-
gründe und durch erschwerte Planungen 

war es sehr schwierig, Projekte zu realisie-
ren. Durch die Energiekrise und eine ange-
passte politische Zielsetzung könnte sich 
eine positive Veränderung ergeben. 

 
Geschäftsverlauf 

Es werden aktuell insgesamt 4 Windkraft-
anlagen in der Gemeinde Wallsbüll errich-
tet. Dabei handelt es sich um 4 Windener-
gieanlagen der Firma Nordex vom Typ 
N149 5.X TS105. Bei einer Nabenhöhe von 
104,7 m sowie einem Rotordurchmesser 
von 149 m ergibt sich eine Gesamthöhe von 

180 m. Die Inbetriebnahme soll im 2. Quar-
tal 2025 erfolgen. 

Außer der Projektierung und dem Bau ist 
die Gesellschaft im Geschäftsjahr keinem 
Geschäft nachgegangen.  

 

Einschätzung der Unternehmensleitung 
Durch die aktuelle politische Lage und die 
damit verbundene Hoffnung auf eine konse-
quentere Förderung des Ausbaus erneuerba-
rer Energien hofft die Geschäftsleitung, 
weitere Windkraftanlagen errichten und in 

Betrieb nehmen zu können. Was zukünftig 
mit Hinsicht auf den aufgehobenen Regio-
nalplan noch möglich ist, kann allerdings 
derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

B. Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 

1. Ertragslage 

Da die Windenergieanlagen noch im Bau 
sind und noch kein Strom erzeugt wird, 
wurden bislang keine Erträge erzielt. 
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2. Finanzlage 

Einen Überblick über die Herkunft und über 
die Verwendung der finanziellen Mittel des 
Unternehmens gibt die nachstehende ver-
kürzte Kapitalflussrechnung, welche die 
Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten 

Methode darstellt und den Grundsätzen des 
vom Deutschen Standardisierungsrat DSR 
erarbeiteten Deutschen Rechnungslegungs-
standards Nr. 21 (DRS 21) entspricht. 

 2023 2022 
 TEUR TEUR 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -1.126 2.259 
Cashflow aus Investitionstätigkeit -3.642 -912 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 4.515 -1.344 
Veränderung des Finanzmittelfonds im Geschäftsjahr -253 3 
Finanzmittelfonds zu Beginn der Periode 3 0 
Finanzmittelbestand zum Ende der Periode -250 3 

Wir rechnen damit, auch künftig unsere fi-
nanziellen Verpflichtungen jederzeit erfül-
len zu können. 

3. Vermögenslage 

Die Bilanzsumme von Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG belief sich zum 
Bilanzstichtag auf € 5.815.841,67 (Vorjahr 
€ 1.807.591,82). 

An der Bilanzsumme hat unser Anlagever-
mögen zum 31.12.2022 einen Anteil von 
87% (Vorjahr 80%). 

Das Kommanditkapital beträgt unverändert 
€ 18.000 €, das saldierte Eigenkapital ./. € 

656.688,92 gegenüber € ./. 182.405,34 im 
Vorjahr. 

Bezüglich der Beseitigung des nicht durch 
Vermögenseinlagen gedeckten Verlustan-
teils Kommanditisten verweisen wir auf den 
Prognosebericht.

 
 
 
 
4. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage 
Wir gehen davon aus, dass nach Inbetrieb-
nahme der Windkraftanlagen eine positive 
Rendite erzielt werden kann. 
 
C. Prognosebericht 
Langfristig gehen wir davon aus, dass nach-
haltig Gewinne erzielt werden können. 

Nach Erstellung des Prospekts ist geplant, 
neue Kommanditisten aufzunehmen und so 

den nicht durch Vermögenseinlagen ge-
deckten Verlustanteil Kommanditisten zu 
beseitigen. 
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D.   Chancen- und Risikobericht 

Es besteht das Risiko, dass weitere Projekte 
nicht realisiert werden können.  
Chancen einer positiveren Entwicklung se-
hen wir darin, dass die Projektierung weite-
rer Projekte evtl. möglich sein könnte.

 
Inhaltserklärung § 289 (1) S. 5 HGB 

Es wird versichert, dass nach bestem Wis-
sen im Lagebericht der Geschäftsverlauf 
einschließlich des Geschäftsergebnisses 

und die Lage der Kapitalgesellschaft so dar-
gestellt  

 
 

Medelby, den 18.07.2024  
gez. Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-GmbH 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
An die Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
 
 
Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk er-
teilt: 
 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG, Wallsbüll 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Bürger-
windpark Wallsbüll GmbH & Co. KG, 
Wallsbüll - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2023 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 so-
wie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden geprüft. Darüber hinaus ha-
ben wir den Lagebericht der Bürgerwind-
park Wallsbüll GmbH & Co. KG für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 
31. Dezember 2023 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen , für Personenhandelsgesellschaften 
im Sinne des § 264a HGB geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften unter Beach-
tung des Vermögensanlagegesetzes 

(VermAnlG) und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes  Bild der Ver-
mögens - und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2023 und• ver-
mittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften unter Be-
rücksichtigung des VermAnlG und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. 
 
Gemäß § 25 VermAnlG i.V.m. § 322 Abs. 
3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 25 VermAnlG  i.V.m. § 317  
HGB  unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt . Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts" unseres Bestätigungsvermerks wei-
tergehend beschrieben. Wir sind von der 

Gesellschaft unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt zu dienen. 

 
Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt 
 
Der Vorjahresabschluss wurde nicht geprüft. 
Es handelt sich folglich um nicht geprüfte  
Vergleichsinformationen.
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses , der den deutschen , für Personenhan-
delsgesellschaften im Sinne des § 264a 
HGB geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften unter Berücksichtigung des 
VermAnlG in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür , dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- , Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen fal-
schen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d.h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist. 
 
 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und 
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Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung ei-
nes Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aus-
sagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 

 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Si-
cherheit darüber zu erlangen,  ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen  oder  Irrtümern  ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung  gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt , sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 
25 VermAnlG i.V.m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflus-
sen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine kri-
tische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die 

Risiken wesentlicher falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-
tümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-
lungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
höher als das Risiko, dass aus Irrtümern re-
sultierende wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können. 
 
• gewinnen wir ein Verständnis von 
dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben. 
 
• beurteilen wir die Angemessenheit 
der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden so-
wie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden An-
gaben. 
 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über 
die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten  
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Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. 
 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 
 
• beurteilen wir die Gesamtdarstel-
lung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben so-
wie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. 
 
• beurteilen wir den Einklang des La-
geberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm ver-
mittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens. 
 
• führen wir Prüfungshandlungen zu 
den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen.  Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.   
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
1m internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen. 

 
 
Sonstige gesetzliche und andere 
rechtliche Anforderungen 
 
Vermerk über die Prüfung der ord-
nungsgemäßen Zuweisung von Gewin-
nen, Verlusten, Einlagen und Entnah-
men zu den einzelnen Kapitalkonten 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben auch die ordnungsgemäße  Zu-
weisung von Gewinnen, Verlusten, Einla-
gen und Entnahmen zu den einzelnen Kapi-
talkonten der Bürgerwindpark Wallsbüll 

GmbH & Co. KG, Wallsbüll, zum 31. De-
zember 2023 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse er-
folgte die Zuweisung von Gewinnen, Ver-
lusten, Einlagen und Entnahmen zu den ein-
zelnen Kapitalkonten in allen wesentlichen 
Belangen ordnungsgemäß. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung der ordnungsge-



94 

mäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlus-
ten, Einlagen und Entnahmen zu den einzel-
nen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit 
§ 25 Abs. 3 VermAnlG unter Beachtung des 
International Standard on Assurance Enga-
gements (ISAE) 3000 (Revised) „As-
surance Engagements Other than Audits or 
Reviews of Historical Financial Informa-
tion" (Stand Dezember 2013) durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuwei-
sung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 
und Entnahmen zu den einzelnen Kapital-
konten" unseres Vermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der 
ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewin-
nen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu 
den einzelnen Kapitalkonten zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
für die ordnungsgemäße Zuweisung von 
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Ent-
nahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 
 
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft 
sind verantwortlich für die in allen wesent-
lichen Belangen ordnungsgemäße Zuwei-
sung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 
und Entnahmen zu den einzelnen Kapital-
konten. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit diesen 
Vorschriften als notwendig bestimmt ha-
ben, um die ordnungsgemäße Zuweisung 
von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 
Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 
zu ermöglichen. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfer s für 

die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuwei-
sung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 
und Entnahmen zu den einzelnen Kapital-
konten 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Si-
cherheit darüber zu erlangen, ob die Zuwei-
sung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 
und Entnahmen zu den einzelnen Kapital-
konten ordnungsmäßig ist, sowie einen Ver-
merk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von 
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Ent-
nahmen zu den einzelnen Kapitalkonten be-
inhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 25 Abs. 
3 VermAnlG unter Beachtung des Interna-
tional Standard on Assurance Engagements 
(ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Enga-
gements Other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information" (Stand 
Dezember 2013) durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Zuweisung stets 
aufdeckt. Falsche Zuweisungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage der ordnungsgemäßen Zuwei-
sung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 
und Entnahmen zu den einzelnen Kapital-
konten getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine kri-
tische Grundhaltung. 
 
Darüber hinaus 
• identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Zuweisungen 
von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 
Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkon-
ten, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage 
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für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Ri-
siko, dass wesentliche falsche Zuweisungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können. 
 

• beurteilen wir die Ordnungsmäßig-
keit der Zuweisung von Gewinnen, Verlus-
ten, Einlagen und Entnahmen zu den einzel-
nen Kapitalkonten unter Berücksichtigung 
der Erkenntnisse aus der Prüfung des rele-
vanten internen Kontrollsystems und von 
aussagebezogenen Prüfungshandlungen 
überwiegend auf Basis von Auswahlverfah-
ren." 

 
G. Schlussbemerkung und Unterzeichnung des Prüfungsberichts 
 
Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten 
wir in Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Vorschriften und den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungs-
berichten. 
 
Eine Verwendung des oben wiedergegebe-
nen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses 
Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen 
Zustimmung. Bei Offenlegung, Veröffentli-

chungen oder Weitergabe des Jahresab-
schlusses in einer von der bestätigten Fas-
sung abweichenden Form bedarf es zuvor 
unserer erneuten Stellungnahme, sofern 
hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert 
oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; 
auf § 328 HGB wird verwiesen. 
 
Der Prüfungsbericht wird gemäß § 321 Abs. 
5 HGB unter Berücksichtigung von 
§ 32 WPO wie folgt unterzeichnet  

Hamburg, den 04. April 2024 
 
RN REVISION NORD GMBH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
gez. Widera   gez. Donnevert 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
 
Hinweise zum Jahresabschluss und La-
gebericht der Emittentin zum 
31.12.2023: 
 

 
 
 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 der 
Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. 
KG wurde am 05.12.2024 festgestellt. 
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8.1.2 Zwischenübersicht im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 VermVerkProspV 
(Emittentin) 
 
Nachfolgend werden die (Zwischen-)Bilanz zum 31.12.2024, die Zwischen-GuV für den Zeit-
raum 01.01.2024 bis 31.12.2024 sowie die (Zwischen-)Bilanz zum 30.04.2025 und die Zwi-
schen-GuV für den Zeitraum 01.01.2025 bis 30.04.2025 der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH 
& Co. KG dargestellt. 
 

(Zwischen-)Bilanz Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
 

zum 31. Dezember 2024 
 
AKTIVA 

 
 

Geschäftsjahr 
EUR 

Vorjahr 
EUR 

     
A. Anlagevermögen    

    I. Sachanlagen    

    1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  20.070.756,35 5.098.346,37 
    

      Summe Anlagevermögen  20.070.756,35 5.098.346,37 

    B. Umlaufvermögen    
    I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    

    1. sonstige Vermögensgegenstände  1.946.922,30 60.806,38 
    II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 

Kreditinstituten und Schecks  42.792,53 0,00 

    
      Summe Umlaufvermögen  1.989.714,83 60.806,38 

    C. Rechnungsabgrenzungsposten  380,80 0,00 

    D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter 
Verlustanteil Kommanditisten  1.750.015,99 656.688,92 

    
      23.810.867,97 5.815.841,67 

    
Erläuterungen zu den Aktiva der Zwischen-
bilanz zum 31.12.2024 der Emittentin: 
 
A. I. 1. Sachanlagen: Es handelt sich um die 
anhand der bis zum 31.12.2024 vorliegen-
den Rechnungen gebuchten Anzahlungen 
für die 4 Windenergieanlagen und die Infra-
struktur.  
B. I. 1. Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände bestanden für Forderun-
gen gegenüber dem Finanzamt wegen Er-
stattung geleisteter Umsatzsteuer. 

B. II. Kassenbestand, Bundesbankgutha-
ben, Guthaben bei Kreditinstituten und 
Schecks beinhaltet das laufende Bankkonto. 
C. Rechnungsabgrenzungsposten: Es han-
delt sich um Versicherungskosten für das 
Jahr 2025, die in 2024 gezahlt wurden  
D. Der nicht durch Vermögenseinlagen ge-
deckter Verlustanteil Kommanditisten ist 
auf der Aktivseite auszuweisen, da das Han-
delsgesetzbuch einen Aktivausweis vor-
sieht, wenn keine Ausgleichsverpflichtung 
vorgesehen ist. 
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PASSIVA 

 
 

Geschäftsjahr 
EUR 

Vorjahr 
EUR 

     
A. Eigenkapital    

    I. Bilanzgewinn  0,00 0,00 
    

      Summe Eigenkapital  0,00 0,00 

    B. Rückstellungen    
    1. sonstige Rückstellungen  9.850,00 7.560,00 
    C. Verbindlichkeiten    

    1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 23.290.569,22  5.430.636,55 
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 

0,00 (EUR 249.736,55)    
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem 

Jahr EUR 23.290.569,22 (EUR 5.180.900,00)    
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 510.448,75  377.645,12 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 
510.488,75 (EUR 377.645,12)    

     
       23.801.017,97 5.808.281,67 

    
      23.810.867,97 5.815.841,67 

    

 
 
Erläuterungen zu den Passiva der Zwi-
schenbilanz zum 31.12.2024 der Emitten-
tin: 
 
A. I. Das Eigenkapital wird aufgrund der er-
littenen Verluste auf der Aktivseite unter C 
abgebildet. 
B. 1. Rückstellungen betreffen Jahresab-
schlusskosten. 

C. 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten bestanden zum Stichtag der Zwi-
schenbilanz in Form von abgerufenen Dar-
lehensmitteln bei der VR-Bank Nord eG so-
wie für die Kontokorrentkonten im Zusam-
menhang mit der Finanzierung der Wind-
energieanlagen bei der VR Bank Nord eG. 
C. 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen bestanden zum Stichtag der 
Zwischenbilanz für Anschaffungskosten 
der Windenergieanlagen. 
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Zwischen- GuV Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
 

für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 
 
 
 

EUR 
Geschäftsjahr 

EUR 
Vorjahr 

EUR 
     

1. sonstige betriebliche Aufwendungen    
a) Grundstücksaufwendungen 383,00  0,00 
b) Versicherungen, Beiträge und 

Abgaben 4.482,14  2.658,41 
c) verschiedene betriebliche Kosten 134.837,46  100.372,68 

       139.702,60 103.031,09 
    2.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  953.624,47  
         3. Ergebnis nach Steuern  1.093.327,07- 474.283,58- 

    
     4. Jahresfehlbetrag  1.093.327,07 474.283,58 

    5. Belastung auf Kapitalkonten  1.093.327,07 474.283,58 
    

     6. Bilanzgewinn  0,00 0,00 

      
Grundstücksaufwendungen (1.a.) sind angefallene Aufwendungen im Zusammenhang mit an-
gepachteten Nutzungsflächen für die zu erstellenden Windenergieanlagen. Versicherungen, 
Beiträge und Abgaben (1.b) sind entstanden für Versicherungskosten in der Bauphase. 1. c) 
sind Steuerberaterkosten, Wirtschaftsprüferkosten, die Haftungsvergütung der Komplementä-
rin der Emittentin, Kosten für die kaufmännische Geschäftsführung sowie Kosten für das Um-
spannwerk.  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2.) hängen zusammen mit Zwischenfinanzierungszinsen 
und Avalgebühren der VR-Bank Nord eG für die Verbürgung der Kaufpreiszahlung an Nordex 
Germany GmbH, da der Kaufpreis an Nordex Germany GmbH zum 31.12.2024 noch nicht 
vollständig entrichtet wurde. Das Ergebnis nach Steuern (3.) ergibt sich rechnerisch aus einer 
Addition der Posten (1.) und (2.) und entspricht dem Jahresfehlbetrag (4.). Mit der Belastung 
auf Kapitalkonten (5.) wird der Jahresfehlbetrag den Kommanditisten zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung zugewiesen, so dass der Bilanzgewinn (6.) null beträgt. Gewerbesteuern sind 
nicht angefallen, da die Emittentin einen Jahresfehlbetrag erlitten hat. 
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(Zwischen-)Bilanz Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
 

zum 30. April 2025 
 
    AKTIVA EUR 
   

A. Anlagevermögen  

  I. Sachanlagen  
  1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 23.487.215,78 
  

    Summe Anlagevermögen 23.487.215,78 

  B. Umlaufvermögen  

  I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
  1. sonstige Vermögensgegenstände 217.128,95 
  II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 

Kreditinstituten und Schecks 336.073,60 
  

    Summe Umlaufvermögen 553.202,55 

  C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 
Kommanditisten 2.169.382,83 

  
   26.209.801,16 

  
    

 
 
Erläuterungen zu den Aktiva der Zwischen-
bilanz zum 30.04.2025 der Emittentin: 
 
A. I. 1. Sachanlagen: Es handelt sich um die 
anhand der bis zum 30.04.2025 vorliegen-
den Rechnungen gebuchten Anzahlungen 
für die 4 Windenergieanlagen und die Infra-
struktur.  
B. I. 1. Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände bestanden für Forderun-
gen gegenüber dem Finanzamt wegen Er-
stattung geleisteter Umsatzsteuer. 

B. II. Kassenbestand, Bundesbankgutha-
ben, Guthaben bei Kreditinstituten und 
Schecks beinhaltet das laufende Bankkonto. 
C. Der nicht durch Vermögenseinlagen ge-
deckter Verlustanteil Kommanditisten ist 
auf der Aktivseite auszuweisen, da das Han-
delsgesetzbuch einen Aktivausweis vor-
sieht, wenn keine Ausgleichsverpflichtung 
vorgesehen ist. 
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PASSIVA 

 EUR EUR 
    

A. Eigenkapital   

   I. Bilanzgewinn  0,00 
   

     Summe Eigenkapital  0,00 

   B. Rückstellungen   
   1. sonstige Rückstellungen  119.060,00 
   C. Verbindlichkeiten   

   1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 25.791.135,38  
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 

25.490.685,31   
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 299.605,78  

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR  
299.605,78   

   26.090.741,16 
       

     26.209.801,16 

    
Erläuterungen zu den Passiva der Zwi-
schenbilanz zum 30.04.2025 der Emitten-
tin: 
 
A. I. Das Eigenkapital wird aufgrund der er-
littenen Verluste auf der Aktivseite unter C 
abgebildet. 
B. 1. Rückstellungen betreffen Jahresab-
schlusskosten und noch nicht vorliegende 
Rechnungen für Anschaffungskosten der 
Windenergieanlagen, bei denen aber die 
Leistungen erbracht wurden. 

C. 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten bestanden zum Stichtag der Zwi-
schenbilanz in Form von abgerufenen Dar-
lehensmitteln bei der VR-Bank Nord eG so-
wie für die Kontokorrentkonten im Zusam-
menhang mit der Finanzierung der Wind-
energieanlagen bei der VR Bank Nord eG. 
C. 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen bestanden zum Stichtag der 
Zwischenbilanz für Anschaffungskosten 
der Windenergieanlagen. 
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Zwischen-GuV Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 

 
für den Zeitraum 01.01.2025 bis 30.04.2025 

 
 EUR EUR 
    

1. sonstige betriebliche Aufwendungen   
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4.196,22  
b) verschiedene betriebliche Kosten 34.408,08 38.604,30 

       2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  380.762,54 
   

    3. Ergebnis nach Steuern  419.366,84- 

   
    4. Jahresfehlbetrag  419.366,84 

   5. Belastung auf Kapitalkonten  419.366,84 
   

    6. Bilanzgewinn  0,00 

     
Versicherungen, Beiträge und Abgaben 
(1.a) sind entstanden für Versicherungskos-
ten in der Bauphase. 1. b) sind Steuerbera-
terkosten, Wirtschaftsprüferkosten, die 
Haftungsvergütung der Komplementärin 
der Emittentin, Kosten für die kaufmänni-
sche Geschäftsführung sowie Kosten für 
das Umspannwerk.  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2.) 
hängen zusammen mit Zwischenfinanzie-
rungszinsen und Avalgebühren der VR-
Bank Nord eG für die Verbürgung der 
Kaufpreiszahlung an Nordex Germany 

GmbH, da der Kaufpreis an Nordex Ger-
many GmbH zum 30.04.2025 noch nicht 
vollständig entrichtet wurde. Das Ergebnis 
nach Steuern (3.) ergibt sich rechnerisch aus 
einer Addition der Posten (1.) und (2.) und 
entspricht dem Jahresfehlbetrag (4.). Mit 
der Belastung auf Kapitalkonten (5.) wird 
der Jahresfehlbetrag den Kommanditisten 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung zu-
gewiesen, so dass der Bilanzgewinn (6.) 
null beträgt. Gewerbesteuern sind nicht an-
gefallen, da die Emittentin einen Jahresfehl-
betrag erlitten hat. 
.

 
Angaben zu wesentlichen Änderungen 
nach der Zwischenübersicht: 
 
Im Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der 
Zwischenübersicht und dem Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind im Geschäftsver-
lauf bei der Emittentin keine wesentlichen 
Änderungen eingetreten.  
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8.1.3 Allgemeine Ausführungen über die Geschäftsentwicklung des Emittenten 
nach dem Schluss des Geschäftsjahres, das sich auf den letzten offen gelegten 
Jahresabschluss bezieht:  
 
Die Geschäftsentwicklung der Emittentin 
nach dem 31.12.2023 bis zur Prospektauf-
stellung ist als zufriedenstellend zu bezeich-
nen. Die Errichtung der Windenergieanla-
gen der Emittentin läuft gemäß den Planun-
gen. Bisher gab es keine Baukostenüber-
schreitungen und es deuten sich auch keine 

Baukostenüberschreitungen an. Der Zeit-
plan wurde bisher eingehalten, es wird wei-
terhin mit einer Inbetriebnahme der Wind-
energieanlagen im II. Quartal 2025 gerech-
net. Da das einzuwerbende Kommanditka-
pital durch einen Kontokorrentkredit vorfi-
nanziert wurde, belastet die Emittentin die 
Zinszahlungen.  

8.1.4 Angaben über die Geschäftsaussichten der Emittentin mindestens für das 
laufende Geschäftsjahr: 
 
Geplant ist eine Inbetriebnahme der WEA 
im zweiten Quartal 2025. Mit einem bei der 
Ausschreibung der Bundesnetzagentur er-
zielten Zuschlagswert in Höhe von 7,35 
Cent pro kWh ergibt sich unter Berücksich-
tigung der Standortqualität von 85% nach 
dem EEG eine voraussichtliche tatsächliche 
Vergütung in Höhe von 8,20 Cent pro kWh. 
Verzögert sich die Inbetriebnahme über den 
30. Monat nach Ausschreibungszuschlag 
hinaus, sieht das EEG unter § 55 Abs. 1 
EEG-Pönalen vor und die Ausschüttungen 
an die Anleger können nicht in geplanter 
Höhe vorgenommen werden.  
 
Über das einzuwerbende Eigenkapital in 
Höhe von 4.418.000,00 Euro hinaus sind 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
keine weiteren Emissionen geplant. 
Über die Investition in die Windenergiean-
lagen hinaus sind zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung keine weiteren Investitio-
nen geplant.  
 
Die Investition soll im  2. Quartal 2025 ab-
geschlossen werden. 
 
Die Geschäftsaussichten der Emittentin 
können durch Änderungen der tatsächlichen 
rechtlichen Grundlagen beeinflusst werden, 
beispielsweise durch eine Änderung des 
EEG. Sie können ferner durch eine Ände-
rung der wesentlichen Einflussgrößen ver-
ändert werden. 

 
 
8.1.5 Angaben über die Emittentin und über das Kapital der Emittentin 
 
Gewährleistete Vermögensanlagen (§ 14 
VermVerkProspV) 
  
Für die Verzinsung oder Rückzahlung der 
angebotenen Vermögensanlage hat keine 

juristische Person oder Gesellschaft die Ge-
währleistung übernommen 
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8.2 Investitions- und Finanzierungsplan Emittentin (Prognosen) 
 
8.2.1 Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG (Prognose) 
 

Investitionsplan Nettobetrag in % des Investitions-
volumens in % des Eigenkapitals 

Anschaffungs- und Herstellungskosten       
[1] Vier Windenergieanlagen Nordex N149 5.X TS105 inkl. Inf-
rastruktur sowie Nutzungsgebühr UW Jardelund GmbH 28.074.000 € 96,28% 641,88% 

[2] Projektierungskosten 100.000 € 0,34% 2,25% 

[3] Zwischenfinanzierungskosten, Avale 1.400.000 € 3,38% 22,54% 

Investitionsvolumen 29.574.000 € 100,00% 666,68% 

Finanzierungsplan       

Eigenkapital:       

Kommanditkapital der zukünftigen Anleger 4.418.000 € 14,94% 99,59% 
Einlagen der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung 18.000 € 0,06% 0,41% 

[4] Summe Eigenkapital 4.436.000 € 15,00% 100,00% 

Fremdkapital (Zwischenfinanzierung):       

Zwischenfinanzierung VR Bank Nord eG 10.438.000 € 0% 0% 

[5] Summe Fremdkapital (Zwischenfinanzierung) 10.438.000 € 0% 0% 

Fremdkapital (Endfinanzierung):       

Darlehen VR Bank Nord eG 25.138.000 € 85,00% 566,68% 

[6] Summe Fremdkapital (Endfinanzierung) 25.138.000 € 85,00%   

Gesamtfinanzierung (Eigenkapital und Endfinanzierung) 29.574.000 € 100,00% 666,68% 

 
Wesentliche Annahmen: 
 
 
[1] Vier Windenergieanlagen Nordex N149 5.X TS105 inkl. 
Infrastruktur sowie Nutzungsgebühr UW Jardelund 
GmbH 
Die vier Windenergieanlagen (WEA) wurden von der Nordex 
Germany GmbH erworben und werden im II. Quartal 2025 
fertiggestellt. In dieser Position ist die Lieferung und Montage 
von vier WEA (inklusive Fundament) des Typs Nordex N149 
5.X TS105, die Genehmigungen nach BImSchG sowie die 
Windparkinfrastruktur enthalten. Bei den Kosten der Wind-
energieanlagen inkl. Fundamenten wurden ebenfalls Kosten 
für den Anteil an einer Nutzungsgebühr für das UW Jardelund 
GmbH, Netzanschlusskosten und Wege- sowie Planungskos-
ten in Höhe von 1.400.000 Euro berücksichtigt. Eine genauere 
Aufgliederung kann aufgrund der Vertraulichkeitsvereinba-
rung mit der Nordex Germany GmbH nicht erfolgen. Die Pla-
nungskosten beinhalten Kosten für Bauplanung, Bauüberwa-
chung und Genehmigungen. Kosten für Wege betreffen Kos-
ten für die Wegebau innerhalb des geplanten Windparks. 
 
[2] Projektierungskosten 
Bei den Projektierungskosten handelt es sich um Kosten für 
die Prospekterstellung (Kosten für die Erstellung und den 
Druck sowie Gebühr der BaFin), Kosten für Notar und Bera-
tungskosten. 
 
[3] Zwischenfinanzierungskosten, Avale 
Hierbei handelt es sich um Avale und Zinsen für die Zwi-
schenfinanzierung, die auf 1.400.000 Euro geschätzt wurden. 
Die Schätzung der Kosten erfolgt, da das einzuwerbende 

Kommanditkapital der Anleger zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung zwischenfinanziert wird. 
 
Es werden/sind Zwischenfinanzierungszinsen für den Zeit-
raum zwischen Zahlung des Kaufpreises für die Lieferung der 
vier WEA und der Darlehensvalutierung für die Endfinanzie-
rung anfallen- bzw. sind angefallen. Avale werden/sind anfal-
len bzw. angefallen für Bankbürgschaften gegenüber Nordex 
Germany GmbH als Sicherheit für die Kaufpreiszahlung der 
Windenergieanlagen. Ferner werden/sind Zinsen anfallen 
bzw. sind angefallen für die Zwischenfinanzierung der Um-
satzsteuer (die auf den zuvor genannten Kaufpreis erhoben 
wird) für den Zeitraum zwischen Zahlung der Umsatzsteuer 
an die Nordex Germany GmbH und Rückerstattung seitens 
der Finanzverwaltung 
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[4] Eigenkapital 
Das Eigenkapital soll durch die angebotenen Kommanditein-
lagen in Höhe von 4.418.000 Euro und die Einlagen der Kom-
manditisten der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung in Höhe von 18.000 Euro gedeckt werden. Das Ei-
genkapital ist mit Ausnahme der Einlagen der Kommanditis-
ten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht ver-
bindlich zugesagt.  
Das Eigenkapital steht der Gesellschaft unbefristet zu Verfü-
gung. Der Kommanditanteil ist mit einer Frist von 6 Monaten 
zum Ende eines Geschäftsjahres frühestens zum 31.12.2045 
kündbar. Die Gesellschafter beschließen jeweils innerhalb 
von 6 Monaten eines Jahres in der ordentlichen Gesellschaf-
terversammlung über die Höhe der Ausschüttung. Die Aus-
schüttungen erfolgen innerhalb von 30 Tagen nach Beschluss 
durch die Gesellschafterversammlung. Die Ausschüttungen 
werden in dem auf ein Betriebsjahr folgenden Jahr für das je-
weils vorangegangene Betriebsjahr vorgenommen. Durch die 
Einzahlung des Eigenkapitals erwerben die Eigenkapitalgeber 
im Verhältnis ihrer Einlagen Ansprüche auf Beteiligung am 
Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Emittentin, Ansprüche auf 
Ausschüttungen, eine Abfindung im Falle des Ausscheidens 
aus der Emittentin sowie einen Anteil am verbleibenden Li-
quidationsüberschuss im Fall der Liquidation der Emittentin. 
 
[5] Fremdkapital (Zwischenfinanzierung) 
Für die Zwischenfinanzierung der Betriebsmittel wurde am 
14.07.2023 ein Kontokorrentkredit mit der VR Bank Nord eG 
über 400.000 Euro zu einem Zinssatz von 4,95 % p.a. abge-
schlossen. Der Kontokorrentkreditvertrag ist bis zum 
30.06.2026 vereinbart.  Für die Zwischenfinanzierung der 
Umsatzsteuer wurde am 14.07.2023 ein Kontokorrentkredit 

mit der VR Bank Nord eG über 5.620.000 Euro zu einem va-
riablen Zinssatz in Höhe von 4,64 % p.a. abgeschlossen. Der 
variable Zinssatz orientiert sich am Referenzzinssatz, der am 
02.06.2023 ermittelte EURIBOR Dreimonatsgeld. Der Kon-
tokorrentkreditvertrag ist bis zum 30.06.2026 vereinbart. Für 
die Vorfinanzierung des einzuwerbenden Eigenkapitals 
wurde am 14.07.2023 ein Kontokorrentkredit mit der VR 
Bank Nord eG über 4.418.000 Euro zu einem Zinssatz in Höhe 
von 4,64 % p.a. abgeschlossen. Der variable Zinssatz orien-
tiert sich am Referenzzinssatz der am 02.06.2023 ermittelte 
EURIBOR Dreimonatsgeld Der Kontokorrentkreditvertrag ist 
bis zum 30.11.2026 vereinbart.  
Die Mittel für die Zwischenfinanzierung der 10.438.000 Euro 
sind verbindlich zugesagt.  
 
[6] Fremdkapital (Endfinanzierung) 
Mit der VR Bank Nord eG wurde am 14.07.2023 ein Darle-
hensvertrag über 25.138.000 Euro zu einem Zinssatz von 4,05 
% p.a. gebunden bis zum 30.03.2033 abgeschlossen. Ab dem 
Ende der Zinsbindung, dem 30.03.2033 wurde bis zum Ende 
der Laufzeit des Kredites, dem 30.03.2042 ein Zinssatz in 
Höhe von 5,00 % p.a. angenommen. Die geschlossenen Ver-
einbarungen hinsichtlich der Laufzeit des Darlehens, der Zins-
bindungsfrist, des Zinssatzes und des tilgungsfreien Anlauf-
jahrs wurden im Prospekt berücksichtigt und unter 8.2.3 dar-
gestellt. Die Mittel für die Fremdfinanzierung der 25.138.000 
Euro sind verbindlich zugesagt. 
 
Die Windenergieanlagen wurden im Rahmen der Fremdfinan-
zierung an die finanzierende Bank sicherungsübereignet. Dar-
über hinaus wurden die Ansprüche aus den Einspeisevergü-
tungen an die finanzierende Bank abgetreten. 

 
 
8.2.2 Hebeleffekt + Fremdkapitalquote der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & 
Co. KG (Prognose)
 
Unter Hebeleffekt wird die Hebelwirkung 
der Finanzierungskosten des Fremdkapitals 
auf die Eigenkapitalverzinsung verstanden.  
Die Emittentin strebt eine Fremdkapital-
quote von rund 85,00 % an. Mit der Auf-
nahme von Fremdkapital ist ein sogenann-
ter Hebeleffekt verbunden, das bedeutet, 
dass die Ausschüttungen an die Anleger in 
Prozent bezogen auf das von ihnen einge-
setzte Kommanditkapital prognosegemäß 
höher sind als ohne Aufnahme von Fremd-
kapital. Hieraus folgt, dass die Ausschüt-
tungen in Prozent auf das eingebrachte Ei-
genkapital deutlich niedriger wären, würde 
kein Fremdkapital eingesetzt werden. 
 
Eine veränderte Fremdkapitalquote hat 
folgende Auswirkungen: 
Wird die Fremdkapitalquote auf 90% er-
höht, erhöhen sich die Ausschüttungen von 
rund 490,5% um rund 159,5% auf rund 
650%. Die Ursache hierfür ist, dass der 
Zinssatz am Kapitalmarkt für Fremdfinan-
zierungen, und damit auch der Zinssatz, der 

den Prognosen zu Grunde liegt, niedrig ist. 
Somit führt eine höhere Fremdkapitalquote 
zu einer höheren Ausschüttung an die An-
leger. 
Wird die Fremdkapitalquote auf 80% redu-
ziert, hat dies eine Reduzierung der Aus-
schüttungen von rund 490,5% um 75,5% 
auf rund 415% zur Folge. Die Emittentin 
muss den Kapitaldienst (Zins- und Til-
gungszahlungen) an die finanzierenden 
Kreditinstitute vorrangig und unabhängig 
vom Ergebnis leisten. Das bedeutet, dass 
bei einem geringeren Ertrag aus der Strom-
produktion zunächst der Kapitaldienst ge-
leistet werden muss und dann erst nachran-
gig die Ausschüttungen an die Anleger er-
folgen. Die Ausschüttungen können dann 
auch geringer sein, als prognostiziert. Wer-
den höhere Erträge aus der Stromproduk-
tion erzielt, erhält das Kreditinstitut den-
noch nur die vereinbarten Kapitaldienstzah-
lungen und die Ausschüttungen an die An-
leger erhöhen sich entsprechend. 
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8.2.3 Darlehensübersicht (Prognose) 
 

Darlehen Nennbetrag 
in Euro 

Ende der 
Laufzeit Zinssatz Zinsbin-

dung Disagio jährliche Tilgung Tilgung 
ab 

Darlehen 25.138.000 03/2042 4,05 % 03/2033 entfällt 1.500.780 € 09/2026 

 

8.3 Prognose der voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für 
das laufende und das folgende Geschäftsjahr  
 
8.3.1 Voraussichtliche Vermögenslage (Prognose) 
 
 Plan-Bilanzen (Prognose) 

31.12.2025 
EUR 

31.12.2026 
EUR 

 
AKTIVA 
A. Anlagevermögen   

I. Sachanlagen 25.518.969 23.845.594 
B. Umlaufvermögen   

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.295.391 1.295.391 
II Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten und Schecks 1.046.545 1.880.882 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.347.500 1.277.500 

Summe AKTIVA 29.208.405 28.299.366 

   
PASSIVA   

A. Eigenkapital   
I. Kapitalanteile Kommanditisten   

1. Kommanditkapital 4.436.000 4.436.000 
2.Gewinnvortrag/Verlustausgleich/Ausschüttungen -628.438 -1.331.545 

II. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) 184.093 623.551 

B. Rückstellungen 78.750 183.750 

C. Verbindlichkeiten 25.138.000 24.387.610 

 
Summe PASSIVA 29.208.405 28.299.366 

 
Erläuterungen zu den Planbilanzen 
(Prognose):  
 
Zur Aktiva: Das Anlagevermögen umfasst 
die Sachanlagen. Die Sachanlagen (A.I.) 
beinhalten die Buchwerte der 4 Windener-
gieanlagen, die ab der Inbetriebnahme über 
16 Jahre linear abgeschrieben werden und 
daher sinkt der Buchwert der Sachanlagen 
im Jahr 2026. Bei den Forderungen und 

sonstigen Vermögensgegenständen handelt 
es sich um Forderungen von Einspeiseerlö-
sen (B.I.). Forderungen aus Einspeiseerlö-
sen entstehen, da die Abrechnung der Ein-
speisungen immer erst im Folgemonat er-
folgen.  Der Posten Kassenbestand, Bun-
desbankguthaben, Guthaben bei Kreditin-
stituten und Schecks (B.II.) beinhaltet das 
laufende Bankkonto der Emittentin. Im 
Rechnungsabgrenzungsposten (C) wird die 
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Einmalzahlung für die Nutzung des Um-
spannwerkes abgebildet und bis zum 
31.03.2044 gewinnwirksam aufgelöst. Zur 
Passiva: Das Kommanditkapital (A.I.1.) be-
trägt 4.436.000 Euro und ist die Summe der 
von den Anlegern zu zahlenden Komman-
diteinlagen in Höhe von 4.418.000 Euro so-
wie der von den Gesellschaftern der Emit-
tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung in Höhe von 18.000 Euro gezahlten 
Kommanditeinlagen. Unter Gewinnvor-
trag/Verlustausgleich/Ausschüttungen 
(A.I.2.) wird das variable Kapitalkonto, was 

den kumulierten Ausschüttungen und dem 
kumulierte Jahresergebnis entspricht, der 
Emittentin dargestellt. Der jeweils ausge-
wiesene Wert für den Gewinnvortrag/ Ver-
lustausgleich/ Ausschüttungen ergibt sich 
aus dem Stand des Vorjahres, den Aus-
schüttungen sowie dem Jahresergebnis des 
Vorjahres. Die Rückstellungen (B) werden 
gebildet für Jahresabschlusskosten und der 
Rückbau der Windenergieanlagen. Die Ver-
bindlichkeiten (C.) beinhalten den jeweili-
gen Darlehenssaldo zum Bilanzstichtag ge-
genüber der VR Bank Nord eG 
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8.3.2 Voraussichtliche Finanzlage (Prognose) 
 

 
  Plan Cash-Flow-Rechnung (Prognose) 

 
01.01.-31.12.2025 

EUR 

 
01.01.-31.12.2026 

EUR 

[1] Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 184.093 623.551 

[2] +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermö-
gen/Auflösung Nutzungsgebühr 1.307.531 1.743.375 

[3] +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 78.750 105.000 

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.570.374 2.471.926 

[4] - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -14.075.861 0 

Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -14.075.861 0 

[5] + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 4.418.000 0 

[6] - Auszahlungen an Gesellschafter 0 -887.200 

[7] + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten 9.368.768 0 

[8] - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten 0 -750.390 

Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 13.786.768 -1.637.590 

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 
(Summe des Cash-Flows) 1.281.281 834.336 

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -234.736 1.046.545 

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.046.545 1.880.882 

[9] progn. Ausschüttung 0 887.200 
[10] progn. Ausschüttung in % 0% 20% 

Kapitaldienstreserve 280.000 737.000 

Erläuterungen der Plan Cash-Flow-
Rechnung (Prognose): Ausgangswert ist 
das Periodenergebnis vor außerordentlichen 
Posten [1], was dem Jahresüberschuss/ Jah-
resfehlbetrag gemäß Plan-Gewinn- und 
Verlustrechnung entspricht. Der Posten [2] 
beinhaltet die Abschreibungen auf das An-
lagevermögen sowie die Auflösung der 
Nutzungsgebühr für die Nutzung des UW 
Jardelund GmbH. Der Posten [3] Zu-
nahme/Abnahme der Rückstellungen bein-
haltet die Abnahme der Rückstellungen der 
Rückbaukosten der WEA. Die Abschrei-
bungen/Zuschreibungen auf das Anlagever-
mögen, Auflösung der Nutzungsgebühr [2] 
und die Zunahme/Abnahme der Rückstel-
lungen [3] werden addiert, da diese keine 
Auswirkungen auf die Finanzlage der Emit-
tentin haben, da diese Posten keinen liqui-
den Mittelabfluss zur Folge haben. Der 

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 
beschreibt die durch die geschäftliche Tä-
tigkeit erwirtschafteten liquiden Mittel und 
setzt sich aus den Positionen [1], [2] und [3] 
zusammen. Bei den Auszahlungen für In-
vestitionen in das Sachanlagevermögen [4] 
handelt es sich um die im Kalenderjahr 
2025 noch durchzuführenden Investitionen 
der Emittentin in die Anlageobjekte, was 
dem Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit 
entspricht. Bei den Einzahlungen aus Ei-
genkapitalzuführungen [5] handelt es sich 
um die Eigenkapitaleinzahlung der Gesell-
schaftereinlagen. Bei den Auszahlungen an 
Gesellschafter [6] handelt es sich um die 
prognostizierten Ausschüttungen an die An-
leger. Die Einzahlung aus der Aufnahme 
von (Finanz-)Krediten [7] beinhaltet die 
Aufnahme der restlichen Darlehensmittel 
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bei der VR Bank Nord eG für die Finanzie-
rung der Anschaffungskosten in die Anla-
geobjekte. Die Auszahlungen aus der Til-
gung von (Finanz-)Krediten [8] beinhalten 
die Rückzahlungen des Darlehens. Der 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ist die 
Differenz aus Ein- und Auszahlungen, die 
im Finanzbereich der Emittentin anfallen 
(Eigenkapital und Fremdkapital). Die zah-
lungswirksamen Veränderungen des Fi-
nanzmittelfonds setzt sich aus der Summe 
der Cash-Flows zusammen. Der Finanzmit-
telfonds am Anfang der Periode stellt die Fi-
nanzmittel dar, die die Emittentin zu Beginn 
des Betrachtungszeitraums hat. Der Finanz-
mittelfonds am Ende der Periode stellt die 

Finanzmittel dar, die die Emittentin zum 
Ende des Betrachtungszeitraums hat. Die 
prognostizierte Ausschüttung [9] ist eine 
Verwendung von Liquidität, die an die An-
leger ausgezahlt wird. Die prognostizierte 
Ausschüttung in % [10] stellt die Ausschüt-
tungen im Verhältnis zur Höhe des Eigen-
kapitals dar. Die nach der prognostizierten 
Ausschüttung verbleibende Liquidität wird 
in Höhe der mit der Bank getroffenen Ver-
einbarung für den Aufbau der Kapital-
dienstreserve für das finanzierende Kredit-
institut verwendet. 
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8.3.3 Voraussichtliche Ertragslage (Prognose) 
 

Plan-Gewinn- und 
Verlustrechnungen (Prognose) 

01.01.25 
-  

31.12.25 
EUR 

01.01.26 
-  

31.12.26 
EUR 

Erträge   

1. Umsatzerlöse 3.422.660 4.563.546 
   
Aufwendungen   

2. Abschreibungen 1.255.031 1.673.375 

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 898.969 1.218.585 

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.084.567 1.035.290 

5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 184.093 636.296 

6. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 12.745 

7. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) 184.093 623.551 

Erläuterungen zu Plan-Gewinn- und 
Verlustrechnungen (Prognose): Die Um-
satzerlöse (1) sind die voraussichtlichen 
Einspeiseerlöse der Windenergieanlagen. 
Die Umsatzerlöse wurden im Kalenderjahr 
2025 niedriger geplant als 2026, da die In-
betriebnahme der WEA erst im II. Quartal 
2025 geplant wird. Die Abschreibungen (2) 
erfolgen auf die Sachanlagen und fallen im 
Kalenderjahr 2025 niedriger aus, da die In-
betriebnahme der WEA erst im II. Quartal 
2025 geplant wird. Die sonstigen betriebli-
chen Aufwendungen (3) umfassen Kosten 
für den Vollwartungsvertrag, Rückbaukos-
ten, Versicherungen, Kosten für die Flä-
chenpacht an die Landeigentümer, Strom-
bezugskosten, kaufmännische Geschäfts-
führung, technische Betriebsführung, Be-
triebskosten für das Umspannwerk, Steuer-
beratungskosten sowie Kosten für die Jah-

resabschlussprüfung durch den Wirtschafts-
prüfer und Kosten für Unvorhergesehenes. 
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (4) 
fallen für die Zinsaufwendungen des Darle-
hens der VR Bank Nord eG an und sinken 
durch die jährliche Tilgung ab dem Kalen-
derjahr 2026. Das Ergebnis der gewöhnli-
chen Geschäftstätigkeit (5) ergibt sich aus 
der Gesamtleistung abzüglich der Abschrei-
bungen, der sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen sowie der Zinsen und ähnlichen 
Aufwendungen. Bei den Steuern vom Ein-
kommen und Ertrag (6) handelt es sich um 
die Gewerbesteuerzahlungen; die erst ab 
2026 geplant sind, da aufgrund der Verlust-
vorträge voraussichtlich dann erst Gewer-
besteuern anfallen. Der Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag (7) ergibt sich aus dem Er-
gebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
abzüglich der Steuern vom Einkommen und 
Ertrag.
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9. Angaben über Mitglieder der Geschäftsführung oder des Vor-
stands, Aufsichtsgremien und Beiräte der Emittentin, Treuhänder 
und sonstige Personen 
9.1 Angaben über Mitglieder des Vorstands, Aufsichtsgremien und Beiräte der 
Emittentin 
 
Die Emittentin besitzt zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung keinen Vorstand, kein 
Aufsichtsgremium und keinen Beirat. 
 

9.2 Angaben über Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin 
 
Die Geschäfte der Bürgerwindpark Walls-
büll GmbH & Co. KG werden ausschließ-
lich von der Geschäftsführung der Emitten-
tin geführt.  
 
Werner Dopatka, Marcus Hartmund und 
Thomas Jessen sind Mitglieder der Ge-
schäftsführung der Emittentin, die aufgrund 
ihrer Tätigkeit als Mitglieder der Geschäfts-
führung der Komplementärin der Emitten-
tin Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin sind. 
 

Die Geschäftsanschrift der Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin ist: Haupt-
straße 45, 24994 Medelby. 
 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin vertreten stets einzeln und sind 
von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit. Die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin sind für den Geschäfts-
ablauf gemäß den Vorgaben des Gesell-
schaftsvertrages der Emittentin vom 
23.11.2021 verantwortlich. Eine Funktions-
trennung zwischen den Mitgliedern der Ge-
schäftsführung der Emittentin besteht nicht. 

 
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige Gesamtbezüge: 
Die Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- 
und Verwaltungs-GmbH erhält von der 
Emittentin für die Übernahme der Haftung 
insgesamt eine jährliche ergebnisunabhän-
gige Vergütung in Höhe von 8,0% ihres 
Stammkapitals, mindestens aber einen Be-
trag von insgesamt 2.240,00 Euro p.a.. Über 
die Mindestlaufzeit der Vermögensanlage 
bis zum 31.12.2045 ist eine ergebnisunab-
hängige Vergütung in Höhe von insgesamt 
51.493,00 Euro prognostiziert. 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung Werner Dopatka, Marcus Hart-
mund und Thomas Jessen haben als Gesell-
schafter der Komplementärin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung Anspruch auf 
die von der Bürgerwindpark Wallsbüll Pla-
nungs- und Verwaltungs-GmbH erzielten 
Gewinne. Die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung Werner Dopatka, Mar-
cus Hartmund und Thomas Jessen sind zu 
jeweils einem Drittel (dies entspricht je-
weils 33,33% gerundet auf zwei Nachkom-
mastellen) an der Bürgerwindpark Walls-
büll Planungs- und Verwaltungs-GmbH be-
teiligt und haben in Höhe von jeweils 
33,33% (gerundet auf zwei Nachkommas-
tellen) Anspruch auf den Unternehmensge-
winn der Bürgerwindpark Wallsbüll Pla-
nungs- und Verwaltungs-GmbH. Da die 
Unternehmensgewinne abhängig vom Er-
folg der Komplementärin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung, der Bürgerwind-
park Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-
GmbH sind, kann der Gesamtbetrag der Be-
züge nicht näher beziffert werden. 
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Für die Übernahme der Geschäftsführung 
erhalten die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin von der Bürgerwind-
park Wallsbüll GmbH & Co. KG sämtliche 
Aufwendungen erstattet, die im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Geschäftsführung ent-
stehen und bei denen die betriebliche Ver-
anlassung belegt oder offenkundig ist. Der 
Gesamtbetrag des Aufwendungsersatzes 
kann nicht näher beziffert werden. Über die 
Laufzeit der Vermögensanlage sind Vergü-
tungen für die kaufmännische Geschäfts-
führung in Höhe von 3.453.000,00 Euro ge-
plant, wobei die Erstattung von Aufwen-
dungen mit 0 Euro angesetzt wurde, da die 
Höhe nicht bekannt ist. Die Bürgerwind-
park Wallsbüll GmbH & Co. KG beauftragt 
mit der kaufmännischen Betriebsführung 
Werner Dopatka, Marcus Hartmund und 
Thomas Jessen. 

 
Der Geschäftsführer der Emittentin, Werner 
Dopatka, erhält für die kaufmännische Ge-
schäftsführung aus einem Geschäftsbesor-
gungsvertrag gegen Entgelt über die Min-
destlaufzeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2045 einen Anteil von 1.151.000,00 
Euro inklusive der Erstattung sämtlicher 
Aufwendungen, wobei der Aufwendungser-
satz mit 0 Euro angesetzt wurde, da die 
Höhe nicht bekannt ist. 

 
Der Geschäftsführer der Emittentin, Marcus 
Hartmund, erhält für die kaufmännische 
Geschäftsführung aus einem Geschäftsbe-
sorgungsvertrag gegen Entgelt über die 
Mindestlaufzeit der Vermögensanlage bis 
zum 31.12.2045 einen Anteil von 
1.151.000,00 Euro inklusive der Erstattung 
sämtlicher Aufwendungen, wobei der Auf-
wendungsersatz mit 0 Euro angesetzt 
wurde, da die Höhe nicht bekannt ist. 

 
Der Geschäftsführer der Emittentin, 
Thomas Jessen, erhält für die kaufmänni-
sche Geschäftsführung aus einem Ge-
schäftsbesorgungsvertrag gegen Entgelt 
über die Mindestlaufzeit der Vermögensan-
lage bis zum 31.12.2045 einen Anteil von 

1.151.000,00 Euro inklusive der Erstattung 
sämtlicher Aufwendungen, wobei der Auf-
wendungsersatz mit 0 Euro angesetzt 
wurde, da die Höhe nicht bekannt ist. 
 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin Werner Dopatka, Marcus Hart-
mund und Thomas Jessen haben als Gesell-
schafter der Emittentin Anspruch auf die 
von der Gesellschafterversammlung be-
schlossenen Ausschüttungen. Über die 
Mindestlaufzeit der Vermögensanlage bis 
zum 31.12.2045 sind Ausschüttungen in 
Höhe von 4.905,00 Euro je Gesellschafter 
der Emittentin bei einer Kommanditeinlage 
in Höhe von 1.000,00 Euro prognostiziert. 
Für die 3 Mitglieder der Geschäftsführung 
der Emittentin ergibt sich insgesamt eine 
prognostizierte Ausschüttung über die Min-
destlaufzeit der Vermögensanlage in Höhe 
von 14.715,00 Euro (3 x 4.905,00 Euro). 
 
In Summe stehen den Mitgliedern der Ge-
schäftsführung der Emittentin an Gewinn-
beteiligungen (sowie Gewinnbeteiligungen 
aus der Beteiligung an der Komplementärin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung), 
Entnahmerechte und den Jahresbetrag der 
sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere der 
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwands-
entschädigungen, Versicherungsentgelte, 
Provisionen und Nebenleistungen jeder Art 
ein Gesamtbetrag laut Prognoserechnung 
über die gesamte Mindestlaufzeit der Ver-
mögensanlage bis zum 31.12.2045 in Höhe 
von 3.467.715,00 Euro zu. 
 
Es existieren darüber hinaus keine Gewinn-
beteiligungen (sowie Gewinnbeteiligungen 
aus der Beteiligung an der Komplementärin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung), 
Entnahmerechte und den Jahresbetrag der 
sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere der 
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwands-
entschädigungen, Versicherungsentgelte, 
Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, 
die den Mitgliedern der Geschäftsführung 
der Emittentin insgesamt zustehen 
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Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen wegen einer Straftat und Insolvenzverfahren: 
 
Werner Dopatka, Marcus Hartmund und 
Thomas Jessen sind deutsche Staatsangehö-
rige. Es wurde von jedem Mitglied der Ge-
schäftsführung der Emittentin ein Füh-
rungszeugnis vorgelegt, das nicht älter ist 
als sechs Monate. Im jeweiligen Führungs-
zeugnis sind keine Eintragungen in Bezug 
auf Verurteilungen wegen einer Straftat 
nach §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbu-
ches, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 119 
des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 
der Abgabenordnung enthalten. 
 
Über das jeweilige Vermögen der Mitglie-
der der Geschäftsführung der Emittentin 
wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein 

Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 
Masse abgewiesen.  
Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin waren innerhalb der letzten fünf 
Jahre nicht in der Geschäftsführung einer 
Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein 
Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 
Masse abgewiesen wurde. 
 
Verurteilungen der Mitglieder der Ge-
schäftsführung der Emittentin durch ein Ge-
richt im Ausland wegen einer Straftat, die 
mit den Straftaten nach §§ 263 bis 283d des 
Strafgesetzbuches, § 54 des Kreditwesenge-
setzes, § 119 des Wertpapierhandelsgeset-
zes oder § 369 der Abgabenordnung ver-
gleichbar sind, liegen nicht vor. 

 
Weitere Angaben:  
In Bezug auf die Mitglieder der Geschäfts-
führung der Emittentin namentlich Werner 
Dopatka, Marcus Hartmund und Thomas 
Jessen erfolgte keine Aufhebung einer Er-
laubnis zum Betreiben von Bankgeschäften 
oder zur Erbringung von Finanzdienstleis-
tungen und keine Untersagungen des öf-
fentlichen Angebots gemäß § 18 Abs. 4 des 
Wertpapierprospektgesetzes oder eine Un-
tersagung nach § 18 des Vermögensanla-
gengesetzes durch die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht. 
 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin sind nicht mit dem Vertrieb der 
emittierten Vermögensanlage beauftragt. 
 
Die Mitglieder der Geschäftsführung sind 
nicht für Unternehmen tätig, die mit dem 
Vertrieb der angebotenen Vermögensan-
lage betraut sind. 
 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin Werner Dopatka, Marcus Hart-
mund und Thomas Jessen sind nicht mittel-
bar oder unmittelbar an Unternehmen betei-
ligt, die mit dem Vertrieb der emittierten 
Vermögensanlage beauftragt sind. 
 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 
die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin Werner Dopatka, Marcus Hart-
mund und Thomas Jessen nicht für Unter-
nehmen tätig oder unmittelbar oder mittel-
bar an Unternehmen beteiligt, die der Emit-
tentin Fremdkapital geben. Die Mitglieder 
der Geschäftsführung der Emittentin stellen 
der Emittentin kein Fremdkapital zur Ver-
fügung und vermitteln der Emittentin kein 
Fremdkapital. 
 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin namentlich Werner Dopatka, 
Marcus Hartmund und Thomas Jessen sind 
als Geschäftsführer der Komplementärin 
für die Bürgerwindpark Wallsbüll Pla-
nungs- und Verwaltungs-GmbH tätig, die 
mit der Emittentin nach § 271 des Handels-
gesetzbuches in einem Beteiligungsverhält-
nis steht.  
 
Darüber hinaus sind die Mitglieder der Ge-
schäftsführung der Emittentin namentlich 
Werner Dopatka, Marcus Hartmund und 
Thomas Jessen nicht für Unternehmen tätig, 
die mit der Emittentin nach § 271 des Han-
delsgesetzbuches in einem Beteiligungsver-
hältnis stehen oder verbunden sind.  
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Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin Werner Dopatka, Marcus Hart-
mund und Thomas Jessen sind als Ge-
schäftsführer der Komplementärin für die 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und 
Verwaltungs-GmbH tätig, die die Ge-
schäftsführung der Emittentin übernommen 
hat und sind damit als Mitglieder der Ge-
schäftsführung der Emittentin für ein Unter-
nehmen tätig, das mit der Anbieterin nach § 
271 des Handelsgesetzbuches in einem Be-
teiligungsverhältnis steht. Darüber hinaus 
sind die Mitglieder der Geschäftsführung 
der Emittentin Werner Dopatka, Marcus 
Hartmund und Thomas Jessen nicht für Un-
ternehmen tätig, die mit der Anbieterin nach 
§ 271 des Handelsgesetzbuches in einem 
Beteiligungsverhältnis stehen oder verbun-
den sind.  
 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin namentlich Werner Dopatka, 
Marcus Hartmund und Thomas Jessen sind 
nicht unmittelbar oder mittelbar an Unter-
nehmen beteiligt, die Lieferungen oder 
Leistungen im Zusammenhang mit der An-
schaffung oder Herstellung der Anlageob-
jekte erbringen. 
 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin namentlich Werner Dopatka, 
Marcus Hartmund und Thomas Jessen er-
bringen keine Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung 
oder Herstellung der Anlageobjekte. 
 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 
keine Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin namentlich Werner Dopatka, 
Marcus Hartmund und Thomas Jessen für 
Unternehmen tätig, die Lieferungen oder 
Leistungen im Zusammenhang mit der An-
schaffung oder Herstellung der Anlageob-
jekte erbringen.  
  

Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin namentlich Werner Dopatka, 
Marcus Hartmund und Thomas Jessen sind 
als Gesellschafter mit jeweils 9.000,00 Euro 
am Stammkapital von 27.000,00 Euro an 
der Komplementärin der Emittentin, der 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und 
Verwaltungs-GmbH beteiligt. Die Bürger-
windpark Wallsbüll Planungs- und Verwal-
tungs-GmbH ist eine Gesellschafterin der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung, womit die Mitglieder der Ge-
schäftsführung der Emittentin Werner Do-
patka, Marcus Hartmund und Thomas Je-
ssen unmittelbar an einem Unternehmen be-
teiligt sind, das mit der Emittentin nach § 
271 des Handelsgesetzbuches in einem Be-
teiligungsverhältnis steht. Die Mitglieder 
der Geschäftsführung der Emittentin sind 
somit unmittelbar an Unternehmen betei-
ligt, die mit der Emittentin nach § 271 des 
Handelsgesetzbuches in einem Beteili-
gungsverhältnis stehen oder verbunden 
sind.  
 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin Werner Dopatka, Marcus Hart-
mund und Thomas Jessen sind als Kom-
manditisten mit jeweils 1.000,00 Euro am 
Kommanditkapital von 18.000,00 Euro der 
Emittentin beteiligt und sind somit unmit-
telbar an Unternehmen beteiligt, die mit der 
Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetz-
buches in einem Beteiligungsverhältnis ste-
hen. 
 
Darüber hinaus sind die Mitglieder der Ge-
schäftsführung der Emittentin Werner Do-
patka, Marcus Hartmund und Thomas Je-
ssen nicht unmittelbar oder mittelbar an Un-
ternehmen beteiligt, die mit der Anbieterin 
nach § 271 des Handelsgesetzbuches in ei-
nem Beteiligungsverhältnis stehen oder ver-
bunden sind. 
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9.3 Angaben über die Anbieterin, die Prospektverantwortliche, die Treuhänder und 
sonstige Personen 
 
Es existiert kein Treuhandvermögen. Daher 
wurde kein Treuhänder bestellt und kein Treu-
handvertrag abgeschlossen. 
 
Es wurde kein Vertrag über die Mittelverwen-
dungskontrolle abgeschlossen und es existie-
ren keine Mittelverwendungskontrolleure. 
 
Sonstige Personen, die die Herausgabe oder 
den Inhalt des Verkaufsprospektes oder die 
Abgabe oder den Inhalt des Angebots der Ver-
mögensanlage wesentlich beeinflusst haben, 
existieren nicht. 
 
Anbieterin und Prospektverantwortliche ist die 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Ver-
waltungs-GmbH, welche nachfolgend als An-
bieterin bezeichnet wird. Die Anbieterin führt 

die Geschäfte der Emittentin, vertreten durch 
ihre Geschäftsführer. 
 
Die Anbieterin verfügt zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung über keinen Vorstand, 
kein Aufsichtsgremium und keinen Beirat. 
 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der An-
bieterin sind identisch mit den Mitgliedern der 
Geschäftsführung der Emittentin. Für Anga-
ben über die Mitglieder der Geschäftsführung 
der Anbieterin nach § 12 Abs. 6 i.V.m. § 12 
Abs. 1 - 4 VermVerkProspV siehe daher die 
Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin unter 9.2 auf den Seiten 
110 bis 113. 
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10. Wichtige Verträge und Vertragspartner 
10.1 Verträge 
10.1.1 Gesellschaftsvertrag 

Gesellschaftsvertrag 

der 

Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
 
 
Es ist beabsichtigt, in der Gemeinde Wallsbüll Windenergieanlagen zu 
erstellen, zu betreiben und hierdurch Energie zu erzeugen, einzuspei-
sen und zu verkaufen, nachstehend als „Projekt“ bezeichnet. Betreiber 
dieser Anlagen soll die Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
sein. Mit dem nachfolgenden Gesellschaftsvertrag werden die Bedin-
gungen bestimmt, unter denen die Beteiligung der Bürger und weiterer 
Gesellschafter erfolgt und die Anlagen der Gesellschaft finanziert, er-
richtet und betrieben werden sollen.  
 
 

§ 1 Firma, Sitz, Dauer 
  
(1) Die Firma der Kommanditgesellschaft lautet:   

Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
  
(2) Sitz der Gesellschaft ist Wallsbüll.  
  
 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 
  
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Errich-

tung von Windenergieanlagen im Windeignungsgebiet 
PR1_SLF_012 der Gemeinde Wallsbüll, das Betreiben die-
ser Anlagen sowie die Einspeisung und Vermarktung der 
erzeugten Energie.  

 
(2) Die Gesellschaft kann auch alle mit dem vorgenannten Ge-

schäftszweck im Zusammenhang stehenden Handelsge-
schäfte, Handlungen und Rechtsgeschäfte im Rahmen ihrer 
operativen Tätigkeit tätigen soweit diese eine untergeord-
nete (Hilf-) Tätigkeit der Gesellschaft darstellen. Sie kann 
insbesondere auch die Beteiligung an der Komplementärin 
erwerben und halten, wobei die Beteiligungen nur eine un-
tergeordnete Neben- oder Hilfstätigkeit der Gesellschaft 
darstellen und nicht zur Auslagerung des Hauptgegenstands 
der Gesellschaft (§2 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages) 
führen dürfen. 

 
(3) Die Gesellschaft kann unter ihrer oder anderer Firma im In- 

und Ausland Zweigniederlassungen errichten. 
 

 
§ 3 Gesellschafter; Gesellschaftskapital 

  
(1) Persönlich haftende Gesellschafterin (im Folgenden auch 

bezeichnet als „Komplementärin“) ist die 
 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-
GmbH 
 
mit Sitz in Medelby, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichtes Flensburg unter dem Aktenzeichen HRB 
15232 FL. Sie leistet keine Einlage und ist am Vermögen 
sowie am Gewinn und Verlust der Gesellschaft nicht betei-
ligt. 

 
(2) Gründungskommanditisten sind 
 

Dopatka, Werner geb. am 02.01.1966 in Jardelund 
Hartmund, Marcus geb. am 06.02.1968 in Hamburg Je-
ssen, Thomas geb. am 01.09.1962 in Osterby 
 
mit einer Kapitaleinlage von insgesamt EUR 3.000,00. 
 

(3) Die Komplementärin ist unter Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB und ohne Zustimmung der anderen 
Gesellschafter unwiderruflich ermächtigt und bevollmäch-
tigt, das Kommanditkapital durch Aufnahme neuer Kom-
manditisten auf bis zu EUR 5 Millionen zu erhöhen und ent-
sprechende Beitrittsverträge im Namen aller Mitgesellschaf-
ter abzuschließen. 

 
(4) Kommanditist der Gesellschaft kann – außer den Grün-

dungskommanditisten – nur werden, 
 

a. wer vor dem 31. Dezember 2024 seinen ersten 
oder zweiten Wohnsitz beziehungsweise sei-
nen Firmensitz in der Gemeinde Wallsbüll 
hatte oder natürliche Personen, die ihren ers-
ten oder zweiten Wohnsitz im Baugebiet 
nördlich vom Sommersbarg bis zur Beitritts-
erklärung einnehmen, wobei natürliche Per-
sonen am Tage ihres Beitrittsangebots das 18. 
Lebensjahr vollendet haben müssen und/oder 

 
b. wer der Gesellschaft für die Errichtung des 

neuen Windparks Grundbesitz vertraglich zur 
Nutzung zur Verfügung stellt und/oder, 

 

c. wer direkter Anwohner am Windeignungsgebiet 
PR1_SLF_012 ist und am Tage seines/ihres 
Beitrittsangebots das 18. Lebensjahr vollen-
det 

 
d.  sowie die Gemeinde Wallsbüll 

 
(5) Im Zuge der Kapitalerhöhung nach Absatz 3 soll die Kom-

plementärin darauf hinwirken, dass das Kommanditkapital 
wie folgt verteilt wird: 

 
 Gruppe zu 4a: 52 %  
 Gruppe zu 4b: 20,5 %  
 Gruppe zu 4c: 20,5 %  
 Gruppe zu 4d: 7 % 
 
Hierbei ist die Beteiligungsmöglichkeit für Einzelpersonen auf 5% 
des Eigenkapitals begrenzt. 
 
Ein abweichender Verteilungsschlüssel ist zulässig, wenn es andern-
falls innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht gelingt, hinrei-
chend Einlagen der einzelnen Personengruppen für das Vermögen 
der Betreibergesellschaft einzuwerben. 
 

§ 4 Haftung; Keine Nachschusspflicht 
 

(1) Die Kommanditisten übernehmen weder gegenüber Ge-
sellschaftern noch gegenüber Drittenirgendwelche Zah-
lungsverpflichtungen, Haftungen oder Nachschussver-
pflichtungen, die über die Verpflichtung zur Leistung der 
Kommanditeinlage hinausgehen. Dies gilt auch für den 
Fall der Liquidation. Es verbleibt bei der beschränkten 
Haftung nach §§ 171 ff. HGB.
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(2) Eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals kann mit ei-
ner Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen auf 
Antrag der Komplementärin beschlossen werden. Zur 
Beteiligung an einer beschlossenen Kapitalerhöhung 

ist der einzelne Gesellschafter ohne seine Zustimmung 
nicht verpflichtet. § 3 Abs. 3 bleibt unberührt. 
 

 
 
 

§ 5 Investitions- und Finanzierungsplan 
 

Die Umsetzung des Projektes der Gesellschaft soll nach Maß-
gabe eines Investitions- und Finanzierungsplanes realisiert 
werden. Die Gesellschaft hat über den Investitions- und Finan-
zierungsplan abzustimmen, der zuvor den Gesellschaftern 
schriftlich bekannt gemacht wird  
 

§ 6 Geschäftsführung; Vertretung 
 

(1) Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 
obliegt – vorbehaltlich Absatz 3 – der Komplementä-
rin, die durch ihre vertretungsberechtigten Organe han-
delt. Die Komplementärin ist vom Wettbewerbsverbot 
des § 112 HGB befreit. Sie und ihre Geschäftsführer 
sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, 
soweit es Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft 
und der jeweiligen Komplementärin betrifft. Die Kom-
plementärin und ihre Geschäftsführer sind befugt, sich 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Namen und für Rech-
nung der Gesellschaft der Dienste Dritter zu bedienen. 
Kontroll-, Leitungs- und Weisungsbefugnisse bleiben 
der Gesellschaft vorbehalten. 

 

(2) Die gemeinschaftliche Geschäftsführungsbefugnis um-
fasst insbesondere die Durchführung und Abwicklung 
der in § 5 bzw. in dem von den Gesellschaftern nach § 
5 beschlossenen Investitions- und Finanzierungsplans 
dargestellten Investitionen. Die Komplementärin ist in-
soweit berechtigt, sämtliche hierfür erforderlichen 
Rechtsgeschäfte abzuschließen und Rechtshandlungen 
vorzunehmen, insbesondere sämtliche Leistungsver-
träge mit den beteiligten Unternehmen abzuschließen, 
dingliche und sonstige Sicherheiten einschließlich der 
Erklärung der Unterwerfung unter die sofortige 
Zwangsvollstreckung zu bestellen und abzugeben so-
wie Darlehensverträge über die Fremdfinanzierung 
und eine Zwischenfinanzierung abzuschließen. Im Üb-
rigen erstreckt sich die Geschäftsführungs- und Vertre-
tungsbefugnis auf alle Rechtsgeschäfte und Rechts-
handlungen, die der Betrieb des Unternehmens der Ge-
sellschaft gemäß §2 Absatz 1 und 2 mit sich bringt. 

 
(3) Soweit die Gesellschaft Inhaberin der Geschäftsanteile 

an der Komplementärin ist, sind zur Wahrnehmung der 
Rechte aus oder an diesen Geschäftsanteilen statt der 
Komplementärin die Kommanditisten nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen geschäftsführungs- und 
vertretungsbefugt. 

 

a. Die Kommanditisten üben ihre Geschäftsführungs-
befugnis durch Fassung von Beschlüssen aus. Ein 
Kommanditist, der durch die Beschlussfassung ent-
lastet oder von einer Verbindlichkeit befreit werden 
soll, hat hierbei kein Stimmrecht und darf ein solches 
auch nicht für andere ausüben. Dasselbe gilt von ei-
ner Beschlussfassung, die die Vornahme eines 
Rechtsgeschäfts oder die Einleitung oder Erledigung 
eines Rechtsstreits gegenüber einem Kommanditis-
ten zum Gegenstand hat. Die Beschlussfassung er-
folgt in Kommanditistenversammlungen, für die die 
Regeln über Gesellschaftsversammlungen entspre-
chend gelten, allerdings mit der Maßgabe, dass die 
Einberufung der Kommanditistenversammlung 
durch die Gründungskommanditistin erfolgt, sofern 
diese nicht die Komplementärin mit der Ausübung 
dieser Befugnis betraut. Kommanditistenversamm-
lungen können zeitgleich mit Gesellschafterver-
sammlungen stattfinden. 

 
b. Die Beschlüsse der Kommanditisten bedürfen der 

einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, es 
sei denn Beschlussgegenstand sind Beschlüsse der 
Komplementärin, für die ein höheres Quorum gilt. 
Insbesondere die folgenden Beschlüsse der Kom-
manditisten bedürfen einer Mehrheit von 75% der 
abgegebenen Stimmen: 

 
(i) Änderungen des Gesellschaftsvertrages der 

Komplementärin; 
 
(ii) Verfügungen über Geschäftsanteile an der 

Komplementärin; 
 

(iii) Auflösung oder Umwandlung der Komple-
mentärin. 

 
c. Zum Zwecke der Ausführung der Geschäftsfüh-

rungsbeschlüsse der Kommanditisten, die die Wahr-
nehmung der Rechte der Gesellschaft aus oder an 
den Geschäftsanteilen der Komplementärin zum Ge-
genstand haben, sind jeweils zwei Kommanditisten 
gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft be-
rechtigt. Ist nur ein Kommanditist vorhanden, so ver-
tritt er die Gesellschaft allein. Allen Kommanditisten 
wird hiermit entsprechende Vollmacht zur Vertre-
tung der Gesellschaft erteilt. Die Personen der Ver-
treter, die im Innenverhältnis zur Ausübung der Ver-
tretungsmacht befugt sein sollen, bestimmen die 
Kommanditisten jeweils durch einen Beschluss, der 
mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim-
men wirksam ist. 

 
(4) Die Komplementärin ist verpflichtet, den Kommandi-

tisten einmal jährlich außerhalb der Gesellschafterver-
sammlung schriftlich über alle wesentlichen Ge-
schäftsvorfälle Bericht zu erstatten. 

 
(5) Die Komplementärin bedarf zu folgenden Rechtsge-

schäften und Rechtshandlungen der vorherigen Zu-
stimmung der Gesellschafterversammlung der Gesell-
schaft: 

 
a. Verpachtung des Unternehmens der Gesellschaft, 

wobei die Leitungs- und Kontrollbefugnisse stets bei 
der Gesellschaft verbleiben müssen; die Veräuße-
rung von Unternehmensbestandteilen, die vollstän-
dige Auslagerung der mit dem in § 2 Abs. 1 genann-
ten Geschäftszweck im Zusammenhang stehenden 
Handelsgeschäfte, Handlungen und Rechtsgeschäfte 
ist ausgeschlossen. 

 
b. Jede Änderung der Investitionspläne der Gesell-

schaft oder deren Tochtergesellschaften um mehr als 
20% des Investitionsvolumens im Einzelfall, wenn 
sich das Investitionsvolumen der Gesellschaft 
dadurch insgesamt nicht erhöht, und um mehr als 
10% des Investitionsvolumens im Einzelfall, wenn 
dies zu einer Erhöhung des Investitionsvolumens der 
Gesellschaft führt. 

c. Die Aufnahme von Krediten durch die Gesellschaft 
oder deren Tochtergesellschaften, die im Investiti-
onsplan der Gesellschaft nicht vorgesehen sind und 
mehr als 25.000 Euro im Einzelfall betragen sowie 
die Eingehung von Wechselverbindlichkeiten. 

 
d. Die Gewährung von Darlehen in einer Höhe von mehr 

als 25.000 Euro im Einzelfall. 
 

e. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstü-
cken und grundstücksgleichen Rechten. 
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f. Die Auslagerung der mit dem in § 2 Abs. 1 genann-
ten Geschäftszweck im Zusammenhang stehenden 
Handelsgeschäfte, Handlungen und Rechtsge-
schäfte, soweit der Gesellschaft Kontroll-, Leitungs- 
und Weisungsbefugnisse vorbehalten bleiben; eine 
vollständige Auslagerung ist ausgeschlossen. 

 
Das vorstehende Zustimmungserfordernis gilt nicht 
für Maßnahmen der Geschäftsführung, die zur 
Durchführung der in § 5 bzw. in dem von den Gesell-
schaftern nach § 5 mit beschlossenem Investitions- 
und Finanzierungsplan dargestellten Investitionen 
notwendig sind, wenn der Gesellschafterbeschluss 
über den Investitions- und Finanzierungsplan mit der 
in § 9 Abs. 2 Satz 2 vorgesehenen Mehrheit gefasst 
worden ist. 

 
 
(6) Vor der Durchführung eines zustimmungspflichtigen 

Geschäfts ist die Komplementärin verpflichtet, sich 
von dem Bestehen eines entsprechenden Mehrheitsbe-
schlusses der Gesellschafterversammlung Gewissheit 
zu verschaffen 

 

§7 Beirat 
 
(1) Die Kommanditisten wählen in der Gesellschafterver-

sammlung aus ihrer Mitte einen Beirat von fünf Mit-
gliedern. Die Mitglieder des Beirats werden für die 
Dauer von drei bzw. fünf Jahren gewählt. Es werden 
dabei im ersten Wahlgang zur Aufstellung des Beirats 
drei Mitglieder für die Dauer von fünf Jahren gewählt 
und im zweiten Wahlgang die weiteren Mitglieder auf 
die Dauer von drei Jahren. Nach Ablauf der erstmali-
gen dreijährigen Amtszeit ist jede Wahlperiode auf 
fünf Jahre festgelegt. Eine Wiederwahl ist möglich. 
Mitglied des Beirats können nur Kommanditisten wer-
den. 

 
(2) Die Mitglieder des Beirats wählen mit einfacher Mehr-

heit aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen Stell-
vertreter. Schriftführer kann ein Mitglied des Beirats 
sein, dies ist jedoch nicht zwingend. Es kann hierfür 
auch eine dritte Person bestimmt werden. 

 
(3) Der Beirat ist mindestens einmal jährlich vom Vorsit-

zenden und im Falle seiner Verhinderung von dessen 
Stellvertreter einzuberufen. Der Beirat kann jederzeit 
auch zu außerordentlichen Sitzungen einberufen wer-
den. Zu diesen Sitzungen sind die Mitglieder des Bei-
rats unter Bekanntgabe der Tagesordnung sowie der für 
sie wichtigen Unterlagen mit einer Vorlauffrist von 14 
Tagen schriftlich einzuladen. 

 
(4) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 

der Mitglieder anwesend ist und sich darunter der Vor-
sitzende oder sein Stellvertreter befindet. Sollte der 
Beirat nicht beschlussfähig sein, ist eine erneute Einla-
dung mit gleicher Tagesordnung und unter Beachtung 
der Frist des Abs. 3 erforderlich, wobei der Beirat so-
dann jedenfalls beschlussfähig ist, worauf in der erneu-
ten Einladung hinzuweisen ist. 

 
(5) Der Beirat hat in erster Linie mindestens einmal jähr-

lich Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmä-
ßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zu 
prüfen. Die Prüfung des Beirats umfasst folgende 
Punkte, wobei der Beirat über das jeweilige Prüfergeb-
nis Beschluss zu fassen hat: 

 
1. Prüfung des Jahresabschlusses, 

 
2. Kassenprüfung, 

 
3. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-

schäftsführung, 

 
4. Prüfung der Wirtschaftlichkeit, 

 
5. Überwachung der Durchführung von 

Gesellschafterbeschlüssen, 
 
6. Geltendmachung von Ersatzansprüchen, 

die der Gesellschaft aus der Gründung 
oder Geschäftsführung gegen Geschäfts-
führer oder Gesellschafter zustehen, so-
wie die Vertretung der Gesellschaft in 
Prozessen gegen die Geschäftsführung. 

 
(6) Der wesentliche Verlauf einer Beiratssitzung mit den 

gefassten Beschlüssen ist durch den Schriftführer oder 
den Vorsitzenden in einem Protokoll festzuhalten und 
den Beiratsmitgliedern sowie der Geschäftsführung 
durch den Vorsitzenden des Beirats zu übersenden. Das 
Protokoll gilt als genehmigt, wenn nicht innerhalb von 
vier Wochen nach Absendung schriftlich mit Begrün-
dung gegenüber dem Beiratsvorsitzenden Einsprüche 
gegen das Protokoll geltend gemacht werden. Über die 
Einsprüche entscheidet der Beirat in seiner nächsten 
Sitzung. 

 
(7) Die Beiratsmitglieder erhalten für die anfallenden Ar-

beitsstunden (auch Vorbereitung) eine Vergütung in 
Höhe von 25 Euro je Stunde gegen Nachweis. Alle er-
forderlichen Aufwendungen, die den Beiratsmitglie-
dern im Rahmen der Tätigkeit entstehen, werden eben-
falls übernommen. 

 
(8) Zusätzlich erhalten die Beiratsmitglieder eine jährliche 

Pauschale in Höhe von 200 Euro, der stellvertretende 
Vorsitzende in Höhe von 400 Euro und der Vorsitzende 
in Höhe von 600 Euro. 

 

§ 8 Gesellschafterversammlung; Beschlussgegenstände 
 
 

(1) Es findet jährlich eine ordentliche Gesellschafter-
versammlung innerhalb einer Frist von sechs Mo-
naten nach Ablauf des Geschäftsjahres statt. 

 
(2) Auf Antrag der Komplementärin oder von Kom-

manditisten, die gemeinsam mindestens 10% des 
Kommanditkapitals repräsentieren, finden au-
ßerordentliche Gesellschafterversammlungen 
statt. 

 
(3) Die Einberufung einer Gesellschafterversamm-

lung erfolgt in Textform durch die Komplemen-
tärin unter Bekanntgabe der Tagesordnung und 
Wahrung einer Frist von 2 Wochen. Die Frist be-
ginnt mit der Absendung der Einladung an die 
Gesellschafter. Die Ladung ist ordnungsgemäß, 
wenn sie an die von dem Gesellschafter zuletzt 
angegebene Anschrift erfolgt. Kommt die per-
sönlich haftende Gesellschafterin einer Aufforde-
rung zur Einberufung einer Gesellschafterver-
sammlung nach Maßgabe des Absatzes 2 nicht 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach, so 
ist jeder Kommanditist berechtigt, die Gesell-
schafterversammlung selbst einzuberufen. Eine 
außerordentliche Gesellschaftsversammlung 
kann in dringenden Fällen auch mit einer kürze-
ren Ladungsfrist von mindestens 24 Stunden und 
in einer anderen Form einberufen werden. Ein 
dringender Fall liegt insbesondere vor, wenn die 
Gesellschaft gesetzliche Fristen einzuhalten hat 
oder ein nicht unerheblicher finanzieller Schaden 
droht 

 

(4) Jeder Gesellschafter hat das Recht, Anträge zur 
Gesellschafterversammlung einzubringen. Die 
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Anträge müssen der Geschäftsführung mindes-
tens eine Woche vor der Gesellschafterversamm-
lung in schriftlicher Form vorliegen. Bei außeror-
dentlichen Gesellschaftsversammlungen gilt eine 
kürzere Frist, entsprechend der kürzeren La-
dungsfrist nach Absatz 3. 

 
(5) Die Gesellschafterversammlung beschließt ins-

besondere über folgende Gesellschaftsangele-
genheiten: 

 
 

a. Feststellung des Jahresabschlusses, der von einem 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer erstellt wird; 

 
b. Verwendung des Jahresergebnisses und von Liquidi-

tätsüberschüssen, soweit der Gesellschaftsvertrag 
nicht eine besondere Regelung enthält; dabei muss 
eine angemessene Liquiditätsreserve in der Gesell-
schaft vorgehalten werden; 
 

c. Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin; 
 

d. Prüfung des Jahresabschlusses und Bestellung des 
Prüfers; 
 

e. Änderungen des Gesellschaftsvertrages; 
 

f. Ausschluss von Gesellschafterinnen/Gesellschaftern; 
 

g. zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte gemäß § 6 
Abs. 5; 
 

h. Auflösung der Gesellschaft; 
 

i. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; 
 

j. Beschlüsse nach § 179a AktG analog; 
 

k. Wahl des Beirates (5 Personen). 
 
 

(6) Die Gesellschafterversammlung wird von der 
Komplementärin geleitet. Die Komplementärin 
kann auch einen Vertreter mit der Leitung beauf-
tragen. 

 
(7) Die Versammlung findet innerhalb der Kreise 

Schleswig-Flensburg oder Nordfriesland statt; 
für einen anderen Versammlungsort ist die mehr-
heitliche Zustimmung der Gesellschafter erfor-
derlich. 

 
(8) Die Gesellschafter können sich in der Gesell-

schafterversammlung durch einen Mitgesell-
schafter vertreten lassen oder auch durch zur Be-
rufsverschwiegenheit verpflichtete Personen als 
Bevollmächtigte oder Beistand. Die Vollmachten 
müssen schriftlich vorliegen. 

 

§ 9 Beschlussfassung; Protokoll 
 
(1) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, 

wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden ist und 
mindestens eine persönlich haftende Gesellschafterin 
und Kommanditisten, die mindestens 50 % der Stim-
men halten, anwesend oder vertreten sind. Mangelt es 
an der Beschlussfähigkeit, so kann eine zweite Gesell-
schafterversammlung mit gleicher Tagesordnung ein-
berufen werden, die ohne Ansehung der erschienenen 
Gesellschafter stets beschlussfähig ist. Hierauf muss in 
der Einladung zur zweiten Gesellschafterversammlung 
hingewiesen werden. Gleiches gilt für eine außeror-
dentliche Gesellschafterversammlung. In schriftlichen 
Abstimmungsverfahren müssen 75 % der Stimmen der 
Kommanditisten an der Abstimmung teilnehmen. 

 

(2) Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung wer-
den mit der einfachen Stimmenmehrheit des in der Ge-
sellschafterversammlung vertretenen Kapitals gefasst, 
soweit der Gesellschaftsvertrag oder das Gesetz keine 
anderen Mehrheiten verlangt. Für Beschlüsse über Än-
derungen des Gesellschaftsvertrages, Auflösung der 
Gesellschaft, Beschlüsse nach § 179a AktG analog und 
zustimmungspflichtige Kataloggeschäfte nach § 6 Abs. 
5 bedarf es einer Mehrheit von 75 % des in der Gesell-
schafterversammlung vertretenen Kapitals und der Zu-
stimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin-
nen. 

 
(3) Je 1.000,00 Euro des festen Kapitalkontos (Haftein-

lage) gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht ruht, wenn 
die fällige Einlage nicht vollständig geleistet ist. Die 
persönlich haftende Gesellschafterin hat keine Stimme. 
Erwirbt ein Gesellschafter weitere Anteile, so ist sein 
Stimmrecht auf max. 5 % der Stimmen beschränkt. 

 
(4) Gesellschafterbeschlüsse können auch außerhalb der 

Gesellschafterversammlung im Abstimmungsverfah-
ren in Textform gefasst werden, wenn die persönlich 
haftende Gesellschafterin diese Form der Beschluss-
fassung nach pflichtgemäßem Ermessen wählt und 
nicht mindestens 10% der Stimmen widersprechen. 

 
(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 

ist ein Protokoll anzufertigen, welches von dem Ver-
sammlungsleiter zu unterzeichnen und den Gesell-
schaftern zu übersenden ist. 

 
(6) Die Unwirksamkeit von Gesellschafterbeschlüssen 

kann nur binnen einer Ausschlussfrist von einem Mo-
nat nach Zugang des Protokolls der Versammlung 
durch Klage, die gegen die Gesellschaft zu richten ist, 
geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt 
ein etwaiger Beschlussmangel als geheilt. 

 

§ 10 Gesellschafterkonten 
 
(1) Für jeden Gesellschafter sind ein festes Kapitalkonto I, 

ein variables Kapitalkonto II, ein Verlustvortrags-
skonto und ein laufendes Verrechnungskonto zu füh-
ren. 

 
(2) Das Kapitalkonto I entspricht dem Kapitalanteil 

(Hafteinlage). 
 
(3) Auf dem Kapitalkonto II werden nicht entnahmefähige 

Gewinne (soweit Gewinne nicht zum Ausgleich des 
Verlustvortrags auf dem Verlustvortragskonto gebucht 
werden) gebucht. 

 
(4) Auf dem Verlustvortragsskonto werden die vorgetra-

genen Verluste gebucht. Gewinne werden so lange auf 
diesem Verlustvortragskonto verbucht, bis dieses aus-
geglichen ist. 

 
(5) Auf dem laufenden Verrechnungskonto werden ent-

nahmefähige Gewinnanteile (soweit Gewinne nicht 
zum Ausgleich des Verlustvortrags auf dem Verlust-
vortragskonto gebucht werden), Entnahmen und der 
sonstige Zahlungsverkehr des Gesellschafters gebucht. 

 
(6) Alle Konten sind unverzinslich. 

 
§ 11 Geschäftsjahr; Jahresabschluss; Kontrollrecht 

 
(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalender-

jahr. 
 
(2) Die Aufstellung der Bilanz sowie der Gewinn- und 

Verlustrechnung (Jahresabschluss) erfolgt   nach   
Maßgabe   der   handelsrechtlichen   Bestimmungen   
und   Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Die 
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Bilanz ist von der Komplementärin innerhalb von 
sechs Monaten seit Ende des Geschäftsjahres aufzu-
stellen. 

 
(3) Bei abweichenden Veranlagungen des Finanzamtes 

oder späteren Änderungen infolge von steuerlichen 
Außenprüfungen ist die Bilanz, die auf die Bestands-
kraft des Steuerbescheides folgt, – soweit zulässig und 
möglich – entsprechend anzupassen. 

 
(4) Die Gesellschafter sind verpflichtet, der Komplemen-

tärin ihre etwaigen Sonderbetriebsausgaben (z. B. Dar-
lehenszinsen) unter Vorlage der Belege binnen eines 
Monats nach Aufforderung durch die Komplementärin 
durch einfachen Brief, spätestens aber bis zum 30. 
März des Folgejahres mitzuteilen. Nach Fristablauf ist 
die Komplementärin befugt, nachträglich erklärte Son-
derbetriebsausgaben nicht oder nur noch gegen geson-
derte Kostenerstattungen für den Mehraufwand zu be-
rücksichtigen. Die Kosten können mit der nächsten 
Ausschüttung an den Kommanditisten verrechnet wer-
den. 

 
(5) Das Kontrollrecht des Kommanditisten nach § 166 

HGB bleibt unberührt. Jeder Kommanditist hat das 
Recht, das Kontrollrecht auf seine Kosten durch eine 
beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtete Person 
auszuüben. 

 
§ 12 Gewinn- und Verlustverteilung; Entnahmen; Ausschüt-

tungen 
 
(1) Am Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag der Ge-

sellschaft sind die Kommanditisten im Verhältnis ihrer 
Kapitalanteile (Kapitalkonto I) beteiligt. 

 
(2) Über die Verwendung des Ergebnisses und von Liqui-

ditätsüberschüssen entscheidet die Gesellschafterver-
sammlung gemäß § 8 Absatz 5. Dabei sind Jahresüber-
schüsse und Liquiditätsüberschüsse – unter Berück-
sichtigung der Grundsätze in § 8 Absatz 5 Buchstabe 
b) – regelmäßig auszukehren, soweit die Bildung einer 
angemessenen Liquiditätsreserve zur Gewährleistung 
einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung nicht erfor-
derlich ist. 

 
(3) Die Ausschüttungen erfolgen einmal jährlich, und zwar 

innerhalb von 30 Tagen nach der Fassung des Gesell-
schafterbeschlusses über die Verwendung des Ergeb-
nisses und von Liquiditätsüberschüssen. 

 
(4) Ergibt sich ein gewerbesteuerlicher Mehraufwand der 

Gesellschaft auf Grund der Bildung von Rücklagen z. 
B. nach §§ 6 b, 6 c EStG in der Ergänzungsbilanz eines 
Kommanditisten, so hat der betreffende Kommanditist 
der Gesellschaft diesen Mehraufwand zu ersetzen. 
Dasselbe gilt, wenn gewerbesteuerlicher Mehraufwand 
durch die Veräußerung von Kommanditanteilen ent-
steht; ersatzpflichtig sind veräußernder und erwerben-
der Kommanditist als Gesamtschuldner. 

 
§ 13 Vergütung der für die Gesellschaft tätigen Gesellschaf-

ter und der persönlich haftenden Gesellschafterin 
 
(1) Die für die Gesellschaft tätigen Gesellschafter erhalten 

eine Vergütung nach Maßgabe eines Gesellschafterbe-
schlusses oder eines zwischen ihnen und der Gesell-
schaft bzw. der Komplementärin zu vereinbarenden 
Anstellungs- bzw. Dienstvertrages. 

 
(2) Den für die Gesellschaft tätigen Kommanditisten und 

der Komplementärin sind alle Aufwendungen zu erset-
zen, die im Rahmen der ordnungsgemäßen Geschäfts-
führungstätigkeit entstehen und bei denen die betrieb-
liche Veranlassung belegt oder offenkundig ist. 

 
(3) Die Komplementärin erhält für die Übernahme der 

Haftung und die laufende kaufmännische Geschäfts-
führung insgesamt eine jährliche ergebnisunabhängige 
Vergütung in Höhe von 8,0% ihres Stammkapitals, 
mindestens aber einen Betrag von insgesamt 2.240,00 
Euro p. a. Mit dieser Vergütung sind die Aufwendun-
gen der Komplementärin für ihre Geschäftsführungstä-
tigkeit abgegolten. Die Vergütung ist halbjährlich in 
gleichen Raten, jeweils nachträglich zum 30.6. und 
30.12. eines jeden Jahres fällig. Für das erste Betriebs-
jahr entsteht die Vergütung sukzessive anteilig. 

 
(4) Sämtliche Vergütungen verstehen sich zzgl. etwaiger 

gesetzlicher Umsatzsteuer. 
 
(5) Die Vergütungen sind im Verhältnis der Gesellschafter 

untereinander als Aufwand zu behandeln. Sie sind auch 
in Verlustjahren zahlbar. 
 

§ 14 Beginn und Dauer der Gesellschaft 
 
(1) Die Gesellschaft beginnt mit dem Tage der Eintragung 

der Gesellschaft in das Handelsregister. Vor Eintra-
gung darf die Gesellschaft nicht mit ihren Geschäften 
beginnen. Um ihre unbeschränkte persönliche Haftung 
gemäß § 176 Abs. 1 HGB abzuwenden, schließen die 
Kommanditisten ihre Zustimmung zu einem vorzeiti-
gen Geschäftsbeginn hiermit ausdrücklich aus 

 
(2) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer ge-

schlossen. 
 

§ 15 Übertragung von Kommanditanteilen 
 
(1) Kommanditanteile können – vorbehaltlich Abs. 2 und 

Abs. 3a und 3b – ab dem 01.01.2027 nur an Personen 
i.S.d. § 3 Absatz 4 übertragen werden. Kommanditan-
teile können grundsätzlich nur im Ganzen übertragen 
werden. Teilkommanditanteile können abweichend da-
von abgetreten werden, wenn der abgetretene Teilkom-
manditanteil mit einer Kommanditeinlage von mindes-
tens Euro 1.000,00 verbunden und durch Euro 1.000,00 
teilbar ist. Die Abtretung bedarf der vorherigen Zu-
stimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin. 
Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund versagt 
werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn noch nicht die gesamte Einlage auf den Kom-
manditanteil/Teilkommanditanteil eingezahlt ist oder 
wenn sich gewerbesteuerliche Nachteile für die Gesell-
schaft ergeben, für die der Kommanditist nicht vorab 
Sicherheit leistet. Die Übertragung eines Kommandi-
tanteils/Teilkommanditanteils ist ausschließlich zum 
Ende eines Geschäftsjahres zulässig. 

 
(2) Die Verpfändung oder Sicherungsabtretung von Kom-

manditanteilen/Teilkommanditanteilen bedarf – in Ab-
weichung von Absatz 1 – ausschließlich der vorherigen 
Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin; eine Verpfändung oder Sicherungsabtretung zum 
Zweck der Finanzierung der Beteiligung an der Gesell-
schaft ist stets genehmigungsfrei zulässig. 

 

(3a) Bis zum 31.12.2026 dürfen Kommanditanteile nicht 
übertragen werden. Dies gilt nicht, soweit der Gesell-
schafter eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung 
nachweist und die persönlich haftende Gesellschafterin 
der Abtretung vorher zustimmt. Ausgenommen vom 
Abtretungsverbot ist die zustimmungsfreie Übertra-
gung an Angehörige (§ 15 Abgabenordnung). Unzuläs-
sig ist die Abtretung an einen Angehörigen, wenn die-
ser dadurch über mehr als 5% der vorhandenen Stimm-
rechte verfügen würde. 
 

(3b)  Jeder Gesellschafter kann ab dem 01.01.2027 - in Ab-
weichung von Absatz 1 - seinen Geschäftsanteil ohne 
Zustimmung der Mitgesellschafter oder der Komple-
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mentärin ganz oder teilweise an Angehörige (§ 15 Ab-
gabenordnung) und innerhalb der Gesellschaft an an-
dere    Mitgesellschafter    abtreten.    Unzulässig    ist    
die    Abtretung    an    einen Mitgesellschafter und 
einen Angehörigen, wenn dieser dadurch über mehr als 
5% der vorhandenen Stimmrechte verfügen würde. 

 
(4) Die Gesellschaft ist befugt, je Übertragungsfall eine 

Gebühr in Höhe der tatsächlich entstehenden Kosten, 
mindestens aber einen Betrag von Euro 100,00 zuzüg-
lich gesetzlicher Umsatzsteuer von dem Erwerber zu 
erheben. Die Gesellschaft kann die Gebühr mit der 
nächsten Ausschüttung an den Kommanditisten ver-
rechnen. Die notariellen Kosten der Handelsregister-
vollmacht werden von der Gesellschaft nicht erstattet. 

 
(5) Für den Fall der entgeltlichen Übertragung eines Ge-

schäftsanteils oder eines Teils eines Geschäftsanteils 
außerhalb des Personenkreises des Absatz 3b sind die 
übrigen Gesellschafter im Verhältnis ihrer Geschäfts-
anteile berechtigt, den Geschäftsanteil zum Verkehrs-
wert käuflich zu erwerben (Vorerwerbsrecht). Bei 
mehreren an der Ausübung des Vorerwerbsrechts inte-
ressierten Gesellschaftern hat der Veräußerer die Aus-
wahl. Der Veräußerer hat den Inhalt des mit dem Drit-
terwerber geschlossenen Vertrages unverzüglich den 
übrigen Gesellschaftern mitzuteilen. Das Vorerwerbs-
recht kann nur bis zum Ablauf eines Monats seit Emp-
fang dieser Mitteilung bzw. der Mitteilung, dass die an-
deren Gesellschafter von ihrem Vorerwerbsrecht kei-
nen Gebrauch machen, durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Erwerber ausgeübt werden. Der Er-
werb durch danach Erwerbsberechtigte bedarf nicht der 
Zustimmung gemäß den vorangehenden Absätzen. Im 
Übrigen gelten für das Vorerwerbsrecht die Bestim-
mungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über das Vor-
kaufsrecht. Macht keiner der anderen Gesellschafter 
von dem Vorerwerbsrecht in der Weise Gebrauch, dass 
dem übertragenden Gesellschafter alle übertragenen 
Geschäftsanteile abgekauft werden, gilt die Zustim-
mung zur Übertragung des Geschäftsanteils oder eines 
Teils des Geschäftsanteils durch die Mitgesellschafter 
als erteilt. Es gilt Absatz 1. 

 

 
§ 16 Kündigung; Ausscheiden; Ausschluss aus der Gesell-

schaft und Tod eines Gesellschafters 
 
(1) Die Kommanditanteile können von jedem Gesellschaf-

ter durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft 
mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Ge-
schäftsjahres gekündigt werden, erstmals jedoch zum 
31.12.2045. Kündigen zu einem Zeitpunkt Kommandi-
tisten, die insgesamt mehr als 50 % des Kommanditka-
pitals halten, so ist die Gesellschaft aufgelöst und wird 
liquidiert; es sei denn, die übrigen Gesellschafter be-
schließen mit einer Mehrheit von 75 % ihrer Stimmen 
die Fortsetzung der Gesellschaft. Für die Einhaltung 
der Kündigungsfrist ist der Zeitpunkt des Eingangs des 
Kündigungsschreibens bei der Gesellschaft maßge-
bend. Eine Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses 
aus wichtigem Grunde bleibt hiervon unberührt. 

 
(2) Ein Gesellschafter kann nur aus wichtigem Grund aus 

der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Der Aus-
schluss erfolgt durch Gesellschafterbeschluss. Die 
Ausschlusserklärung erfolgt durch die persönlich haf-
tende Gesellschafterin gegenüber dem betroffenen Ge-
sellschafter durch eingeschriebenen Brief. Die Kosten 
seines Ausschlusses hat der ausgeschlossene Gesell-
schafter zu tragen. 

 
(3) Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, 

wenn 
 

a. und soweit er das Gesellschaftsverhältnis ord-
nungsgemäß kündigt (vgl. Absatz 1), 

 
b. über sein Vermögen ein Insolvenz- oder Se-

questrationsverfahren oder ein sonstiges 
Verfahren nach der Insolvenzordnung er-
öffnet und nicht innerhalb von drei Mo-
naten aufgehoben oder mangels Masse 
abgelehnt wird, 

 
c. der Gesellschaftsanteil, sein künftiges Aus-

einandersetzungsguthaben bzw. seine 
Ansprüche auf Ausschüttung von einem 
Privatgläubiger gepfändet werden und 
die Pfändung nicht innerhalb von drei 
Monaten aufgehoben wird, 

 
d. der Gesellschafter nach Rechnungsstellung 

und zweimaliger Mahnung an die zuletzt 
bekannte Adresse seinen Zahlungsver-
pflichtungen gegenüber der Gesellschaft 
nicht nachkommt. 

 

(4) Scheidet ein Kommanditist aus der Gesellschaft aus, so 
ist die persönlich haftende Gesellschafterin unter Be-
freiung von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
rechtigt, aber nicht verpflichtet, in Höhe der Komman-
ditbeteiligung des Ausscheidenden dafür zu sorgen, 
dass einer oder mehrere Kommanditisten aus der Ge-
sellschaft den Kommanditanteil bzw. Teilkommandi-
tanteile übernehmen. Ferner umfasst diese Vollmacht 
auch die Berechtigung, anstelle der Neuaufnahme ent-
sprechende Darlehen für die Gesellschaft aufzuneh-
men, um das Auseinandersetzungsguthaben auszahlen 
zu können. 

 
(5) Stirbt ein Kommanditist, so wird die Gesellschaft mit 

seinen Erben bzw. Vermächtnisnehmern (Rechtsnach-
folgern) fortgesetzt, sofern hierdurch nicht die Einstu-
fung als Bürgerenergiegesellschaft für mindestens 
zwei Jahre nach Inbetriebnahme der jeweiligen Anla-
gen gefährdet ist. Die Erbfolge ist der Gesellschaft ge-
genüber durch Vorlage eines Erbscheins, einer beglau-
bigten Abschrift des Testamentseröffnungsprotokolls 
mit beglaubigter Testamentsabschrift oder der letztwil-
ligen Verfügung nachzuweisen. Ein Vermächtnisneh-
mer hat seine Nachfolge durch Vorlage eines notariell 
beglaubigten Abtretungsvertrages nachzuweisen. 

 
(6) Die Rechtsnachfolger können einzeln oder zusammen 

frei und ohne Angabe von Gründen durch Gesellschaf-
terbeschluss ausgeschlossen werden. Für den Aus-
schluss gilt § 16 Abs. 2 Satz 2 bis 4 entsprechend. Der 
ausgeschlossene Rechtsnachfolger er- hält von der Ge-
sellschaft eine Abfindung gemäß § 17. 

 
(7) Für alle Rechte und Pflichten, insbesondere für die 

Teilnahme an Versammlungen, sowie die Ausübung 
des Stimm-, Auskunfts- und Einsichtsrechtes, sind die 
Rechtsnachfolger im Sinne des Abs. 5 als Gesamtheit 
zu behandeln. Die Rechtsnachfolger müssen sich durch 
einen gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten lassen. 
Insoweit gilt § 11 Abs. 5. 

 
(8) Die Gesellschafter können hinsichtlich ihres Gesell-

schaftsanteils Testamentsvollstreckung anordnen. Bei 
der Ausgestaltung der Testamentsvollstreckung sind 
die Gesellschafter frei und uneingeschränkt. Der oder 
die Testamentsvollstrecker können auch berechtigt 
werden, als Bevollmächtigte oder Treuhänder der Er-
ben oder der Vermächtnisnehmer sämtliche Rechte aus 
dem Gesellschaftsanteil auszuüben. Für die treuhände-
rische Übertragung von Gesellschaftsanteilen auf Tes-
tamentsvollstrecker und die Rückübertragung auf die 
Erben bzw. Vermächtnisnehmer ist die Zustimmung 
gemäß § 15 nicht erforderlich. 

 
(9) In jedem Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters 

aus der Gesellschaft sowie im Falle der Herabsetzung 



121 

der Kommanditeinlage eines Kommanditisten wird die 
Gesellschaft zwischen den verbleibenden Gesellschaf-
tern fortgesetzt. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst. 

 

§ 17 Abfindung; Auseinandersetzungsguthaben 
 
(1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft nach 

Maßgabe des § 16 aus, so hat er einen Anspruch auf ein 
Auseinandersetzungsguthaben in Höhe des Saldos sei-
ner Kapitalkonten, vermehrt oder vermindert um den 
Saldo auf seinem Verrechnungskonto zuzüglich etwai-
ger anteiliger offener Rücklagen einerseits und seiner 
quotalen Beteiligung am Gesellschaftsvermögen (Aus-
einandersetzungswert) andererseits. Für die Ermittlung 
des Auseinandersetzungsguthabens gelten die nachste-
henden Abs. 2 bis 4. 

 
(2) Der Auseinandersetzungswert ohne stille Reserven be-

rechnet sich nach dem Wert des Gesellschaftsanteils 
auf der Grundlage der auf den Tag des Ausscheidens 
erstellten Handelsbilanz. Erfolgt das Ausscheiden ei-
nes Gesellschafters unterjährig, so wird die Handelsbi-
lanz auf den letzten Tag des vorangegangenen Ge-
schäftsjahres zugrunde gelegt. In der Auseinanderset-
zungsbilanz werden Aktiva und Passiva grundsätzlich 
mit ihrem Verkehrswert angesetzt. An den schweben-
den Geschäften ist der ausscheidende Gesellschafter 
nicht beteiligt. Ein etwaiger ideeller Geschäftswert ist 
zu berücksichtigen. 

 
(3) Das Auseinandersetzungsguthaben wird von der Ge-

sellschaft ermittelt. Für den Fall, dass der ausschei-
dende Gesellschafter die Höhe des Auseinanderset-
zungsguthabens bestreitet, wird auf sein Verlangen von 
der Gesellschaft ein Wirtschaftsprüfer/eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mit der Ermittlung des 
Auseinandersetzungsguthabens beauftragt. Die Kosten 
hat der ausscheidende Gesellschafter zu tragen. So-
wohl Gesellschaft als auch Gesellschafter erkennen 
hiermit die so ermittelten Werte des Sachverständigen 
als verbindlich an. 

 
(4) Das Auseinandersetzungsguthaben wird bei entspre-

chender Liquidität und ohne Belastung der vorgesehe-
nen Ausschüttung an die verbleibenden Gesellschafter 
sechs Monate nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens 
ausgezahlt, im Übrigen innerhalb von drei Jahren in 
drei gleich hohen Raten. Die Raten sind jährlich in der 
Mitte des Geschäftsjahres fällig. Bei ratenweiser Aus-
zahlung wird das verbleibende Auseinandersetzungs-
guthaben mit 3 % p. a. verzinst. Ausscheidende Gesell-
schafter haben keinen Anspruch auf Freistellung von 
Gesellschaftsverbindlichkeiten oder auf Sicherheits-
leistung wegen künftiger Inanspruchnahme durch Ge-
sellschaftsgläubiger. Sie können keine Sicherstellung 
ihres Auseinandersetzungsguthabens verlangen. 

 

§ 18 Auflösung der Gesellschaft 
 
(1) Veräußert die Gesellschaft ihre gesamten Windkraftan-

lagen, so ist sie zu liquidieren, wenn nicht Gesellschaf-
ter, die mehr als 75 % der Kommanditeinlagen halten, 
innerhalb von zwei Monaten nach Veräußerung der 
letzten Windkraftanlage beschließen, die Gesellschaft 
fortzusetzen. Die Liquidation der Gesellschaft auf 
Grund eines Gesellschafterbeschlusses nach Maßgabe 
dieses Vertrages bleibt hiervon unberührt. 

 
(2) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ist die Kom-

plementärin als Liquidator zu bestellen. Sie ist jeweils 
zur Einzelvertretung der Gesellschaft berechtigt und 
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 
(3) Der Liquidationserlös wird, soweit er die Gesellschaf-

terkonten übersteigt, nach Maßgabe des Gewinnvertei-
lungsschlüssels unter den Gesellschaftern verteilt. Die 
mit der Liquidation betraute persönlich haftende Ge-
sellschafterin übernimmt die Verteilung des Liquida-
tionserlöses unter den Kommanditisten. Für ihre Tätig-
keit erhält diese persönlich haftende Gesellschafterin 
eine Vergütung in Höhe von 2% des Liquidationserlö-
ses zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 
§ 19 Verschwiegenheit 

 
Die Gesellschafter sind verpflichtet, über alle ihnen 
im Zusammenhang mit ihrer Stellung als Gesell-
schafter bekannt gewordenen Angelegenheiten der 
Gesellschaft und aller Gesellschafter Verschwiegen-
heit zu bewahren, soweit nicht nachweislich ein Inte-
resse an der Verschwiegenheit nicht besteht oder der 
betreffende Umstand ohne Verschulden des Ver-
pflichteten offenkundig geworden ist. Diese Pflicht 
gilt uneingeschränkt nach Beendigung der Gesell-
schaft oder nach Ausscheiden des Gesellschafters aus 
der Gesellschaft fort. 

 

§ 20 Salvatorische Klausel; Gründungskosten 
 
(1) Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Verein-

barungen der Gesellschafter unter- einander und mit 
der Gesellschaft bedürfen der Schriftform, soweit das 
Gesetz nicht die notarielle Beurkundung vorsieht. 

 
(2) Die durch die Gesellschaftsgründung entstehenden 

Kosten trägt die Gesellschaft. Haben die Gründungsge-
sellschafter Gründungskosten verauslagt, so haben sie 
einen Anspruch auf Erstattung gegen die Gesellschaft. 

 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages un-

gültig sein, so wird die Rechtswirksamkeit dieses Ver-
trages im Übrigen hierdurch nicht berührt. Es sollen 
dann im Wege der (auch ergänzenden) Auslegung die 
Regelungen gelten, die dem wirtschaftlichen Zweck 
der unwirksamen Bestimmung soweit wie möglich ent-
sprechen. Sofern die Auslegung des Vertrags aus 
Rechtsgründen ausscheidet, verpflichten sich die Ge-
sellschafter, dem- entsprechende ergänzende Verein-
barungen zu treffen. Das gilt auch, wenn sich bei der 
Durchführung oder der Auslegung des Vertrages eine 
ausfüllungsbedürftige Lücke ergibt. 

 

Kommanditisten: 

Medelby, den 16.04.2025 

gez. Werner Dopatka 

gez. Marcus Hartmund 

gez. Thomas Jessen 

gez. Edith Balkan, gez. Helmut Emil Balkan, gez. Inge Cars-

tensen, gez. Hans-Martin Grevsen, gez. Tade Hansen, gez. Pe-

ter Heinrich Hansen, gez. Wolfgang Julius Jensen, gez. Sönke 

Jessen, gez. Ernst Günther Löwe, gez. Wolfgang Burghardt 

Meyer, gez. Ann-Christin Sophie Meyer, gez. Hans-Heinrich 

Neuwerk, gez. Sönke Pauckert, gez. Marie Elisabeth Schiel-

ter-Thiel, gez. Mathias Wulf 

Für die Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG als per-

sönlich haftende Gesellschafterin: 

Medelby, den 16.04.2025 

gez. Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-

GmbH
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10.1.2 Weitere Vertragspartner 
 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-GmbH 
Geschäftsanschrift Hauptstraße 45, 24994 Medelby 
Gesellschaftsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Sitz Medelby 
Zuständiges Registergericht Amtsgericht Flensburg, HRB 15232 FL 
Tag der ersten Eintragung 05.10.2021 
Gezeichnetes Kapital 27.000,00 EUR 
Gesetzliche Vertreter Werner Dopatka, Marcus Hartmund, Thomas Jessen 
Gesellschafter (Stammkapital) Werner Dopatka  (9.000,00 Euro) 

Marcus Hartmund  (9.000,00 Euro) 
Thomas Jessen (9.000,00 Euro) 
 

 

Funktion Die Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-GmbH übernimmt als Komple-
mentärin die Haftung und die Geschäftsführung der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. 
KG (Emittentin). 

Der Gesellschaftsvertrag der Bürgerwind-
park Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-
GmbH wurde am 12.08.2021 geschlossen. 
 

10.2 Abgeschlossene Verträge der Emittentin 
 
Der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & 
Co. KG liegt ein am 10.07.2023 abge-
schlossener Vertrag über die Lieferung und 
Montage von 4 WEA mit dem Windener-
gieanlagenhersteller Nordex Germany 
GmbH vor. Der Inhalt des Vertrages wird 
aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinba-
rung mit der Nordex Germany GmbH nicht 
Gegenstand des Verkaufsprospekts. 
Folgende Nutzungsverträge wurden von der 
Emittentin mit den Landeigentümern abge-
schlossen  
- Hans-Nicolai Lorenzen, abgeschossen 

am 16.06.2021 
- Inge Carstensen, abgeschlossen am 

16.06.2021 
- Thore Harke Harksen, abgeschlossen 

am 16.06.2021 
- Karl-Heinz Jensen, abgeschlossen am 

20.06.2021 
- Nicole & Dirk Meyer, abgeschlossen 

am 10.08.2021 

- Ralf Nommensen, abgeschlossen am 
16.06.2021 

- Karin & Werner Suckow, abgeschlos-
sen am 03.07.2021 / 20.07.2021 

- Wasser- und Bodenverband Meyner 
Mühlstrom, abgeschlossen am 
23.06.2021 

- Inken Meta Nommensen, abgeschlossen 
am 24.06.2021 / 20.07.2021 

Mit der VR Bank Nord eG wurden am 
14.07.2023 ein Kontokorrentkredit über 
5.620.000 Euro über die Zwischenfinanzie-
rung der Umsatzsteuer, ein Kontokorrent-
kredit über die Vorfinanzierung des einzu-
werbenden Eigenkapitals über 4.418.000 
Euro sowie ein Darlehensvertrag über 
25.138.000 Euro abgeschlossen. 
Weitere Verträge über die Anschaffung 
oder Herstellung der Anlageobjekte oder 
wesentliche Teile davon hat die Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospekterstellung nicht 
abgeschlossen. 



123 

11. Die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der 
Vermögensanlage
 

11.1 Allgemeines 
 
Konzeptionsgemäß beteiligen sich die An-
leger als Kommanditisten an der Bürger-
windpark Wallsbüll GmbH & Co. KG (Be-
teiligungsgesellschaft). Die folgende Dar-
stellung der steuerlichen Grundlagen des 
Beteiligungsangebots stellt die wesentli-
chen Grundlagen der steuerlichen Konzep-
tion der Vermögensanlage dar, die sich aus-
schließlich für solche Anleger ergeben, die 
in der Bundesrepublik Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtige natürliche Perso-
nen sind und die Beteiligung ausschließlich 
mit Eigenmitteln finanzieren. Soweit der 
Anleger seinen Wohnsitz bzw. gewöhnli-
chen Aufenthalt nicht im Inland hat oder die 
Beteiligung durch eine Kapitalgesellschaft 
gehalten wird, kann sich eine abweichende 
steuerliche Beurteilung ergeben, auf die im 
Folgen- den nicht näher eingegangen wird. 
 
Die Darstellung der steuerlichen Grundla-
gen basiert auf den zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung geltenden Steuergesetzen 
sowie den Verwaltungsanweisungen der Fi-
nanzverwaltung und Entscheidungen der 
Finanzgerichte, soweit diese im Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung bekannt waren. Än-
derungen der steuerlichen Rahmenbedin-
gungen (künftige Gesetzesänderungen, ge-
änderte Rechtsprechung oder eine geän-
derte Anwendung bestehender Vorschriften 
oder Regelungen) sind möglich und können 
die Rentabilität der Beteiligung beeinflus-
sen. Die endgültige Anerkennung der steu-
erlichen Konzeption bleibt der Beurteilung 
der Finanzverwaltung nach einer steuerli-
chen Außenprüfung vorbehalten, die zu an-
deren als den im Verkaufsprospekt darge-
stellten, steuerlichen Auswirkungen kom-
men kann. 
 
Die Hinweise zur steuerlichen Konzeption 
können nur allgemeiner Natur sein und las-
sen daher die individuelle steuerliche Situa-
tion des einzelnen Anlegers außer Betracht. 
Vor der Anlage sollte ein Anleger die kon-
kreten Auswirkungen der Anlage auf seine 
steuerliche Situation überprüfen. Den Anle-
gern wird daher empfohlen, zu Fragen der 
steuerlichen Behandlung der Beteiligung an 
der Emittentin einen Steuerberater zu kon-
sultieren.

11.2 Besteuerung der Emittentin und des Anlegers

Steuersubjekt und steuerliche Transparenz

Die Emittentin ist als Personengesellschaft 
nicht selbst einkommensteuerpflichtig, son-
dern ihre Gesellschafter. Den Gesellschaf-
tern werden die Einkünfte der Emittentin 
zugerechnet und von diesen – unabhängig 
davon, ob Beträge ausgeschüttet bzw. ent-
nommen werden – versteuert (sog. Transpa-
renzprinzip). Für die Bestimmung der Ein-
kunftsart und die Ermittlung der Einkünfte 
ist allerdings auf die Personengesellschaft 
selbst abzustellen. Die Gesellschafter wer-
den mit dem ihnen, entsprechend ihrer Be-

teiligungsquote (Pflichteinlage), zuzurech-
nenden Ergebnisanteil der Emittentin nach 
ihren persönlichen Merkmalen zur Einkom-
mensteuer herangezogen. Der dem jeweili-
gen Gesellschafter zuzurechnende Anteil  
 
am Ergebnis unterliegt seinem persönlichen 
Einkommensteuersatz. 
 
Die jährlichen Ausschüttungen werden di-
rekt auf das vom Anleger angegebene 
Konto überwiesen und sind nicht in der 
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Steuererklärung anzugeben. Eine Mittei-
lung über den zu versteuernden Ergebnisan-
teil des Gesellschafters am Gesamtergebnis 
der Emittentin erfolgt an das  
Wohnsitzfinanzamt des Anlegers nach Ab-
lauf des Geschäftsjahres und wird von Amts 

wegen im Rahmen der persönlichen Ein-
kommensteuererklärung berücksichtigt. 
Dieses Ergebnis ist mit dem persönlichen 
Steuersatz des Anlegers zu versteuern. 

 
Weder die Emittentin noch eine andere 
Person über- nimmt die Zahlung von 
Steuern für den Anleger. 
 
 

 
 
 
 

Einkunftsart – Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb 
 

 
 

Gegenstand des Unternehmens ist die Pla-
nung und Errichtung von Windenergieanla-
gen im Windeignungsgebiet PR1_SLF_012 
der Gemeinde Wallsbüll, das Betreiben die-
ser Anlagen sowie die Einspeisung und 
Vermarktung der erzeugten Energie. Die 
Gesellschaft kann auch alle mit dem vorge-
nannten Geschäftszweck im Zusammen-
hang stehenden Handelsgeschäfte, Hand-
lungen und Rechtsgeschäfte im Rahmen ih-
rer operativen Tätigkeit tätigen soweit diese 
eine untergeordnete (Hilfs-) Tätigkeit der 
Gesellschaft darstellen. Sie kann insbeson-
dere auch die Beteiligung an der Komple-
mentärin erwerben und halten, wobei die 
Beteiligungen nur eine untergeordnete Ne-
ben- oder Hilfstätigkeit der Gesellschaft 
darstellen und nicht zur Auslagerung des 
Hauptgegenstandes der Gesellschaft (§ 2 
Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages der 
Emittentin) führen dürfen. 
 
Innerhalb dieser Grenzen ist die Emittentin 
zu allen Geschäften und Maßnahmen be-
rechtigt, die zur Erreichung des Geschäfts-
zweckes notwendig oder nützlich erschei-
nen. Die Emittentin übt damit eine selbstän-
dige, nachhaltige Tätigkeit mit Gewinner-
zielungsabsicht unter Teilnahme am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr aus, die 
über den Rahmen einer Vermögensverwal-
tung hinausgeht (§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 

2 EStG) und ist demzufolge originär ge-
werblich tätig. 
 
Die Emittentin ist darüber hinaus gewerb-
lich geprägt im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 2 
EStG, da ausschließlich die allein persönli-
che haftende Gesellschafterin Bürgerwind-
park Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-
GmbH zur Geschäftsführung befugt ist. 
 
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ge-
hören die Erträge aus der erzeugten und ein-
gespeisten elektrischen Energie. Zu den 
Einkünften aus Gewerbebetrieb zählen auch 
etwaige Zinserträge, die die Emittentin 
dadurch erzielt, dass sie liquide Mittel in 
verzinsliche Kapitalanlagen investiert (ge-
werbliche Infizierung, § 15 Abs. 3 Nr. 1 
EStG). Die Abgeltungsteuer findet insoweit 
keine Anwendung. Der Anleger erzielt aus 
seiner Beteiligung an der Emittentin folg-
lich insgesamt Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG. Prog-
nosegemäß werden auf Ebene der Emitten-
tin negative steuerliche Ergebnisse entste-
hen, die aufgrund der Anwendung der Ver-
lustausgleichsbeschränkungen der §§ 15a 
und 15b EStG im Rahmen der persönlichen 
Einkommensteuerveranlagung unter Um-
ständen nicht mit anderen positiven Ein-
künften des Anlegers ausgeglichen werden 
können.  
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Gewinnermittlung/Steuerliche Behand-
lung der Anlaufkosten/Dienstleistungs-
honorare 
 

 
 
 

Die Emittentin ermittelt ihre steuerlichen 
Einkünfte durch qualifizierten Betriebsver-
mögensvergleich gemäß § 5 EStG. Be-
triebseinnahmen bzw. -ausgaben sind da-
nach steuerlich zum Zeitpunkt der wirt-
schaftlichen Realisierung zu berücksichti-
gen. Das steuerliche Ergebnis setzt sich aus 
den Betriebseinnahmen, die um die abzugs-
fähigen Betriebsausgaben gemindert wer-
den, zusammen. 
Die Betriebseinnahmen der Emittentin re-
sultieren aus ihrer Einspeisevergütung.  
 
Den Betriebseinnahmen stehen Betriebs-
ausgaben u.a. in Form von Leistungsvergü-
tungen wie z.B. Gebühren für die rechtliche 
und steuerliche Konzeption des Beteili-
gungsangebots, für die Kosten der Ge-
schäftsbesorgung in der Gründungsphase 

etc. gegenüber. Diese Anlaufkosten sind 
nach dem Bauherren- und Fondserlass vom 
20.10.2003 (BStBl. I 2003, S. 546) in der 
Steuerbilanz als Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten der Windenergieanlagen zu 
aktivieren. 
Als Betriebsausgaben sofort abzugsfähig 
bleiben dagegen solche Aufwendungen, die 
dem Zeitraum nach Abschluss der Investi-
tion zuzuordnen sind. Diese laufenden Kos-
ten und laufenden Vergütungen (z.B. Hono-
rare für die kaufmännische Geschäftsfüh-
rung, Wartung oder Steuerberatung) sind im 
Zeitpunkt ihrer Entstehung sofort als Be-
triebsausgaben abzugsfähig. 
 
 

 
 
Absetzung für Abnutzung (AfA) 
 

 
 
 

Ein Windpark besteht aus mehreren selb-
ständigen Wirtschaftsgütern, deren be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer grund-
sätzlich einheitlich zu schätzen ist. Jede 
Windkraftanlage, die in einem Windpark 
betrieben wird, stellt mit dem dazugehöri-
gen Transformator nebst der verbindenden 
Verkabelung ein zusammengesetztes Wirt-
schaftsgut dar. Daneben ist die Verkabelung 
von den Transformatoren bis zum Strom-
netz des Netzbetreibers zusammen mit der 
Übergabestation als weiteres zusammenge-
setztes Wirtschaftsgut zu behandeln, soweit 
dadurch mehrere Windkraftanlagen mitei-
nander verbunden werden. Auch die Zuwe-
gung stellt ein eigenständiges Wirtschafts-
gut dar. Alle Wirtschaftsgüter eines Wind-
parks sind in Anlehnung an die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer der Windkraft-
anlagen grundsätzlich über denselben Zeit-
raum abzuschreiben. (BFH-Urteil vom 
14.4.2011, IV R 46/09) 
 

Die Anschaffungskosten der Windenergie-
anlagen sowie die Erwerbsnebenkosten und 
anteilig zu aktivierende Anlaufkosten wer-
den ebenso wie die Kosten der Zuwegungen 
(Schotterwege/Zuwegungen) und der Lei-
tungsnetze (Leitungen, Netzanschlusskos-
ten/-kapazität) über die betriebsgewöhnli-
che Nutzungsdauer von 16 Jahren linear ab-
geschrieben (§7 Abs. 1 Satz 1 EStG). Die 
AfA wird für die Dauer der linearen Ab-
schreibung in Höhe von 6,25% von den An-
schaffungs-/Herstellungskosten vorgenom-
men und kann ab Anschaffung, d.h. ab 
Übergang des wirtschaftlichen Eigentums 
bzw. ab Fertigstellung geltend gemacht 
werden. Eine Absetzung für außergewöhn-
liche technische oder wirtschaftliche Ab-
nutzung ist nicht zulässig. 
 
Daneben besteht für die Emittentin die 
Möglichkeit, für die zu errichtenden Wind-
energieanlagen die Sonderabschreibung 
nach § 7g Abs. 5 EStG in Anspruch zu neh-
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men. Danach können bei abnutzbaren be-
weglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung und in den 4 folgenden Jahren 
zusätzlich zu der linearen AfA Sonderab-
schreibungen bis zu insgesamt 20% der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten in An-
spruch genommen werden.  
 
Voraussetzungen hierfür sind, dass – wie 
vorliegend voraussichtlich gegeben – das 
Betriebsvermögen zum Schluss des Wirt-
schaftsjahres, das der Anschaffung oder 

Herstellung vorangeht, den Wert von 
235.000,00 Euro nicht überschreitet und das 
Wirtschaftsgut im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung und im darauffolgenden 
Wirtschaftsjahr in einer inländischen Be-
triebsstätte des Betriebs des Steuerpflichti-
gen ausschließlich oder fast ausschließlich 
betrieblich genutzt wird. 
 
 
 
 

 
Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen 
 

 
 

Eine Fremdfinanzierung ist auf Ebene der 
Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. 
KG erfolgt. Auf Ebene der Anleger ist eine 
Fremdmittelaufnahme zur Finanzierung ih-
rer Beteiligung an der Emittentin nicht aus-
geschlossen, aber nicht vorgesehen. 
 
Ausgaben für Zinsen können grundsätzlich 
als Betriebsausgaben abgezogen werden. 
Mit Einführung der Zinsschranke gemäß § 
4h EStG wurde allerdings der Abzug von 
Zinsaufwendungen eingeschränkt. Nach § 
4h EStG dürfen Zinsaufwendungen eines 
Betriebs, die über den Zinsertrag hinausge-
hen, nur bis zur Höhe von 30% des um die 
Zinsaufwendungen und Absetzungen für 
Abnutzung erhöhten sowie um die Zinser-
träge verminderten maßgeblichen Gewinns 
(Zinsschranke) abgezogen werden. Der 
Zinsvortrag würde bei einem Gesellschaf-
terwechsel anteilig entfallen. Die Zins-
schranke ist allerdings nach § 4h Abs. 2 
EStG nicht anzuwenden, wenn der Betrag 
der die Zinserträge übersteigenden Zinsauf-
wendungen weniger als 3 Mio. Euro be-

trägt, der Betrieb nicht oder nur anteilsmä-
ßig zu einem Konzern gehört oder der Be-
trieb zu einem Konzern gehört und seine Ei-
genkapitalquote gleich hoch oder höher ist 
als die des Konzerns. Da prognosegemäß 
die Zinsaufwendungen nach Saldierung mit 
den Zinserträgen bei der Emittentin unter 3 
Mio. Euro liegen, ist die Zinsschranke inso-
weit nicht anwendbar.  
 
Sollten bei der Emittentin die Zinsen die 
Freigrenze von 3 Mio. Euro doch über-
schreiten, würden die nichtabzugsfähigen 
Zinsaufwendungen gesondert festgestellt 
und die Zinsaufwendungen des Folgejahres 
sich erhöhen. 
 
Die Zinsschranke betrifft auch Zinsen im 
Sonderbetriebsvermögen der Gesellschaf-
ter. Zinsen im Zusammenhang mit einer 
Fremdfinanzierung der Beteiligung durch 
den Gesellschafter sind damit im Rahmen 
der Zinsschranke des § 4h EStG zu berück-
sichtigen. 
 

 
 
Gewinnerzielungsabsicht 
 

 
 

Die Einkünfte der Emittentin sind steuerlich 
nur relevant, wenn es sich bei diesen um 
Einkünfte mit Gewinnerzielungsabsicht 
handelt. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist 
nur dann gegeben, wenn die Emittentin die 

Betätigung mit der Absicht ausübt, über die 
Laufzeit der Emittentin einen Totalgewinn 
zu erzielen. Der Anleger kann erstmalig 
zum 31.12.2045 seinen Austritt aus der 
Emittentin erklären. Ein Totalgewinn setzt 
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voraus, dass die Emittentin eine Betriebs-
vermögensmehrung während der Totalperi-
ode, d.h. ein positives, über den Eigenkapi-
taleinsatz hinausgehendes Gesamtergebnis 
unter Einbeziehung eines etwaigen Veräu-
ßerungsgewinns anstrebt. Hierbei kommt es  
auf die Absicht der Gewinnerzielung an, 
nicht darauf, ob ein Gewinn tatsächlich er-
zielt worden ist (BFH, BStBl. II 1984, 751). 
 
Die Darstellung Ertragslage der Emittentin 
(Prognose) im Verkaufsprospekt zeigt, dass 
die Emittentin mit einem Totalgewinn rech-
nen kann und damit eine Tätigkeit der Emit-
tentin als steuerlich „unbeachtliche Liebha-
berei“ nicht in Betracht kommt. 
 
Daneben muss jeder Anleger unter Berück-
sichtigung seiner Sonderbetriebsausgaben 
über die Laufzeit der Emittentin einen To-
talgewinn anstreben. Der Anleger kann erst-
malig zum 31.12.2045 seinen Austritt aus 
der Emittentin erklären. 

Sollte ein Anleger bereits bei Eintritt in die 
Emittentin beabsichtigen, seine Beteiligung 
vor Erzielung eines Totalgewinns zu veräu-
ßern, oder eine Prognose über die Mindest-
laufzeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2045 ergeben, dass voraussichtlich 
kein Totalgewinn erzielt wird, ist insoweit 
die Gewinnerzielungsabsicht zu verneinen 
mit der Folge, dass Verluste nicht mit ande-
ren Einkünften ausgeglichen oder abgezo-
gen werden können. Dies ist insbesondere 
dann zu berücksichtigen, wenn ein Gesell-
schafter seine Beteiligung an der Emittentin 
fremdfinanziert und daher ein Gewinn über 
die prognostizierte Mindestlaufzeit der Ver-
mögensanlage der Emittentin auf Grund an-
fallender Fremdfinanzierungskosten nicht 
erreicht werden kann. Dabei kann bereits 
eine teilweise Fremdfinanzierung der Betei-
ligung dazu führen, dass kein Totalgewinn 
mehr erzielt wird. 

 
 
Beschränkung des Verlustausgleichs bei 
Steuerstundungsmodellen 
 

 
 

Der Ausgleich von Verlusten bei Komman-
ditisten unterliegt bestimmten Beschrän-
kungen gemäß § 15a EStG bzw. § 15b 
EStG. 
 
Die Verlustausgleichsbeschränkung des § 
15a EStG bestimmt, dass beschränkt haf-
tende Gesellschafter (Kommanditisten) auf 
sie entfallende Verluste grundsätzlich nicht 
mit anderen positiven Einkünften ausglei-
chen können, sofern durch die Verluste ein 
negatives Kapitalkonto entsteht oder sich 
erhöht. Derartige Verluste dürfen auch nicht 
nach § 10d EStG abgezogen werden. Ver-
luste aus dem Sonderbetriebsvermögen 
mindern das Kapitalkonto i.S.d. § 15a EStG 
nicht. Hierzu zählen z.B. Zinsen im Zusam-
menhang mit der Fremdfinanzierung der 
Beteiligung. Auf Basis der Prognoserech-
nung entsteht kein negatives Kapitalkonto. 
Es kann jedoch nicht mit Sicherheit ausge-
schlossen werden, dass ein negatives Kapi-
talkonto entsteht. Die Vorschrift des § 15a 

EStG findet nur dann Anwendung, sofern 
nicht bereits die Voraussetzungen des § 15b 
EStG erfüllt sind. 
 
Nach § 15b EStG dürfen Verluste, sofern 
sie in der Anfangsphase 10% des gezeich-
neten Kapitals übersteigen, im Zusammen-
hang mit einem Steuerstundungsmodell we-
der mit Einkünften aus Gewerbebetrieb 
noch mit Einkünften aus anderen Einkunfts-
arten ausgeglichen und auch nicht im Rah-
men eines Verlustrück- oder -vortrags ver-
rechnet werden. Der Gesetzestext legt im 
§ 15b EStG legt nicht fest, was für ein Zeit-
raum durch den Begriff Anfangsphase defi-
niert wird, die Finanzbehörde wendet für 
den Begriff Anfangsphase den Zeitraum an, 
in dem Verluste geplant wurden. Die Ver-
luste mindern jedoch die positiven Ein-
künfte, die der Steuerpflichtige in den fol-
genden Wirtschaftsjahren aus derselben 
Einkunftsquelle erzielt. Ein Steuerstun-
dungsmodell liegt vor, wenn aufgrund einer 



128 

modellhaften Gestaltung steuerliche Vor-
teile in Form negativer Einkünfte erzielt, 
werden sollen und dem Steuerpflichtigen 
auf Grund eines vorgefertigten Konzepts 
die Möglichkeit geboten wird, zumindest in 
der Anfangsphase der Investition Verluste 
mit übrigen positiven Einkünften zu ver-
rechnen. Die Verluste der Emittentin, auf 
welche § 15b EStG Anwendung findet, 
können nur mit künftigen Gewinnen der 
Emittentin ausgeglichen werden. 
 
Auf Grundlage der Prognoserechnung 
kommt § 15b EStG bei der Emittentin nicht 

zur Anwendung, da das Verhältnis der 
Summe der prognostizierten Anfangsver-
luste zur Höhe des gezeichneten und nach 
dem Konzept aufzubringenden Kapitals 
10% nicht übersteigt und die Finanzverwal-
tung die Beteiligung somit voraussichtlich 
nicht als eine modellhafte Gestaltung zur 
Erzielung negativer Einkünfte im Sinne des 
§ 15b EStG beurteilt. 
Anfangsverluste sind die Verluste, die vom 
Zeitpunkt des Beitritts des Anlegers bis zum 
ersten Gewinn der Emittentin geplant wur-
den. 

 
 
Verlustabzug 
 

 

Kann ein Anleger die in einem Veranla-
gungszeitraum auf ihn entfallenden Ver-
luste nicht mit anderen positiven Einkünf-
ten ausgleichen, so kommt ein Verlustrück-
trag bis zu einem Betrag in Höhe von 
1.000.000,00 Euro (bei zusammen veran-
lagten Ehegatten bis zu 2.000.000,00 Euro) 
auf den unmittelbar vorangegangenen Ver-
anlagungszeitraum in Betracht (§ 10d Abs. 
1 EStG). 
 
Können Verluste im Wege des Verlustrück-
trags nicht berücksichtigt werden, gewährt 
§ 10d Abs. 2 EStG einen zeitlich unbe-
grenzten Verlustvortrag von 1.000.000,00 
Euro, darüber hinaus bis zu 70% des 
1.000.000,00 Euro (bei Ehegatten 
2.000.000,00 Euro) übersteigenden Ge-
samtbetrags der Einkünfte. Der weitere 
Verlustvortrag wird gesondert festgestellt. 
 

Der Erbe kann auf den Erblasser entfallende 
Verlustvorträge nicht im Rahmen des § 10d 
EStG steuerlich geltend machen. Mit Be-
schluss vom 17.12.2007 (BStBl. II 2008, 
608) hat der Große Senat des Bundesfinanz-
hofs seine frühere Rechtsprechung aufgege-
ben. 
 
Nach dem Anwendungsschreiben zu § 15b 
EStG gehen bei unentgeltlichem Erwerb die 
beim Rechtsvorgänger nach § 15b EStG 
verrechenbaren Verluste auf den Rechts-
nachfolger über (BMF-Schreiben vom 
17.07.2007, BStBl. I 2007, 542, Tz. 25). Es 
ist nicht auszuschließen, dass die Recht-
sprechung im Anschluss an den Beschluss 
des Großen Senats vom 17.12.2007 hierzu 
eine andere Auffassung vertritt. 
 
 
 

 
Veräußerung des Kommanditanteils 
 

 

Veräußert die Emittentin sämtliche wesent-
liche Betriebsgrundlagen in einem engen 
zeitlichen Zusammenhang, kann eine Be-
triebsaufgabe i. S. d. § 16 EStG vorliegen. 
 
Veräußert der Anleger seinen Anteil an der 
Emittentin, stellt diese Veräußerung eben-
falls eine Veräußerung im Sinne des § 16  
 

EStG dar. Veräußerungsgewinn ist der Be-
trag, um den der Veräußerungspreis abzüg-
lich der Veräußerungskosten das steuerliche 
Kapitalkonto der Beteiligung übersteigt. 
Hat der Anleger das 55. Lebensjahr vollen-
det oder ist er im sozialversicherungsrecht-
lichen Sinne dauernd berufsunfähig, so wird 
ihm für einen aus der Veräußerung der Be-
teiligung entstehender Gewinn einmal im 
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Leben auf Antrag ein Freibetrag in Höhe 
von 45.000 Euro gewährt. Dieser ermäßigt 
sich um den Betrag, um den der Veräuße-
rungsgewinn 136.000 Euro übersteigt (§ 16 
Abs. 4 EStG). Im Rahmen der Prognose-
rechnung wurde eine mögliche Inanspruch-
nahme des Freibetrags nicht berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus kann für einen Veräuße-
rungsgewinn i. S. d. § 16 EStG eine Tarifer-
mäßigung in Anspruch genommen werden. 
Nach der sogenannten „Fünftel-Regelung“ 
wird zunächst die Steuer für das um den zu 
versteuernden Veräußerungsgewinn ver-
minderte zu versteuernde Einkommen er-
mittelt. Sodann wird die sich für ein Fünftel 
des Veräußerungsgewinns zusammen mit 
dem übrigen zu versteuernden Einkommen 
ergebende Steuer ermittelt. Die Differenz 
der Steuerbeträge wird verfünffacht und 
dem zuerst ermittelten Steuerbetrag hinzu-
gerechnet (§ 34 Abs. 1 EStG). Alternativ 

hierzu kann, wenn und so weit in dem Ver-
äußerungsgewinn außerordentliche Ein-
künfte im Sinne des § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG 
enthalten sind, einmal im Leben grundsätz-
lich ein ermäßigter Steuersatz auf den Teil 
dieser außerordentlichen Einkünfte in An-
spruch genommen werden, wenn der Anle-
ger das 55. Lebensjahr vollendet hat oder er 
im sozialversicherungsrechtlichen Sinne 
dauernd berufsunfähig ist. 
 
In diesem Fall beträgt der ermäßigte Steuer-
satz 56% des durchschnittlichen Steuersat-
zes, der sich ergäbe, wenn die tarifliche Ein-
kommensteuer nach dem gesamten zu ver-
steuernden Einkommen zzgl. der dem Pro-
gressionsvorbehalt unterliegenden Ein-
künfte zu bemessen wäre, mindestens aber 
15% (§ 34 Abs. 3 EStG). Im Rahmen der 
Prognoserechnung wurde eine mögliche 
Tarifbegünstigung nicht berücksichtigt. 

 
 
Einheitliche und gesonderte Gewinnfest-
stellung 
 

 
 

Die Einkünfte der Emittentin sind durch das 
zuständige Betriebsfinanzamt nach § 180 
Abs. 1 Nr. 2 b AO einheitlich und gesondert 
festzustellen. Örtlich zuständig für die ein-
heitlichen und gesonderten Feststellungen 
ist das Finanzamt, in dessen Bezirk sich die 
Geschäftsführung der Gesellschaften befin-
det. Zuständig für die Gewinnfeststellung 
ist das Finanzamt Flensburg. 
 
Im Rahmen des einheitlichen und gesonder-
ten Feststellungsverfahrens sind Feststel-
lungen zu treffen über die Art und Höhe der 
Einkünfte, die an den Einkünften beteiligten 
Personen und die Verteilung der Einkünfte 
auf die Beteiligten sowie über das Vorlie-
gen negativer Einkünfte aus der Beteiligung 
an Steuerstundungsmodellen gemäß § 15b 
EStG. 
 
Im Rahmen der Ermittlung der Höhe der 
Einkünfte sind auch die Sonderbetriebsaus-
gaben der Gesellschafter zu berücksichti-
gen. Zu den Sonderbetriebsausgaben zählen 

insbesondere Aufwendungen (Zinsen, 
Damnum), die durch eine teilweise Fremd-
finanzierung der Beteiligung entstehen. Die 
Sonderbetriebsausgaben des Gesellschaf-
ters können nur im Rahmen der Feststel-
lungserklärung der Emittentin geltend ge-
macht werden. Eine Berücksichtigung die-
ser Aufwendungen im Rahmen der persön-
lichen Einkommensteuererklärung des An-
legers ist ausgeschlossen. 
 
Das Wohnsitzfinanzamt der Anleger ist bei 
der Einkommensteuerveranlagung an die 
Feststellungen des Betriebsfinanzamts ge-
bunden. Dies gilt unabhängig davon, ob der 
Feststellungsbescheid bereits unanfechtbar 
ist (§ 182 AO). Wird der Feststellungsbe-
scheid später geändert, ist der Einkommen-
steuerbescheid der Gesellschafter ebenfalls 
zu ändern (§ 175 Abs. 1 Nr. 1 AO). 
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Gewerbesteuer 
 

 

Die Emittentin ist ein selbständiges Gewer-
besteuersubjekt. Der Gewerbesteuer unter-
liegt der Gewerbeertrag, der sich aus dem 
nach dem Einkommensteuergesetz ermittel-
ten Einkommen, modifiziert um die gewer-
besteuerlichen Hinzurechnungen nach § 8 
GewStG und Kürzungen nach § 9 GewStG, 
ergibt. Sonderbetriebseinnahmen, Sonder-
vergütungen und Sonderbetriebsausgaben 
erhöhen bzw. reduzieren den Gewerbeer-
trag. Von wesentlicher Bedeutung ist die 
Hinzurechnung von 25% der Summe be-
stimmter Finanzierungsaufwendungen, so-
weit diese 100.000 Euro p. a. übersteigen. 
Zu dieser Position gehören gemäß § 8 Nr. 1 
a) GewStG Fremdkapitalzinsen in voller 
Höhe. Darüber hinaus fließen Miet- und 
Pachtzinsen für unbewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens, die im Eigen-
tum eines anderen stehen zu 50% in diese 
Hinzurechnungsposition ein. Darunter fal-
len beispielsweise die Pachtzahlungen für 
die Anlagenstandorte. Durch die Hinzu-
rechnung dieser Positionen erhöht sich der 
Gewerbeertrag. 
 
Der maßgebende Gewerbeertrag ist gemäß 
§ 10a GewStG bis zu einem Betrag in Höhe 
von 1.000.000 Euro, um Verlustvorträge 
aus vorangegangenen Erhebungszeiträu-
men zu kürzen. Der diesen Betrag überstei-
gende Gewerbeertrag ist bis zu 60%, um 
Verlustvorträge zu kürzen. 
Eine Betriebsaufgabe oder ein Gewinn aus 
der Veräußerung eines Mitunternehmeran-
teils unterliegt nicht der Gewerbesteuer, so-
weit er auf eine natürliche Person als unmit-
telbar Beteiligten Anleger entfällt (§ 7 S. 2 
GewStG). Damit unterliegt ein Veräuße-
rungsgewinn, den ein Kommanditist erzielt, 
nicht der Gewerbesteuer. 
 
Im Falle eines Wechsels im Gesellschafter-
bestand der Emittentin durch Übertragung 
oder durch Erbfall entfällt der Verlustabzug 
anteilig, da es im Fall eines Wechsels im  

 
Gesellschafterbestand einer Personenge-
sellschaft nach der Rechtsprechung an der 
für den Verlustabzug erforderlichen Unter-
nehmeridentität fehlt (vgl. § 10a Satz 5 i. V. 
m. § 2 Abs. 5 GewStG). 
Die auf Ebene der Emittentin angefallene 
Gewerbesteuer können Anleger nach Maß-
gabe der Bestimmungen des § 35 EStG an-
teilig auf ihre persönliche Einkommensteu-
erschuld anrechnen. Anrechenbar ist das 
4,0-fache des für das Unter- nehmen festge-
setzten Gewerbesteuer-Messbetrags, bei 
Mitunternehmern der entsprechende quo-
tale Anteil, der auf Basis des allgemeinen 
Gewinnverteilungsschlüssels gemäß den 
Regelungen im Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin in der Fassung vom 23.11.2021 
zu ermitteln ist. 
 
Bei mehrstöckigen Gesellschaften ist der 
anteilig auf eine Obergesellschaft (Beteili-
gungsgesellschaft) entfallende Gewerbe-
steuer- Messbetrag der Untergesellschaft 
den Gesellschaftern der Obergesellschaft 
(Anleger) nach Maßgabe des allgemeinen 
Gewinnverteilungsschlüssels zuzurechnen 
(vgl. § 35 Abs. 2 S. 5 EStG; BMF-Schrei-
ben zu § 35 EStG vom 19.09.2007, BStBl. I 
2007, 701). Die anteiligen Gewerbesteuer-
Messbeträge werden einheitlich und geson-
dert vom zuständigen Betriebsfinanzamt 
festgestellt. Bei dem für die Gemeinde 
Wallsbüll derzeit geltenden Gewerbesteuer-
hebesatz von 310% kann somit fast eine 
vollständige Entlastung von der Gewerbe-
steuer erreicht werden. Rechnerisch ist eine 
vollständige Kompensation der Gewerbe-
steuer bis zu einem Gewerbesteuerhebesatz 
von 380% möglich. Zu einer Überkompen-
sation der zu zahlenden Gewerbesteuer bei 
der Einkommensteuer des Anlegers kann es 
hingegen nicht mehr kommen, da der Ermä-
ßigungsbetrag nach § 35 EStG auf die tat-
sächlich zu zahlende Gewerbesteuer be-
schränkt wurde. 
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Umsatzsteuer 
 

 
 

Die Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & 
Co. KG ist Unternehmerin i. S. d. § 2 UStG,  
da sie eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzie-
lung von Einnahmen ausübt. Die Veräuße-
rung des erzeugten Stromes stellt einen 
steuerbaren und steuerpflichtigen Umsatz 
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Umsatzsteuerge- 
 
 

setzes dar. Somit ist die Emittentin grund-
sätzlich auch gem. § 15 UStG zum Vorsteu-
erabzug berechtigt, so dass diese bspw. die 
gesondert ausgewiesene Vorsteuer des 
WEA- Lieferanten Nordex Germany GmbH 
auf die Lieferung und Errichtung der WEA 
beim zuständigen Finanzamt geltend ma-
chen kann und erstattet bekommt. 

 
Erbschaft- und Schenkungsteuer 
 

 

Die Besteuerung einer Vererbung oder 
Schenkung der Beteiligung an der Emitten-
tin richtet sich für in Deutschland unbe-
schränkt Steuerpflichtige nach den Vor-
schriften des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes (ErbStG) und des Be-
wertungsgesetzes (BewG) in der Form des 
Wachstumsbeschleunigungsgesetzes. 
 
Beim Erwerb einer Beteiligung an einer ge-
werblichen Personengesellschaft ist diese 
mit dem anteiligen gemeinen Wert des Be-
triebsvermögens zum Übertragungsstichtag 
zu bewerten. 
 
Der gemeine Wert wird gemäß § 9 Abs. 2 
Satz 1 BewG durch den Preis bestimmt, der 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach 
der Beschaffenheit des Wirtschaftsguts bei 
einer Veräußerung zu erzielen wäre. Zu-
nächst wird der gemeine Wert des Gesamt-
handsvermögens der Emittentin ermittelt 
und nach der Bestimmung des § 97 Abs. 1a 
Nr. 1 BewG unter den Gesellschaftern auf-
geteilt; dabei werden die Wirtschaftsgüter 
und Schulden des Sonderbetriebsvermö-
gens dem jeweiligen Gesellschafter mit 
dem gemeinen Wert zugerechnet. Der Wert 
der Beteiligung am Gesamthandsvermögen 
an der Emittentin als Personengesellschaft 
ist gemäß § 109 Abs. 2 BewG der gemeine 
Wert, für dessen Ermittlung § 11 Abs. 2 
BewG entsprechend heranzuziehen ist. 
 
Danach wird der gemeine Wert grundsätz-
lich aus Verkäufen von Anteilen an der 

Emittentin an fremde Dritte, die innerhalb 
des letzten Jahres getätigt worden sind, er-
mittelt. Soweit dies nicht möglich ist, ist der  
 
Wert des Anteils durch ein die Ertragsaus-
sichten berücksichtigendes, allgemein aner-
kanntes Wertermittlungsverfahren be-
stimmt; hierbei kann auch das vereinfachte 
Ertragswertverfahren nach §§ 199 bis 203 
BewG zur Anwendung kommen. Der so er-
mittelte Wert darf aber nicht unter dem an-
teiligen Substanzwert der Wirtschaftsgüter 
der Emittentin liegen. 
 
Nach § 13a ErbStG unterliegt das Betriebs-
vermögen grundsätzlich nicht bzw. nur zum 
Teil der Erbschaft- und Schenkungsteuer, 
wenn u. a. der Betrieb über 5 bzw. 7 Jahre 
in seinem vermögenswerten Bestand fortge-
führt wird. Die Verschonungsregelungen 
finden jedoch nach § 13b Abs. 2 ErbStG 
keine Anwendung, wenn das sog. „Verwal-
tungsvermögen“ mehr als 50% des gesam-
ten Betriebsvermögens ausmacht; die von 
den Gesellschaften betriebenen Windener-
gieanlagen stellen gemäß § 13b Abs. 2 
ErbStG kein Verwaltungsvermögen dar, so 
dass es sich bei der Beteiligung an der Emit-
tentin um ein grundsätzlich begünstigungs-
fähiges Betriebsvermögen handelt. Der 
Umfang der Begünstigung hängt von der 
gewählten Behaltensfrist des erworbenen 
Betriebsvermögens ab: Im Falle einer Be-
haltensfrist von 5 Jahren werden 85% des 
anteiligen Betriebsvermögens bzw. des 
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übertragenen Fondsanteils (Mitunterneh-
meranteil) von der Besteuerung ausgenom-
men. 
Die verbleibenden 15% werden ebenfalls 
von der Besteuerung verschont, soweit 
diese den Abzugsbetrag von 150.000 Euro 
nicht übersteigen; der Abzugsbetrag verrin-
gert sich um die Hälfte des übersteigenden 
Betrags und wird bei Erwerben von dersel-
ben Person nur einmal innerhalb von 10 
Jahren gewährt. Im Falle einer Behaltens-
frist von 7 Jahren werden 100% des anteili-
gen Betriebsvermögens bzw. des übertrage-
nen Fondsanteils (Mitunternehmeranteil) 
von der Besteuerung ausgenommen, sofern 
der Erwerber eine unwiderrufliche Erklä-

rung abgibt. Bei einer vorzeitigen Veräuße-
rung der Fondsbeteiligung oder der Auflö-
sung der Emittentin innerhalb der Behal-
tensfrist fällt ein gewährter Verschonungs-
abschlag und Abzugsbetrag rückwirkend 
zeitanteilig weg. 
Der Verschonungsabschlag und der Ab-
zugsbetrag können daneben unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch in weiteren Fäl-
len wegfallen (§ 13a Abs. 5 ErbStG). In die-
sen Fällen besteht für den Erben bzw. Be-
schenkten eine Anzeigepflicht. 
 
Das Erbschaftsteuergesetz steht zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung in der politi-
schen Diskussion. Es kann daher zu Ände-
rungen kommen.
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12. Anhang 
 
Abkürzungsverzeichnis 
 
Zeichnungsschein/Beitrittserklärung 
 
Handelsregistervollmacht 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

Abs. Absatz 
AfA Absetzung für Abnutzung 
AO Abgabenordnung 
Bau GB Baugesetzbuch 
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BewG Bewertungsgesetz 
BFH Bundesfinanzhof 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BMF Bundesministerium der Finanzen 
BStBl. Bundessteuerblatt 
B-Plan Bebauungsplan 
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik 
EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 
ErbStG Erbschaftsteuergesetz 
EStG Einkommensteuergesetz 
evtl. Eventuell 
FG Finanzgericht 
F-Plan Flächennutzungsplan 
GewStG Gewerbesteuergesetz 
ggf. Gegebenenfalls 
GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff 
GmbHG GmbH-Gesetz 
GuV Gewinn- und Verlustrechnung 
Hz Hertz 
IBN Inbetriebnahme 
i.d.F. in der Fassung 
IEC Internationale Elektrotechnische Kommission  
i.V.m. in Verbindung mit 
KAGB Kapitalanlagengesetzbuch 
Kap. Kapitel 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
KG Kommanditgesellschaft 
kNm Kilo-Newton-Meter 
LAI Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 
MW Megawatt 
m/s Meter pro Sekunde 
o.g. oben genannt 
p. a. pro anno (jährlich) 
qm Quadratmeter 
RegPl Regionalplan 
SolZ Solidaritätszuschlag 
TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
UStG Umsatzsteuergesetz 
UW Umspannwerk 
VermVerkProspV Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung 
VIB Vermögensanlagen-Informationsblatt 
vgl. Vergleiche 
WEA Windenergieanlage 
z.B. zum Beispiel 
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Zeichnungsschein 
 

zur 
 

Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
(im Folgenden auch „Emittentin“) 

 
 
Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-GmbH 
Hauptstraße 45 
24994 Medelby 
 
 
Bitte gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen! 
 
1. Personenbezogene Daten 
 

Name  Geburtsname  

Vorname  Geburtsort  

Straße, Nr.  Geburtsdatum  

PLZ/Ort  Staatsangehörigkeit  

Familienstand  Telefon-Nr.  

Beruf  E-Mail  

Finanzamt  Steuernummer  

  Steuer-ID-Nr.  

 
2. Beitrittserklärung 
 

Ich, der/die Anleger/-in und Unterzeichner/-in, gebe im eigenen Namen und auf eigene Rechnung das An-
gebot ab, mich als Kommanditist/-in und nach den Angaben im Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt (im 
Folgenden auch „Prospekt“) vom 24.06.2025 mit einer 
 

 
Kommanditeinlage in Höhe von                   00,00 Euro 

 

(in Worten:                                                    ) 
 

 
an der Beteiligungsgesellschaft, Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG, die im Handelsregister des 
Amtsgerichts Flensburg unter HRA 10421 FL eingetragen ist, zu beteiligen. 
 
Mir ist bekannt, dass der Beitritt nach Annahme dieses Angebots durch die Emittentin bzw. nach der vollständigen 
sowie fristgerechten Zahlung wirksam wird, ohne dass es eines Zugangs der Annahmeerklärung bei mir bedarf. 
Ich verzichte insoweit auf den Zugang der Annahmeerklärung. Die Komplementärin wird mich über die Annahme 
und das Wirksamwerden des Beitritts schriftlich unterrichten. 
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Die Überweisung der Kommanditeinlage ist in voller Höhe nach Anforderung durch die Komplementärin fällig. 
Die Zahlung wird unter dem Verwendungszweck auf folgendes Konto der Beteiligungsgesellschaft eingezahlt: 
 

 Kontoinhaberin:  Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG 
 Kreditinstitut:   VR Bank Nord eG  

IBAN:     DE56 2176 3542 0001 2383 10 
BIC:     GENODEF1BDS 

 Verwendungszweck  „Vorname, Nachname, Geburtsdatum“ 
 
Mir ist bekannt, dass bei verspätetem Zahlungseingang die Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft nur zu-
stande kommt, wenn die Komplementärin ihre Zustimmung erklärt, deren Erteilung in ihrem freien Ermessen 
steht. Eine Verweigerung der Aufnahme in die Gesellschaft oder der Ausschluss aus der Gesellschaft können die 
Folge sein. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten, die sich aus der Beitrittserklärung und der anschließenden Ver-
waltung meiner Beteiligung ergeben, von der Emittentin, der Komplementärin und den mit der Verwaltung beauf-
tragten Dritten gespeichert und für die Verwaltung/Betreuung meiner Beteiligung genutzt werden. Weitergabe an 
Dritte zu Werbezwecken erfolgt grundsätzlich nicht. 
 
Maßgeblicher Bestandteil dieser Beitrittserklärung ist auch die Widerrufsbelehrung nach dieser Beitrittserklärung. 
Ein Widerrufsrecht besteht jedoch nur in den §§ 312, 355 BGB (Haustürgeschäfte) bzw. §§ 312 d, 355 BGB 
(Fernabsatzverträge) geregelten Fällen und unter der dort bestimmten Voraussetzungen. Ein vertraglich einge-
räumtes Widerrufsrecht besteht nicht. Der Widerrufsbelehrung gilt daher nur, wenn der Beitritt unter den in §§ 
312, 355 GBG bzw. §§ 312 d, 355 BGB geregelten Umständen geschieht. 
 
Diese Beitrittserklärung wird im Innenverhältnis mit der schriftlichen Annahme wirksam. Der Beitritt erlangt im 
Außenverhältnis erst mit der Eintragung in das Handelsregister Wirkung. Bis zur Eintragung bin ich als atypischer 
stiller Gesellschafter in Höhe meiner Einlage an der Gesellschaft beteiligt. 
 
Den Beteiligungsprospekt für die Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG vom 24.06.2025 herausgegeben 
von der Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Verwaltungs-GmbH, habe ich erhalten, zur Kenntnis genom-
men, inhaltlich in vollem Umfang verstanden und erkenne diese Unterlage als verbindlich an. Die Haftung für 
unrichtige und unvollständige Prospektangaben oder die Verletzung von Aufklärungs- oder sonstigen Informati-
onspflichten ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Mir ist bewusst, dass es sich bei dieser Beteili-
gung um eine unternehmerische Beteiligung mit allen im Prospekt genannten Chancen und Risiken handelt. Mein 
Beitritt beruht nicht auf davon abweichenden Informationen. Ich erkenne ausdrücklich an, dass sämtliche Ände-
rungen, Ergänzungen und/oder Nebenabreden der Schriftform und Gegenzeichnung durch die Beteiligungsgesell-
schaft bedürfen. 
 

Ort, Datum 
 
 

Unterschrift Anleger/-in 
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3. Bankverbindung für Entnahmen/Ausschüttungen 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Entnahmen/Ausschüttungen auf nachfolgend angegebene Kontoverbin-
dung geleistet werden. 
 

Kontoinhaber  

Kreditinstitut  

IBAN  

BIC  
 
 
4. Überprüfung der Identität 
 

Ich versichere, dass ich bezüglich meiner Überweisungssumme alleiniger wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des 
§ 1 Abs. 6 des Geldwäschegesetzes bin. Nach den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes bzw. der Abgabenord-
nung ist eine Identifizierung des/r Anleger/-in anhand eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses vorzu-
nehmen (Legimitationsprüfung). Mir ist bekannt, dass ohne Vorlage des Identitätsnachweises meine Beitrittser-
klärung nicht angenommen werden darf. 
 
 

5. Widerrufsbelehrung 
 

Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor 
Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten nach § 312 c Abs. 2 BGB in Ver-
bindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: Komplementärin. 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 
ggf. gezogenen Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Werter-
satz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis 
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns 
mit deren Empfang. 
 
Besondere Hinweise 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ort, Datum 
 
 

Unterschrift Anleger/-in 
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6. Empfangsbestätigung 
 

Ich bestätige, den Verkaufsprospekt vom 24.06.2025 einschließlich des darin abgedruckten Gesellschafts-
vertrages der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG, der Widerrufsbelehrung, der Angaben zum 
Geldwäschegesetz und ggf. des Prospektnachtrages Nr. ____ (bitte die Nr. des Prospektnachtrages eintra-
gen) zusammen mit dem Vermögensinformationsblatt (im Folgenden auch „Unterlagen“) vollständig erhal-
ten zu haben. 
 
Ich habe diese in vollem Umfang zur Kenntnis genommen. Die voran genannten Unterlagen sind die allein ver-
bindlichen Grundlagen für die Beteiligung. Ich bestätige, dass Nebenabreden, die vom Inhalt der Unterlagen ab-
weichen, nicht getroffen wurden. Den Inhalt des Prospektes, die Bestimmungen dieser Beitrittserklärung sowie 
die Regelungen des im Prospekt abgedruckten Gesellschaftsvertrages der Emittentin erkenne ich für mich als ver-
bindlich an. Mein Beitritt beruht nicht auf davon abweichenden Auskünften oder Abreden. Mir ist bekannt, dass 
jegliche Änderungen, Ergänzungen und/oder Nebenabreden der schriftlichen Bestätigung durch die Komplemen-
tärin bedürfen. 
 
 

Name 
 
 

Vorname 

Ort, Datum 
 
 

Unterschrift Anleger/-in 

 
 
 
 
 
 

 
 
Diese Beitrittserklärung wird hiermit in Höhe von _______________ angenommen. 

(Wird von der Komplementärin ausgefüllt.) 
 

 
Ort, Datum 
 
 

Unterschrift Komplementärin 
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Amtsgericht Flensburg 
– Handelsregister – 
Südergraben 22 
24939 Flensburg 
 

Handelsregistervollmacht 
 

Ich, die/der Unterzeichnende 
 

 

Name:   Geburtsdatum:  

Vorname:   Telefon-Nr.:  

Straße, Nr.:   PLZ/ Ort:  

 
werde Kommanditist/in der Bürgerwindpark Wallsbüll GmbH & Co. KG und erteile hiermit 
allen jeweiligen, auch künftigen, persönlich haftenden Gesellschaftern der Bürgerwindpark 
Wallsbüll GmbH & Co. KG gegenwärtig der Bürgerwindpark Wallsbüll Planungs- und Ver-
waltungs-GmbH, jeweils einzelvertretungsberechtigt und bei gleichzeitiger Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB die unwiderrufliche 
 
VOLLMACHT 
 
für mich sämtliche Anmeldungen zum Handelsregister der Bürgerwindpark Wallsbüll 
GmbH & Co. KG vorzunehmen, soweit eine Vertretung zulässig ist, sowie alle Erklärun-
gen in meinem Namen gegenüber Gerichten, Behörden und Privatpersonen abzugeben, 
die zur Eintragung in das Handelsregister erforderlich sind, insbesondere 
a) bei Eintragungen, die meine eigene Beteiligung betreffen, also meinen Eintritt in die Ge-

sellschaft, einen späteren Austritt aus der Gesellschaft, sowie Herabsetzung oder Erhöhung 
meines Haftkapitals, Übertragung meiner Beteiligung oder Teilen davon an Dritte oder Mit-
gesellschafter; 

b) bei Eintragungen, die Mitgesellschafter – sowohl Kommanditisten wie Komplementäre – 
betreffen, also Eintritte und Austritte von Gesellschaftern, sowie Herabsetzung des Haftka-
pitals von Kommanditisten, Übertragung von Beteiligungsrechten an Dritte. 

c) Sonstige, die Gesellschaft betreffende Eintragungen, wie Änderung der Firma der Gesell-
schaft, des Sitzes, des Geschäftsgegenstandes oder der Rechtsform oder Löschung der Ge-
sellschaft. Die Vollmacht erstreckt sich auf die Einlegung von Rechtsmitteln gegen gericht-
liche Entscheidungen im Zusammenhang mit Handelsregistereintragung 

 
Die Vollmacht gilt über den Tod hinaus und berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmach-
ten. 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift Anleger/-in 
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